
Schreck und Abschreckung
NATO Merkel verteidigt Militärpräsenz in Osteuropa. Abgeordnete in Sorge vor Eskalation mit Russland

V
or knapp 20 Jahren wollten
Russland und die Nato den
Kalten Krieg endgültig hin-
ter sich lassen. Feierlich un-
terzeichneten beide Seiten
im Mai 1997 in Paris die

Nato-Russland-Grundakte. „Die Nato und
Russland betrachten einander nicht als
Gegner“, hielten sie darin fest. Und setzten
sich das Ziel, „die Spuren der früheren
Konfrontation und Konkurrenz zu beseiti-
gen und das gegenseitige Vertrauen und die
Zusammenarbeit zu stärken“.
Von diesem Geist ist heute nichts mehr zu
spüren. Spätestens seit der russischen An-
nexion der Krim 2014 und dem Krieg in
der Ostukraine sind die Gräben zwischen
Russland und Nato so tief wie seit dem Fall
des Eisernen Vorhangs nicht mehr.
Auf die russischen Aggressionen hat das
Bündnis früh reagiert. Es baute seine Prä-
senz in Osteuropa aus und hält mehr Ma-
növer und Übungen ab. Seit dem Nato-
Gipfel in Wales vor zwei Jahren sind zu-
dem rund 5.000 Soldaten ständig in
Alarmbereitschaft und können binnen we-
niger Tage samt Ausrüstung und Waffen in
Krisengebiete verlegt werden. Der Aufbau
dieser „Speerspitze“ gilt vor allem als Sig-
nal an die östlichen Mitglieder, die fürch-
ten, Russland könne auch sie angreifen. In
Osteuropa hat die Nato daher auch sechs
ständige Stützpunkte aufgebaut.
Auf dem Gipfel in Warschau Ende vergan-
gener Woche ging das Bündnis noch einige
Schritte weiter. Die 28 Mitgliedstaaten ei-
nigten sich dort darauf, ab 2017 jeweils ein
Bataillon mit etwa 1.000 Soldaten in den
drei baltischen Staaten und in Polen zu
stationieren; das Bataillon in Litauen wird
Deutschland anführen.

»Defensives Konzept« Während Russ-
land der Nato einen „konfrontativen Kurs“
vorwirft, verteidigte Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) im Bundestag die Trup-
penstationierung, genauso wie den derzeit
im Aufbau befindlichen Raketenabwehr-
schirm in Rumänien und Polen. „Das Ver-
ständnis der Abschreckung soll von einem
Angriff abhalten, es soll eine bewusste Aus-
einandersetzung vermeiden helfen“, be-
tonte sie am vergangenen Donnerstag in
ihrer Regierungserklärung, einen Tag vor
Beginn des Nato-Gipfels. Dies sei ein „zu-
tiefst defensives Konzept“. Russland habe
das Grundprinzip der Unverletzlichkeit der
Grenzen in Frage gestellt und die Nato-
Mitglieder im Osten damit „zutiefst ver-
stört“. Sie bedürften daher der „eindeuti-
gen Rückversicherung durch die Allianz“.
Zugleich unterstrich die Kanzlerin die Dia-

logbereitschaft mit Russland. „Das klare
Bekenntnis zur Solidarität mit unseren
Bündnispartnern und die ausgestreckte
Hand zum Dialog, gehören untrennbar zu-
sammen“, stellte sie klar. Dauerhafte Si-
cherheit in Europa sei „nur mit Russland
und nicht gegen Russland zu erreichen“.
Für mehr Kooperation mit
Moskau hatte vor dem War-
schauer Gipfel auch Bundes-
außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) geworben.
Doch er hatte überdies mit
deutlichen Worten davor ge-
warnt, „den Blick auf das
Militärische zu verengen
und allein in einer Abschre-
ckungspolitik das Heil zu
suchen“. Ähnlich kritisch
hatte sich der Russlandbe-
auftragte der Bundesregie-
rung, Gernot Erler (SPD),
geäußert.
Vor allem in den Reihen der Union waren
diese Worte auf heftigen Widerstand gesto-
ßen. In der Debatte bezeichnete es Unions-
Fraktionschef Volker Kauder (CDU) als
„völlig falsch, wenn der Eindruck erweckt
wird, als ob die Nato Aggressionen ausübt.

Die Nato ist ein defensives Bündnis“. Rich-
tig sei, betonte Kauder, „dass wir miteinan-
der reden müssen. Aber dieses Miteinan-
derreden muss auf Augenhöhe stattfinden“.
Ausdrücklich hinter den Außenminister
stellte sich indes SPD-Fraktionschef Tho-
mas Oppermann, der vor einer „verhäng-

nisvollen Spirale der Eska-
lation“ warnte. „Wir müs-
sen die Konfrontation in
Europa überwinden“, ur-
teilte er. Die Nato müsse
„nicht auf jedes russische
Manöver mit einem eige-
nen Manöver antworten
und auf jede militärische
Aktion eine militärische
Reaktion folgen lassen“.
Gleichwohl verteidigte
auch Oppermann die Mi-
litärpräsenz in Osteuropa.
Russland habe die Frie-

densordnung in Europa in Frage gestellt.
An der Verteidigungswilligkeit und -fähig-
keit der Nato dürfe daher kein Zweifel be-
stehen.
Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton
Hofreiter nannte es zwar nachvollziehbar,
dass die östlichen Nato-Staaten wegen der

Eskalation im Verhältnis zu Russland „grö-
ßere Sicherheitsbedürfnisse und Beden-
ken“ hätten. Es dürfe auch „nicht den ge-
ringsten Zweifel“ geben, dass das russische
Vorgehen nicht hinnehmbar sei. Jedoch
bezweifelte er, dass ein „Einstieg in die
Aufrüstungsspirale und Sprachlosigkeit die
richtige Antwort ist“. Seine Fraktion schei-
terte mit einem Entschließungsantrag
(18/9086), in dem sie sich unter anderem
gegen eine dauerhafte Stationierung von
Truppen im östlichen Nato-Bündnisgebiet
ausgesprochen hatte.
Ausdrücklich gegen die Nato-Pläne stellte
sich erwartungsgemäß die Linksfraktion.
Deren Co-Vorsitzende Sahra Wagenknecht
machte die Allianz für eine erhöhte Kriegs-
gefahr in Europa verantwortlich. Sie kriti-
sierte, dass 75 Jahre nach Beginn des deut-
schen Vernichtungskrieges „in unmittelba-
rer Nähe der russischen Grenzen wieder
martialische Kriegsübungen mit deutscher
Beteiligung“ stattfänden. Zwei Anträge der
Linken (18/8656, 18/8608) lehnte der
Bundestag ab. Darin hatten sie die Ablö-
sung der Nato durch ein kollektives Sicher-
heitssystem mit Beteiligung Russlands und
einen Stopp der Truppenstationierungsplä-
ne in Osteuropa gefordert. Johanna Metz T
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EDITORIAL

Zerrüttete
Beziehung

VON JÖRG BIALLAS

„Der Kalte Krieg ist Geschichte, und das sollte
auch so bleiben.“ Mit diesem Satz zitiert die
„Bild am Sonntag“ Jens Stoltenberg, den Ge-
neralsekretär der Nato. Die Aussage des Nor-
wegers ist keineswegs verharmlosend ge-
meint. Denn Stoltenberg ergänzt: Immerhin sei
Russland bereit, Gewalt anzuwenden, um
Grenzen zu verändern. Das ist kein beruhigen-
der Befund. Aber einer, dem kaum zu wider-
sprechen ist.
Das tat dann auch niemand in der Bundes-
tagsdebatte über die Regierungserklärung von
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen
Tag vor dem Gipfeltreffen der 28 Nato-Mit-
gliedstaaten in Polen. Wie aber sollte das Ver-
teidigungsbündnis sich gegenüber Russland
verhalten? Was ist die richtige Reaktion des
Westens auf die Annexion der Krim? Welche
Antwort verdient der russische Präsident Wla-
dimir Putin nach seiner kaum verhohlenen
Drohung, russische Soldaten könnten binnen
zwei Tagen auch in Tallin, Riga oder Warschau
stehen? Diese Fragen wurden im Plenarsaal
unter der Reichstagskuppel lebhaft diskutiert.
Wenn die Nato nunmehr ihre militärische Prä-
senz in Osteuropa aufstocken wird, erfüllt sie
die Erwartungen ihrer Mitglieder, die sich
nachvollziehbar bedroht fühlen. Damit ergeht
ein unmissverständliches Zeichen an Putin, die
Provokationen des Westens nicht weiter vo-
ranzutreiben.
Diese Botschaft ist richtig. Sie muss aber mit
Gesprächsangeboten flankiert werden, um zu
signalisieren: Der Westen will eine Verständi-
gung. Nicht um jeden Preis, schon gar nicht
unter Hinnahme territorialer Übergriffe. Aber
mit dem Ziel, die Lage zu entspannen.
Wolfgang Ischinger, der Vorsitzende der
Münchner Sicherheitskonferenz, hat daher an-
geregt, in Europa die Visumspflicht für russi-
sche Staatsbürger aufzuheben. Dem Nachrich-
tenmagazin „Der Spiegel“ sagte der frühere
Staatssekretär im Auswärtigen Amt, eine Visa-
freiheit sei ein wichtiges politisches Zeichen,
„dass wir die Menschen in Russland und die
russische Nation nicht als unsere Feinde, son-
dern als unsere Nachbarn betrachten“.
Denn genau darum geht es: Eine zerrüttete
Beziehung muss wiederbelebt werden. Diese
Beziehung ist einst unter noch viel schwierige-
ren Bedingungen zustande gekommen. Eine
neue Annäherung zwischen Ost und West ist
also eine historische Verpflichtung, aus der ei-
ne aktuelle Herausforderung erwächst.

»Dauerhafte
Sicherheit ist
nur mit und
nicht gegen
Russland zu
erreichen.«

Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU)

KOPF DER WOCHE

Ein Radler als
Chef-Ermittler
Herbert Behrens Selbst ist er nicht betrof-
fen vom Diesel-Skandal, der die Autobranche
gerade durchschüttelt. „Ich bin überwiegend

Fahrradfahrer“, sagt
Behrens, der seit
2009 Abgeordneter
der Linkspartei aus
Niedersachsen ist,
und der privat an-
sonsten einen Ben-
ziner fährt. Dienst-
lich wird die Affäre
den 62-Jährigen in
den kommenden
Monaten noch stär-
ker beschäftigen als

bisher. Als Vorsitzender des neu eingesetzten
5. Untersuchungsausschusses soll er mit dafür
sorgen, dass auch die Rolle der Bundesregie-
rung im Abgas-Skandal beleuchtet wird, der
durch Manipulationen bei VW-Dieseln ins Rol-
len kam. Übung dürfte Behrens darin schon
als Obmann im Verkehrsausschuss haben.
„Ohne Druck kommt aus dem Hause Dobrindt
rein gar nichts“, sagte er kürzlich über das
Verkehrsministerium. ahe T
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ZAHL DER WOCHE

630.000
Fahrzeuge haben Audi, Mercedes, Opel, Por-
sche und Volkswagen wegen auffälligen Ab-
gaswerten zurückgerufen. Bei 56 von 58 ge-
testeten Diesel-Fahrzeugen fand das Kraft-
fahrtbundesamt laut Nachrichtenmagazin
„Der Spiegel“ stark erhöhte Stickoxidwerte.

ZITAT DER WOCHE

»Er wird
sicherlich ein
Zeuge unter
vielen sein.«
Dirk Wiese (SPD), Mitglied im neu eingesetz-
ten Untersuchungsausschuss zu Abgasmanipu-
lationen, über die Frage, ob auch Verkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt (CSU) geladen wird
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Sparen oder Investieren?
EUROPA Nach dem Brexit-Referendum der Briten streitet die Koalition über den künftigen Kurs der Europäischen Union

Keine drei Wochen ist es her, dass sich die
Mehrheit der Briten für den Ausstieg aus
der EU entschieden hat. Seither ist bei den
Konservativen ein Machtkampf um die
Nachfolge von Premier David Cameron
entbrannt, gleich zwei Anführer der Pro-
Brexit-Kampagne haben sich aus der ersten
Reihe der Politik zurückgezogen (siehe Sei-
te 10). Doch auch hierzulande rumort es –
vor allem innerhalb der Bundesregierung.
Im Zentrum eines Streits zwischen Union
und SPD steht die Frage: Welcher Weg
kann die EU aus der Krise führen? Etwas
mehr als ein Jahr vor den Bundestagswah-
len geben die Koalitionspartner darauf
sehr unterschiedliche Antworten.
Während Vize-Kanzler und SPD-Chef Sig-
mar Gabriel mehr Investitionen in EU-Kri-
senländern fordert und vorschlägt, gelun-
gene Reformen mit finanziellen Hilfen zu
belohnen, anstatt sie durch Sparauflagen
zu erzwingen, verteidigt Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU) seine
Sparpolitik. Am vergangenen Mittwoch
legte er dem Kabinett zum dritten Mal seit
2015 einen Haushaltsentwurf vor, der kei-
ne weiteren Schulden vorsieht („schwarze
Null“).

Den Sozialdemokraten warf er im Inter-
view mit der „Welt am Sonntag“ vor, „die
falsche Idee“ wiederzubeleben, „dass man
mit neuen Schulden Wachstum auf Pump
erzeugt“. Und während Gabriel eine politi-
sche wie personelle „Verschlankung“ der
EU fordert, kann sich Schäuble durchaus
vorstellen, die EU in bestimmten Fragen
ganz außen vor zu lassen. „Wenn nicht alle
27 von Anfang an mitziehen, dann starten
halt einige wenige“, meint er. „Und wenn
die Kommission nicht mittut, nehmen wir
die Sache selbst in die Hand, lösen die
Probleme zwischen den Regierungen.“

Schweigende Kanzlerin Der Streit zwi-
schen den Ministern fand am vergangenen
Donnerstag seine Fortsetzung im Bundestag.
Da sollte Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) in ihrer Regierungserklärung zum
bevorstehenden Nato-Gipfel in Warschau ei-
gentlich auch etwas zu den Beschlüssen des
EU-„Brexit“-Gipfels vom 28. und 29. Juni
sagen. Doch dieser Aspekt wurde kurzer-
hand von der Tagesordnung abgesetzt – und
die Kanzlerin schwieg. Die Fraktionen je-
doch ließen es sich nicht nehmen, das The-
ma trotzdem aufzugreifen, und diesmal du-

ellierten sich die Fraktionschefs von Union
und SPD. Thomas Oppermann bekräftigte
die Forderung der Sozialdemokraten, die EU
solle in besonders notleidenden Ländern
wieder für Wachstum und Beschäftigung
sorgen. Dazu brauche es mehr Investitionen
etwa in Ausbildungsprogramme, Forschung
und in eine moderne Infrastruktur. Anders
als Schäuble behaupte, wolle die SPD dies
aber nicht mit neuen Schulden in Europa fi-
nanzieren, erklärte Oppermann, „sondern
mit regulären Staatseinnahmen“. Sie sollten
durch den Kampf gegen Steuerhinterzie-
hung und Steuerschlupflöcher und die Ein-
führung der Finanztransaktionssteuer wieder
vermehrt fließen.
Volker Kauder (CDU) betonte hingegen, es
mache keinen Sinn, Geld in etwas hinein-
zuwerfen, „ohne dass man vorher die Struk-
turen verändert hat“. Europa brauche Refor-
men, keine neuen Schulden. Die „schwarze
Null“ bezeichnete Kauder als „existenzielle
Voraussetzung dafür, dass auch die junge
Generation in Deutschland und Europa
Chancen hat“.
Die Opposition schlug sich wenig überra-
schend auf die Seite der SPD und forderte
ebenfalls mehr Investitionen. Linken-Frakti-

onschefin Sahra Wagenknecht beklagte eine
„europaweite Prekarisierung der Arbeit und
den Abbau sozialer Leistungen“. Wer nicht
wolle, „dass Europa endgültig zerfällt, der
muss doch spätestens jetzt auf einen sozia-
len und demokratischen Neubeginn set-
zen“, forderte sie.

Vier Versprechen Anton Hofreiter (Bünd-
nis 90/Die Grünen) sagte, Europa müsse
wieder seine vier Grundversprechen – Frie-
den, Freiheit, Demokratie und Wohlstand
für alle – erfüllen. Dass sich die Große Ko-
alition im Angesicht der „größten Heraus-
forderung, vor der die Europäische Union
steht“, so uneinig präsentiere, kommentier-
te er verärgert mit den Worten: „Das kann
doch nicht euer Ernst sein!“
Es wird vor der Bundestagswahl 2017 wohl
nicht der letzte Streit um die Europapolitik
gewesen sein. joh T
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GASTKOMMENTARE
DROHT EIN NEUES WETTRÜSTEN?

Simple Logik
PRO Um es vorweg zu sagen: Russlands Außen-

politik ist zumindest in Teilen aggressiv
und völkerrechtswidrig, und dagegen
muss der Westen etwas tun. Die Frage ist

nicht ob, sondern: was.
Hört man auf Nato-Generalsekretär Jens Stolten-
berg, auf viele osteuropäische und einige deut-
sche Politiker, dann klingt es, als gäbe es darauf
nur eine Antwort: mehr Rüstung. Stoltenberg hat
es gerade so ausgedrückt: „Ja, wir bewegen uns
von der Rückversicherung zur Abschreckung.“ Das
ist die strategische Grundlage, auf der nur ein
neues Wettrüsten gedeihen kann. Und Manöver
oder Truppenstationierungen nahe der russischen
Grenze sind der westliche Beitrag zur praktischen
Eskalation.
Natürlich lehnt auch Stoltenberg Gespräche mit
Russland nicht ab, und zum Glück wird der Nato-
Russland-Rat gerade wiederbelebt. Aber das Schwer-
gewicht liegt so stark auf Konfrontation, dass Bun-
desaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) sich
jetzt zu der Mahnung genötigt sah, die Balance zwi-
schen „Abschreckung und Entspannung“ nicht zu
verlieren. Man dürfe – bei aller Verteidigungsbereit-
schaft – nicht „der Illusion anheimfallen, dass militä-
rische Stärke allein schon zur Sicherheit führt“. Das
ist nicht „klar pro-russisch“, wie eine Zeitung
schrieb, sondern ein notwendiger Appell gegen die
simple Logik des Wettrüstens.
Niemand wird die Angst vieler Osteuropäer auf
die leichte Schulter nehmen. Wer aber daran zwei-
felt, dass immer mehr Rüstung und Abschreckung
das Problem beheben werden, plädiert nicht für
Wehrlosigkeit, sondern für politische Klugheit in
der Tradition der erfolgreichen Entspannungspoli-
tik Willy Brandts. Warum sollte diese Klugheit bei
der Nato nicht größer sein als bei Putin?

Stephan Hebel,
freier Journalist
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In Putins Sprache
CONTRA Die Nato hat sich mit ihrem Gipfel von

Warschau gerüstet: Gegen neue rus-
sische Aggressionen wappnet sie sich
mit einer militärischen Verstärkung

an ihrer Ostflanke. Vor allem die baltischen Nato-
Partner wie auch Polen fühlen sich durch den hy-
briden, also offiziell nicht erklärten Krieg Russ-
lands in der Ostukraine bedroht, weil, so fürchten
sie, Moskau womöglich noch an anderer Stelle
zündeln könnte. Dagegen steht die Nato, und es
wäre auch wirklich armselig um das Bündnis be-
stellt, würde es die historisch begründeten Ängste
von einigen seiner Mitglieder an der eigenen Ost-
grenze einfach beiseite wischen: Habt euch nicht
so! Ließe die Nato im Ernstfall die Balten im Stich,
wäre das Bündnis tot.
Eine Allianz ist eine Allianz, weil im Ernstfall ein An-
griff auf eines ihrer Mitglieder ein Angriff auf alle ist.
Das nordatlantische Bündnis führt dabei mitnichten
im Schilde, seine über längere Zeit auf Eis gelegte
strategische Partnerschaft mit Russland in eine Zeit
eines neuen Kalten Krieges zu führen. Die Nato rea-
giert auf russische Provokationen und zeigt dem rus-
sischen Präsidenten, dass sie seine Sprache versteht.
Der Aufbau einer Schnellen Eingreiftruppe (gegen
Gefahren überall auf dem Globus) und ständiger
Stützpunkte in Ost-Europa hat ebenso wenig mit ei-
nem Auf- oder gar mit einem neuen Wettrüsten zu
tun wie die Stationierung einiger Tausender Nato-
Soldaten im Baltikum in einem rotierenden System.
Frieden und Sicherheit in Europa wird es auf Dauer
ohnehin nur mit und nicht gegen Russland geben
können. Die Nato hat bei ihrem Warschauer Gipfel
nur demonstriert, dass sie beides kann: Abschre-
ckung und Dialog. Wladimir Putin wird die Botschaft
verstehen.

Mehr zum Thema der Woche auf den Seiten 1 bis 3.
Kontakt: gastautor.das-parlament@bundestag.de

Holger Möhle,
»General-Anzeiger«,
Bonn
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Herr Lamers, die Nato hat ihre Prä-
senz in Osteuropa seit Beginn der Ukrai-
ne-Krise verstärkt, ab 2017 will sie zu-
dem vier Bataillone, insgesamt 4.000 Sol-
daten, in den baltischen Staaten und in
Polen stationieren. Welche Strategie ver-
folgt das Bündnis gegenüber Russland?
Die Nato verfolgt einen doppelten Ansatz:
Sie will Russland und jedem anderen Staat
zeigen, dass sie verteidigungsfähig und ver-
teidigungswillig ist im Falle eines Angriffs
auf einen Mitgliedsstaat. Es gilt das Motto:
Jeder steht für jeden ein. Zum anderen will
sie aber auch Dialogbereitschaft gegenüber
Russland demonstrieren.

Aber seit 2014 haben die EU und
Deutschland doch fast alle Gesprächsfo-
ren mit Russland auf Eis gelegt. Wie soll
so ein Dialog zustande kommen?
Im Rahmen des Minsker Friedensprozesses,
der den Krieg in der Ukraine beenden soll,
sind wir in einem sehr direkten und engen
Austausch. Aber auch über die Lage im Na-
hen und Mittleren Osten und die Bekämp-
fung der Terrormiliz „Islamischer Staat“ in
Syrien und dem Irak reden wir gemeinsam.
Angesichts dieser Bedrohungen ist es in
unser aller Interesse, mit Russland im Ge-
spräch zu sein und zu bleiben. Unsere Hal-
tung ist aber klar: Die Vereinbarungen von
Minsk müssen eingehalten und umgesetzt
werden. Erst dann können auch die Sank-
tionen aufgehoben werden. Auch eine
Rückkehr Russlands in die Gruppe der G8
halte ich erst dann für möglich, wenn es
sich wieder an Recht und Gesetz hält.

In der Nato-Russland-Grundakte von
1997 verspricht die Allianz, in Osteuropa
keine permanenten Kampftruppen zu sta-
tionieren. Gilt dieses Versprechen nicht
mehr?
In dem Abkommen hat sich das Bündnis
verpflichtet, keine substanziellen Kampf-
truppen dauerhaft in den östlichen Bei-
trittsländern zu stationieren. Mit der Ver-
stärkung unserer Truppen in den drei balti-
schen Staaten und Polen mit je einem
Nato-Bataillon à tausend Soldaten bleiben
wir im Rahmen des Abkommens. Es han-
delt sich nicht um eine substanzielle Trup-
penverstärkung. Zudem werden die Trup-
pen auf Rotationsbasis stationiert. Die
Nato hält sich an die Verträge. Es war Russ-
land, das Vertragsbruch begangen hat, als
es die Krim annektierte.

Die Nato reagiert mit der Truppenver-
stärkung auf Forderungen der östlichen
Partner, die sich sorgen, dass Russland
auch sie angreifen könnte. Wie realis-
tisch sind diese Befürchtungen?
Ich habe bei meinen Reisen ins Baltikum
erfahren, wie groß die Angst der Menschen
ist. Zwar ist von einem militärischen An-
griff Russlands im Moment nicht auszuge-
hen. Aber die Bedrohung durch so genann-
te hybride Angriffe ist im Baltikum alltäg-
lich. So versucht Russland auch mithilfe
des Internets und der sozialen Medien,
Nachrichten zu streuen, die jeder Grundla-
ge entbehren. Sie sollen die Länder desta-
bilisieren und Unzufriedenheit bei den
russischsprachigen Minderheiten schüren.

Was aber sollen mehr Nato-Soldaten ge-
gen diese subtilen Angriffe ausrichten?
Es geht darum, Putin davon abzuhalten,
auch nur eine Sekunde über einen militäri-
schen Angriff auf die östlichen Mitglieder
nachzudenken. Die Nato handelt präven-
tiv. Um sich gegen hybride Angriffe zu
wehren, haben die Nato-Außenminister im
Dezember 2015 außerdem die „Hybrid
Warfare Strategie“ verabschiedet, die der-
zeit umgesetzt wird. Dabei steht die Stär-
kung der Widerstandsfähigkeit der betrof-
fenen Staaten im Vordergrund. Entschei-
dend ist es auch, dass die Nato in dieser
Frage mit weiteren Akteuren, allen voran
mit der EU, eng zusammenarbeitet.

Die EU-Außenbeauftragte Frederica
Mogherini will, dass auch die EU-Staa-
ten in der Außen- und Sicherheitspolitik
enger kooperieren. Was bedeutet das für
das Verhältnis der EU zur Nato?
Die europäischen Staaten innerhalb der
Nato müssen verstärkt Verantwortung
übernehmen. Die USA machen zwar viel
in Europa und haben ihre Präsenz seit Aus-
bruch der Ukraine-Krise auch wieder ver-
stärkt. Von den vier Bataillonen im Balti-
kum und Polen wollen sie eines führen.
Doch wir dürfen nicht glauben, dass die

Amerikaner alles machen können. Nur
wenn sich die EU-Staaten stärker einbrin-
gen, wird die Nato insgesamt stärker sein.

Die Nato hat in Rumänien gerade
trotz des Widerstands aus Russland ei-
nen Raketenabwehrschirm in Betrieb ge-
nommen, ein zweiter soll 2018 in Polen
installiert werden. Ursprünglich waren
die Systeme gegen den Iran gerichtet.
Warum hält die Nato daran fest, obwohl
sich die Beziehungen zum Iran mit dem
Atomabkommen entspannt haben?

Das Bündnis folgt seinem Wappenspruch:
Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Wir
müssen uns gegenüber jedem potenziellen
Angreifer verteidigen können. Die Abwehr-
schirme sind reine Verteidigungsinstru-
mentarien und das weiß Russland auch.

All die genannten Maßnahmen wer-
den von Russland als massive Bedrohung
aufgefasst, Präsident Wladimir Putin
hat bereits mit Konsequenzen gedroht.
Droht am Ende ein neues Wettrüsten?
Nein. Putin verdreht Ursache und Wir-
kung. Wir wollen kein Wettrüsten. Wir rea-
gieren nur auf den Bruch des Völkerrechts
seitens Russlands mit der Annexion der
Krim 2014 und auf die fortdauernden mili-
tärischen Aktionen im Osten der Ukraine.
Ändert Putin morgen seine Politik, geht er
durch die geöffnete Tür des Dialogs, haben
wir sofort eine völlig andere Situation.

Außenminister Frank-Walter Stein-
meier (SPD) sorgt sich aber offenkundig
sehr. Nicht nur er hat die Nato vor dem
Warschauer Gipfel davor gewarnt, durch
„Säbelrasseln und Kriegsgeheul die Lage
weiter anzuheizen“.
Der Außenminister hat in Brüssel alle Maß-
nahmen mitgetragen. Er weiß genau, dass es
jetzt auf die Geschlossenheit des Westens
ankommt und dass die Militär-übungen der
Nato in keinem Verhältnis stehen zu den
Übungen, die Russland abhält. Er weiß
auch, dass die Manöver notwendig sind, um
die Reaktions- und Verteidigungsbereit-
schaft der Nato zu testen. Das Säbelrasseln
geht von Moskau aus, inklusive simulierter
Angriffe russischer Kampfflugzeuge auf US-
Schiffe und Nato-Flugzeuge.

Aus Sicht Russlands hat die Nato Ver-
tragsbruch begangen, indem sie seit Ende
des Kalten Krieges zwölf neue Mitglieder
aus Osteuropa aufgenommen hat. Ist die
derzeitige Situation wirklich der richtige
Zeitpunkt, noch Montenegro in das
Bündnis zu holen und der Ukraine und
Georgien eine Perspektive einzuräumen?
Jeder Staat muss selbst entscheiden kön-
nen, ob er in ein Bündnis eintreten will
oder nicht. Wir greifen ja nicht nach diesen
Staaten, sondern sie klopfen an unsere Tür.
Es ist zudem ein übles Narrativ von Putin,
zu behaupten, es habe im Zuge der Wie-
dervereinigung die Zusage gegeben, die
Nato dürfe sich nicht gen Osten erweitern.
Diese Zusage gab es nie, das wurde von
den damals Anwesenden längst widerlegt.

Wie sehen Sie die Chancen für eine
Zukunft der Ukraine und Georgiens in
der Nato?
Georgien hat sich in den vergangenen Jah-
ren erfolgreich entwickelt und ist auf ei-
nem guten Weg. Aber das dauert. Dazu
müssen die politischen Umstände stim-
men. Für die Ukraine stellt sich diese Fra-
ge, wie sie selbst betont, zurzeit nicht. Hier
gibt es nur eine Chance auf Frieden, wenn
sich Russland in seine eigenen Grenzen zu-
rückzieht. Aber das wird es nicht tun. Putin
weiß, dass eine freiheitliche, demokrati-
sche Entwicklung der Ukraine mit besten
Aussichten auf Wohlstand und Zukunfts-
chancen für die junge Generation Strahl-
kraft weit über die Ukraine hinaus hätte.
Wenn der Funke überspringt, könnte das
seine Herrschaft ernsthaft gefährden.

Das Gespräch führte Johanna Metz. T
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Grüne Abrüstungsexpertin: Agnieszka Brugger

Ein „Signal der Solidarität und Besonnenheit“ soll nach dem
Willen der grünen Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger
vom Nato-Gipfel ausgehen, der am Wochenende stattge-
funden hat. Für die 31-jährige Abgeordnete, die seit 2009

im Bundestag sitzt, gehört beides zusammen: Verständnis für die
Sorgen und Ängste der Nato-Mitglieder im Osten Europas und Ge-
sprächsangebote an die russische Führung. „Die Menschen in Po-
len und den baltischen Staaten brauchen unsere Solidarität, doch
wir müssen auch alles dafür tun, dass sich zwischen der Nato und
Russland keine neue Aufrüstungsspirale entwickelt“, sagt Brugger,
die 1985 im polnischen Liegnitz geboren wurde und 1989 kurz
vor dem Fall der Mauer mit ihren Eltern als Spätaussiedlerin
nach Deutschland kam. „Die Logik und das Denken des Kalten
Krieges helfen uns gegenüber Russland nicht weiter.“ Richtig
findet sie daher auch die Warnung von Außenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD), die Nato dürfe nicht „durch lautes Sä-
belrasseln und Kriegsgeheul“ die Lage weiter anheizen. „Das
war eine richtige Intervention“, sagt Brugger.
Dass sich Deutschland an der Überwachung und dem Schutz
des Luftraums (Air Policing) von Estland, Lettland und Litauen
beteiligt, hält die grüne Verteidigungsexpertin aber für ebenso
richtig wie die Wirtschaftssanktionen der EU gegenüber Russ-
land. „Die EU musste deutlich machen, dass sie die völker-
rechtswidrige Annexion der Krim nicht tatenlos hinnimmt“, ist
Brugger überzeugt. Sie hält aber nichts davon, jetzt vom „Ende
der Friedensdividende“ zu reden und den Etat der Bundeswehr

zu erhöhen. Das sei schon deshalb überflüssig, weil eine Panze-
rinvasion aus Russland „äußerst unwahrscheinlich“ sei. Viel-
mehr drohe die Gefahr, dass etwa die russischsprachige Bevöl-
kerung im Baltikum für eine gesellschaftliche Destabilisierung
instrumentalisiert werde. „Davor können wir uns nicht in erster
Linie durch militärische Mittel schützen, sondern durch andere
Maßnahmen wie etwa die bessere Integration der russischen
Minderheit“, sagt Brugger.

Nach ihrer Ankunft in Deutschland lebte sie mit ihren Eltern zu-
nächst in Dortmund. In Polen waren ihr Vater und ihre Mutter bei
der Solidarnosc-Bewegung aktiv, was sie selbst als wichtigen
Grund für ihr eigenes politisches Engagement nennt. „Ich habe
von meinen Eltern gelernt, dass man Ungerechtigkeit nicht einfach
hinnehmen darf, sondern etwas dagegen tun muss.“ 2004 trat sie
als 18-Jährige bei den Grünen ein, wobei auch der Irak-Krieg eine

wichtige Rolle spielte. Im gleichen Jahr zog sie nach Baden-Würt-
temberg und begann an der Universität Tübingen mit dem Magis-
terstudium der Politikwissenschaft, Philosophie und des Öffentli-
ches Rechts, das sie in Kürze abschließen möchte. „Schon im Studi-
um habe ich mich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie
man Konflikte verhindern und mit zivilen Mitteln lösen kann.“
2007 wurde sie Sprecherin der Grünen Jugend Baden-Württem-
berg und zog zwei Jahre später auf Platz elf der Landesliste ihrer
Partei erstmals in den Bundestag ein, wo sie die jüngste weibliche
Abgeordnete der 17. Wahlperiode war. Sie ist Sprecherin ihrer Frak-
tion für Sicherheitspolitik und Abrüstung, dazu Obfrau im Verteidi-
gungsausschuss sowie im Unterausschuss für Abrüstung, Rüs-
tungskontrolle und Nichtverbreitung.
Brugger legt Wert darauf, sich auch bei ihrem eigenen Lebenswan-
del am Prinzip der Nachhaltigkeit zu orientieren. Sie ist seit Jahren
Vegetarierin und achte darauf, dass ihre Wohnungen in Berlin und
Ravensburg sowie ihr Wahlkreisbüro Strom nur aus erneuerbaren
Energiequellen beziehen. Wann immer es der eng getaktete Kalen-
der erlaubt, nutzt sie die Bahn und den öffentlichen Nahverkehr.
Wenn bei den vielen Terminen das Fliegen aber die einzige Möglich-
keit ist, zahlt sie wenigstens Atmosfair. Familie und Freunde nennt
die seit 2011 verheiratete Grüne als die Prioritäten ihrer raren Frei-
zeit. Außerdem liest sie gerne Bücher. Aktuell den Roman „Unterleu-
ten“ von Juli Zeh. Auch die fünf Bände von George R. R. Martins
„Das Lied von Eis und Feuer“, das Grundlage der TV-Serie „Game of
Thrones“ ist, hat Brugger schon verschlungen. Joachim Riecker T

.....................................................................................................................................................

»Die EU musste deutlich
machen, dass sie die
völkerrechtswidrige
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Rhetorik des Säbelrasselns
NATO Die Beziehungen zwischen Russland und der Allianz sind geprägt von gegenseitigem Misstrauen

D
ie russischen Staatsme-
dien sind dankbare Ab-
nehmer der PR-Bilder, die
die Nato von ihren Ma-
növern produziert. Zu-
letzt waren es die Bilder

von den Manövern „Anaconda“ und „Sa-
ber Strike“ in Polen und im Baltikum. Bes-
sere Beweise für die akute Bedrohung Russ-
lands durch das westliche Bündnis kann es
aus russischer Sicht kaum geben. Die Mos-
kauer Militärexperten bewerten die Aufsto-
ckung der rotierenden Nato-Einheiten im
Baltikum und in Polen auf 4.000 Soldaten
zwar nur als symbolische Geste. Das hält
die politische Klasse in Moskau aber nicht
davon ab, diese „Speerspitze“ als Bestäti-
gung für ein vermeintlich aggressives Vor-
gehen der Nato hochzureden. Auch
Deutschlands Außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) warnte das westliche
Bündnis davor, „durch lautes Säbelrasseln
und Kriegsgeheul die Lage weiter anzuhei-
zen“. Der bekannte russische Soziologe
Lew Gudkow hingegen kritisierte die
„antiwestliche Mobilisierungsrhetorik des
Kremls gegenüber dem Feind im Western“,
die eine „Mythologie der ewigen Auseinan-
dersetzung“ bediene und von der Wirt-
schaftskrise im Land ablenken soll.

Sicherheitsstrategie „Das Aufstocken
des militärischen Potenzials der Nordat-
lantischen Allianz und ihre Übernahme
globaler Funktionen, die völkerrechtswid-
rig durchgesetzt werden, bedrohen die na-
tionale Sicherheit Russlands“, heißt es in
der aktuellen Sicherheitsstrategie der Rus-
sischen Föderation. Per Erlass wurde sie
von Präsident Wladimir Putin am 31. De-
zember 2015 in Kraft gesetzt und bildet
die Grundlage der russischen Sicherheits-
politik. Unmissverständlich bewertet diese
Strategie „die Aktivierung der militäri-
schen Tätigkeit des [Nato-]Blocks“ und
die Ausdehnung ihrer militärischen Infra-
struktur bis an die russischen Grenzen als
Bedrohung. Natürlich wolle Russland sei-
ne Beziehungen zur Nato weiterentwi-
ckeln, allerdings auf der Grundlage „der
Gleichberechtigung“. Dazu gehöre, dass
die Allianz die „berechtigten Interessen
Russlands“ anerkennt und auf ihre „nega-
tive Einflussnahme auf die russischen na-
tionalen Interessen“ verzichtet: Dies gilt
insbesondere für das Ziel Moskaus, die
Ukraine in die Eurasische Union einzu-
gliedern.
Solange wir „bitter arm und schwach wa-
ren“, hatten die westlichen Politiker Russ-
land „lieb“, sagte Putin in einem Inter-
view im Frühjahr 2015. „Nachdem wir
uns erhoben haben“, wolle „man“ Russ-
land „wieder auf die Knie zwingen“. Auch
bei öffentlichen Auftritten verkündet der
Präsident, seit Jahrhunderten wolle man
„unsere Stärke eindämmen“. Ebenso häu-
fig erwähnt er die „Erniedrigungen“, die
Russland nach dem Zerfall der Sowjetuni-
on habe erdulden müssen. Die Ursache
dafür liege allein in den berechtigten
„geopolitischen Interessen“ seines Landes.
Zu dieser Rhetorik passt, dass Putin nicht
etwa seine Ukraine-Politik für die westli-
chen Sanktionen verantwortlich macht:

„Es war nicht wegen der Krim, sondern
weil wir unsere Souveränität, das Existenz-
recht unseres Staates, verteidigen.“

Raketenabwehr Kein Geringerer als An-
drej Kokoschin, vormals Sekretär des Sicher-
heitsrates, glaubt, dass die aktuelle geopoli-
tische Lage mit der Situation vor 1941 ver-
gleichbar sei, als die Wehrmacht an die
sowjetische Grenze vorrückte. Der bekannte
Sicherheitsstratege be-
schwört den Kreml, Stalins
Fehler nicht zu wiederholen
und sich dieses Mal auf ei-
nen Angriff vorzubereiten:
Die Stationierung von
Nato-Truppen an den russi-
schen Grenzen müsse eben-
so verhindert und bekämpft
werden wie das geplante
Raketenabwehrsystem in
Osteuropa. Auch Putin ist
davon überzeugt, dass die
USA das strategische
Gleichgewicht zwischen
den beiden Nuklearmächten aushebeln und
mit dem Raketenabwehrsystem Russland
die Möglichkeit zum nuklearen Gegen-
schlag nehmen wollen.
Da Washington alle Versuche Moskaus ab-
geschmettert hatte, ein gemeinsames Rake-
tenabwehrsystem zu entwickeln, wollte der
Kreml zumindest die europäischen Nato-
Partner der USA gegen die Raketenabwehr
einnehmen – erfolgslos. In der nationalen

Sicherheitsstrategie wird die Stationierung
der NATO-Raketenabwehrsysteme daher
konsequent als Bedrohung des strategi-
schen Gleichgewichts abgelehnt. Moskau
reagierte mit der Entwicklung neuer
schlagkräftigerer Waffensysteme, die den
Raketenabwehrschild durchbrechen kön-
nen. Der Leiter des Zentrums für globale
Sicherheit der Russischen Akademie der
Wissenschaften, Alexej Arbatow, meint so-

gar, die Raketenabwehr der
Nato könne höchstens zwei
bis drei Prozent der russi-
schen Atomraketen abfan-
gen.
Nach der Auflösung des
Warschauer Paktes und dem
Zerfall der UdSSR hatten
sich die Beziehungen zwi-
schen Russland und der
Nato zunächst ohne größere
Konflikte entwickelt: Im
Jahre 1994 wurde Russland
in das Programm „Partner-
schaft für den Frieden“ auf-

genommen; daraus entstand eine enge Zu-
sammenarbeit im Rahmen des Nato-Russ-
land-Rates. Im Mai 1997 unterzeichneten
Moskau und die Allianz eine „Grundakte“
über ihre friedlichen Absichten und verspra-
chen, ihre Souveränität und territoriale Inte-
grität gegenseitig zu respektieren.
Nach seinem Amtsantritt im Mai 2000
setzte Präsident Putin die partnerschaftli-
chen Beziehungen mit der Nato fort. Er

verkündete sogar, Russland schließe einen
Beitritt zum westlichen Bündnis nicht aus.
Weitere „vertrauensbildende Maßnahmen“
folgten, darunter die Ratifizierung des
START-II-Vertrages durch die russische
Staatsduma, die Putins Vorgänger Boris Jel-
zin nicht hatte durchsetzen können.

ABM-Vertrag In Putins erstem Amtsjahr
scheiterten jedoch alle diplomatischen Ver-
suche, die US-Regierung von ihrem Rake-
tenabwehrprogramm abzubringen. Darauf-
hin startete der Präsident eine „neue Frie-
densinitiative des Kremls“: Am 13. Novem-
ber 2000 erklärte er, Russland sei bereit,
die Zahl seiner strategischen Raketen bis
2008 auf 1.500 zu reduzieren. Sollten die
USA jedoch einseitig aus dem ABM-Vertrag
von 1972 zur Begrenzung von Raketenab-
wehrsystemen aussteigen, sehe sich Russ-
land gezwungen, „zusätzliche Maßnahmen
für die Aufrechterhaltung des strategischen
Gleichgewichts zu treffen“.
Washington beeindruckte Präsident Putins
Engagement wenig. Ungerührt analysierte
der US-Geheimdienst CIA noch im Früh-
jahr 2001, der russische Präsident verfolge
das Ziel, die amerikanischen Interessen
weltweit zu unterlaufen. Dabei gaben die
USA damals für Rüstung hundert Mal
mehr Geld aus als das tief verschuldete
Russland. Präsident George W. Bushs Bera-
terin für Nationale Sicherheit, Condoleez-
za Rice, war sich sicher, dass Russland eine
Gefahr für den gesamten Westen darstell-
ten würde. Präsident Barak Obama setzte
noch eins drauf, als er 2015 drei schwere
Bedrohungen für den Weltfrieden aufzähl-
te und Russland in einem Atemzug mit der
Ebola-Epidemie und dem „Islamischen
Staat“ nannte.

Nato-Osterweiterung Mit der größte Sta-
chel in den Augen Moskauer Sicherheits-
politiker ist die Nato-Osterweiterung. Pu-
tin bediene sich gerne der „Legende vom
Wortbruch“, analysiert der Historiker Ste-
fan Grenzberger in der Zeitschrift „Osteu-
ropa“ (3/2015). Danach habe der Westen
Präsident Michail Gorbatschow und sei-
nem Außenminister Eduard Schewardnad-
se während der „2+4“-Verhandlungen an-
geblich versprochen, keine neuen Nato-
Mitglieder in Europa aufzunehmen. Doch
Grenzberger belegt, dass es eine derartige
Zusage nie gegeben hat.
Auch auf Nachfrage konnte sich Gorba-
tschow nicht daran erinnern, wann und
wo über den Verzicht der Osterweiterung
gesprochen worden sein soll. Vielmehr be-
stätigte Eduard Schewardnadse in einem
Interview im September 2000, niemand
habe ihm oder Gorbatschow versprochen,
dass „die Nato nicht weiter nach Osten
ausgedehnt“ wird.
Tatsächlich reagierte der Kreml auf den
Nato-Beitritt der drei baltischen Staaten im
März 2004 ruhig und besonnen. „Es geht

uns nichts an“, meinte Verteidigungsminis-
ter Sergej Iwanow. Auch gegen Nato-Einsät-
ze außerhalb ihres Bündnisgebietes erhob
Moskau keine Einwände mehr: Mit Blick
auf die Mission der Allianz in Afghanistan
sagte der Kreml sogar seine volle Unterstüt-
zung in allen Bereichen der Militär- und
Sicherheitspolitik zu, einschließlich Über-
flug- und Transitrechte. Gleichzeitig dachte
Washington gar nicht daran, den Druck auf
Russland zu reduzieren. Hilflos verfolgte
der Kreml seit dem Jahr 2001 die Errich-
tung von weiteren US-Militärstützpunkten
an den russischen Südgrenzen zu
Georgien, Kirgistan und Usbekistan.

Russische Ohnmacht Die Intervention der
USA im Irak im März 2003 offenbarte der
Weltöffentlichkeit nicht nur die Ohnmacht
der Vereinten Nationen im Allgemeinen,
sondern auch die Bedeutungslosigkeit der
„Supermacht a. D.“ Russland im Speziel-
len. Dies war bereits 1999 deutlich gewor-
den, als Moskau im Sicherheitsrat den Ko-
sovo-Krieg ablehnte, ohne dass dies Konse-
quenzen gehabt hätte; in der Libyen-Krise
2011 wiederholte sich das Spiel.
Der Kreml versucht seitdem, alle Kräfte zu
mobilisieren, um dort, wo politische Er-
folge möglich erscheinen, die eigene
Machtposition zu festigen. Zugleich ent-
schied sich Moskau, aktiv gegen die US-
Dominanz im post-sowjetischen Raum
vorzugehen. Zunächst konnte dieser Kurs-
wechsel dank des steigenden Öl-Preises fi-

nanziert werden. In seiner Münchener Re-
de im Februar 2007 drohte Putin sogar
mit der Kündigung des russisch-amerika-
nischen IFN-Vertrages von 1987, der die
Produktion und Stationierung von Mittel-
streckraketen mit nuklearen Sprengköpfen
verbietet. Einer seiner Generäle wollte so-
gar die Stationierung der „Iskander“-Rake-
ten in Kaliningrad nicht mehr ausschlie-
ßen.
Die Nato reagierte kühl und setzte weiter
auf die Abschreckung einer potenziellen
russischen Aggression. Allerdings wurden
Nicht-Mitglieder wie Georgien und die
Ukraine in ihrer militärischen Auseinan-
dersetzung mit Russland auch nicht direkt
unterstützt. Dessen ungeachtet wurden die
Konsultationen des Nato-Russland-Rates
zunächst wegen des russisch-georgischen
Krieges (August 2008) und später wegen
der russischen Eroberung der Krim (März
2014) eingefroren.
Neuen Konfliktstoff bietet die von den
USA geplante Modernisierung ihrer strate-
gischen Nuklearwaffen ab 2020. Die ge-
schätzten Kosten belaufen sich auf eine
Trillion US-Dollar. Russland reagierte auf
diese Pläne, indem zwei neue Raketenfa-
briken gebaut werden: Dort sollen künftig
zehn Mal mehr Luftabwehrraketen vom
Typ S-400 und S-500 produziert werden
als heute. Aschot Manutscharjan T
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Polnische Soldaten während des Nato-Manöver „Baltops“ am Ostsee-Strand bei der polnischen Stadt Ustka. An der Übung nahmen 6.100 Soldaten aus 17 Ländern teil. © picture-alliance/dpa
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N
ein soll im Sexualstraf-
recht künftig tatsächlich
Nein heißen. Eine ent-
sprechende Regelung
brachte der Bundestag
vergangenen Donnerstag

auf dem Weg. Von einem „Paradigmen-
wechsel“ sprach Eva Högl (SPD), Katja
Keul (Bündnis 90/Die Grünen) von einem
„Meilenstein für die sexuelle Selbstbestim-
mung“ und Elisabeth Winkelmeier-Becker
(CDU) von einer „guten und notwendigen
Reform“. Cornelia Möhring (Die Linke) bi-
lanzierte einen „großartigem Erfolg“. Eine
Frau müsse sich nun nicht mehr wehren
oder schreien, „sexuelle Handlungen gegen
ihren Willen sind auf jeden Fall Unrecht“,
sagte die Linken-Abgeordnete.
Die Stimmung bei der Opposition, deren
eigene Entwürfe (18/5384, 18/7719) abge-
lehnt wurden, war trotzdem getrübt. Denn
die übrigen Regelungen des Gesetzentwur-
fes der Bundesregierung (18/8210,
18/8626, 18/9097), die Einführung einer
auf „Antänzerei“ abzielenden Strafnorm
und eine Änderung im Aufenthaltsrecht,
wollten sie nicht mittragen. Grüne und
Linke enthielten sich in der Abstimmung
nach der dritten Lesung. Um ihre Position
deutlich zu machen, hatte die Opposition
zuvor die namentliche Abstimmung ein-
zelner Änderungen beantragt: Die „Nein
heißt Nein“-Regelung wurde dabei ein-
stimmig angenommen. Nach Verkündung
des Ergebnisses erhob sich das Plenum
spontan zu stehendem Applaus. Ein Signal
wohl auch an Verbände wie den „Deut-
schen Juristinnenbund“ und den „Bundes-
verband der Frauenberatungsstellen und
Frauennotrufe“, für deren Engagement in
der Sache alle Rednerinnen Dank ausspra-
chen.
Wie sich bereits bei der ersten Lesung Ende
April angedeutet hatte, blieb vom Ur-
sprungsentwurf aus Heiko Maas’ (SPD)
Justizministerium wenig übrig. Dieser
wollte Schutzlücken vor allem über Ände-
rungen im Paragraph 179 Strafgesetzbuch
(StGB) schließen. Nun wird hingegen der
Paragraph 177 komplett überarbeitet und
der Paragraph 179 gestrichen. Högl dankte
ihrem Parteifreund dennoch für die gute
Vorlage und warf der Union vor, lange blo-
ckiert zu haben und nicht für „Nein heißt
Nein“ offen gewesen zu sein. Winkelmeier-
Becker widersprach mit Hinweis auf Forde-
rungen der Frauen-Union und revanchierte
sich mit einem spitzzüngigen Hinweis da-
rauf, dass der Entwurf „viel Gelegenheit
zur Nachbesserung geboten hat“.

Neu gefasst Der neu gefasste Paragraph
177 StGB sieht vor, dass ein Täter, der sich
über einen erkennbaren Willen des Opfers
hinwegsetzt, mit einer Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis fünf Jahren bestraft
wird. Erkennbar ist der Wille, wenn das
Opfer das Nein entweder explizit verbal
oder konkludent, etwa durch Weinen oder
Abwehrhandlungen, zum Ausdruck bringt.
Setzt der Täter Gewalt ein, droht damit
oder nutzt eine „schutzlose Lage“ des Op-
fers aus, greift wie bisher bei der sexuellen
Nötigung eine nicht begrenzte Mindestfrei-
heitsstrafe von einem Jahr. Ebenfalls in
den 177 werden die bisherigen Regelungen
zum sexuellen Missbrauch widerstandsun-
fähiger Personen aus dem 179 StGB inte-
griert. Sechs Monate bis fünf Jahren dro-
hen dem, der sich an einem Opfer vergeht,
das nicht in der Lage dazu ist, einen Willen
zu bilden oder zu äußern. Ebenso wird be-
straft, wer einen Überraschungsmoment
ausnutzt, oder wenn dem Opfer ein „emp-
findliches Übel“ im Sinne des Paragraphen
240 StGB droht beziehungsweise der Täter
damit droht. Beruht die Unfähigkeit, einen
Willen zu bilden oder zu äußern, auf einer
Krankheit oder Behinderung, ist eine Min-
destfreiheitsstrafe von einem Jahr vorgese-
hen. Die bisher als besonders schwerer Fall

der sexuellen Nötigung qualifizierte Verge-
waltigung – wenn ein Täter den Beischlaf
vollzieht oder das Opfer anderweitig pene-
triert – gilt nun für alle Tatbestände und
sieht eine Mindestfreiheitsstrafe von zwei
Jahren vor. Weitere Regelungen zu strafver-
schärfenden sowie strafmindernden Um-
ständen lehnen sich an die aktuelle Rechts-
lage an. Neu geschaffen wird ein Tatbe-
stand der sexuellen Belästigung. Darunter
sollen Übergriffe, etwa Grapscherein, fal-
len, die nicht erheblich genug sind, um ei-
ne Strafbarkeit nach 177 StGB zu begrün-
den. Vorgesehen ist eine Freiheitsstrafe bis
zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. Das
Delikt soll auf Antrag verfolgt werden.
Kontrovers wurde die Regelung zu den
Straftaten aus Gruppen diskutiert. Im neu
zu schaffenden 184j StGB ist vorgesehen,
dass Personen, die sich an einer Gruppe
beteiligen, die ihr Opfer bedrängt, um et-
wa Handy und Brieftaschen zu klauen,
auch für sexuelle Übergriffe Einzelner aus
dieser Gruppe zur Verantwortung gezogen
werden können, selbst wenn es nicht ihr
Vorsatz war. Als Beispiele wurden unter an-

derem die Vorkommnisse auf der Kölner
Domplatte in der Silvesternacht und „An-
tänzer“ genannt. Für Keul ist diese Rege-
lung rechtsstaatlich nicht tragbar. Denn
wenn die Betroffenen nicht individuell für
Mittäterschaft, Beihilfe oder Anstiftung ver-
urteilt werden könnten, sei auch eine Ver-
urteilung wegen Gruppenzugehörigkeit
nicht möglich. Es handle sich um einen
„ebenso populistischen wie verfassungs-
widrigen Straftatbestand“.

»Traumatisches Erlebnis« Winkelmeier-
Becker hielt dem entgegen, dass eine sol-
che Tat aus der Perspektive des Opfers ein
„ganz besonders traumatisches Erlebnis“
sei. Auch der Mitbedränger begehe daher
ein erhebliches eigenes Unrecht. Johannes
Fechner, rechtspolitischer Sprecher der
SPD, meldete hingegen Bedenken an der
Ausgestaltung der Regelung an. Sie gehe
auf einen Unions-Vorschlag zurück.
Elke Ferner (SPD) wiederum drückte ihr
Unverständnis darüber aus, dass die Oppo-
sition diese Regelung nicht mittrage. Nicht
verstehen könne sie zudem, „warum Grü-

ne und Linke zwar ‚Nein heißt nein‘ unter-
stützen, die Folgeänderungen im Aufent-
haltsrecht aber ablehnen“, sagte Ferner.
Vorgesehen ist dort unter anderem, dass ei-
ne Verurteilung nach dem neuen Paragra-
phen 177 je nach Höhe der Freiheits- oder
Jugendstrafe, ein „schweres“ beziehungs-
weise „besonders schweres“ Ausweisungsin-
teresse begründet. Bisher gilt die Vorgabe
im Aufenthaltsgesetz nur bei Verbrechen
gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die
„mit Gewalt, unter Anwendung von Dro-
hung mit Gefahr für Leib und Leben oder
mit List“ begangen wurden. Die Neurege-
lung sei „schlicht unverhältnismäßig“, ur-
teilte Keul, denn der Paragraph 177 umfas-
se nun auch niederschwelligeres Verhalten.
Möhring warnte vor der Verstärkung „rassis-
tischer Bilder“. Durch die Verknüpfung mit
dem Aufenthaltsrecht werde der Blick weg
vom „Selbstbestimmungsrecht der Frau“
auf den „potentiellen Täter“ gelenkt. „So
bedienen Sie Fremdenfeindlichkeit und in-
strumentalisieren unser hart erkämpftes
Frauenrecht. Das ist inakzeptabel“, sagte
Möhring. Sören Christian Reimer T

Frauen demonstrieren Ende Juni ihre Solidarität mit Gina-Lisa Lohfink in Berlin. Das Model muss sich vor Gericht wegen angeblicher
falscher Verdächtigung verantworten. Der Fall hatte die Debatte um das Sexualstrafrecht neu angefacht. © picture-alliance/dpa

Ein Nein reicht
RECHT Einstimmigkeit beim »Nein heißt Nein«-Grundsatz.

Opposition übt Kritik an weitergehenden Regelungen.

Freiwilligkeit oder Freibrief?
FAMILIE Die Bundesregierung will den Mutterschutz ausweiten. Frauen sollen selbst entscheiden, ob sie an Sonn- oder Feiertagen arbeiten wollen. Opposition warnt vor Aufweichung.

Manuela Schwesig (SPD) hat ihn gerade
hinter sich und offenbar in bester Erinne-
rung: „Ich hatte das große Glück, in den
letzten Monaten selbst noch einmal im
Mutterschutz zu sein. Ich habe erlebt, wie
wichtig diese Zeit ist“, sagte die Bundesfa-
milienministerin in der vergangenen Wo-
che im Bundestag. Dass sie nun, kaum wie-
der im Amt, eine Reform des Mutterschutz-
gesetzes vorschlägt, begründet sie so: „Das
Mutterschutzgesetz ist aus dem Jahr 1952,
und seit 1952 hat sich die Arbeitswelt na-
türlich massiv verändert.“ Deshalb seien ei-
ne Modernisierung des Gesetzes und seine
Anpassung an neue Bedingungen überfäl-
lig, sagte Schwesig bei der ersten Lesung
des Gesetzentwurfes zur Neuregelung des
Mutterschutzrechtes (18/8963).
Demnach soll der Mutterschutz künftig
auch für Schülerinnen und Studentinnen
gelten. Gemäß der Gesetzesvorlage können
Schülerinnen und Studentinnen zukünftig
während des Mutterschutzes für verpflich-
tende Veranstaltungen, Prüfungen oder

Praktika Ausnahmen beantragen ohne des-
wegen Nachteile zu erleiden. Zudem soll
für Frauen nach der Geburt eines behin-
derten Kindes die Schutzfrist von acht auf
zwölf Wochen verlängert werden. Neu auf-
genommen in das Mutterschutzgesetz wer-
den soll ein Kündigungsschutz für Frauen,
die nach der zwölften Schwangerschafts-
woche eine Fehlgeburt erleiden. Das Recht
auf Mutterschutz soll künftig unter ande-
rem auch für behinderte Frauen, die in ei-
ner Werkstatt für Menschen mit Behinde-
rung arbeiten, ebenso wie für Auszubilden-
de oder Teilnehmerinnen des Bundesfrei-
willigendienstes und Entwicklungshelferin-
nen gelten.

Umgestaltung statt Arbeitsverbot Mit
der Gesetzesnovelle wird auch die Verord-
nung zum Schutz der Mütter am Arbeits-
platz in das Mutterschutzgesetz integriert.
Künftig sollen keine Arbeitsverbote mehr
gegen den Willen schwangerer Frauen
möglich sein. Stattdessen sollen ihre Ar-
beitsplätze umgestaltet werden, um Ge-
sundheitsgefährdungen auszuschließen.
„Immer mehr Frauen, die im Gesundheits-
bereich arbeiten, gerade junge Ärztinnen,
sagen: Kaum bin ich schwanger, bekomme
ich ein Arbeitsverbot, und das will ich gar
nicht.“ Schwesig will diesen Automatismus

mit der Reform nun aufbrechen, betonte
aber, „dass der Schutz auch weiterhin ge-
währleistet wird“.
Auch die Möglichkeit für freiwillige Sonn-
tagsarbeit soll erweitert werden. Für Beam-
tinnen, Richterinnen und Soldatinnen sol-

len die Regelungen des Mutterschutzes
durch entsprechende Rechtsverordnungen
auf Bundes- und Landesebene umgesetzt
werden. Um die gesetzlichen Vorgaben in
der Praxis besser umzusetzen, soll zudem
beim Familienministerium ein Ausschuss

für Mutterschutz eingerichtet werden, der
Empfehlungen für Arbeitgeber und Betrie-
be erarbeiten soll.
Bei der Linksfraktion stießen die Pläne auf
Skepsis. Sabine Zimmermann (Die Linke)
begründete auch, warum. Denn sie be-
fürchtet, dass auf diese Weise der Mutter-
schutz für schwangere Frauen gelockert
werden soll. „Was glauben Sie, wie eine
junge Frau, die von ihrem Job abhängig ist,
reagiert, wenn der Chef sie fragt, ob sie
ausnahmsweise spätabends oder am Feier-
tag arbeiten würde?“ Die Freiwilligkeit im
Gesetz könne so auch zu einem Freibrief
für Arbeitgeber werden, warnte Zimmer-
mann.

Moderne Familienpolitik Die Nachteile
der bestehenden Regelung rechtfertigen
aus Sicht von Bettina Hornhues (CDU) da-
gegen allemal eine Novelle. „Bei Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern bestehen bisher
noch zu viele Unsicherheiten im Umgang
miteinander. Die alten Verordnungen sind
undurchsichtig.“ Dies führe häufig dazu,
dass Frauen voreilig in das Beschäftigungs-
verbot geschickt werden, beklagte die Uni-
onsabgeordnete.
Damit Frauen während der Schwanger-
schaft länger arbeiten können, werden be-
stimmte Schutzmaßnamen im Gesetz neu

definiert. So soll der Begriff der „unverant-
wortbaren Gefährdung“ mit einer klaren
Rangfolge von Maßnahmen eingeführt
und dadurch der Schutz der Schwangeren
am Arbeitsplatz verbessert werden. Erst
wenn die Gefährdung weder durch eine
Umgestaltung des Arbeitsplatzes noch
durch einen Arbeitsplatzwechsel behoben
werden kann, soll das individuelle Beschäf-
tigungsverbot greifen. „Der Gesetzentwurf
legt dabei ganz klar den Fokus auf die
Selbstbestimmung der Frau, was eine mo-
derne Familienpolitik widerspiegelt“, sagte
Hornhues.
Gülistan Yüksel (SPD) betonte, das Gesetz
solle den Mutterschutz übersichtlicher und
transparenter machen und seine Akzeptanz
steigern. „Gleichzeitig bleibt das oberste
Ziel der Gesundheitsschutz von schwange-
ren und stillenden Frauen“, versicherte sie
und kündigte an, auch für selbständig täti-
ge Frauen eine Lösung finden zu wollen.
Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grü-
nen) sagte: „Schwangerschaft ist keine
Krankheit. Deswegen muss alles möglich
gemacht werden, damit eine Frau weiter
arbeiten kann.“ Gleichzeitig dürfte die No-
velle nicht dazu führen, „dass Frauen am
Ende vielleicht keine Wahl mehr haben,
und sich gezwungen sehen, arbeiten zu ge-
hen“, warnte sie. Claudia Heine T

Sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt gilt der Mutterschutz. Er gilt bisher
nicht für Studentinnen oder Auszubildende. Das soll sich ändern. © picture-alliance/dpa

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Auflagen für Bordelle
und Sexarbeiterinnen
PROSTITUTION Bundestag verabschiedet neues Gesetz

Die Zeiten, da laut Familienministerin Ma-
nuela Schwesig (SPD) die Eröffnung einer
Pommes-Bude schwerer und mit höheren
behördlichen Auflagen verbunden war als
die eines Bordells, sind nun vorbei. „Es
werden jetzt klare Auflagen erteilt, wer ein
Bordell errichten kann und welche Maß-
nahmen zum Schutz der Frauen ergriffen
werden müssen“, sagte die Ministerin ver-
gangenen Donnerstag während der ab-
schließenden Beratung des Prostituierten-
schutzgesetzes. „Wer sich nicht daran hält,
dem wird das Gewerbe entzogen. Das ist
der richtige Weg“, betonte
sie. Diesem Weg vermoch-
ten die meisten der Abge-
ordneten zu folgen. Dass
Schwesigs Gesetzesvorlage
(18/8556, 18/9036) den-
noch bei der Opposition
durchfiel, hat einen ande-
ren Grund. Die im Gesetz
enthaltene Pflicht für Pros-
tituierte, sich künftig alle
zwei Jahre bei den Kom-
munen anmelden und je-
des Jahr eine Gesundheits-
beratung absolvieren zu
müssen, stieß bei der Linken und Bündnis
90/Die Grünen auf Widerspruch.

Illegalität Kontraproduktiv sei dies, be-
fand, Ulle Schauws (Grüne). „Prostituierte
werden sich nicht anmelden, sondern in
Zukunft illegal arbeiten“, prognostizierte
sie. Cornelia Möhring (Linke) sagte, mit
den Beratungs- und Registrierungspflichten
würden diejenigen nicht erreicht, die er-
reicht werden sollen. Ein einmaliger kurzer
Kontakt mit der Behörde reiche nicht aus,
um Vertrauen aufzubauen. Benötigt würde
eine qualifizierte Beratung der Prostituier-
ten, für die es qualifizierte Berater brauche.
„Stattdessen führen sie eine bürokratische
Checkliste ein“, warf Möhring der Ministe-
rin vor.
Schwesig wiederum hält die Anmelde-
pflicht für wichtig. Dies sei nicht als Gän-
gelung der selbstbestimmten Sexarbeiterin-
nen gedacht, sondern als
Schutz für die Frauen, die
nach Deutschland gelockt
würden, in Bordellen ver-
schwänden und „nicht
sichtbar sind“. Diese Frauen
habe man bei dem Gesetz
im Blick gehabt und schüt-
zen wollen, erläuterte die
Ministerin. Unterstützung
erhielt sie von Nadine
Schön (CDU). Die Anmel-
depflicht sei wichtig, um
die Frauen aus der anony-
men Masse herauszuholen.
„Ohne Anmeldepflicht gibt es diese Frauen
gar nicht, man vermisst sie nicht und so
sind sie die perfekte Beute für Menschen-
händler.“ Sie habe kein Verständnis für die
Ansicht, auf diesen Schutz könne verzich-
tet werden, weil es „eine Handvoll Sexar-
beiterinnen in unserem Land gibt, denen
das zu viel ist“, machte Schön deutlich. Be-
zug nahm sie dabei wohl auf die Grünen-
abgeordnete Schauws, die gesagt hatte, die
Koalition spreche mit dem Gesetz den
Frauen „die Entscheidung über ihren eige-
nen Körper und ihre Berufsentscheidung
ab“, was weder differenziert noch praxis-
tauglich sei.
Ein Streit innerhalb der Koalition entspann
sich zu der Frage, wer denn nun für die
missliche Lage der Mehrzahl der Prostitu-

ierten verantwortlich ist. Die Union schob
SPD und Grünen den schwarzen Peter zu.
Deutschland sei 2002 durch die Legalisie-
rung und durch die Erleichterung der Pros-
titution zum „Bordell Europas“ geworden,
sagte Paul Lehrieder (CSU). Ulrike Bahr
(SPD) verteidigte das rot-grüne Prostituti-
onsgesetz. Wer dieses zum Sündenbock für
soziale Missstände abstempelt, kehre ganz
grundsätzliche Fragen zur gesellschaftli-
chen Ungleichheit und Armut in Europa
unter den Teppich, befand sie. Das Gesetz
sei ein Schritt für die Prostituierten raus

aus der Sittenwidrigkeit ge-
wesen. „Wir halten es nicht
für gescheitert, wohl aber
für ausbaufähig“, sagte die
SPD-Abgeordnete. Dies ge-
schehe jetzt durch das Pros-
tituiertenschutzgesetz.
Dem Schutz von Sexarbei-
terinnen – genauer gesagt
von Zwangsprostituierten,
die von skrupellosen Men-
schenhändlern nach
Deutschland gelockt wer-
den und dann in Großbor-
dellen verschwinden – soll

auch ein weiteres am gleichen Sitzungstag
verabschiedetes Gesetz dienen.
Dem von Justizminister Heiko Maas (SPD)
vorgelegten Gesetz zur Umsetzung einer
EU-Richtlinie zur Verhütung und Bekämp-
fung des Menschenhandels (18/4613)
stimmten in der durch den Rechtsaus-
schuss modifiziert Fassung (18/9095) Uni-
on und SPD zu, da die Ermittlungsbehör-
den mit den richtigen Instrumenten zur
Strafverfolgung ausgestattet würden. Die
Opposition lehnte die Neuregelung ab, da
sie dem Opferschutz zu wenig Bedeutung
beigemessen sieht.

Zwangsprostitution Auch wenn das Ge-
setz grundsätzlich die Bekämpfung des
Menschenhandels, den es auch zum Zweck
der Arbeitsausbeutung etwa in der Land-
wirtschaft, der Gastronomie, dem Bau und
der Fleischverarbeitung gibt, wie Matthias

Bartke (SPD) sagte, zum
Ziel hat, stand während der
Debatte doch die Zwangs-
prostitution im Mittel-
punkt. Silke Launert (CSU)
machte deutlich warum:
„Erzwungene Prostitution
ist das Schlimmste, was ei-
nem Menschen widerfah-
ren kann“, sagte sie.
Kernpunkt der Neurege-
lung ist denn auch die Frei-
er-Strafbarkeit. Soll heißen:
Wer wissentlich die Dienste
einer Zwangsprostituierten

nutzt, muss mit strafrechtlichen Ermittlun-
gen rechnen. SPD-Mann Bartke begrüßte
das. „Keiner soll mehr die Augen verschlie-
ßen dürfen, wenn klare Anzeichen von
Zwangsprostitution offenkundig sind“,
sagte er. Auch für Launert ist das der richti-
ge Hebel: „Wenn es uns dadurch gelingt,
die Nachfrage deutlich zu senken, entzie-
hen wir den Drahtziehern dieses Geschäfts
die Grundlage.“
Ulla Jelpke (Linke) überzeugte das nicht.
„Wer Menschenhandel bekämpfen will,
muss den Opfern Schutz geben“, sagte sie
und forderte ein Bleiberecht. Katja Keul
(Grüne) warf der Regierung vor, Symbol-
politik zu betreiben. „Das größte Manko
ist, dass Sie sich auf das Strafrecht be-
schränken“, urteilte sie. Götz Hausding T

»Ohne An-
meldepflicht

sind die
Frauen Beute
für Menschen-

händler.«
Nadine Schön (CDU)

»Prostituierte
werden sich

nicht
anmelden,

sondern illegal
arbeiten.«

Ulle Schauws (Grüne)

4 INNENPOLITIK Das Parlament - Nr. 28-29 - 11. Juli 2016
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Anselm Tiggemann, sehepunkte.de, September 2013, zur Vorauflage

Portofreie Buch-Bestellungen unter www.nomos-shop.de

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer

eLibrary
Nomos

UnserWissenschaftsprogramm ist auch online verfügbar:www.nomos-elibrary.de

Energiepolitik in Deutschland

Die energiepolitischen Maßnahmen

der Bundesregierung 1949-2015

Von Dr. Falk Illing, M.A.

2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2016,

341 S., brosch., 49,– €

ISBN 978-3-8487-2298-3

eISBN 978-3-8452-6401-1

nomos-shop.de/24726

Das Buch gibt die Energiepolitik seit 1949 nicht nurwieder, sondern stellt auch

eine Beziehung zu den Konfliktlinien Markt und Staat sowie Angebots- und

Nachfragepolitik her. Der Autor analysiert in dieser aktualisierten Auflage die

neuesten Entwicklungen und stellt Ziele, Maßnahmen und Schwerpunkte

der Energiepolitik dar.

Nomos

Energiepolitik in Deutschland

Die energiepolitischen Maßnahmen

der Bundesregierung 1949–2015

Falk Illing

2. Auflage

Schritt zum Meilenstein
INTEGRATION Bundestag beschließt Maßnahmepaket. Für Grüne und Linke ist es diskriminierend

N
ormalerweise ist ein „Mei-
lenstein“ etwas anders als
nur „ein Schritt in die
richtige Richtung“. Das so
heftig diskutierte Integra-
tionsgesetz ist für die Ko-

alitionsfraktionen aber irgendwie beides
zugleich und zeigt, dass CDU/CSU und
SPD bis zuletzt um Kompromisse gerungen
haben. Dass es ein Fortschritt ist, darin war
man sich auf jeden Fall ei-
nig. Und so konnte der Ent-
wurf von Bundesregierung
und Koalitionsfraktionen
(18/8615, 18/8829 und
18/9090) in der vergange-
nen Woche mit den Stim-
men der Koalitionsmehr-
heit verabschiedet werden.
Die Opposition ließ sich
auch durch die Änderun-
gen, die Union und SPD
am ursprünglichen Geset-
zestext vornahmen, nicht
zu einem positiven Votum
bewegen und charakterisierte ihn als Inte-
grationshindernis. Grüne und Linke hatten
eigene Anträge (18/6644; 18/7653; 18/
7651; 18/6198) zur Integration von Flücht-
lingen vorgelegt, die jedoch mit den Stim-
men von Union und SPD abgelehnt wur-
den.

Verpflichtende Kurse Ziel des Gesetzes ist
es, mit einem umfangreichen Maßnahme-
paket die Integration von Flüchtlingen in

Deutschland zu erleichtern. Unter ande-
rem werden für Leistungsberechtigte nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz zusätzli-
che Arbeitsgelegenheiten aus Bundesmit-
teln geschaffen. Angelehnt an die als Ein-
Euro-Jobs bekannten Arbeitsgelegenheiten
sollen für die 100.000 Arbeitsgelegenhei-
ten für Flüchtlinge jedoch nur 80 Cent pro
Stunde gezahlt werden. Die Bundesagentur
für Arbeit darf Asylbewerber zu zumutba-

ren Jobs verpflichten und
Sozialleistungen reduzie-
ren, sollten sie Maßnah-
men verweigern. Neu ist
auch, dass die Vorrangprü-
fung in Regionen mit gerin-
ger Arbeitslosigkeit für drei
Jahre ausgesetzt wird. Diese
Prüfung besagt, dass
Flüchtlinge nur eine Arbeit
annehmen dürfen, wenn
kein geeigneter Bewerber
aus Deutschland oder der
EU zur Verfügung steht.
Um Flüchtlinge besser in

den Arbeitsmarkt zu integrieren, sollen sie
einen umfangreicheren und früheren Zu-
gang zu Integrationskursen erhalten. Aller-
dings müssen sie nun auch mit Sanktionen
rechnen, wenn sie die verpflichtende Teil-
nahme verweigern. Außerdem wird eine
Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlin-
ge eingeführt, um die Bundesländer bei der
Steuerung der Verteilung zu unterstützen.
Geändert wurde der Entwurf unter ande-
rem beim Duldungsstatus von Auszubil-

denden. Die Koalition einigte sich auf eine
Verlängerung des Aufenthaltsrechts einma-
lig um sechs Monate, wenn ein Flüchtling
eine Ausbildung abbricht, damit dieser
sich eine neue Ausbildung suchen kann.
Nach Übernahme in ein festes Arbeitsver-
hältnis soll der Aufenthaltsstatus für weite-
re zwei Jahre gesichert sein.

Keine »Beschäftigungstherapie« Aydan
Özuguz, Integrationsbeauftragte der Bun-
desregierung, attestierte dem Gesetz, Fehler
der Vergangenheit zu beseitigen. Sie kriti-
sierte allerdings, dass es keine Definition
für eine „gute Bleibeperspektive“ enthalte
und sich stattdessen an die starren Schutz-
quoten von 50 Prozent halte, wenn es um
die Bewilligung eines Integrationskurses
geht. An einem solchen Kurs dürfen nur
Flüchtlinge aus Ländern teilnehmen, aus
denen die Mehrheit der Asylsuchenden als
schutzberechtigt anerkannt wird. Özuguz
forderte mehr Rücksicht auf Einzelfälle.
Sabine Zimmermann, Arbeitsmarktexper-
tin der Linken, kritisierte das Gesetz als
„Ausgrenzungsgesetz für Menschen, die bei
uns Schutz vor Krieg und Verfolgung su-
chen“. Denn „die Arbeitsgelegenheiten für
Flüchtlinge bieten keine Qualifikations-
maßnahmen. Sie sind nicht dazu geeignet,
die deutsche Sprache zu lernen“. Auch stel-
le die Bundesregierung nicht genügend
Mittel für Integrationskurse bereit, bestrafe
dann aber die Flüchtlinge, die keinen Platz
in solchen Kursen fänden, mit Sanktionen,
kritisierte Zimmermann.

„Mit dem Festhalten an der diskriminie-
renden Einteilung der Flüchtlinge nach gu-
ter und schlechter Bleibeperspektive ver-
hindern Sie ausdrücklich die Integration
von mehr als der Hälfte der Flüchtlinge“,
betonte Brigitte Pothmer (Grüne). Auch
die Arbeitsgelegenheiten kritisierte die ar-
beitsmarktpolitische Sprecherin der Grü-
nen scharf: „Die Flüchtlinge wollen keine
Beschäftigungstherapie. Sie wollen etwas
lernen, und sie wollen arbeiten.“
Sabine Weiss (CDU) betonte dagegen, das
Gesetz fördere die Integration, fordere sie
aber auch ein. Der schnelle Zugang zum
Arbeitsmarkt werde durch den Ausbau des
Angebots an Integrations- und Sprachkur-

sen gelingen, zeigte sich die Unionsabge-
ordnete überzeugt. Wichtig dabei sei, keine
Konkurrenz zu Langzeitarbeitslosen aufzu-
bauen. Deshalb stünden viele Maßnahmen
für Flüchtlinge auch den Langzeitarbeitslo-
sen offen.
Josip Juratovic, Integrationsbeauftragter
der SPD-Fraktion, betonte, ein gutes Inte-
grationsgesetz müsse beide Seiten berück-
sichtigen, die der Flüchtlinge und die der
Mehrheitsgesellschaft. Dies gelinge dem
Gesetz. Dennoch brauche unsere Gesell-
schaft mehr, um Zuwanderung zu regeln.
„Das Integrationsgesetz ist erst der Anfang,
dem ein Einwanderungsgesetz dringend
folgen muss“, sagte er. Claudia Heine T

Über die Förderung von betrieblichen Praktika für Flüchtlinge, wie hier in einem mittelständischen Unternehmen in Hannover, soll jungen Flüchtlingen der Einstieg in den Arbeitsmarkt gelingen. © picture-alliance/dpa

»Unsere
Gesellschaft

braucht mehr,
um Zuwan-

derung
zu regeln.«
Josip Juratovic (SPD)

Therapiepläne für den Hamster im Rad
FAMILIE Grüne fordern Weiterentwicklung von Eltern- und Pflegezeiten

Die Diagnose fiel verheerend aus: „Burn-
Out an der Uni ist ein Alltagsphänomen,
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
fehlen immer häufiger aufgrund psy-
chischer Erkrankungen“, stellte Katja Dör-
ner, Familienpolitikerin von Bündnis 90/
Die Grünen am vergangenen Donnerstag
im Bundestag fest. Die Zahl der Fehltage
habe sich innerhalb von zehn Jahren ver-
doppelt und annähernd jede zweite Früh-
verrentung sei durch psychische Erkran-
kungen verursacht. Für Dörner sind dies
klare Zeichen dafür, dass „unserer gehetz-
ten Gesellschaft die Puste ausgeht“.
Die Grünen wollen Deutschland deshalb
eine dreiteilige Therapie verschreiben, da-
mit seine Bürger den Spagat zwischen Ar-
beitswelt und Familienleben besser be-
werkstelligen können. In einem Antrag
(18/9007) fordern sie, dass das Elterngeld
und das ElterngeldPlus zu einer „Kinder-
Zeit Plus“ zusammengeführt wird. Diese
soll bis zu 24 Monate dauern, von denen
jedem Elternteil mindestens acht Monate
zustehen. Ebenso sollen die Pflege- und
die Familienpflegezeit in einer „PflegeZeit
Plus“ einschließlich einer Lohnfortzahlung
analog zum Elterngeld zusammengeführt
werden. Bis zu drei Monate soll sie pro
pflegebedürftiger Person betragen und
nicht nur von Familienangehörigen, son-

dern auch von Freunden und Nachbarn
beantragt werden können. Der dritte Punkt
auf dem Rezeptblock der Grünen ist eine
„BildungsZeit Plus“, um die Vereinbarkeit
von Beruf und Weiterbildung zu verbes-
sern. Gewährt werden soll sie für alle zerti-
fizierten Weiterbildungen, die zu einem
Abschluss führen. Während dieser Zeit soll
ein Mix aus staatlichem Darlehen und Zu-
schuss bewilligt werden.

Betreuungsinfrastruktur Die Koalitions-
fraktionen waren in der Debatte zwar
durchaus bereit, der gestellten Diagnose zu
folgen, bescheinigten den Grünen aller-
dings, dass sich der Patient längst in einer
erfolgversprechenden Behandlung befinde.
So habe die Koalition in dieser Legislatur-
periode das ElterngeldPlus mit Partner-
schaftsbonus und flexibler Elternzeit sowie
die Familienpflegezeit geschaffen, sagte die
CDU-Parlamentarierin Bettina Hornhues.
Zudem hätten Bund und Länder in den
letzten Jahren viel Geld in den Kita-Ausbau
gesteckt. Eine gute Betreuungsinfrastruktur
entlaste die Familien am stärksten. Nach-
holbedarf bestehe allerdings bei der Be-
treuung von Grundschülern. „Aber leider
passiert in den rot-grün geführten Bundes-
ländern bisher auf diesem Feld viel zu we-
nig“, attestierte Hornhues.

Auch Fritz Felgentreu (SPD) verwies auf
die Familienpflegezeit, den Rechtsanspruch
auf einen Kita-Platz und das Elterngeld-
Plus. Es sei ein „sensationeller Erfolg“, dass
dies im ersten Quartal des Jahres schon fast
20 Prozent der Eltern beantragt hätten.
Für Cornelia Möhring von der Linksfrakti-
on sind diese Behandlungsmethoden je-
doch nicht ausreichend. Vielmehr müsse
die Arbeit zwischen Erwerbstätigen und Er-
werbslosen gerechter verteilt werden.
„Während die einen im Hamsterrad rotie-
ren, wird ein anderer Teil in der Gesell-
schaft von der Arbeitswelt ausgegrenzt“,
sagte sie. Möhring forderte eine allgemeine
Arbeitszeitverkürzung und den „massiven
Ausbau“ der sozialen Infrastruktur in der
Ganztagsbetreuung und der Pflege.
Doch gleich, auf welche Therapie sich der
Gesetzgeber einigen wird, in dieser Legisla-
turperiode ist damit nicht mehr zu rech-
nen, stellte Felgentreu klar. Bis zur Bundes-
tagswahl 2017 müsse darüber aber gestrit-
ten werden. Alexander Weinlein T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

KURZ NOTIERT

Änderung des
Bundesmeldegesetzes
Der Bundestag hat grünes Licht für meh-
rere Änderungen des Bundesmeldege-
setzes gegeben. Bei Enthaltung der Op-
positionsfraktionen Die Linke und Bünd-
nis 90/Die Grünen verabschiedete er ver-
gangene Woche einen Gesetzentwurf
der Bundesregierung „zur Änderung des
Bundesmeldegesetzes und weiterer Vor-
schriften“ (18/8620) in modifizierter Fas-
sung (18/9087). Danach soll unter ande-
rem für Personen, die ins Ausland gezo-
gen sind, die Einhaltung der Abmelde-
pflicht durch die Möglichkeit einer elek-
tronischen Abmeldung erleichtert wer-
den und die Mitwirkungspflicht des
Wohnungsgebers bei der Abmeldung
entfallen. sto T

Anspruch auf Pflegezeit für
Bundesbeamte und Soldaten

Mit den Stimmen der Koalitionsmehrheit
hat der Bundestag in der vergangenen
Woche einen Gesetzentwurf der Bundes-
regierung „zur besseren Vereinbarkeit
von Familie, Pflege und Beruf“ für Bun-
desbeamte und Soldaten (18/8517) in
geänderter Fassung (18/9078) verab-
schiedet. Damit soll ein Rechtsanspruch
auf Familienpflegezeit und Pflegezeit
eingeführt und ein für die Privatwirt-
schaft und Tarifbeschäftigte seit 2015
geltendes Gesetz „im Wesentlichen wir-
kungsgleich im Beamten- und Soldaten-
bereich nachvollzogen“ werden. Beamte
und Soldaten, die Familienpflegezeit
oder Pflegezeit beanspruchen, sollen da-
nach einen Vorschuss zur Bewältigung
des Lebensunterhalts erhalten. sto T

Linke will Vereinfachung
bei Ghetto-Renten

Ehemalige Ghettobeschäftigte sollen
nach den Vorstellungen der Fraktion Die
Linke unabhängig von erfüllten Warte-
zeiten einen Anspruch auf Zahlung einer
Rente nach dem Ghetto-Rentengesetz
erhalten. Die Fraktion hat deshalb einen
Entwurf (18/9029) für ein Zweites Ge-
setz zur Änderung des Gesetzes zur
Zahlbarmachung von Renten aus Be-
schäftigungen in einem Ghetto (ZRBG)
vorgelegt. Die Linke schlägt vor, dass bei
allen ehemaligen Ghetto-Beschäftigten
„die Fiktion einer subsidiären, lückenfül-
lenden, mindestens fünfjährigen Warte-
zeit“ gelten soll, sofern diese nicht be-
reits durch andere Beitrags- oder Warte-
zeiten erfüllt ist. Der Bundestag hat den
Antrag in der vergangenen Woche erst-
mals beraten. che T

Meldeverfahren
werden einfacher

Die elektronischen Meldeverfahren in
der Sozialversicherung werden verein-
facht. Das ist das Ziel eines Gesetzent-
wurfes (18/8487) der Bundesregierung
für ein sechstes Gesetz zur Änderung
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch.
Der Bundestag hat das Gesetz in geän-
derter Fassung (18/9088) in der vergan-
genen Woche mit den Stimmen von
CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen angenommen. Die Linke enthielt
sich. Zu den Maßnahmen gehört unter
anderem der Einsatz einer maschinenles-
baren Verschlüsselung der Daten auf
dem Sozialversicherungsausweis. che T

Betrug im Sport soll
strafbar werden

Die Bundesregierung will konsequenter
gegen Sportwettbetrug und die Manipu-
lation von Wettkämpfen im Profisport
vorgehen. Über einen entsprechenden
Gesetzentwurf (18/8831) hat der Bun-
destag in der vergangenen Woche erst-
mals beraten. Zum einen soll Sportwett-
betrug, definiert als Manipulationsab-
sprache bei Wettbewerben, auf die eine
Wette gesetzt werden soll, strafbar wer-
den. Als Manipulation von berufssportli-
chen Wettbewerben sollen zum anderen
Absprachen zur Beeinflussung von hoch-
klassigen Profisport-Veranstaltungen ge-
ahndet werden, auch wenn kein Bezug
zu Wetten feststellbar ist. pst T

Entschädigung von
Radarstrahlenopfern

Die Bundestagsfraktionen setzen sich für
eine bessere Entschädigung von radar-
strahlengeschädigten Soldaten der Bun-
deswehr und der ehemaligen Nationalen
Volksarmee (NVA) ein. In einem Antrag
(18/9032) fordern CDU/CSU, SPD und
Bündnis 90/Die Grünen die Bundesregie-
rung auf, die Entscheidungen der Radar-
kommission aus dem Jahr 2003 und die
Empfehlungen des Expertenberichts der
Meineke-Kommission umzusetzen. Die
Linksfraktion brachte einen inhaltsglei-
chen Antrag (18/9027) ein. aw T
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> KOMPAKT
Integrationsgesetz

> Arbeitsmarkt Für Flüchtlinge sollen 100.000 gemeinnützige
Jobs, sogenannte Arbeitsgelegenheiten, geschaffen werden.
Ähnlich den Ein-Euro-Jobs für Hartz-IV-Empfänger sollen
Flüchtlinge aber nur 80 Cent pro Stunde erhalten.

> Integrationskurse Das Angebot an Integrationskursen soll
ausgebaut werden und Flüchtlinge sollen einen früheren Zu-
gang zu diesen erhalten. Wenn sie die Teilnahme verweigern,
droht eine Kürzung der Sozialleistungen.

> Wohnsitzauflage Die Bundesländer dürfen selbst entschei-
den, ob sie Wohnorte vorschreiben. Die Regelung ist auf drei
Jahre befristet und soll vor allem Ballungsgebiete entlasten. ©
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Daten zu Organspenden
GESUNDHEIT II Transplantationsregister wird aufgebaut

Der Bundestag hat in der vergangenen Wo-
che das von der Bundesregierung geplante
zentrale Transplantationsregister beschlos-
sen. Für den Gesetzentwurf (18/8209),
(18/9083) votierten die Fraktionen von
Union und SPD. Die Linke und Bündnis
90/Die Grünen enthielten sich. Die Oppo-
sition begrüßt die Errichtung des Registers,
kritisiert aber, dass der Aufbau in den Hän-
den der Selbstverwaltung liegt.
Mit der Errichtung des bundesweiten
Transplantationsregisters soll die Organ-
spendenpraxis effizienter und transparen-
ter werden. Dies soll nach Skandalen mit
manipulierten Wartelisten auch neues Ver-
trauen schaffen. Derzeit werden die Daten
zum Organspender, Spenderorgan, Organ-
empfänger, zum Vermittlungsverfahren so-
wie zur Transplantation, Behandlung und
Nachsorge des Empfängers und des leben-
den Spenders dezentral gespeichert. Mit

dem neuen Gesetz sollen die Daten nun an
einer Stelle zusammengeführt werden. Es
bleibt dabei, dass die Daten der Organ-
empfänger und der lebenden Organspen-
der nur dann an das Register übermittelt
und dort gespeichert werden dürfen, wenn
Spender und Empfänger vorher eingewil-
ligt haben. Experten sehen diese Einwilli-
gungslösung kritisch, weil befürchtet wird,
dass die ohnehin kleinen Datensätze zu
große Lücken aufweisen könnten und da-
mit für die Weiterentwicklung der Organ-
spendenpraxis nutzlos wären. Hingegen
wird, anders als ursprünglich geplant, auch
auf bereits bestehende Datensätze, soge-
nannte Altdaten, zurückgegriffen, um mög-
lichst rasch verwertbare Aussagen zu be-
kommen. So sollen transplantationsmedi-
zinische Daten, die seit dem 1. Januar
2006 erhoben worden sind, nun auch an
das Register übermittelt werden. pk T

Cannabis bald auf Rezept
GESUNDHEIT III Therapiekosten sollen erstattet werden

Schwer kranke, von Schmerzen geplagte
Patienten sollen künftig auf Kosten der Ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) mit
hochwertigen Cannabisarzneimitteln ver-
sorgt werden können. Das sieht ein Gesetz-
entwurf (18/8965) der Bundesregierung
vor, mit dem die Vorschriften aus dem Be-
täubungsmittelgesetz (BtMG) geändert
werden und der in der vergangenen Woche
erstmals im Bundestag beraten wurde.
Cannabis ist eine Droge, die bisher nur in
Ausnahmefällen als Schmerzmittel zum
Einsatz kam. Die Kosten mussten die Pa-
tienten in der Regel selbst tragen. Im Juni
2016 verfügten 779 Patienten in Deutsch-
land über eine entsprechende Ausnahme-
genehmigung des Bundesinstituts für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM).
Patienten sollen künftig getrocknete Can-

nabisblüten und Cannabisextrakte in kon-
trollierter Qualität auf ärztliche Verschrei-
bung hin in Apotheken erhalten können.
Für die Versicherten wird zudem, auch in
eng begrenzten Ausnahmefällen, ein An-
spruch auf Versorgung mit den Wirkstoffen
Dronabinol oder Nabilon geschaffen. Um
die Versorgung sicherzustellen, wird der
Anbau von Cannabis zu medizinischen
Zwecken ermöglicht. Die Aufgabe wird
dem BfArM übertragen. Geplant ist der
Aufbau einer staatlichen Cannabisagentur.
Der Eigenanbau von Medizinalhanf für ei-
ne Selbsttherapie ist nicht vorgesehen, weil
dann die Qualität der Substanzen nicht ga-
rantiert wäre. Die von der Opposition ge-
forderte generelle Legalisierung von Can-
nabis wird von der Regierung als falscher
Weg abgelehnt. pk T

Gefährliche Psychodrogen
GESUNDHEIT IV Experten warnen vor »Legal Highs«

Gesundheitsexperten unterstützen Pläne
der Bundesregierung, die zunehmende Ver-
breitung von sogenannten Neuen Psycho-
aktiven Stoffen (NPS) mit einem weitrei-
chenden Verbot gesetzlich zu unterbinden.
Die Fachleute machten in der vergangenen
Woche anlässlich einer Anhörung des Ge-
sundheitsausschuss über den vorliegenden
Gesetzentwurf (18/8579) deutlich, dass die
Drogen, die auch als ,,Legal Highs“ be-
zeichnet werden, schwer schädigende oder
sogar tödliche Wirkungen entfalten kön-
nen. Nach Angaben der Bundespsychothe-
rapeutenkammer (BPtK) beinhalten NPS
synthetische Cannabinoide, Phenylethyla-
mine oder Cathinone. Die Europäische Be-
obachtungsstelle für Drogen und Drogen-
sucht (EBDD) registriere seit Jahren eine
Zunahme dieser Stoffe. Bis Ende 2015 sei-

en 560 NPS ermittelt worden, wobei die
chemische Grundstruktur immer so geän-
dert werde, dass die neuen Präparate kei-
nen gesetzlichen Regelungen unterlägen.
Der Suchtmediziner Rainer Thomasius sag-
te, der Konsum von NPS berge erhebliche
psychische, körperliche und soziale Risi-
ken. Der expandierende Markt für NPS
stelle eine enorme gesundheitspolitische
Herausforderung dar. Das geplante Neue-
psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) sieht
ein Erwerbs-, Besitz- und Handelsverbot
vor. Zudem soll die Weitergabe der Sub-
stanzen strafbar sein. Das Verbot bezieht
sich auf Stoffgruppen, um eine Verbreitung
in immer neuen Varianten zu verhindern.
Die Substanzen werden mitunter als Kräu-
termischungen, Badesalze, Dünger oder
Raumlufterfrischer vertrieben. pk T

»Es bringt nichts, die Pharmaindustrie zu verteufeln«
INTERVIEW Cochrane-Direktor Gerd Antes fordert mehr Transparenz für Arzneimittelstudien und warnt vor möglichen fatalen Fehlentscheidungen

Herr Antes, klinische Studien werden
in der Öffentlichkeit häufig zwiespältig
gesehen. Wie wichtig sind solche Unter-
suchungen der Arzneimittelforscher?
Wenn es keine Studien gäbe, müsste jeder
Arzt selbst aktiv werden und mit seinen Pa-
tienten individuell experimentieren, da er
keine Informationen bekäme. Wir brau-
chen die gesammelte und gut dokumen-
tierte Information, um Medikamente not-
falls vom Markt zu nehmen, anders einzu-
setzen oder die Dosis eines Präparates zu
ändern. Das geht überhaupt nur in Studi-
en. Speziell Arzneimittelzulassungsstudien
sind ein Riesenmarkt, das sind die Studien,
die von den Herstellern durchgeführt wer-
den, um für neue Medikamente einen
Markzugang zu erlangen. Daneben gibt es
klinische Studien im nichtmedikamentö-
sen Bereich: chirurgische Studien, Akku-
punktur, Bestrahlung oder zusammenge-
setzte Therapien etwa in der Krebsbehand-
lung mit Operation und Chemotherapie.

Sie beklagen, dass viele Studien ein-
fach verschwinden. Woran liegt das?
Wir wissen, dass 50 Prozent der klinischen
Studien, die beantragt werden, nicht mehr
auftauchen. Auch Arzneimittelstudien. Das
kann man ermitteln, weil die Ethikkom-
missionen jeweils grünes Licht geben müs-
sen. Wenn man dann zehn Jahre später
nachschaut, was davon publiziert worden
ist, wie wir das in Freiburg gemacht haben,

kommen wir, vorhersagbar, auf 48 Prozent.
Die Hälfte ist tatsächlich immer weg.

Das heißt, es ist nicht bekannt, was
bei den Studien herausgekommen ist?
Ja. Es kann sein, dass eine Studie abgebro-
chen worden ist, weil es ganz früh verhee-
rende Erkenntnisse gegeben hat, die un-
mittelbar kommuniziert werden müssten.
Die Ethikkommissionen haben aber kei-
nen Einfluss darauf. Darüber hinaus ist ei-
ner der großen Systemfehler, dass die
Ethikkommissionen keine Informationen
über begonnene oder abgeschlossene Stu-
dien haben, sodass sie bei einem Neuan-
trag das Ganze nicht bewerten können vor
dem Hintergrund dessen, was schon gelau-
fen ist. Sie können also im Grunde ihren
Job nicht machen.

Wenn eine Studie regulär abgeschlos-
sen wird, ist dann gesichert, dass die Er-
gebnisse veröffentlicht werden?
Speziell in Deutschland auch dann nicht.
Die Veröffentlichungspflicht innerhalb ei-
nes halben Jahres nach Paragraf 42b Arz-
neimittelgesetz (AMG) gilt nur für zugelas-
sene Medikamente. Wenn es keine Zulas-
sung gibt, und das sind ja gerade die Pro-
blemfälle, dann gibt es auch keinen gesetz-
lichen Zwang, die Studie zu publizieren.

Um wie viele Studien geht es denn?
In Deutschland wissen wir die Zahl nicht
genau. In der größten verfügbaren Daten-
bank, in den USA, haben wir sichtbar pro
Jahr die Ergebnisse von 20.000 abgeschlos-
senen Studien. Hinzu kommen die rund
50 Prozent nicht publizierten Studien. Mit
einigen Tausend Studien, die international
nicht sichtbar sind, haben wir also pro Jahr
etwa 50.000 abgeschlossene Studien, von

denen wir nur die Hälfte sehen. Die ergie-
bigste Quelle für abgeschlossene Studien
ist das Cochrane-Register für randomisierte
kontrollierte klinische Studien (RCTs), das
derzeit mehr als 800.000 Einträge enthält.

Wer behält bei der Masse an Klini-
schen Studien den Überblick?
In der Cochrane-Library findet man syste-
matische Übersichtsarbeiten, die von der

Cochrane Collaboration erarbeitet werden.
Wir führen zusammen, was an vielen Stel-
len erarbeitet wird. Um einen Überblick
über laufende Studien zu bekommen, ha-
ben wir das Deutsche Register Klinische
Studien (DRKS) aufgebaut. Diese Einrich-
tung stellt sozusagen die Geburtsurkunde
für klinische Studien aus und macht sie im

Internet verfügbar. Der Zweck ist einmal,
zu zeigen, was für Studien laufen, an de-
nen sich Patienten gegebenenfalls beteili-
gen können. Außerdem soll das Verschwin-
den verhindert werden. Das deutsche Re-
gister ist Teil eines weltumspannenden
Netzwerks von Registern, die alle in einem
Portal zusammengeführt werden. Dort fin-
den Sie dann alle laufenden Studien.

Klinische Studien werden ja in vielen
Ländern in Auftrag gegeben. Wie sieht es
anderswo mit der Kontrolle aus?
Für Pharmaunternehmen ist es sehr verlo-
ckend, Studien in bestimmten Ländern zu
niedrigen Preisen zu machen. Wenn dann
die Kontrollmechanismen fehlen, ist es
problematisch. Wir hatten ja 2014 den
Skandal mit gefälschten Zulassungsstudien
für Generika in Indien, der dazu führte,
dass 2015 etliche Produkte hier vom Markt
genommen wurden.

Das heißt, die Kontrollen sind nicht
überall gleich gut?
Die sind nicht annähernd gleich gut. In
Osteuropa gibt es zum Beispiel Probleme
mit der Qualität, aber auch in Südamerika
und Asien.

Wird die Medikamentenforschung
von der Pharmaindustrie manipuliert?
Es gibt sicher Fälle, wo aus Kostengründen
oder vorsätzlich Sicherheitsmechanismen
oder Qualitätskriterien unterlaufen werden.
Das kann dann fatale Auswirkungen haben.
In den 1980er Jahren hat in den USA ein
Herzmedikament horrende Schäden verur-
sacht, und es hat zehn Jahre gedauert, den
Zusammenhang zu erkennen und das Mit-
tel vom Markt zu nehmen, obwohl es früh
Hinweise in Studien gab, die aber nicht ver-

öffentlich wurden. Man kann davon ausge-
hen, dass dieses Medikament pro Jahr mehr
Amerikaner umgebracht hat, als der Viet-
nam- und der Koreakrieg zusammen. Das
war ein dramatisches Ausmaß an Schäden,
das die Contergan-Katastrophe in den
1960er Jahren in Deutschland, die hierzu-
lande zur Regulierung der Arzneimittelstu-
dien führte, bei weitem übertrifft.

Die von der Pharmaindustrie sind al-
so die Bösen?
Es bringt überhaupt nichts, die Pharmain-
dustrie zu verteufeln, weil wir als Gesell-
schaft die Verantwortung für die Arznei-
mittelentwicklung so weitgehend privati-
siert haben, dass die Pharmaindustrie der
einzige Player in diesem Geschäft ist, der
das liefern kann, was wir brauchen. Das
müssen wir also in partnerschaftlicher Ko-
operation weiterentwickeln. Das geht gar
nicht anders. Gleichzeitig haben wir Be-
dürfnisse auf Seiten der Gesellschaft nach
mehr Sicherheit und Qualität. Mehr Regu-
larien und mehr Qualität, das dient ja bei-
den Seiten, auch der Industrie, die dann
weniger Irrwege geht und für weniger Scha-
den verantwortlich ist.

Arzneimittelstudien an Demenzkran-
ken sind aus ethischen Gründen beson-
ders umstritten. Wie sehen Sie das?
Bei der Demenzforschung muss man ge-
nauer nachdenken, ob man sagen kann,
das geht nicht. Ein Kind ist kein Erwachse-
ner, und ein alter Mensch ist kein mittelal-
ter Mensch. Wir wissen, dass die Extrapola-
tion von Studienergebnissen über Alters-
grenzen hinweg schiefgehen kann. Bei der
jetzigen Altersentwicklung in Deutschland
werden wir sehr intensiv darüber nachden-
ken müssen, wie wir mit Studien näher he-

rankommen an die Medikation von multi-
morbiden, alten Menschen. Bei der De-
menz zu sagen, da gehen wir aus ethischen
Gründen gar nicht ran, ist fragwürdig.
Wenn wir diese Patientengruppe in einen
geschützten Raum stellen, dann gibt es
dort auch keine Forschung. Für mich ist es
alternativlos, diese Menschen unter stren-
ger Aufsicht in Studien einzuschließen.

Das geplante Arzneimittelgesetz ba-
siert ja auf einer EU-Vorlage. Welche Fol-
gen hat der Brexit für die Gesundheitspo-
litik in Europa?
Großbritannien ist das europäische Zen-
trum für die pharmazeutische Forschung.
Viele große Firmen unterhalten ihre euro-
päische Niederlassung dort. Insofern ist
der Brexit dramatisch. Die Europäische
Arzneimittelbehörde EMA sitzt in London,
die kann man nicht mal eben umpflanzen.
Das wäre ein freier Fall der Kompetenz,
wenn die hochspezialisierten Mitarbeiter
der Behörde nicht mitziehen würden und
für die EMA verloren gingen. Bis die Kom-
petenzen wieder aufgebaut sind, dauert es
mindestens fünf Jahre. Die möglichen Um-
strukturierungen könnten die Leistungsfä-
higkeit des Systems auf Jahre einschränken,
wenn die EMA verlagert werden müsste.
Gerade weil das Arzneimittelrecht stark eu-
ropäisiert ist, wird der Brexit erhebliche
Auswirkungen haben, ohne dass man der-
zeit einschätzen könnte, was genau pas-
siert.

Das Gespräch führt Claus Peter Kosfeld.T

Prof. Dr. Gerd Antes ist Mathematiker
und seit 1997 Direktor des Deutschen

Cochrane Zentrums für evidenzbasierte
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Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Je länger die Sache dauert, umso
spannender wird sie. Aus einer banal
wirkenden EU-Verordnung (Nr. 536/
2014) ist eine parlamentarische Aus-
einandersetzung entstanden, die das
Zeug hat, weit über den Berliner Alt-

bau an der Spree hinaus Diskussionen zu
befeuern. Freilich hatten sich viele Ge-
sundheitspolitiker und Fraktionsorganisa-
toren das alles vor Wochen deutlich einfa-
cher und vor allem weniger arbeitsintensiv
vorgestellt. Und Bundesgesundheitsminis-
ter Hermann Gröhe (CDU) dürfte wohl
nicht zuerst die Chance auf eine weitere
parlamentarische „Sternstunde“ im Blick
haben, wenn im September in fraktionsof-
fenen Gruppenanträgen und nur dem Ge-
wissen verpflichtet über das neuerdings
heftig umstrittene „vierte Gesetz zur Ände-
rung arzneimittelrechtlicher und anderer
Vorschriften“ (18/8034) abgestimmt wird,
das in der jetzigen Fassung mehr Möglich-
keiten zur Medikamentenforschung an De-
menzpatienten vorsieht. „Die Koalition hat
die Dynamik und die Brisanz des Themas
unterschätzt“, befand Grünen-Fraktionsge-
schäftsführerin Britta Haßelmann.
Ein Gesetzentwurf, der trotz inhaltlicher
und formaler Zugeständnisse an die Kriti-
ker in kurzer Zeit drei Mal von der Tages-
ordnung des Bundestages fliegt, weil eine
ganze Reihe von Abgeordneten wegen ethi-
scher Bedenken rebellieren, dürfte der
Bundesregierung noch länger ungut in Er-
innerung bleiben. Dass die hart umkämpf-
te Vorlage vergangene Woche erneut abge-
setzt wurde, war eine Überraschung. Be-
gründet wurde dies auch mit Zeitproble-
men angesichts der bei geänderten Vorla-
gen zwischen zweiter und dritter Lesung
vorgeschriebenen Zweitagesfrist. Zu dem
Zeitpunkt machten bereits drei Änderungs-
anträge mit zumindest zwei diametral ent-
gegengesetzten Positionen die Runde und
waren offiziell noch gar nicht eingeführt.

Ungewisser Ausgang Die Parlamentari-
schen Geschäftsführer der Fraktionen wa-
ren sich dann am Dienstag rasch einig und
setzten die geplante Schlussberatung kur-
zerhand wieder ab, was in Oppositions-
kreisen, aber nicht nur dort, für große Er-
leichterung sorgte. Entscheidung vertagt,
Beratung verlängert, Optionen vergrößert:
Aus Sicht der Bedenkenträger eine Win-
win-Situation, wenn nicht der Ausgang so
ungewiss wäre.
Zu den entschiedenen Kritikern gehört der
CDU-Abgeordnete Hubert Hüppe, Fach-
mann für medizinethische Fragestellun-
gen, der laut der Katholischen Nachrich-
ten-Agentur (KNA) in einem Brief an Ge-
sundheits-Staatssekretärin Ingrid Fischbach
(CDU) eine „qualifizierte öffentliche und
parlamentarische Diskussion“ einforderte.
Hüppe argumentierte, es gebe keinen Zeit-
druck, weil die EU-Verordnung, die Gröhe
mit seiner Vorlage eigentlich entschärfen
will, erst ab Oktober 2018 gelte.
Die Bundesregierung will Arzneimittelver-
suche an dementen Patienten auch dann
erlauben, wenn die Betroffenen davon
selbst keinen Nutzen mehr haben. Diese
sogenannten rein gruppennützigen oder
fremdnützigen Studien an nicht einwilli-
gungsfähigen Probanden sind bislang in
Deutschland nicht erlaubt. Aus gutem
Grund, wie Mitglieder der Ethikkommissi-
on des Landes Berlin in einem mahnenden
Positionspapier an die Abgeordneten dar-

legten. Darin heißt es: „Der Gesetzgeber
schützt die Menschen, die nicht selbst in
der Lage sind, Risiken und Nutzen eines
Forschungsvorhabens angemessen zu be-
werten und ihren Willen hiernach auszu-
richten, mit einem gesetzlichen Verbot, an
ihnen zu forschen.“ Das Verbot kenne nur
eine Ausnahme: „An Einwilligungsunfähi-
gen Erwachsenen darf dann geforscht wer-
den, wenn die Medikamentenerprobung
gerade ihnen selbst nützen kann.“ Der po-
tenzielle Nutzen für Betroffene sei kein
Kriterium, das der Gesetzgeber „nach Belie-
ben ersetzen oder verändern“ könne. Nach
Überzeugung der Ethiker ist die geplante
Regierungsvorlage verfassungswidrig.
Nach dem Hin und Her läuft es auf drei
konkurrierende Änderungsanträge hinaus,
die in Entwürfen vorliegen. So plädiert der
Mediziner Karl Lauterbach (SPD) dafür,
die rein gruppennützige Forschung an

Nichteinwilligungsfähigen zuzulassen,
wenn die Betreffenden, noch im Vollbesitz
ihrer geistigen Kräfte, in einer sogenannten
Probandenverfügung bei verpflichtender
ärztlicher Beratung dem Vorhaben zuge-
stimmt haben. Hilde Mattheis (SPD) sieht
das ähnlich, möchte die ärztliche Beratung
aber nur als Option, nicht als Zwang. Die
frühere Bundesgesundheitsministerin Ulla
Schmidt (SPD) fordert schließlich, die Vor-
schrift so zu lassen, wie sie ist und argu-
mentiert: „Es gibt keinen Grund, an der
bisherigen Regelung etwas zu ändern.“ Mit
Kathrin Vogler (Linke), Kordula Schulz-
Asche (Grüne) und Uwe Schummer
(CDU) sehen Mitglieder anderer Fraktio-
nen das auch so. Es soll etliche weitere Be-
fürworter geben. Die Positionierung ist in
vollem Gange. In Fraktionskreisen hieß es:
„Manche Abgeordneten wurden erst jetzt
wachgerüttelt.“ Claus Peter Kosfeld T

Veränderungen im Gehirn, die Demenz auslösen können, sind noch unerforscht. Hier ein Hirnquerschnitt. © picture-alliance/dpa/Klett GmbH

Unterschätzte
Dynamik

GESUNDHEIT I Abstimmung über die umstrittene
Arzneimittelreform erneut verschoben.

> STICHWORT
Die drei Änderungsanträge

> Vorschlag 1 Rein gruppennützige Stu-
dien an Nichteinwilligungsfähigen er-
laubt mit vorheriger Probandenverfü-
gung und verpflichtender ärztlicher Be-
ratung

> Vorschlag 2 Rein gruppennützige Stu-
dien an Nichteinwilligungsfähigen er-
laubt mit vorheriger Probandenverfü-
gung und optionaler, aber nicht ver-
pflichtender ärztlicher Beratung

> Vorschlag 3 Studien an Nichteinwilli-
gungsfähigen nur erlaubt, wenn Proban-
den einen eigenen Nutzen davon haben.
Die jetzige Rechtslage bleibt unverändert.
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Kein Hinweis
auf szenetypische
Bekleidung
NSU-SKANDAL Die NSU-Täter Uwe Böhn-
hardt und Uwe Mundlos haben bei ihren
Morden offenbar darauf geachtet, keine
szenetypische Kleidung zu tragen. Als Zeu-
ge vor dem NSU-Untersuchungsausschuss
sagte Kriminalhauptkommissar Rainer
Grimm vom Bundeskriminalamt (BKA)
vergangene Woche, bei den wenigen Hin-
weisen aus der Bevölkerung, die es nach
den zehn Morden des „Nationalsozialisti-
schen Untergrunds“ in der Zeit von 2000
bis 2007 gegeben habe, sei nie von „rech-
ten Erscheinungstypen die Rede gewesen“.
Neben fehlenden Bekennerschreiben sei
das einer der Gründe, warum das BKA bis
zur Enttarnung des NSU im November
2011 nie in Richtung Rechtsterrorismus er-
mittelt habe. „Uns haben harte Fakten ge-
fehlt, um ein solches Motiv belegen zu
können“, sagte Grimm, der selbst der nach
der Tatwaffe benannten Ermittlungsgruppe
„Ceska“ im BKA angehört hat.
Relativ wenig Erkenntnisgewinn brachte
die Vernehmung zweier Zeugen aus dem
Umfeld der rechtsradikalen Szene in
Zwickau, wo das NSU-Trio von 2001 bis
zum 4. November 2011 lebte. Zunächst
wurde Jens Gützold vernommen, der Kon-
takte zur Neonazi-Szene der Stadt hatte
und jahrelang schräg gegenüber von dem
NSU-Trio wohnte. Er gab wie vor der Poli-
zei an, das Trio nicht gekannt und auch nie
gesehen zu haben. Ebenso wenig erhellend
verlief die Vernehmung von Sebastian
Rauh, der in Zwickau eine auch von
Rechtsradikalen frequentierte Gaststätte
betrieben hatte. Er bestritt, dass der dama-
lige Neonazi und V-Mann Ralf Marschner
sein Geschäftspartner gewesen sei. Marsch-
ner habe das Lokal aber oft besucht und ei-
nen „Rattenschwanz“ von Rechtsradikalen
mitgebracht. Nach einem Hausverbot habe
Marschner dann dafür gesorgt, dass kaum
noch Gäste gekommen seien und das Lo-
kal schließen musste.

Fall „Corelli“ Der Ausschuss hat sich jetzt
in vier Sitzungen mit Marschner und des-
sen Umfeld in Zwickau befasst, doch bleibt
offen, ob er Kontakte zum NSU-Trio hatte
oder gar von den Verbrechen wusste. Vor
der Zeugenvernehmung hatte sich der Aus-
schuss in nichtöffentlicher Sitzung erneut
mit den Vorgängen um die erst spät aufge-
fundenen Handys und Sim-Karten des
2014 verstorbenen V-Manns und Rechtsex-
tremisten Thomas Richter alias „Corelli“
befasst. Ministerialdirektor a. D. Reinhard
Rupprecht präsentierte seinen Bericht über
den Umgang des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutzes (BfV) mit dem Fall, den er
im Auftrag von Bundesinnenminister Tho-
mas de Maizière (CDU) angefertigt hat.
Anwesend war auch BfV-Präsident Hans-
Georg Maaßen, um auf Abgeordnetenfra-
gen zu antworten. Alle Fraktionen waren
sich anschließend einig, dass es beim Fall
„Corelli“ organisatorische Defizite im BfV
gegeben habe. Unterschiedlich fiel aber die
Einschätzung aus, ob es sich um ein spe-
zielles Problem in Bezug auf „Corelli“ die
oder um grundsätzliche Strukturdefizite
handelt, für die Maaßen die Verantwortung
trägt. So sagte Grünen-Obfrau Irene Miha-
lic, die Verantwortung für das „Chaos in
den Panzerschränken“ ziehe sich im BfV
„durch alle Ebenen bis zur Amtsleitung“.
Der Ausschussvorsitzende Clemens Binnin-
ger (CDU) und Unions-Obmann Armin
Schuster (CDU) bezeichneten die Vorgän-
ge hingegen als Einzelfall, aus dem sich
nicht schließen lasse, dass im BfV allgemei-
nes Chaos herrsche. Joachim Riecker T
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Verdächtigungen und Vermutungen
NSA-AFFÄRE Abteilungsleiter des Innenministeriums hält deutsche Beihilfe zum US-Drohnenkrieg für ausgeschlossen

Wieder ein Zeuge mit dem Drang, sich zu
verteidigen. Stefan Kaller ist Leiter der Ab-
teilung Öffentliche Sicherheit im Bundes-
innenministerium, zuständig unter ande-
rem für die Aufsicht über den Verfassungs-
schutz. Der heute 57-jährige Jurist hat
mehr als anderthalb Berufsjahrzehnte im
Dienst der Abwehr von Gefahren für Staat
und Gesellschaft hinter sich, und was ihm
derzeit erkennbar aufs Gemüt schlägt, ist
das Misstrauen, das diese Tätigkeit hier
und da auslöst.

Kolonne von Zeugen Um sich den Kum-
mer einmal von der Seele zu reden, kam
Kaller am vergangenen Donnerstag die Fra-
ge der CDU-Abgeordneten Nina Warken
nach möglichen Zusammenhängen zwi-
schen dem Wirken des Verfassungsschutzes
und tödlichen Drohnenattacken in Pakis-
tan oder Somalia offenbar wie gerufen.
„Ich habe den Eindruck“, hielt er den Mit-
gliedern des NSA- Untersuchungsausschus-
ses vor, „dass es Leute gibt, die in der Vor-
stellungswelt leben, dass es für mich oder
meine Mitarbeiter in irgendeiner Weise
gleichgültig oder – ich wage es kaum aus-
zusprechen – befriedigend ist, zu hören,
dass Menschen in Kampfgebieten umkom-
men.“
Gibt es Leute, die so über deutsche Sicher-
heitsbehörden denken? Gibt es sie womög-

lich auch im Ausschuss? Der befasst sich
seit Monaten intensiv mit der Frage einer
deutschen Verstrickung in den Drohnen-
krieg der USA und hat mittlerweile eine
ganze Kolonne von Zeugen gehört, die
aussagten, sie könnten dazu nichts sagen.
Von einer Relaisstation auf dem US-Stütz-
punkt Ramstein, die Funksignale zur
Steuerung von Drohnen nach Afrika und
in den Mittleren Osten vermitteln soll, sei
der Bundesregierung nichts bekannt, und

wenn der Verfassungsschutz die Mobil-
funkdaten von Verdächtigen an befreunde-
te Geheimdienste weitergebe, gehe er da-
von aus, dass diese allein nicht geeignet
seien, Zielpersonen präzise zu orten.
Die Frage liegt nahe: Könnte es sein, dass
die deutsche Seite so genau gar nicht Be-
scheid wissen will? Dass es den Zuständi-
gen in Regierung und Geheimdiensten
vielleicht nicht unlieb ist, wenn ein gefähr-
licher Islamist dank einer US-amerikani-

schen Hellfire-Rakete keine Gelegenheit
hat, aus dem Dschihad nach Deutschland
zurückzukehren? Vor dem Ausschuss ver-
wahrte sich der Zeuge Kaller gegen solche
Vermutungen energisch.
Bereits in seiner einleitenden Erklärung
hatte er betont: „Alle Datenübermittlun-
gen, so haben es mir meine Mitarbeiter
versichert, finden auf gesetzlicher Grundla-
ge statt.“ Was unter anderem bedeutet, dass
schutzwürdige Belange des Betroffenen
nicht beeinträchtigt werden dürfen. Selbst-
verständlich sei auch für ihn und seine
Kollegen jeder Tod eines Drohnenopfers
ein „trauriges Ereignis“, setzte Kaller jetzt
hinzu: „Das nehmen wir sehr ernst. Wir
können aber den Zustand in Kampfgebie-
ten nicht unmittelbar beeinflussen.“

»Kein Nachweis» In der Sache ließ er sich
nicht anders ein als die Zeugen vor ihm.
Auch er hält es für ausgeschlossen, dass
deutsche Behörden durch Kooperation mit
US-Geheimdiensten Beihilfe zum Droh-
nenkrieg geleistet haben könnten. Zwar sei
bekannt, dass mehrfach Verdächtige zu To-
de kamen, deren Mobilfunkdaten der Ver-
fassungsschutz zuvor weitergegeben hatte.
Aber das heiße nicht, dass es einen kausa-
len Zusammenhang gebe.
Wer könne denn sagen, dass die Drohne
genau diese Personen im Visier hatte und

ihr Tod nicht vielmehr ein dummer Zufall
war? Zu bedenken sei auch, wie außeror-
dentlich kostspielig und technisch aufwen-
dig jeder Einsatz sei: „Ich kann mir einfach
nicht vorstellen, dass die Amerikaner allein
aufgrund der Ortung eines Handys eine
Drohne anfeuern.“ Es gebe also „keinen
Nachweis eines unmittelbar kausalen Ver-
laufs eines gelieferten deutschen Datums
für einen tödlichen Angriff“, argumentierte
Kaller.

Lob für Maaßen Einen Zeugen mit ver-
gleichbarem persönlichen Erklärungsbe-
darf hatte der Ausschuss bereits vier Wo-
chen zuvor erlebt. Der Präsident des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz, Hans-
Georg Maaßen, hatte die Abgeordneten
mit der These irritiert, ihr Ermittlungseifer
behindere den Kampf gegen den Terror.
Kaller nutzte seinen Auftritt, um auch ihn
zu verteidigen: Maaßen sei ein „außeror-
dentlich erfolgreicher, sehr, sehr guter Prä-
sident seiner Behörde. Ich bin froh, dass
wir ihn haben.“ Winfried Dolderer T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Demonstration mit Drohnenattrappe im Frühjahr vor dem Bundesverwaltungsgericht
gegen von deutschem Boden aus gesteuerte US-Drohneneinsätze © picture-alliance/dpa

Kontrolliert geheim
NACHRICHTENDIENSTE Opposition findet Koalitionsvorschläge zur stärkeren Aufsicht ungenügend

D
as Thema, das der Bun-
destag am Freitagnach-
mittag behandelte, ist ein
parlamentarischer Dauer-
brenner, dessen Aktuali-
tät sich auch in der Arbeit

der Untersuchungsausschüsse zum NSU-
und zum NSA-Komplex (siehe Beiträge
rechts und unten) widerspiegelt: die Kon-
trolle der Geheimdienste.
Ihr sollen zwei von der Ko-
alition eingebrachte Ge-
setzentwürfe dienen, über
die das Parlament in zwei
der letzten Debatten vor
der Sommerpause erstmals
beriet.
Dabei ging es zunächst um
den Gesetzentwurf zur
„Fortentwicklung der parla-
mentarischen Kontrolle der
Nachrichtendienste des
Bundes“ (18/9040). Damit
soll sichergestellt werden,
dass die Kontrollrechte des Parlamentari-
schen Kontrollgremiums (PKGr) „intensi-
ver, koordinierter und kontinuierlicher
wahrgenommen werden können“. Auch
soll die PKGr-Tätigkeit stärker verknüpft
werden mit der des für die Wirtschaftsplä-
ne der Dienste zuständigen „Vertrauensgre-
miums“ des Bundestages und seiner
G10-Kommission, die über Beschränkungs-

maßnahmen der Geheimdienste beim
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis ent-
scheidet. Dazu sieht die Vorlage unter an-
derem vor, einen „Ständigen Bevollmäch-
tigten“ des PKGr zu installieren. Er soll das
Gremium unterstützen und als sein „ver-
längerter Arm“ dessen Rechte gegenüber
der Regierung und den Diensten „auch in
strategischer Hinsicht wahrnehmen“.

In der Debatte, zu der auch
ein Grünen-Antrag „für ei-
ne wirksamere Kontrolle
der Nachrichtendienste“
(18/8163) vorlag, kritisierte
André Hahn (Linke), der
Koalitionsentwurf werde
dem Ziel einer besseren
parlamentarischen Kontrol-
le der Geheimdienste
„nicht einmal ansatzweise
gerecht‘“. Die Einrichtung
des Ständigen Bevollmäch-
tigten berge die Gefahr,
dass sehr sensible Vorgänge

und Akten nur diesem vorgelegt würden
und nicht den Abgeordneten. Damit wür-
de die Parlamentskontrolle ausgehebelt.
Auch Hans-Christian Ströbele (Grüne)
warnte, angesichts der „starken Stellung“
des Ständigen Bevollmächtigen bestehe die
Gefahr, dass Regierung und Geheimdienste
mit diesem sehr eng zusammenarbeiten
und er Informationen erhalte, die die Ab-

geordneten dann nicht bekämen. Der „ent-
scheidende Fehler“ der Koalition sei aber,
dem PKGr keine Sanktionsmöglichkeit für
den Fall zu geben, dass es belogen wird.
Stephan Mayer (CSU) wandte sich gegen
ein „generelles Misstrauen“ gegenüber den
Nachrichtendiensten, auch wenn es in den
vergangenen Jahren Verfehlungen und „in-
dividuelles Versagen von Mitarbeitern“ ge-
geben habe. Mayer betonte zugleich, der
Ständige Bevollmächtigte werde eng an das
PKGr „angebunden“ und weisungsgebun-
den sein. Mit der Schaffung dieser Stelle
gebe das PKGr „nichts aus der Hand“.
Uli Grötsch (SPD) verwies ebenfalls da-
rauf, dass dieser Bevollmächtigte nur dem
PKGr unterstellt sein werde. Im Gegensatz
zu den Abgeordneten werde er ausschließ-
lich mit der parlamentarischen Kontrolle
der Dienste befasst sein. Künftig könnten
die Abgeordneten „immer im Bilde sein“
und frühzeitig als Gesetzgeber eingreifen,
wenn sie es für notwendig hielten.

Reform des BND-Gesetzes Mit dem zwei-
ten Gesetzentwurf (18/9041) sollen spe-
zielle rechtliche Grundlagen für die „Aus-
land-Ausland-Fernmeldeaufklärung des
Bundesnachrichtendienstes“ (BND) sowie
eine diesbezügliche Kooperation mit öf-
fentlichen Stellen anderer Staaten geschaf-
fen werden. Bei der Ausland-Ausland-Fern-
meldeaufklärung handelt es sich laut Vor-

lage um die strategische Fernmeldeaufklä-
rung von „Ausländern im Ausland vom In-
land aus“, durch die der BND besonders
wichtige Erkenntnisse aus internationalen
Datenströmen gewinnen könne, etwa über
internationalen Terrorismus, organisierte
Kriminalität oder über politische Entwick-
lungen in bestimmten Ländern. Auch die
gemeinsame Datenhaltung mit ausländi-
schen Stellen soll auf eine spezielle Rechts-
grundlage gestellt werden. Die Maßnah-
men der „Ausland-Ausland-Fernmeldeauf-

klärung“ sollen künftig von einem neu ein-
zusetzenden „Unabhängigen Gremiums“
auf ihre Notwendigkeit und Zulässigkeit
hin überprüft werden. Das Gremium soll
aus zwei Richtern am und einem Bundes-
anwalt beim Bundesgerichtshof bestehen
und dem PKGr mindestens halbjährlich
über seine Tätigkeit berichten.
Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU)
sprach von der „weitreichendsten Reform
des BND-Gesetzes“ der vergangenen Jahr-
zehnte. Unter anderem werde die Position
des Kanzleramts als Fach- und Dienstauf-
sicht des BND gestärkt, eine unabhängige
Überwachung bestimmter Maßnahmen si-
chergestellt und Wirtschaftsspionage ge-
setzlich ausgeschlossen. Auch werde für ei-
nen besseren Schutz der Bürger der EU und
ihrer Institutionen gesorgt. Eva Högl (SPD)
nannte es einen wichtigen Punkt des Ge-
setzentwurfs, dass man Regelungen für die
Gleichstellung von EU-Bürgern mit deut-
schen Staatsangehörigen schaffe.
Hahn kritisierte, das Ausspähen von EU-
Bürgern, befreundeter Regierungen und
EU-Institutionen werde „unter Verweis auf
unklar formulierte Voraussetzungen“ er-
laubt. „Spionieren unter Freunden geht
künftig doch“, sagte er. Konstantin von
Notz (Grüne) monierte, die Koalition ver-
suche zwar, unter EU-Staaten die Überwa-
chung teilweise zurückzufahren, gehe aber
nicht weit genug. Helmut Stoltenberg T

Die künftige Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin. Dessen strategische Fernmeldeaufklärung soll gesetzlich neu geregelt werden. © picture-alliance/Arco Images

»Spionieren
unter

Freunden
geht

künftig
doch.«

André Hahn (Die Linke)

> KOMPAKT
Neue Kontrollkräfte

> Ständiger Bevollmächtigte des Par-
lamentarischen Kontrollgremiums
(PKGr): Er soll als verlängerter Arm des
Gremiums dessen Rechte gegenüber Re-
gierung und Geheimdiensten „auch in
strategischer Hinsicht“ wahrnehmen.

> Unabhängiges Gremium Das drei-
köpfige Gremium soll die Maßnahmen
der strategischen Fernmeldeaufklärung
des BND von „Ausländern im Ausland
vom Inland aus“ überprüfen und dem
PKGr mindestens alle sechs Monate
über seine Arbeit berichten.
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Medienpreis Politik des Deutschen  
Bundestages ausgeschrieben
Seit 1993 vergibt der Deutsche Bundestag einen Medienpreis Politik. 
Dieser würdigt hervorragende publizistische Arbeiten – sei es in Tages- 
oder Wochenzeitungen, in regionalen oder überregionalen Medien, in 
Printmedien, Online-Medien oder in Rundfunk und Fernsehen –, die 
zu einem vertieften Verständnis parlamentarischer Praxis beitragen und 
zur Beschäftigung mit den Fragen des Parlamentarismus anregen. Die 
Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert und wird vom Präsidenten des 
Deutschen Bundestages verliehen.
– Der eingereichte Beitrag muss zwischen dem 1. Oktober 2015 und 

dem 30. September 2016 erschienen sein. Einsendeschluss ist der  
7. Oktober 2016.

– Es werden sowohl Eigenbewerbungen als auch Benennungen durch 
Dritte berücksichtigt.

– Dem Bewerbungsschreiben sind zehn Exemplare der zur Auszeich-
nung vorgeschlagenen Arbeit bzw. Arbeiten und ein Lebenslauf des 
Autors bzw. Lebensläufe der Autoren beizufügen.

Die Auswahl der Preisträgerin oder des Preisträgers erfolgt durch eine 
unabhängige Fachjury aus sieben renommierten Journalistinnen und 
Journalisten.

Bewerbungen oder Rückfragen sind an folgende Adresse zu richten:

Deutscher Bundestag
Fachbereich WD 1
Medienpreis Politik
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Tel.: +49 30 227-38630; Fax: +49 30 227-36464 
E-Mail: medienpreis-politik@bundestag.de
Internet: www.bundestag.de/medienpreis
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KURZ REZENSIERT

„Flüchtlingswelle“, „Leistungsträger“, „so-
ziale Hängematte“: Mit Sprache wird Poli-
tik gemacht, das Denken und Handeln gan-
zer Nationen beeinflusst. Begriffe seien im-
mer in ein bestimmtes Deutungsgeflecht
eingebettet, erklärt die aus Hamburg stam-
mende Soziolinguistin und Politikberaterin
Elisabeth Wehling. Seit 2013 forscht sie am
International Computer Science Institute in
Berkeley, unter anderem zu Sprache und
unbewusster Meinungsbildung.
Wenn es gilt, Worte oder Ideen zu begrei-
fen, aktiviert das Gehirn einen Deutungs-
rahmen, so genannte Frames. Inhalt und
Struktur eines Frames speisen sich aus un-
seren individuellen Lebenserfahrungen so-
wie Raum, Zeit und Emotionen.
In den politischen Debatten sind nicht die
Fakten entscheidend, sondern die gedankli-
chen Verbindungen, die bestimmte Begriffe
im Gehirn auslösen. Vergleichen wir die In-
formationen mit unseren eigenen Erfahrun-
gen, erhalten die Worte plötzlich eine neue
Bedeutung. Problematisch ist dabei, dass
diese Frames immer ideologisch selektiv
sind, das heißt sie heben bestimmte Fakten
hervor, während andere unberücksichtigt
bleiben. Immer wenn es Politikern, Medien
oder der Werbung gelingt, bestimmte
Frames in unseren Köpfen zu aktivieren,
„leiten sie unser Denken und Handeln an
und zwar ohne dass wir es merken.“ Wer-
den wir anschließend mit einer Botschaft
konfrontiert, die nicht in das festgelegte
Deutungsmuster passt, weigert sich unser
Gehirn, die abweichende Information als
Teil der Realität anzuerkennen.
Die Autorin appelliert an die Leser, die Nai-
vität gegenüber der in der Politik verwen-
deten Sprache abzulegen. Warum dies un-
erlässlich ist, erklärt sie anhand der gän-
gigsten Frames, die in den politischen De-
batten hierzulande Verwendung finden: Kli-
mawandel, Klimaschutz oder erneuerbaren
Energien, Islamophobie, Islamischer Staat,
Steuergelder und viele mehr.
Das herausragende Buch von Elisabeth
Wehling liest sich leicht, es ist wissen-
schaftlich gut belegt und für jeden politisch
interessierten Bürger ein Muss. manu T

Elisabeth Wehling:

Politisches Framing.
Wie eine Nation ihr
Denken einredet –
und daraus Politik
wird

Herbert von Halem,
Köln 2016;
222S., 21 €

Hans Kundnanis Fazit mag etwas Beruhi-
gendes haben: Deutschland, so attestiert
er, sei „nicht nur nicht willens, sondern
auch nicht in der Lage“ ein „europäischer
Hegemon“ zu sein. „Kurz gesagt: Europa
kann nicht von Berlin aus regiert werden.“
Doch hat sich diese Frage überhaupt ge-
stellt? Der britische Politikwissenschaftler
legt in seinem lesenswerten Buch über das
„Paradox deutscher Stärke“ durchaus über-
zeugend dar, warum sich die „deutsche
Frage“ rund 20 Jahre nach der Wiederver-
einigung stellt. Und liefert die Antwort
auch gleich prompt mit.
Kundnani zeiht einen Vergleich zwischen
dem Deutschen Reich in den Jahren zwi-
schen 181 und 1945 mit dem wiederverei-
nigten Deutschland. Das mag gewagt sein,
spiegelt aber durchaus Ängste, die im Zug
des Einheitsprozesses vor einem übermäch-
tigen Deutschland in Europa kursierten.
Doch Kundnani gibt bis zu einem gewissen
Grad Entwarnung: Die Stärke Deutschlands
trete heute nicht mehr in geopolitischer
Form zutage, sondern in geoökonomischer
Form. Und es sei eben kein Hegemon, wie
in diversen europäischen Hauptstädten be-
hauptet, sondern allenfalls ein „Halbhege-
mon“. In dieser Rolle gleiche es aber dem
Deutschen Reich und dies führe erneut zu
Instabilitäten auf dem Kontinent.
Kundnani versucht seine These am Beispiel
der Euro-, der Ukraine- und der Flüchtlings-
krise zu belegen. Scharten sich etwa im Fall
der Euro-Krise vor allem die osteuropäi-
schen EU-Staaten hinter Kanzlerin Angela
Merkel bei ihren Sparauflagen für das über-
schuldete Griechenland, so kündigten sie
diese Gefolgschaft in der Flüchtlingskrise
auch gleich wieder auf.
Streiten lässt sich sicherlich über Kundna-
nis These, dass eine neue Form des deut-
schen Nationalismus entstanden sei, der
auf dem Export der Idee des „Friedens“
und einem erneuten Gefühl einer „deut-
schen Mission“ beruhe. Auch in London
und Paris werden die eigenen nationalen
Interessen gerne mit dem Verweis auf die
hehre Ziele von Frieden, Freiheit und Men-
schrechten verbrämt. aw T

Hans Kundnani:

German Power.
Das Paradox der
deutschen Stärke

C.H. Beck,
München 2016;
208 S., 18,95 €

8 KULTUR UND BILDUNG Das Parlament - Nr. 28-29 - 11. Juli 2016

D
ie digitale Welt ist ein
wahres Schlaraffenland
für die Wissenschaft. So
sollte man meinen.
Schließlich konnten For-
scher und Wissenschaftler

noch nie zuvor so schnell und umfassend
auf die gesammelten Erkenntnisse der Welt
zugreifen – sei es in digitalen Bibliotheken,
Archiven oder Datenbanken. Doch diese
Zugriffsmöglichkeiten kennen Grenzen –
zum Beispiel im Urheberrecht.
Nach Ansicht der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen soll das Urheberrecht deshalb an
die Bedingungen und Anforderungen des
Wissenschaftsbetriebs angepasst werden. In
einem Antrag (18/8245), über den der
Bundestag am vergangenen Donnerstag de-
battierte, fordern die Grünen die Bundesre-
gierung auf, einen Gesetzentwurf vorzule-
gen, um eine sogenannte Bildungs- und
Wissenschaftsschranke im Urheberrecht zu

verankern. In der Praxis bedeutet dies, dass
urheberrechtlich geschützte Werke von der
Wissenschaft prinzipiell auch ohne vorhe-
rige Zustimmung des Verfassers oder des
Verlags genutzt und auch vervielfältigt wer-
den können, „wenn und soweit die Nut-
zung in ihrem Umfang durch den jeweili-
gen Zweck geboten ist und keinen kom-
merziellen Zwecken dient“, wie es im An-
trag der Grünen heißt.

Zustimmungsfreie Nutzung Der grüne
Bildungspolitiker Kai Gehring warf der Ko-
alition vor, das Problem zu verschleppen:
„Wissenschaft und Bildung dürfen nicht
durch politische Trägheit und veraltete
Strukturen behindert werden. Tatsächlich
passiert aber genau das“, monierte er. Der
Paragraph 52a des Urheberrechts ermögli-
che zwar eine zustimmungsfreie Nutzung
von geschützten Werken für Lehr- und For-
schungszwecke. „Diese Regelung ist aber

schwer verständlich und hat auch ihre
Grenzen. Wer sich wirklich schlaumachen
will, was er unter welchen Bedingungen
darf oder nicht darf, scheitert oft am Di-
ckicht von Einzelgesetzen“, argumentierte
Gehring. Es fehle eine umfassende und
klare rechtliche Regelung, die leicht ver-
ständlich und vermittelbar ist. Aber die
große Koalition „quäle“ sich trotz aller Be-
teuerungen mit der wissenschaftsgerechten
Reform des Urheberrechts, hielt der Grüne
Union und SPD vor.
Gehrings Vorwurf kommt nicht von unge-
fähr. Schließlich hat sich die Koalition
selbst darauf verständigt, das Urheberrecht
im geforderten Sinn zu ändern. Und so
musste der christdemokratische Rechtspo-
litiker Stefan Heck auch einräumen, dass
die Bildungs- und Wissenschaftsschranke
„das dritte große Reformvorhaben“ im Ur-
heberrecht bildet, „das in dieser Legislatur-
periode noch ansteht“. Das Verwertungsge-

sellschaftengesetz sei bereits novelliert
worden und die Novellierung des Urheber-
vertragsrechts befinde sich in der parla-
mentarischen Beratung. Die Koalition ha-
be sich in beiden Fällen von dem Grund-
gedanken leiten lassen, einen „gerechten
Ausgleich“ zwischen den Interessen der Ur-
heber und denen der Verwerter zu schaf-
fen, führte Heck aus. Dies müsse auch im
Fall der Wissenschaftsschranke realisiert
werden.

Angemessene Vergütung Heck hielt den
Grünen entgegen, dass ihr Antrag eben kei-
nen Beitrag für einen gerechten Ausgleich
zwischen den Urhebern und den Nutzern
geschützter, wissenschaftlicher Werke leis-
tet. Im Fall des Urhebervertragsrechts hät-
ten die Grünen eine angemessene Vergü-
tung und eine Stärkung der Rechtsstellung
der Urheber eingefordert. In ihrem jetzt
vorgelegten Antrag werde die angemessene
Vergütung der Urheber aber „mit keinem
Wort erwähnt“, das passe nicht zusammen.
Auch der SPD-Rechtsexperte Christian Fli-
sek wies die Kritik der Grünen an der Ko-
alition zurück. Diese arbeite ihre Agenda
beim Urheberrecht wie im Koalitionsver-
trag angekündigt „handwerklich sauber“
Punkt für Punkt ab. Justizminister Heiko
Maas (SPD) habe „deutlich gemacht, dass
er einen Gesetzentwurf vorlegen wird“,
sagte Flisek. Er verwies zudem auf die ein-
schlägigen Entscheidungen des Bundesge-
richtshofs (Vogel-Urteil) und des Europäi-
schen Gerichtshofs (Reprobel-Urteil), die
eine pauschale Vergütung von Verlagen
durch Verwertungsgesellschaften wie etwa
die VG Wort zulasten von Autoren untersa-
gen: „Wir werden da eine Lösung finden,
das kann ich Ihnen garantieren.“

Zwölfjährige Diskussion Doch mit An-
kündigungen will sich die Opposition
nicht länger vertrösten lassen. Die Parla-
mentarische Geschäftsführerin der Links-
fraktion, Petra Sitte, verglich die Diskussi-
on über die Bildungs-und Wissenschafts-
schranke mit Samuel Becketts berühmten
Theaterstück „Warten auf Godot“. Die Gro-
ße Koalition stehe „in Sachen Absurdität in
diesen Fragen dem Theaterstück in nichts
nach“, sagte Sitte. Über die Einführung der
Schranke im Urheberrecht werde seit min-
destens zwölf Jahren diskutiert. „Allein, die
Wissenschafts- und Bildungsschranke
kommt nicht, und die Realität in Schulen
und Hochschulen bleibt frustrierend“, be-
mängelte sie.
Selbst der CDU-Forschungspolitiker Tank-
red Schimpanski machte in der Debatte
keinen Hehl daraus, „dass das Justizminis-
terium den Arbeitsauftrag aus dem Koaliti-
onsvertrag ruhig etwas schneller bearbeiten
könnte“. Inzwischen liege im Ministerium
aber ein Gesetzentwurf vor. „Und ich er-
warte, dass er in Kürze in die Ressortab-
stimmung geht und dann zügig hier im
Parlament in erster Lesung behandelt
wird“.

Lizenzangebote Schimpanski führte in
seiner Rede aber auch aus, wo die Schwie-
rigkeiten des Unterfangens liegen – wie so
oft beim Geld. Für seine Fraktion sei klar,
dass auch die Wissenschaftschranke
„selbstverständlich vergütungspflichtig“
bleibe. Ziel sei es auch nicht, dass die
Schranke möglichst oft zur Anwendung
kommt. „Denn dort, wo es leicht auffind-
bare und preislich fair gestaltete Lizenzan-
gebote gibt, werden diese sicherlich auch
in Zukunft die erste Wahl sein“, stellte
Schimpanski klar. Trotzdem könne die
Schranke als „Überdruckventil“ dienen.
„Wenn nämlich die Verlage keine angemes-
senen Lizenzangebote machen, hat der
Wissenschaftler die alternative Möglich-
keit, den Zugang zu Literatur eben über
diese Schranke zu erhalten“, erläuterte der
Parlamentarier. Alexander Weinlein T

Zwischen gedruckten Büchern und Computern: Studenten in der Bibliothek von Konstanz © picture-alliance/dpa

Grüße von Godot
URHEBERRECHT Die Koalition will eine Schrankenlösung
für die Wissenschaft. Der Opposition dauert das aber zu lang

Plädoyer für barrierefreie Schulen
BILDUNG Linke fordert neue Kostenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen

Inklusion soll in Schulen und Kindertages-
einrichtungen stärker verankert werden.
Darüber waren sich die Redner aller Frak-
tionen in der Debatte am vergangenen
Donnerstag weitgehend einig. Wie genau
jedoch mehr inklusive Bildung gestärkt
werden soll, darüber stritten die Fraktio-
nen hingegen. Xaver Jung (CDU) warf der
Linksfraktion vor, sie argumentiere in ih-
ren Anträgen (18/8420, 18/8889) mit
„klassenideologischen Ansätzen“.
Nach Ansicht der Linken muss das Schul-
system tiefgreifend verändert werden. In-
klusion dürfe nicht zum Sparangebot
deutscher Bildungspolitik werden. Das
Verbot der Zusammenarbeit zwischen
Bund und Ländern im Bildungsbereich
(Kooperationsverbot) müsse aufgehoben
werden. Statt dessen müsse Bildung als
Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz
verankert werden. Auch die Lastenvertei-
lung bezüglich der Kindertagesbetreu-
ungskosten zwischen Bund, Ländern und
Kommunen will die Linksfraktion neu re-
geln. Zudem müsse ein Plan entwickelt
werden, um mittelfristig die Elternbeiträ-
ge für die Kindertagesbetreuung abzu-
schaffen. Alle bestehende Bildungsein-
richtungen sollen nach dem Willen der
Linken zu barrierefreien Gebäuden umge-
baut werden. Rosemarie Hein (Linke) sag-

te: „Es ist paradox: Wer es wegen einer ir-
gendwie gearteten Benachteiligung schwe-
rer hat, Bildung zu erlangen, dem baut
unser Bildungssystem noch zusätzliche
Hürden auf. Wer Inklusion will, der muss
einen uneingeschränkten und gleichbe-

rechtigten Zugang zu Bildung für alle –
ohne Ausnahme – gewährleisten.“
Xaver Jung hielt der Linken entgegen, dass
sie den „strukturellen Wandel in den letz-
ten Jahren“ nicht zur Kenntnis genommen
habe. Zudem mahnte er, nicht nur auf die
Quantität, sondern auch auf die Qualität
zu achten: „Die sogenannte kalte Inklusion
darf nicht auf dem Rücken von Kindern
und Jugendlichen ausgetragen werden.“
Özcan Mutlu (Bündnis 90/Die Grünen)
schloss sich den Forderungen der Linken
an. Er betonte, dass Inklusion nicht
„Gleichmacherei, sondern das Gegenteil
von Gleichmacherei“ sei. Inklusion bedeu-
te, dass jeder individuell gefördert werde,
ohne ausgeschlossen zu werden.
Für mehr Offenheit und Toleranz plädierte
Oliver Kaczmarek (SPD): „Inklusion, inklu-
sive Bildung, das bedeutet einen Mehrwert
für die Kinder mit Behinderung, weil sie
mehr Chancengleichheit bekommen, aber
auch für alle anderen, weil sie etwas über so-
ziales Lernen erfahren.“ Annette Rollmann T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Inklusion eines behinderten Kindes in den
Sportunterricht an einer Grundschule

©
pi

ct
ur

e-
al

lia
nc

e/
dp

a

KURZ NOTIERT

Bundesrat billigt
Kulturgutschutzgesetz
Das vom Bundestag verabschiedete Kultur-
gutschutzgesetz kann wie geplant in Kraft
treten. Der Bundesrat billigte die Gesetzes-
vorlage am vergangenen Freitag. Die Län-
derkammer begrüßte es ausdrücklich, dass
der Verwaltungsaufwand des Gesetzes
überprüft werden soll. Die Länder befürch-
ten steigende Ausgaben etwa für die Sach-
verständigengremien, die über die Einstu-
fung von „national wertvollen Kulturgü-
tern“ entscheiden. Der Bundesrat fordert
zudem mehr Bundesmittel für die Kultur-
stiftung der Länder, um national wertvolle
Kulturgüter gegebenenfalls aufkaufen zu
können.

Lammert würdigt Elie Wiesels
Kampf gegen den Hass
Bundestagspräsident Norbert Lammert
(CDU) hat den verstorbenen Publizisten
und Schriftsteller Elie Wiesel gewürdigt.
Unvergessen sei seine „zutiefst berührende
Rede“ anlässlich des Gedenktages für die
Opfer des Nationalsozialismus im Jahr
2000 vor dem Bundestag, sagte Lammert.
Wiesel habe stets versucht, Worte zu fin-
den, „die den Hass bekämpfen, aufspüren
und entwaffnen“. Für diese Lebensaufgabe
habe der Sohn rumänisch-jüdischer Eltern
1986 den Friedensnobelpreis erhalten.
„Seine autobiographischen Werke geben
Zeugnis von seinem Überleben im Holo-
caust und von der unvorstellbaren Heraus-
forderung, als Überlebender ins Leben zu-
rückzufinden.“

Helmut-Schmidt-Stiftung
beschlossen
Der Bundestag hat die Errichtung einer
Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung
beschlossen. Den entsprechenden Geset-
zenentwurf (18/8858) von CDU/CSU und
SPD verabschiedete das Plenum in der
durch den Kulturausschuss geänderten Fas-
sung (18/9079) am vergangenen Donners-
tag einstimmig. Die Stiftung mit Sitz in
Hamburg soll das Andenken an das Wirken
des früheren Bundeskanzlers für „Freiheit
und Einheit des deutschen Volkes, für den
Frieden und die Einigung Europas“ und die
Völkerverständigung wahren.

Deutschlandstipendium wird
nicht abgeschafft
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist mit
ihrer Forderung nach einer Abschaffung
des Deutschlandstipendiums gescheitert.
Den entsprechenden Antrag (18/4692,
18/9037) lehnte der Bundestag am vergan-
genen Donnerstag mit den Stimmen von
CDU/CSU und SPD bei Enthaltung der
Linksfraktion ab. Die Grünen hatten gefor-
dert den frei werdenden Bundeszuschuss
zum Deutschlandstipendium in das Bafög
und die Studienförderung für Flüchtlinge zu
investieren.

Linke fordert Strategie für
Digitalisierung des Filmerbes
Die Linksfraktion fordert die Bundesregie-
rung auf, in Zusammenarbeit mit den Bun-
desländern und der Filmwirtschaft einen
gesamtstaatliche Strategie und eine Kos-
tenkalkulation für die Digitalisierung des
Filmerbes vorzulegen. Den Antrag
(18/8888) überwies der Bundestag am ver-
gangenen Donnerstag in die Ausschüsse.
Nach dem Willen der Linken sollen zudem
Lösungsvorschläge für den Erhalt der ana-
logen Originale erarbeitet werden. aw T



Rebhuhn-Jagd statt Protestnote
MAUERBAU-JAHRESTAG Wie die Medien in Ost und West am 13. August 1961 über die Ereignisse in Berlin berichteten

A
m Sonntag, den 13. August
1961, trat der Nachrichten-
redakteur Hermann Meyn
Punkt 0 Uhr seinen Nacht-
dienst beim RIAS an. An
Sonntagen machte das Welt-

geschehen Pause, und die einmal formu-
lierten Nachrichten wurden meist ohne
Veränderung bis in den frühen Morgen ge-
sendet. Aber diesmal meldeten sich kurz
nach Mitternacht West-Berliner Nacht-
schwärmer und berichteten von unge-
wöhnlichen Beobachtungen: Der S-Bahn-
Verkehr sei eingestellt, Wartende müssten
die Bahnsteige räumen.
Eine Verkehrsstörung ist noch keine Nach-
richtenmeldung, dachte Meyn – bis um
01.11 Uhr aus dem Ticker eine nicht enden
wollende Erklärung quoll, in der die Regie-
rungen des Warschauer Pakts „die von
Westberlin ausgehende Wühltätigkeit“ und
die Aufstachelung „feindlicher Elemente“
zur „Organisation von Sabotageakten und
Unruhen in der DDR“ beklagten. Die
DDR-Regierung habe sich deshalb für
„Schutzmaßnahmen an der Grenze West-
berlins“ entschieden. Während der RIAS-
Redakteur seine Reporterkollegen aus den
Betten holte, klingelte es in Ost-Berlin „an
den Türen, klopfte es an die Fenster,
schrillten die Telefone: Alarm, Genosse!
Sofort zum Stützpunkt“. Die Angehörigen
der Kampfgruppen, einer paramilitärischen
Organisation, wurden zusammengetrom-
melten, um Polizei und Volksarmee beim
Grenzeinsatz zu unterstützen. Die im Stil
eines Landser-Heftes verfasste Kampfgrup-
pen-Reportage wurde nach der Grenz-
schließung in den volkseigenen Betrieben
verteilt.

Zwei journalistische Welten Ob Kampf-
gruppen-Schreiber, Zeitungsredakteur oder
Fernsehsprecher - der 13. August 1961 wur-
de zur politischen Bewährungsprobe für al-
le DDR-Journalisten. Sie waren die „ideo-
logische Waffe der Partei“ und hatten „die
breiten Massen für die Durchführung der
Politik der Partei zu mobilisieren“. So
prallten in der Berichterstattung zwei kon-
träre Auffassungen von journalistischer Ar-
beit aufeinander: In der DDR die Lenkung
der Massen im Sinne der Staatspartei und
die Betrachtung der Ereignisse durch die
Brille der SED. Und in der Bundesrepublik:
wahrheitsgetreue Schilderung, Analyse und
Kommentar.
Für den RIAS, dem von der US-Regierung
gegründeten Rundfunk im Amerikanischen
Sektor, war besondere Sensibilität ange-
sagt. „Kurz vor 2 Uhr“, berichtet der RIAS-
Nachrichtenredakteur, „stürzte an diesem
13. August 1961 ein spärlich bekleideter
Amerikaner in den Nachrichtenraum und
fragte: ‚Sind die Verbindungswege betrof-
fen?‘ - Ich antwortete: ‚Nein, es geht um
die Abriegelung Ost-Berlins.‘ - ‚Dann ist al-
les okay‘, antwortete er erleichtert.“
Die Amis wollten alles vermeiden, was die
Stimmung in der Stadt aufheizen könnte.
Deshalb gaben sie Weisung: weiter normaler
Sendebetrieb, keine 24-Stunden-Dauer-Son-
dersendung, die aus journalistischer Sicht
dem historischen Ereignis durchaus ange-

messen gewesen wäre. Die Entscheidung war
politisch verständlich. Denn der junge US-
Präsident John F. Kennedy war nach dem
Abschuss eines US-Aufklärungsflugzeuges
über der Sowjetunion und einer gescheiter-
ten Invasion von Exilkubanern beim Kreml-
Freund Fidel Castro, dem kubanischen Re-
gierungschef, politisch geschwächt. Zudem
war Kennedy vom Vorsitzenden des sowjeti-
schen Ministerrates, Nikita Chruschtschow,
bei einem Treffen im Juni
1961 mit einem Berlin-Ulti-
matum konfrontiert worden.
Gebe es von westlicher Seite
keine Bewegung in Richtung
auf eine entmilitarisierte – al-
so von den West-Alliierten
geräumte – „Freie Stadt West-
Berlin“, würde die Sowjetuni-
on der DDR-Regierung die
Kontrolle über die Zufahrts-
wege nach West-Berlin über-
geben. Die Zufahrtswege wä-
ren dann dicht, erklärte
Chruschtschow.
Auf diese Provokation musste Kennedy rea-
gieren. Am 25. Juli 1961 verkündete er eine
radikale Aufstockung der US-Streitkräfte
und definierte zugleich „three essentials“
für West-Berlin: Anwesenheit der Alliierten,
freier Zugang und Selbstbestimmungsrecht
der West-Berliner. Ost-Berlin erwähnte
Kennedy nicht. Jetzt, nachdem die Mann-
schaften von Walter Ulbricht, der an der

Spitze des Zentralkomitees der SED stand
und Vorsitzender des Staatsrates der DDR
war, zu sperren begannen, konzentrierte
sich alles auf die eine Frage: Akzeptiert der
Kreml Kennedys „essentials“ - oder setzt er
sich darüber hinweg? Chruschtschows
Trick: Er machte die Grenze nach Ost-Ber-
lin dicht, und versicherte zugleich, „die
geltenden Bestimmungen für den Verkehr
und die Kontrolle an den Verbindungswe-

gen zwischen Berlin und
Westdeutschland“ würde
das „nicht berühren“. Der
Westen war erleichtert,
und die Kommentatoren
der westlichen Rundfunk-
stationen konnten schon
am frühen Morgen Ent-
warnung geben.
Beruhigend war ihre Bot-
schaft aber nur für die Ra-
diohörer im Westen. Den
Preis zahlten die Bürger im
Osten, denen es nicht viel
half, dass die Politiker „un-

seren Landsleuten in der Sowjetzone“ nun
über den Äther fast im Minutentakt versi-
cherten, „dass wir uns ihnen in diesen Stun-
den enger verbunden fühlen als je“. Wohl
auf Weisung der Sowjets verstärkten die an
die Sektorengrenze entsandten Fernseh- und
Radio-Reporter der DDR Chruschtschows
diplomatisches Signal. Fast jede Reportage
enthielt den Hinweis, dass West-Berliner

nach wie vor die Sektorengrenze in jede
Richtung passieren könnten („alles rei-
bungslos wie eh und je“). In der „Aktuellen
Kamera“, der Nachrichtensendung des DDR-
Fernsehens, wurden demonstrativ westliche
Touristenbusse bei Rundfahrten durch Ost-
Berlin gezeigt. Der Reporter am Grenzkon-
trollpunkt Drewitz verkündete: „Reisever-
kehr normal wie an jedem Sonntag!“ und
rief einem West-Berliner VW-Fahrer, der für
vier Tage in den Harz fahren
wollte, noch ein „Gute Fahrt
und erholen Sie sich gut“
hinterher.

Historischer Tag So viel –
propagandistisch gebotene
– Freundlichkeit für die
Nutzer der Transitwege gab
es wohl nur an diesem his-
torischen Tag. Am Branden-
burger Tor warb ein Repor-
ter bei West-Berliner Auto-
fahrern sogar um Verständ-
nis für die Sperr-„Massnah-
men“: „Das geht doch nicht, dass die uns
die ganzen Leute wegnehmen.“ - „Was soll
man machen“, murmelte eine West-Berli-
nerin, „ich verstehe das.“ Ein anderer Re-
porter machte klar: „Die Grenze des demo-
kratischen Berlin ist kein Diskussionsfo-
rum. Provokateuren wird auf die Finger ge-
hauen.“ Da war es vielleicht besser, Ver-
ständnis zu heucheln. Und nichts wie weg.

„Die Leute wegnehmen“ hieß: Die DDR-
Führung wurde des Stroms der Flüchten-
den, die die DDR über die weitgehend un-
kontrollierte Berliner Sektorengrenze ver-
ließen, nicht mehr Herr. Insgesamt hatten
seit Gründung der DDR 3,5 Millionen der
DDR den Rücken gekehrt, um dem politi-
schen Druck und den miserablen Lebens-
verhältnissen zu entkommen. Diese Bürger
wurden nicht von Agenten angeworben,

wie der DDR-Reporter sei-
ner Interviewpartnerin ein-
zureden versuchte, son-
dern sie gingen, weil die
SED ihnen die Lebens-
chancen genommen hatte.
Während am Vormittag
des 13. August vor den Ka-
meras des SFB noch
Flüchtlingsfamilien berich-
teten, wie sie es im letzten
Moment durch den Sta-
cheldrahtverhau in den
Westen geschafft hatten,
höhnte der Chefkommen-

tator des DDR-Rundfunks, Karl Eduard von
Schnitzler, über diejenigen, „die nicht
mehr durchgekommen sind, sondern zu-
rück in ihre leeren Wohnungen müssen“.
Er triumphierte: Auch die 53.000 Grenz-
gänger, die im Ostteil der Stadt lebten,
aber im Westen arbeiteten, „werden sich
morgen eine anständige Arbeit suchen, bei
uns natürlich“. Da urteilte der „Telebär-
chen“-Kolumnist der „Neuen Berliner Il-
lustrierten“ (Ost): „Im Gegensatz zu dem
hektischen Treiben der Frontstadt-Kamera-
leute ... verbreitete der Deutsche Fernseh-
funk (Ost) ruhige Sachlichkeit.“ So sprach
die Partei.
Der 13. August 1961 war vor allem ein Ra-
dio-Tag. Noch waren Live-Übertragungen
für das Fernsehen nur mit hohem techni-
schen Aufwand und langer Vorbereitungs-
zeit möglich. So fingen die Radio-Reporter
von RIAS und SFB auf ihren schweren Ton-
bandgeräten den historischen Sound des
Tages ein: Das Dröhnen der Pressluftboh-
rer, mit denen die Pioniere der NVA das
Pflaster an der Grenzlinie aufrissen. Die
erste Fernsehsendung der ARD mit Bildern
und Reportagen über die Ereignisse in Ber-
lin wurde erst nach 22 Uhr ausgestrahlt.
Im August 1961 gab es sonntags noch kei-
ne „Tagesschau“.

Verweis auf Alliierte Aber Gert von
Paczensky hatte in einer Sonderausgabe
des Magazins „Panorama“ schon in die
westlichen Hauptstädte geschaltet. Da der
Minister für Gesamtdeutsche Fragen, Ernst
Lemmer, Bundeskanzler Konrad Adenauer
und Willy Brandt, Berlins Regierender Bür-
germeister, in ihren Ansprachen fast wort-
gleich auf die Verantwortung der Alliierten
verwiesen hatten, wollte der Moderator
von den Korrespondenten wissen, wie die
Alliierten reagierten. Doch was Paczensky
und seine Zuschauer zu hören bekamen,
waren nur Vertröstungen und Urlaubsmel-
dungen: Der britische Premierminister Ha-
rold Macmillan „on holiday“, sein Aussen-
minister in Schottland (wie „Der Spiegel“
später meldete: auf Rebhuhn-Jagd), Frank-

reichs Präsident Charles de Gaulle fern von
Paris in seinem Anwesen Colombey-Les-
Deux-Églises, sein Aussenminister an der
Atlantikküste, aber immerhin habe de
Gaulle ihm „seinen Wagen zur Verfügung
gestellt, der mit einem Spezialfunk ausge-
stattet ist“, wusste der Korrespondent.
Auch der Washingtoner ARD-Mann hatte
eine beruhigende Meldung: „Präsident
Kennedy ist gelassen, wie es seiner Natur
entspricht. Er ist in Maine und genießt ei-
nen zweifellos sehr schönen Segeltag.“
Wenn es schon keine offiziellen Stellung-
nahmen aus den Regierungszentralen gab,
wie schätzten die Korrespondenten die
Stimmung in den westlichen Hauptstäd-
ten ein? Da bekam das deutsche Publi-
kum Erstaunliches zu hören: Man erwarte
„in 24 Stunden eine Protestnote in Mos-
kau“, hieß es aus London. Aus Paris dage-
gen: „Eine offizielle Stellungnahme des
Aussenministerium ist so schnell gar nicht
zu erwarten“, aber „natürlich hat man
sich auch hier schon seit Tagen gefragt,
warum unterbindet die Zonenregierung
nicht den Flüchtlingsstrom?“ Washington
meldete: Man sei bei der Beurteilung der
Lage im Ton „sehr maßvoll“ und vermei-
de „alles, was die Stimmung in Berlin und
der Ostzone aufheizen könnte“, denn gä-
be es Unruhen, „wie kann Westdeutsch-
land da passiv bleiben? Man käme sehr
nahe an eine Kriegsgefahr.“ Das entsprach
der Weisung der amerikanischen Vorgeset-
zen an die Journalisten des RIAS vom frü-
hen Morgen.

Grenze aus Stein Fünf Tage später, am 18.
August, gab Adenauer im Bundestag eine
Regierungserklärung ab. RIAS-Reporter Hö-
ynck stand wieder am Potsdamer Platz und
hörte über Kofferradio gemeinsam mit
West-Berliner Grenzbeamten, wie Aden-
auer prophezeite, das „Selbstbestimmungs-
recht“ werde „seinen Siegeszug fortsetzen“
und „eines Tages werden wir in Frieden
vereint sein“. Die Bonner Debatte als akus-
tische Kulisse nutzend beschrieb Höynck,
wie man vor dem 13. August noch unge-
hindert von Ost nach West spazieren konn-
te, aber dass die Volksarmee heute am frü-
hen Morgen begonnen habe, neben dem
Stacheldraht eine Mauer über den Platz zu
ziehen: „Eine steinerne Grenze.“
Die wurde erst 1989 von den DDR-Bürgern
niedergerissen. Da war der historische
Sound nicht mehr der Lärm der Pressluft-
bohrer, sondern das friedliche Klicken der
Mauerspechte. Ernst Elitz T

Der Autor war in den 1960er Jahren
Reporter beim RIAS, später unter

anderem Moderator der ZDF-Sendung
„Kennzeichen D“. Von 1994 bis 2009
leitete Elitz als Gründungsintendant

das Deutschlandradio.

Ein Plakat im Westen Berlins zitiert die berühmt geworden Aussage des SED-Chefs Walter Ulbricht aus dem Juni 1961 (Bild links). Dass es bei der DDR-Führung sehr wohl die Absicht gab, eine Mauer zu errichten, zeigte sich dann an den Sektorengrenzen ab dem
13. August 1961 wie hier an der Bernauer Straße. © picture-alliance/akg-images/dpa

Der 13. August
wurde zur
politischen

Bewährungs-
probe für alle

DDR-Jour-
nalisten.

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-PaperMenschen flüchten in den westlichen Teil Berlins, nachdem bekannt wurde, dass die DDR seit den Morgenstunden des

13. August 1961 den Ostteil vom Westteil der Stadt absperrt. © picture-alliance/akg-iamges
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G
roßbritannien wird seit
dem Brexit-Refrendum
vom 23. Juni von einer po-
litischen Sturmflut heimge-
sucht. Nur wenige Stunden,
nachdem feststand, dass

die Briten mit einer Mehrheit von 52 Pro-
zent für den Ausstieg aus der Europäischen
Union gestimmt hatten, gab der amtieren-
de Premierminister David Cameron seinen
Rücktritt bekannt. Kaum eine Woche spä-
ter trat mit Boris Johnson jener Mann, den
die meisten als Nachfolger von David Ca-
meron gehandelt hatten, vor die Kameras.
Am 30. Juni um zwölf Uhr mittags endete
die Frist für die Bewerbung um den Vorsitz
der Konservativen Partei, um sechs Minu-
ten vor zwölf enthüllte der frühere Londo-
ner Bürgermeister fast im letzten Satz sei-
nes Statemtens, dass er den Kampf um den
Thron von Westminster nicht antreten wer-
de – ausgerechnet Johnson, der als Gesicht
des Brexit-Lagers den EU-Ausstieg mit ver-
antwortet.
Weitere vier Tage später vermeldete auch
Nigel Farage seinen Rücktritt. „Was ich
während des Wahlkampfs gesagt habe, war,
dass ich mein Land zurück will. Was ich
heute sage, ist: Ich will mein Leben zurück.
Und damit fange ich genau jetzt an.“ Der
Chef der europaskeptischen Ukip-Partei,
ohne den es das Referendum und wohl
auch den Brexit niemals gegeben hätte, trat
damit nach fast 20 Jahren von der politi-
schen Bühne ab. Allerdings will er Abge-
ordneter im Europäischen Parlament blei-
ben. Zwar ist Farage in der Vergangenheit
schon einmal von einem Rücktritt zurück-
getreten. Doch für den Moment sieht es so
aus, als müsste sich seine Anti-EU-Partei
genau wie die Tories nach einer neuen
Führungsmannschaft umschauen.
Die beiden Parteien sind nicht allein. Auch
die große Oppositionspartei steckt seit
dem Votum in einer tiefen Krise. Bereits
am Morgen nach dem Referendum begann
die Parlamentsfraktion von Labour den
Aufstand gegen ihren Chef. Die große
Mehrheit der Unterhaus-Abgeordneten
sprach Jeremy Corbyn ihr Misstrauen aus,
fast das gesamte Schattenkabinett trat zu-
rück. Augenscheinlicher Grund ist Corbyns
äußerst schwacher Einsatz im Wahlkampf
für die EU-Mitgliedschaft.
Doch der Partei-Linke will nicht gehen. Auf
allen Kanälen betont Corbyn, dass ihn im
Spätsommer 2015 mehr als 60 Prozent der
Basis zum Parteivorsitzenden gewählt ha-
ben. „Ich bin vor neun Monaten für eine
neue Politik gewählt worden in einem Land,
das echten Wandel will“, meint Corbyn.
Eine neuerliche Ur-Wahl könnte er für sich
entscheiden. Denn obwohl Labour mit
ihm Umfragen zufolge bei der Mehrheit
der Wähler keine Chance hat, steht die Par-
teibasis weitgehend hinter ihm. Seit dem
Referendum haben sich sogar 100.000
neue Mitglieder bei Labour eingeschrieben.

Mit harten Bandagen Im Vergleich zur
ungewissen Zukunft von Labour bewegen
sich die Konservativen auf vergleichsweise
sicherem Terrain. Zwar steht erst Anfang
September fest, wer von der Basis zum
neuen Vorsitzenden und damit zum Pre-
mierminister gewählt wird, aber das Bewer-
berfeld ist überschaubar.
Beste Chancen hat nach jetzigem Stand In-
nenministerin Theresa May. Sie hat bereits
die Mehrheit der Unterhausfraktion hinter
sich versammelt, welche die Vorauswahl
entscheidet. Allerdings haftet May der
„Schandfleck“ an, dass sie sich im Vorfeld
des EU-Referendums auf Camerons Seite
geschlagen hatte und damit ein „Remai-
ner“ ist. Für die Parteibasis, die fast zu zwei
Dritteln den Brexit wollte, ist May daher in
den anstehenden Verhandlungen mit Brüs-
sel möglicherweise nur bedingt vertrauens-
würdig. Deshalb kann sich eine zweite
„neue Eiserne Lady“ – nach Margret That-

cher, die das Königreich von Mai 1979 bis
November 1990 regierte – ebenfalls Hoff-
nungen machen: Andrea Leadsom, eine
ehemalige Bankerin, spezialisiert auf EU-
Fragen. Sie sitzt erst seit 2010 im Unterhaus
und war eines der Gesichter des Brexit-La-
gers im Wahlkampf. In der britischen Öf-
fentlichkeit hinterließ sie wegen ihres be-
sonnenen und kenntnisreichen Auftretens
einen guten Eindruck. Leadsom kämpft
jetzt gegen May in einer Wahl der Tory-Mit-
glieder um den Parteivorsitz. Am 9. Sep-
tember wird feststehen, wer sie gewinnt.
Mit welchen Bandagen demnächst um den
Deal mit Brüssel gerungen wird, machte
Leadsoms Antrittsrede deutlich. Während
sie versicherte, dass bereits in Großbritan-
nien lebende EU-Ausländer bleiben dürf-
ten, ließ sich May auf eine solche Garantie
nicht ein. Vielmehr sieht die als harte Ver-
handlerin bekannte Ministerin die Europä-
er im Land als potenzielle Verhandlungs-
masse. Nur wenn die EU-Staaten auch den
Aufenthalt von Briten zusicherten, würde
sie das Ihre tun, betonte sie.

Solche Kommentare tragen zur Unsicher-
heit bei, die im Land seit dem 24. Juni
herrscht. Nach dem anfänglichen Enthu-
siasmus des Brexit-Lagers holt die Aus-
stiegsbefürworter langsam die Realität
ein. Zum einen haben die EU-Partner
schnell klar gemacht, dass London nicht
mit großem Entgegenkommen rechnen
kann. Informelle Gespräche, wie sie die
britische Führungsriege umgehend for-
derte, lehnt man in Brüssel, Berlin und
anderen Hauptstädten kategorisch ab
(siehe Text unten). Das bringt die Füh-
rung in London in Bedrängnis, denn ab
dem Zeitpunkt des offiziellen Austrittsan-
trags läuft die Uhr. Der entsprechende Ar-
tikel 50 des EU-Vertrags von Lissabon ge-
steht grundsätzlich nur eine Verhand-
lungszeit von zwei Jahren zu – angesichts
der Masse der zu regelnden Abkommen
eine Herkulesaufgabe.
Gleichzeitig reagieren die Märkte auf das
Votum. Das britische Pfund fiel im Wech-
sel zum US-Dollar auf den niedrigsten
Stand seit 31 Jahren. Noch ist es zwar viel

zu früh, um die wirtschaftliche Folgen
einzuschätzen. Aber allein die Tatsache,
dass die Zahl der Online-Stellenanzeigen
im Vergleich zur Woche vor dem EU-Refe-
rendum um die Hälfte gefallen war,
könnte erste Hinweise geben.

»Kopf einer Hydra« Michael White, re-
nommierter Kommentator des „Guar-
dian“, Jahrgang 1945, beschrieb die Si-
tuation als „die tiefste politische Krise
meines Lebens. Weil sie selbstverschuldet
ist, den Kopf einer Hydra hat und zuneh-
mend außerhalb unsere Kontrolle liegt.
Es mag sich beruhigen, es wird sich beru-
higen, aber das ist eine sich entwickelnde
Krise, die für Jahre nicht enden wird“, ur-
teilte er. Dass die Briten in absehbarer
Zeit den Brexit wieder zurücknehmen
werden, ist Wunschdenken auf dem Kon-
tinent. Niemand erwägt derzeit, das Rad
zurückzudrehen. Stefanie Bolzen T

Die Autorin ist Korrespondentin
der Tageszeitung„Die Welt“ in London.

Theresa May (rechts) und Andrea Leadsom kämpfen um das Amt der Premierministerin. © picture-alliance/ZUMAPRESS.com/dpa

Duell der
eisernen Ladys

BREXIT I Die britischen Parteien stecken seit dem
Referendum in einer tiefen Krise, der Streit um die Nachfolge

von Premier David Cameron ist voll entbrannt. Derweil
holt die Brexit-Befürworter die bittere Realität ein

Kampf gegen Schleuser
BUNDESWEHR Mittelmeereinsatz »Sophia« verlängert

Die Bundeswehr soll innerhalb der EU-
Mission „Sophia“ auch in den kommen-
den zwölf Monaten in Seenot geratene
Flüchtlinge retten und Schleuser vor der li-
byschen Küste bekämpfen. Für einen ent-
sprechenden Antrag (18/8878) der Bun-
desregierung zur Verlängerung und Auswei-
tung des Mandats votierten
am vergangenen Donners-
tag in namentlicher Ab-
stimmung 457 Abgeordne-
te. 111 Parlamentarier – die
Fraktionen Die Linke und
Bündnis 90/Die Grünen
sowie vier Mitglieder der
SPD – stimmten dagegen.
Künftig sollen die bis zu
950 deutschen Soldaten im
Mittelmeer auch helfen,
den illegalen Waffenhandel
zu unterbinden. So soll vor
allem verhindert werden,
dass Waffen in die Hände der Terrorormiliz
„Islamischer Staat“ (IS) gelangen. Außer-
dem wird der Einsatz um Hilfe beim Auf-
bau einer libyschen Küstenwache und Ma-
rine erweitert. Ziel ist es, die international
anerkannte libysche Regierung in Tobruk
zu befähigen, die Schleuser bald selbst zu
bekämpfen.
„Sophia“ war 2015 von der EU beschlossen
worden und ist nach einem somalischen
Mädchen benannt, das an Bord eines der
deutschen Schiffe zur Welt gekommen war.
Rainer Arnold (SPD) verwies in der Debat-
te darauf, dass bereits mehr als 18.000 in
Seenot geratene Flüchtlinge gerettet wor-
den seien, seit die Operation laufe. Die

Tausenden Ertrunkenen seien auch Opfer
des fundamentalistischen islamistischen
Terrors und von kriminellen, mafiösen
Schleuserbanden und -strukturen. Das „Al-
lerwichtigste“ sei daher, dass Libyen nicht
weiter zerfalle, „sondern wieder auf einen
stabilisierenden Pfad zurückgeführt wird“.

Roderich Kiesewetter
(CDU) benannte als eine
der wichtigsten Aufgaben
der Mission den Versuch,
gemeinsam mit den Verein-
ten Nationen das Waffen-
embargo durchzusetzen. In
einem zweiten Schritt müs-
se „eine starke Regierung
und eine wieder aufwach-
sende Zivilgesellschaft ge-
bildet werden, die sich um
Bildung, Ausbildung und
Aussöhnung im eigenen
Land kümmern kann“.

Franziska Brantner (Grüne) bezweifelte je-
doch, dass die Mission wirklich einen Bei-
trag zur Stabilisierung leisten kann. „Was
Libyen braucht, sind rechtsstaatliche Struk-
turen, Bildung und ein Gesundheitswe-
sen.“ Die Seenotrettung bezeichnete sie als
„positiven Nebeneffekt eines Kurses, der
stets nur die Abschottung zum Ziel hatte
und bei dem die zivilen Ansätze keine Rol-
le spielen“. Sevim Dagdelen (Die Linke)
warf der Bundesregierung vor, „mit ihrer
militarisierten Flüchtlingsabwehr und der
Kooperation mit Antidemokraten und
üblen Schergen in Libyen“ zu einer massi-
ven Verschlechterung der Lage der Men-
schen beizutragen. joh T

»Bereits mehr
als 18.000
Flüchtlinge

konnten
gerettet
werden.«

Rainer Arnold (SPD)

Langer Weg zum Frieden
KOLUMBIEN Fraktionen wollen Aussöhnung unterstützen

In Kolumbien ist nach 52 Jahren des inner-
staatlichen bewaffneten Konflikts der Frie-
den in greifbare Nähe gerückt. Am 23. Juni
unterzeichneten die kolumbianische Regie-
rung und die Guerilla-Organisation FARC
in Havanna einen beidseitigen Waffenstill-
stand, die FARC bereitet derzeit die Waf-
fenniederlegung vor. Der
Bundestag drängt nun da-
rauf, dass Deutschland zur
dauerhaften Befriedung
des südamerikanischen
Landes durch Beratung
und Mittel der Entwick-
lungszusammenarbeit bei-
trägt. Ein entsprechender
Antrag der Fraktionen
CDU/CSU, SPD und
Bündnis 90/Die Grünen
(18/9033) wurde am ver-
gangenen Donnerstag im
Plenum einstimmig ange-
nommen. Die Abgeordneten fordern die
Bundesregierung darin auf, die kolumbia-
nische Übergangsjustiz beratend und gege-
benenfalls durch die Entsendung von Rich-
tern zu stützen. Zudem solle sie „weiterhin
die notwendigen Mittel bereitstellen, um
zivilgesellschaftliche Organisationen in
Kolumbien zu stärken, so dass sich diese
„eigenverantwortlich und selbstbestimmt
politisch beteiligen können“. Der Weg zu
einem nachhaltigen Frieden in Kolumbien
sei lang und mit hohen Herausforderun-
gen verbunden, allen voran der strafrechtli-
chen Aufarbeitung des Konflikts, heißt es
in dem gemeinsamen Antrag.
Deutschland könne seine Erfahrung im
Umgang mit der Aufarbeitung einer
schwierigen Geschichte in den kolumbia-

nischen Aussöhnungsprozess einbringen,
argumentierte Andreas Nick (CDU) in ei-
ner der zu Protokoll gegebenen Reden. Die
geplante Einrichtung eines Deutsch-Ko-
lumbianischen Friedensinstituts in Bogotá
sei ein wichtiger Schritt hin zu einer nach-
haltigen Aufarbeitung des Konfliktes.

Klaus Barthel (SPD) beton-
te, dass der Frieden kein Eli-
tenprojekt sei und die aktive
Beteiligung der Gesamtbe-
völkerung voraussetze. Des-
wegen rege der Antrag einen
breiten Dialog an, der auch
Landnutzungskonflikte ent-
schärfen müsse.
Der Vertreter der Grünen,
Tom Koenigs, betonte, dass
Kolumbien einen Weg der
Krisenprävention und -be-
handlung gehe, den
Deutschland unterstütze.

Die Verhandlungsergebnisse zur juristi-
schen Aufarbeitung gingen weiter als in
früheren Friedensprozessen in Lateiname-
rika.
„Wenn der Friedensschluss in Kolumbien
nachhaltig umgesetzt werden soll, muss
der erstarkende Paramilitarismus konse-
quent bekämpft werden“, unterstrich Hei-
ke Hänsel von der Fraktion Die Linke. Die
Bundesregierung solle mehr Druck auf die
kolumbianische Regierung ausüben und
auch Sicherheitsgarantien für zivilgesell-
schaftliche Organisationen einfordern. Ei-
nen Antrag der Linksfraktion (18/9026), in
dem die Abgeordneten Sorge über die
menschenrechtliche Lage in Kolumbien
äußern, fand im Bundestag keine Mehr-
heit. eb T

»Erstarkender
Paramilita-

rismus muss
konsequent
bekämpft
werden.«

Heike Hänsel
(Die Linke)

Schwierige Suche nach einem Sanierungsplan
BREXIT II Die Europaabgeordneten sind sich einig, dass die EU sich als Konsequenz aus dem britischen Referendum reformieren muss. Doch die Richtung ist völlig unklar

Nachdem sich in Brüssel der erste Schock
über das Nein der Briten zur EU gelegt hat,
herrscht auf europäischer Ebene weiterhin
Unsicherheit über den Umgang mit dem
Votum. Bei einer Plenardebatte in Straß-
burg in der vergangenen Woche waren sich
die Europaabgeordneten einig, dass sich
die EU nach dem Referendum reformieren
müsse. Doch über die Art der Veränderung
gehen die Meinungen weit auseinander.
In einer eilig anberaumten Sondersitzung
zum Brexit hatten sich die Europaabgeord-
neten bereits in der Vorwoche positioniert.
Ende Juni forderten sie die Briten auf,
möglichst rasch einen Austrittsantrag nach
Artikel 50 des Vertrags von Lissabon zu
stellen. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass
genau das nicht passieren wird. Theresa
May, Favoritin auf die Nachfolge des briti-
schen Premiers David Cameron, hat bereits
angekündigt, dass sie den Austrittsantrag
nicht mehr in diesem Jahr stellen will. In
der EU-Kommission in Brüssel geht man
sogar davon aus, dass der Antrag womög-

lich erst im Herbst 2017 nach der Bundes-
tagswahl eintreffen wird.
Die Briten haben ein großes Interesse, den
offiziellen Antrag hinauszuzögern. Denn
sobald sie ihren Willen zum Austritt
schriftlich bekunden, läuft die Frist von
zwei Jahren, binnen derer die Verhandlun-
gen beendet sein müssen. Der Zeitraum
gilt als äußerst knapp bemessen.

Zur Eile gemahnt Die Staats- und Regie-
rungschefs haben bei ihrem Gipfel Ende
Juni in ihrer Sitzung ohne den britischen
Premier bekräftigt, dass es vor dem Antrag
keine informellen Verhandlungen mit
Großbritannien geben wird. EU-Kommissi-
onspräsident Jean-Claude Juncker hat sei-
nen Beamten auch informelle Kontakte
mit britischen Regierungsvertretern zum
Thema Brexit untersagt. Brüssel und die 27
Mitgliedstaaten hoffen, auf diesem Weg
Druck auf Großbritannien auszuüben, um
möglichst schnell einen Plan für das weite-
re Vorgehen zu entwickeln.
In der Plenardebatte in Straßburg machten
die Abgeordnten ihrem Ärger über jene
britische Politiker Luft, die den Brexit her-
beigeführt haben, nun aber allesamt abtre-
ten: David Cameron, Boris Johnson genau-
so wie Ukip-Chef Nigel Farage. Der Chef
der Liberalen im Europäischen Parlament,

Guy Verhofstadt, fühlte sich angesichts die-
ses Verhaltens an „Ratten, die ein sinken-
des Schiff verlassen“ erinnert. Juncker be-
tonte: „Patrioten gehen nicht von Bord,

wenn die Lage schwierig wird. Dann blei-
ben sie.“
Mark Rutte, Ministerpräsident der Nieder-
lande, die in der ersten Jahreshälfte die
Ratspräsidentschaft inne hatte, unterstrich,
dass die Union sich dringend reformieren
müsse: „Die schlechtestmögliche Reaktion
auf den Brexit wäre, wenn Brüssel und die
europäischen Hauptstädte einfach so wei-
ter machten wie bisher.“ Verhofstadt ging
noch weiter: „Die Union muss sich verän-
dern, andernfalls wird sie sterben.“
Jo Leinen, Verfassungsexperte der SPD, er-
innerte an die ursprüngliche Existenzbe-
rechtigung der Union: „Die EU muss ihr
Versprechen von sozialer Gerechtigkeit,
Wohlstand und Sicherheit wieder einlö-
sen.“ Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion
im EP, Rebecca Harms, argumentierte in ei-
ne ähnliche Richtung: „Wir müssen euro-
päische Antworten auf Verunsicherung und
wachsende Ungerechtigkeit geben, wenn
wir nicht zusehen wollen, wie diejenigen,
die nationalistische und anti-europäische
Hetze betreiben, die Fragen und Sorgen
der Menschen für ihre Zwecke ausnutzen.“
Manfred Weber, der Chef der Christdemo-
kraten im Europäischen Parlament, warnte
allerdings vor vorschnellen Folgerungen.
Europa brauche einen Moment der Reflek-
tion, um darüber nachzudenken, wie seine

Zukunft aussehen solle. Diskussionen über
einen radikalen Umbau, die eine Vertrags-
änderung erforderten, hält er zum jetzigen
Zeitpunkt für falsch. Wie auch Juncker
wandte er sich damit gegen Parlamentsprä-
sident Martin Schulz (SPD), der gefordert
hatte, die Kommission zu einer „echten eu-
ropäischen Regierung“ umzubauen.
Während Konsens herrscht, dass Europa so
wie bisher nicht weiter machen kann,
bleibt unklar, wie eine neue EU aussehen
soll. Verhofstadt plädierte für ein stärker
integriertes Europa, und berief sich darauf,
dass 77 Prozent der Europäer sich wün-
schen, dass es etwa bei der Bekämpfung
von Arbeitslosigkeit aktiver würde.
Mehr Europa ist in den europäischen
Hauptstädten allerdings derzeit nicht kon-
sensfähig. Im Gegenteil: Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU) hat ange-
regt, EU-Projekte notfalls gemeinsam mit
nationalen Regierungen voranzutreiben,
und davon gesprochen, der Kommission
die Kompetenz für die Überwachung des
Stabilitätspakts zu entziehen.

Neuer Gipfel im September Juncker will
bei seiner Rede zur Lage der Union Mitte
September seine Vision für eine neue EU
skizzieren. Zwei Tage später werden die
Staats- und Regierungschefs – erneut ohne

Großbritannien – in Bratislava zu einem
informellen Gipfel zusammenkommen,
um das weitere Vorgehen abzustimmen.
Juncker will Antworten auf die zentralen
Fragen der EU liefern, etwa bei der Migrati-
on. Doch dies dürfte schwierig werden,
nicht zuletzt, weil die ungarische Regie-
rung angekündigt hat, am
2. Oktober eine Volksabstimmung über die
EU-Quote für die Aufnahme von Flüchtlin-
gen abzuhalten. Sie rechnet damit, dass ei-
ne Mehrheit die Quote ablehnen wird.
Wenn die Austrittsverhandlungen zwischen
der EU und Großbritannien über einen
Austritt beginnen, wäre das Europäische
Parlament daran nicht direkt beteiligt. Es
wird jedoch erwartet, dass drei Abgeordne-
te, darunter der CDU-Politiker Elmar Brok,
als Beobachter ernannt werden. Ähnlich
wie bei den Verhandlungen zu Erweiterun-
gen der EU würden die Abgeordneten
dann regelmäßig über den Fortgang der
Gespräche unterrichtet. Die abschließende
Vereinbarung zur Trennung von Großbri-
tannien und der EU muss vom Europäi-
schen Parlamen und einer qualifizierten
Mehrheit der Mitgliedstaaten gebilligt wer-
den (siehe Stichwort). Silke Wettach T

Die Autorin ist Korrespondentin der
„Wirtschaftswoche“ in Brüssel.

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

> STICHWORT
Das Brexit-Verfahren

> Austrittsbeschluss Zunächst muss das
Vereinigte Königreich einen förmlichen
Austrittsbeschluss fassen, an dem das
britische Parlament zu beteiligen ist.

> Verhandlungen Sobald es dem Euro-
päischen Rat seine Austrittsabsicht mit-
geteilt hat, beginnt die zweijährige Frist
für die Verhandlungen.

> Zustimmung Das Europäische Parla-
ment muss dem Austrittsabkommen zu-
stimmen, bevor es durch den Rat mit
Großbritannien geschlossen werden
kann. Die nationalen Parlamente müssen
es nicht ratifizieren. Anders sieht es aus
bei einem separat abzuschließenden
Wirtschaftsabkommen. Hierfür ist in
Deutschland ein Zustimmungsgesetz des
Bundestages notwendig.
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Bleierne Symbolik
BRASILIEN Der Gastgeber von Olympia 2016 leidet unter politischem Chaos und wirtschaftlichem Desaster

A
m Abend des 12. Mai 2016
tritt Michel Temer an das
Rednerpult im brasiliani-
schen Präsidentenpalast
Planalto. Wenige Stunden
zuvor war die gewählte

Präsidentin Dilma Rousseff von ihrem Amt
suspendiert worden. Nun ist Temer, vor-
mals ihr Vize, Interimspräsident des Lan-
des. Er will seine Antrittsrede halten und
ein Aufbruchssignal senden: Brasilien soll
endlich einen Weg aus dem politischen
Chaos und ökonomischen Desaster der
vergangenen Jahre finden. Seine Regierung
bezeichnet Temer als „Regierung der natio-
nalen Rettung“.
Noch bevor er seine Rede
beginnt, stellen sich hinter
dem 75-Jährigen die
23 frisch von ihm berufe-
nen Minister auf. Beim
Blick auf die Riege fällt
schnell auf: Es ist weder ei-
ne Frau dabei noch ein
Schwarzer. Stattdessen sieht
man sieben Politiker, die
verdächtigt werden, sich im
Korruptionsskandal um
den Erdölkonzern Petro-
bras bereichert zu haben.
Einer hat als Bildungsmi-
nister seines Bundesstaats Gelder abge-
zweigt, die für Schulessen bestimmt waren.
Der neue Agrarminister ist einer der größ-
ten Sojaproduzenten und Regenwaldzer-
störer Brasiliens. Der neue Justizminister
ist als Hardliner berüchtigt und rechtfertigt
Polizeieinsätze gegen Schüler, die für bes-
sere Bildung streiken. Der neue Außenmi-
nister, so stellt sich heraus, weiß nicht, was
die NSA ist, der US-Geheimdienst, der die
brasilianische Regierung ausspionierte.
Zwei Minister gehören radikalen evangeli-
kalen Sekten an, drei sind Sprosse soge-
nannter Oberster: Politikdynastien, die
große Regionen quasi feudal beherrschen.

Personifizierte Probleme Temers Rede, in
der er an die Brasilianer appelliert, die Pro-
bleme des Landes gemeinsam zu bewälti-
gen, bekommt vor diesem Hintergrund et-
was Falsches. Denn personifiziert seine
Mannschaft nicht genau die Probleme?
Korruption, Vetternwirtschaft, Partikularin-
teressen, Inkompetenz?
Der negative Eindruck verfestigt sich, als
Temer ankündigt, seine Regierung stehe
unter dem Motto „Ordnung und Fort-
schritt“. Es entstammt dem Positivismus,
einer in Brasilien autoritär ausgeformten
Doktrin aus dem 19. Jahrhundert. „Sie bil-
dete die ideologische Basis für den Militär-
putsch von 1964“, kritisiert der Schriftstel-
ler Luiz Ruffato nach der Rede.
So erdrückt eine bleierne Symbolik das
Signal zum Aufbruch, das man sich erhofft

haben mag. Statt von Neuanfang ist von
Restauration die Rede. Temers Kritiker füh-
len sich bestätigt. „Temer ist nicht die Lö-
sung der Krise, sondern die Krise selbst“,
schreibt der Kolumnist Vladimir Safatle in
der Zeitung „Folha de S. Paulo“. Unter dem
Vorwand, die Korruption zu beenden, habe
er eine Bande Verbrecher in die Regierung
geholt.
Es ist der Tenor, den Brasiliens Linke an-
stimmt und dessen Grundton bis heute
gleich geblieben ist: Das Absetzungsverfah-
ren gegen Dilma Rousseff ist ein Putsch.
Diesen Vorwurf halten die Gegner Rous-
seffs für lächerlich.
Zwei Narrative prallen in Brasilien aufei-

nander. Da ist einmal die
konservative Lesart, der zu-
folge die linke Arbeiterpar-
tei (PT) 2002 die Macht ge-
kapert und das Land ausge-
plündert habe. Sie habe ein
gigantisches System aus
Korruption errichtet, in
dessen Zentrum der halb-
staatliche Erdölkonzern Pe-
trobras stehe. An der Macht
habe sich die PT nur halten
können, weil sie die Masse
der Armen mit Sozialpro-
grammen alimentiere. Die

Chefs der kriminellen Vereinigung seien
Ex-Präsident Lula da Silva und seine Nach-
folgerin Rousseff. Letztere habe Brasilien
an den Rand des wirtschaftlichen Kollaps‘
geführt und mit Fiskaltricks gegen das
Haushaltsgesetz verstoßen. Deswegen sei
ihre Absetzung notwendig.
Im Kontrast dazu steht die linke Erzäh-
lung, der zufolge die Arbeiterpartei das

Land mit Sozialprogrammen gerechter ge-
macht habe. Sie habe neue Chancen für
Arme und Schwarze geschaffen und Millio-
nen Brasilianern den Aufstieg in die Mittel-
schicht ermöglicht. Aber nun, in der Wirt-
schaftskrise, in der es weniger zu verteilen
gebe, zeige die alte Elite ihr wahres Ge-
sicht. Sie wolle zurück an die Fetttöpfe. Ihr
applaudiere die weiße ressentimentgelade-
ne Oberschicht, die es nicht ertragen kön-
ne, dass ihre Hausbediensteten nun auch
im Shoppingcenter einkauften. Deswegen
sei Rousseff unter fadenscheinigen Grün-
den suspendiert und ihr intriganter Vize
von der opportunistischen Partei der De-
mokratischen Bewegung Brasiliens
(PMDB) installiert worden. Kein Brasilia-
ner habe je für dessen Politik votiert. Au-
ßerdem stecke Temer ebenso tief im Kor-
ruptionssumpf wie alle anderen auch.
So widersprüchlich die beiden Lesarten
sind, so umstritten ist auch der Abset-
zungsprozess selbst. Lenio Streck, Professor
an der Brasilianischen Akademie für Ver-
fassungsrecht, glaubt, dass das Verfahren
nicht juristischen Kriterien entspreche,
sondern einzig politischem Kalkül folge.
„Dadurch“, sagt er, „wird die brasilianische
Demokratie schwer beschädigt.“ Ihm wi-
derspricht der Historiker Boris Fausto, der
keine Willkür erkennen kann: „Der
Impeachmentprozess verläuft verfassungs-
konform.“
Dilma Rousseff wurde am 12. Mai vom
brasilianischen Senat mit 55 zu 22 Stim-
men vom Präsidentenamt suspendiert. Der
Vorwurf: Sie soll den Haushalt manipuliert
haben, indem sie die Staatsbanken anwies,
Sozialhilfe und andere Gelder auszuzah-
len, ohne ihnen die Beträge überweisen zu

können. So habe sie vor den Wahlen 2014
den Haushalt geschönt.
Derzeit hören die 81 Senatoren, wie in ei-
nem Gerichtsverfahren, weitere Argumente
für und wider das Impeachment. Ende Au-
gust – kurz nach den Olympischen Spielen
in Rio de Janeiro – werden sie erneut ab-
stimmen. Sollten dann Zwei Drittel der
Meinung sein, dass Rousseff durch die
Tricks ihren Amtseid verletzt habe, wäre sie
endgültig des Amtes enthoben und Michel
Temer der 37. Präsident Brasiliens.

In der Rezession Als entscheidend für den
Ausgang des zweiten Votums gilt, ob es Mi-
chel Temer gelingen wird, die wirtschaftli-
che Lage Brasiliens zu ver-
bessern. Kaum ein zwei-
felnder Senator dürfte dann
für Rousseffs Rückkehr
stimmen. Unter ihr rutsch-
te Brasilien nach Jahren sta-
bilen Wachstums in die Re-
zession. Für 2016 prognos-
tiziert der Internationale
Währungsfonds einen wei-
teren Rückgang des Brutto-
inlandsprodukts um 3,8
Prozent. Die Arbeitslosen-
quote liegt derzeit laut Sta-
tistikinstitut IBGE bei 11,2
Prozent: das sind mehr als elf Millionen Er-
werbslose. Die Inflation betrug über die
vergangenen zwölf Monate neun Prozent.
Dazu kommen Meldungen wie die Verhän-
gung des Finanznotstands durch den Bun-
desstaat Rio de Janeiro. Seit Monaten ha-
ben Polizisten, Lehrer und Krankenhaus-
angestellte keine oder unvollständige Löh-
ne erhalten. Zuletzt fehlte in Rio sogar das
Geld für die Armenspeisung. Um wenigs-
tens die Polizisten bezahlen zu können,
die damit drohen, dass Rio während der
Spiele zur „Hölle“ werden könne, hat Prä-
sident Temer Nothilfen versprochen.
Die brasilianische Krise begann um das
Jahr 2012. Auslöser waren die einbrechen-
den Weltmarktpreise für Brasiliens wich-
tigste Exportprodukte: Öl, Eisenerz, Soja.
Rousseff verschärfte die Krise durch ekla-
tante Fehlentscheidungen. Sie hielt die
Energiepreise künstlich niedrig und be-
scherte den Energieunternehmen so enor-
me Verluste, dass diese nicht mehr inves-
tierten. Dann wies sie den halbstaatlichen
Ölkonzern Petrobras an, sein Benzin in
Brasilien unter Preis zu verkaufen. Es führ-
te dazu, dass Petrobras 2012 erstmals seit
13 Jahren wieder Verluste schrieb. Heute
ist Petrobras das am höchsten verschuldete
Unternehmen der Welt, mit Ausständen
um 130 Milliarden Dollar.
Petrobras wurde zudem enorm beschädigt,
weil es von Politikern aller Parteien als
Selbstbedienungsladen genutzt wurde.
Baufirmen und Zulieferer, die mit Petro-

bras Geschäfte machten, zahlten festgelegte
Prozentsätze der Vertragssummen an Poli-
tiker und Funktionäre. Auch Temers Regie-
rung ist tief in den Skandal verwickelt. Drei
seiner Minister mussten bereits gehen, weil
Gesprächsmitschnitte auftauchten, in de-
nen sie besprechen, wie man die Ermitt-
lungen stoppen könne. Sie sind sich einig,
dass Präsidentin Rousseff eine Gefahr sei,
weil sie die Staatsanwälte frei agieren lasse.
Auch Temers Name ist im Zusammenhang
mit Korruptionsermittlungen gefallen,
ebenso der von Senatspräsident Renan Cal-
heiros. Unterdessen ist Parlamentspräsi-
dent Eduardo Cunha – enger Verbündeter
Temers und Antreiber des Impeachments –

wegen Korruption und
Falschaussage zurückgetre-
ten. Und gegen Temers
Mehrheitsführer im Abge-
ordnetenhaus wird wegen
Veruntreuung öffentlicher
Gelder und versuchten
Mordes ermittelt.
Doch daran scheint sich die
weiße Oberschicht, die ge-
gen Rousseff noch wütend
auf die Straße strömte,
nicht mehr zu stören. Und
Michel Temer hat richtig er-
kannt, dass seine Regierung

mit der Wirtschaft steht und fällt. Das The-
ma Korruption ist dabei völlig in den Hin-
tergrund gerückt. „Die ökonomische Krise
war entscheidend für die Entfernung Rous-
seffs“, erläutert Nelson Marconi, Ökonom
an der Getúlio Vargas Universität in São
Paulo. „Die Anklage wegen der Fiskaltricks
war nur ein Vorwand, um sie loszuwer-
den.“

Sparprogramm angekündigt In der Wirt-
schaft genießt Temer bisher großes Wohl-
wollen. Zum Wirtschaftsminister machte
er Henrique Meirelles, der von 2003 bis
2011 Präsident der Zentralbank war. Die
Personalie wurde in Wirtschaftskreisen re-
gelrecht gefeiert. Unter dem Eindruck des
Haushaltslochs von umgerechnet 45 Milli-
arden Euro kündigte Meirelles ein hartes
Sparprogramm an. Brasilien, dessen Kredit-
würdigkeit zuletzt auf Ramschniveau he-
rabgestuft worden war, müsse das Vertrau-
en der Investoren zurückgewinnen.
Bei zivilgesellschaftlichen Organisationen
hat die Ankündigung Befürchtungen vor
Einschnitten bei Sozialprogrammen sowie
Gesundheit und Bildung ausgelöst, die oh-
nehin unterfinanziert sind. Man erwartet
aber, dass Temer mögliche Grausamkeiten
erst nach Rousseffs Amtsenthebung begeht.
Dazu gehören auch die Reform des Ren-
tensystems sowie die Privatisierung von
Staatsbetrieben. Eine Reform des Steuersys-
tems – die Vereinten Nationen halten es
für eines der ungerechtesten der Welt, weil

es die Reichen extrem bevorteile – steht
nicht auf der Agenda.
Ob Temers Maßnahmen die strukturellen
Probleme Brasiliens lösen können, ist
zweifelhaft. Der Ökonom Antonio Corrêa
de Lacerda von der Päpstlich Katholischen
Universität sagt, dass der Markt sich etwas
vormache, wenn er meint, dass Rousseff
das Problem gewesen sei. Tatsächlich seien
die Abhängigkeit von ausländischem Kapi-
tal, die systematische Korruption sowie die
hohen Zinsen viel gravierender. Letztere
leiteten Kapital aus dem produktiven Sek-
tor in die Finanzmärkte um.

Miserabler Zustand Zu den grundlegen-
den Problemen gehört auch, dass sich die
öffentliche Infrastruktur (Bildung, Gesund-
heit, Transport, Sicherheit) in teils miser-
ablem Zustand befindet. Obwohl die Bra-
silianer durchschnittlich 151 Tage im Jahr
arbeiten, um ihre Steuern zu bezahlen
(Deutschland: 139 Tage), erhalten sie nur
wenig zurück. Von 30 Industrienationen
belegt das Land laut Brasilianischem Insti-
tut für Abgabenplanung den letzten Platz,
wenn es um die Nutzung der Steuergelder
für Belange der Allgemeinheit geht.
In der großen deutschen Wirtschaftsge-
meinde zeigt man sich unterdessen verhal-
ten optimistisch. Wolfram Anders, Präsi-
dent der Deutsch-Brasilianischen Indus-
trie- und Handelskammer in São Paulo,
sagt, dass die deutschen Unternehmen den
Regierungswechsel positiv sehen. Es be-
stünde nun eine Chance für Reformen. Al-
lerdings sei auch klar, dass erst die nächste
legitim gewählte Regierung die Struktur-
probleme angehen könne.
Die nächsten Präsidentschaftswahlen in
Brasilien sind Ende 2018. Interimspräsi-
dent Temer darf dann nicht antreten, weil
ein Gericht ihm wegen Unregelmäßigkei-
ten bei der Wahlkampffinanzierung das
passive Wahlrecht entzogen hat. Es ist nur
eine der vielen Absurditäten, die derzeit
die brasilianische Politik bestimmen. „Bra-
silien ist dabei, eine Bananenrepublik zu
werden“, sagt Paulo Sérgio Pinheiro, brasi-
lianischer Diplomat und Politikprofessor
an der Brown University in Providance,
USA. Es fällt schwer, ihm zu widerspre-
chen. Philipp Lichterbeck T
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Zu den Olympischen Spielen in Brasilien
erscheint „Das Parlament“ am 25. Juli

mit einer Themenausgabe.

Ein Aufbruchsignal ging vom Auftritt des brasilianischen Interimspräsidenten Michel Temer (Mitte) und seinen Ministern am 12. Mai nicht aus. Zuvor war die gewählte Staatschefin Dilma Rousseff von ihrem Amt suspendiert worden. © picture-alliance/Estado Conteudo
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»Temer ist
nicht die

Lösung der
Krise, sondern

die Krise
selbst.«

Vladimir Safatle,
Kolumnist

Mit Plakaten der suspendierten Staatschefin Dilma Rousseff protestierten Demonstran-
ten im Juni gegen Brasiliens Interimspräsidenten Michel Temer. © picture-alliance/dpa
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Nelson Marconi,
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AUS PLENUM UND AUSSCHÜSSEN

Wieder keine neuen Schulden
HAUSHALT Auch in den kommenden vier Jah-
ren will der Bund keine neuen Schulden ma-
chen. Das geht aus dem Etatentwurf der Bun-
desregierung für das Haushaltsjahr 2017 und
den Finanzplan des Bundes bis 2020 hervor,
den Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) vergangene Woche im Haushaltsaus-
schuss vorstellte.
Danach sollen die Ausgaben des Bundes nach
316,9 Milliarden Euro 2016 im kommenden
Jahr auf 328,7 Milliarden Euro steigen. Für
2018 sind Ausgaben von 331,1 Milliarden
Euro vorgesehen. Nach 343,3 Milliarden Euro
im Jahr 2019 sollen die Ausgaben 2020 insge-
samt 349,3 Milliarden Euro betragen. Neue
Kredite sind in diesem Zeitraum nicht vorgese-
hen. Die Steuereinnahmen sollen von 288,1
Milliarden Euro in diesem Jahr auf 339,4 Milli-
arden Euro im Jahr 2020 ansteigen.
„Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
bleiben günstig – trotz zahlreicher weltweiter
Risiken, wie zum Beispiel den Brexit“, betonte
Schäuble. Eine solide Haushalts- und Finanz-
politik sei kein Selbstzweck, sondern eröffne
vielmehr den Spielraum, um für die Zukunft
gewappnet zu sein.
Ein Schwerpunkt der Finanzplanung sind laut
Schäuble die Kosten, die für die Bewältigung

der Zuwanderung und zur Bekämpfung der
Fluchtursachen entstehen würden. Dafür seien
im Regierungsentwurf 2017 knapp 19 Milliar-
den Euro eingeplant. Bis zum Jahr 2020 wür-
den hierfür insgesamt rund 77,5 Milliarden
Euro zur Verfügung stehen.
Nach dem Entwurf werden für die innere Si-
cherheit im kommenden Jahr im Vergleich zu
2016 253,5 Millionen Euro mehr ausgegeben
und knapp 2.000 neue Planstellen geschaffen.
Der Verteidigungsetat soll um 1,7 Milliarden
Euro auf rund 36,6 Milliarden Euro angehoben
werden.
Die Koalitionfraktionen CDU/CSU und SPD
wiesen darauf hin, dass die „Schwarze Null“
kein Selbstzweck sei. Es würde genügend in
wichtige Politikfelder investiert. Es sei jedoch
oft schwierig, dass Geld auszugeben, da die
Genehmigungen fehlten. Die Linke kritisierte,
dass auch mit diesem Haushalt die soziale
Spaltung immer größer werde. Für die Grünen
hat die Regierung trotz einer guten Ausgangs-
lage wenig erreicht. Es werde nichts getan, um
Subventionen abzubauen. Der Bundestag wird
den Regierungsentwurf für den Etat 2017 erst-
mals vom 6. bis 9. September beraten. Verab-
schiedet werden soll der Haushalt 2017 am
25. November. mik T

Das CETA-Freihandelsabkommen muss durch den Bundestag
WIRTSCHAFT Opposition bleibt misstrauisch und warnt vor vorläufigem Inkrafttreten. Umweltausschuss thematisiert Auswirkungen auf Schutzstandards

EU-Kommission und Bundesregierung ha-
ben zugesichert, dass das kanadisch-euro-
päische Freihandelsabkommen CETA in
Deutschland parlamentarisch behandelt
wird. Doch das Misstrauen der Opposition
bleibt. „Bei CETA kann man weder der
Kommission noch der Bundesregierung
trauen“, erklärte Klaus Ernst (Linke) in ei-
ner Aktuellen Stunde des Bundestages in
der vergangenen Woche. Die Handelspoli-
tik der EU-Kommission, die zunächst eine
Beteiligung der nationalen Parlamente ab-
gelehnt und der dann doch zugestimmt
hatte, bezeichnete Ernst als „Schmieren-

theater“, denn möglicherweise sollten ab
23. September Teile des Abkommens
schon vorläufig in Kraft treten. Ernst warn-
te vor Tricksereien, mit einer vorläufigen
Inkraftsetzung von Teilen des Abkommens
vor Beschlussfassung von Bundestag und
Bundesrat über das gesamte Abkommen
Fakten zu schaffen.
Der Bundesrat werde nicht beteiligt. „Das
ist Sache dieses Parlamentes und nicht des
Bundesrates“, entgegnete Michael Fuchs
(CDU), der das Abkommen massiv vertei-
digte. 40 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts werde durch Außenhandel erwirt-
schaftet. Nach Kanada gebe es Exporte von
9,9 Milliarden Euro und Importe von vier
Milliarden.
Katharina Dröge (Grüne) zeigte sich er-
freut, dass die EU ihre Ankündigung nicht
wahrgemacht habe, „dieses so wichtige Ab-
kommen ohne Beteiligung des Bundesta-

ges durchdrücken zu wollen. Es gebe Spiel-
regeln, und die könnten nicht umgangen
werden, „wenn man Angst davor hat, dass
so ein Abkommen in den nationalen Par-
lamenten scheitern würde“.
„Desinformation“ warf Uwe Beckmeyer,
Parlamentarischer Staatssekretär im Bun-
deswirtschaftsministerium (SPD), der Op-
position vor. Kein Parlament werde ausge-
hebelt. Die Sozialdemokraten hätten sich
immer dafür eingesetzt, dass der Bundestag
und der Bundesrat über CETA beraten und
beschließen. „Und jetzt passiert es“, stellte
Beckmeyer zufrieden fest. Der Staatssekre-
tär bewertete CETA als „gutes Abkommen“.

Umweltaspekte Auch der Umweltaus-
schuss thematisierte das umstrittene Ab-
kommen. Im Rahmen eines öffentlichen
Fachgespräches ging es dabei um mögliche
Folgen für Umweltstandards und Co. Als

Sachverständige geladen waren Christian
Tietje, Rechtswissenschaftler von der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,
Thilo Bode (Foodwatch e.V.), Jürgen Maier
(Forum Umwelt und Entwicklung) und
Christoph Then (Testbiotech e.V.). Wäh-
rend Bode, Maier und Then das Abkom-
men zwischen Kanada und der Europäi-
schen Union kritisierten, äußerte sich Tiet-
je weniger skeptisch. Es handle sich um ein
„ausgewogenes System von Rechtsregeln“,
das einerseits Protektionismus verhindere,
andererseits auch klare Regelungen zu Um-
weltschutzvorschriften beinhalte, sagte der
Rechtswissenschaftler.
Bode hingegen sagte, dass CETA der Um-
welt nicht nutzen werde. Er gehe zwar
nicht davon aus, dass Umweltstandards
unmittelbar abgesenkt würden. Weitere
aus seiner Sicht notwendige Verbesserun-
gen von Standards im Umwelt-, Gesund-

heits- und Verbraucherschutzbereich wür-
den aber durch das Abkommen „erheblich
erschwert“. Das Vorsorgeprinzip, ein „ele-

mentares Regulierungsprinzip der EU“,
werde bei CETA zudem „nicht hinreichend
garantiert“, meinte Bode. hle/scr T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Auch der Bundesrat will sich mit CETA befassen. © picture-alliance/dpa

Mehr Tempo beim Glasfaserausbau
DIGITALE NETZE Netzbetreiber haben künf-
tig beim Ausbau digitaler Hochgeschwindig-
keitsnetze einen Anspruch auf die Nutzung
existierender passiver Netzinfrastrukturen. Der
Bundestag verabschiedete vergangenen Don-
nerstag einen dazu von der Bundesregierung
vorgelegten Gesetzentwurf (18/8332) in der
vom Verkehrsausschuss abgeänderten Fassung
(18/9023). Union und SPD stimmten bei Ent-
haltung der Linksfraktion und Ablehnung der
Grünen für die Vorlage.
Von der Neuregelung verspricht sich die Regie-
rung eine Senkung der Kosten beim Glasfaser-
ausbau und damit verbunden auch die benö-
tigte Beschleunigung des Ausbaus, um das in
der Digitalen Agenda der Bundesregierung
vorgegebene Ziel zu erreichen. Danach soll es
bis zum Jahr 2018 in Deutschland eine flä-
chendeckende Grundversorgung mit Internet-
anschlüssen geben, die mindestens eine Über-
tragungsgeschwindigkeit von 50 Megabit pro
Sekunde aufweisen.
Zu den passive Netzinfrastrukturen, die künf-
tig mitgenutzt werde sollen, gehören unter an-
derem Leerrohre, Leitungsrohre, Einstiegs-
schächte, Verteilerkästen, Masten, Antennen-
anlagen und andere Trägerstrukturen öffentli-
cher Versorgungsnetze.

Weitere Synergien für den Ausbau digitaler
Hochgeschwindigkeitsnetze verspricht sich die
Regierung von der Verpflichtung, bei öffentlich
finanzierten Bauarbeiten eine bedarfsgerechte
Mitverlegung von Glasfaserkabeln sicherzu-
stellen. Außerdem wurden Anpassungen bei
den Wegerechtsregelungen im Telekommuni-
kationsgesetz vorgenommen.
Zu den Änderungen, die der Verkehrsaus-
schuss vorgenommen hat, gehört unter ande-
ren die Klarstellung, dass auch Ampel- und Be-
leuchtungsanlagen zu den Trägerstrukturen
zählen, die als passive Netzinfrastruktur mit-
genutzt werden können. Außerdem wurde ein-
gefügt, dass Netzbetreiber grundsätzlich den
Spielraum haben, ihre Leitungen auch oberir-
disch zu verlegen, „soweit das Landschaftsbild
nicht unzumutbar beeinträchtigt wird“. Das
ändere nichts daran, dass auch künftig die un-
terirdische Verlegung den Regelfall darstellen
soll, heißt es in der Beschlussempfehlung.
Union und SPD sind optimistisch, dass durch
die Regelungen der Netzausbau kostengünsti-
ger wird. Die Linke bemängelt hingegen klare
Vorgabe zu den Entgelten für eine Mitnut-
zung. Auch die Grünen warnen davor, dass die
Kosten auf Kunden in anderen Bereichen um-
gelegt werden könnten. hau T

Klarheit gesucht im Abgasnebel
ABGAS-AUSSCHUSS Bundestagspräsident
Norbert Lammert hat mittlerweile Routine mit
Untersuchungsausschüssen. Schon das fünfte
derartige Gremium in der laufenden Wahlperi-
ode nahm am Donnerstag seine Arbeit auf.
Nur in der ersten Legislaturperiode waren es
mehr, gleich neun solcher Ausschüsse setzen
die 1949 gewählten Abgeordneten ein. Darauf
wies Lammert bei der Konstituierung des Ab-
gas-Untersuchungsausschusses hin. „Ich hatte
das nicht als Anregung vor“, fügte der CDU-
Politiker hinzu. Er wolle das nur als Hinweis
verstanden wissen, dass der Bundestag in der
Regel sparsam mit dem Instrument umgehe.
Der Untersuchungsausschuss befasst sich mit
dem Auseinanderklaffen der Abgaswerte von
Diesel-Pkw im Labor und auf der Straße. Ge-
klärt werden soll auch, was die Bundesregie-
rung wann wusste und was sie daraufhin un-
ternahm.
Vorsitzender des Gremiums ist Herbert Beh-
rens (Linke), Stellvertreter Oliver Krischer (Grü-
ne). Beide sind auch Obleute des acht Mitglie-
der umfassenden Ausschusses (4 CDU/CSU, 2
SPD, je 1 Linke und Grüne). Für die Union
nimmt die Aufgabe Ulrich Lange (CSU) wahr,
für die SPD Kirsten Lühmann.

Die Oppositionsfraktionen hatten den Aus-
schuss beantragt. Bei der Abstimmung über
die Einsetzung enthielten sich CDU/CSU und
SPD im Bundestag. Das Thema gehe Millionen
Menschen an, sagte Behrens in der konstituie-
renden Sitzung. Er setze trotz der unterschied-
lichen Erwartungen der Fraktionen auf einen
gemeinsamen Aufklärungswillen.
Viel Zeit hat der Ausschuss nicht. Am 8. Sep-
tember beginnt die Sacharbeit, bis zum Früh-
jahr sollen die Auswertung von Akten und
Zeugenbefragungen beendet sein. Als eine der
ersten soll Gina McCarthy, Präsidentin der US-
Umweltbehörde EPA, eingeladen werden. Die
EPA hatte im September 2015 mit der Veröf-
fentlichung von Vorwürfen gegen den VW-
Konzern, er würde mit illegaler Software die
Emissionswerte von Dieselautos manipulieren,
die Affäre ins Rollen gebracht. Linke und Grü-
ne wollen auch Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt (CSU) befragen. Unions-Ob-
mann Lange warnte davor, „den Untersu-
chungsausschuss politisch zu instrumentalisie-
ren“. Aus Sicht von Ausschussmitglied Dirk
Wiese (SPD) soll das Gremium Empfehlungen
erarbeiten, wie deutsche Kunden bei Fehltrit-
ten von Firmen entschädigt werden. stu T

B
eim Thema Atommüll
gibt es keine Willkom-
menskultur. Kaum hatten
die Mitglieder der Kommis-
sion Lagerung hoch radioak-
tiver Abfallstoffe (Endlager-

Kommission) Ende Juni ihren Abschluss-
bericht nach zähen Verhandlungen unter
Dach und Fach gebracht, begannen die
Spekulationen: „Bayern in Endlager-Ge-
fahr?“, fragte etwa der CSU-nahe „Bayern-
kurier“. Ein Kommentator der „Mittelbayri-
schen Zeitung“ wunderte sich gar: „Wird
Ostbayern das Atomklo Deutschlands?“
Auch in der sächsischen Regionalpresse
wurde über einen möglichen Standort im
Erzgebirge spekuliert.
Die Politik in beiden Bundesländern setzt
auf präventive Abschottung: „Die Gesteine
in Bayern sind nicht für ein Endlager geeig-
net – das gilt für Granit, Ton und Salz“,
teilte Bayerns Umweltministerin Ulrike
Scharf (CSU) mit. „Sachsen als Standort
für ein Atommüll-Endlager in Betracht zu
ziehen, ist verantwortungslos! Wir erfüllen
nicht die geologischen Voraussetzungen“,
schmetterte Thomas Colditz, stellvertreten-
de Vorsitzende der CDU-Fraktion im Land-
tag des Freistaates. Und überhaupt sei
Sachsen so gar nicht zuständig, schließlich
habe es dort nie Atomkraftwerke gegeben.
„Warum sollten wir den Wohlstandsmüll
aus dem Westen übernehmen?“, zeterte der
Christdemokrat.
Grund für die Aufregung in Bayern und
Sachsen sind die Empfehlungen der Endla-
ger-Kommission, die vergangene Woche
offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt wur-
den. Diese sehen vor, dass ein Standort für
ein tiefengeologisches Endlager in allen in
Deutschland in Betracht gezogenen Wirts-

gesteinen gesucht werden soll. Das sind
Salz- und Ton-, aber auch gerade in Bayern
und Sachsen relevante Kristallinformatio-
nen (vor allem Granit). Das stand so auch
schon im Standortauswahlgesetz, das die
Grundlage für die Kommissionsarbeit bil-
dete. Das Problem sind nun die im Endla-
ger-Bericht festgelegten Kriterien. Diese
sind zumindest nach Ansicht von Umwelt-
ministerin Scharf und ihrem sächsischen
Amtskollegen Thomas Schmidt (CDU) so
formuliert, dass sie eine Suche in Kristallin
ermöglichen, dafür aber Abstriche beim Si-
cherheitskonzept in Kauf nähmen, etwa
weil bei Kristallin unter bestimmten Bedin-
gungen eine nicht so große Mächtigkeit
des Gebirgsbereichs wie bei Salz und Ton
möglich sein soll. Scharf und Schmidt hiel-
ten ihren Dissens in Sondervoten jeweils
im Abschlussbericht fest.

Ergebnisse abwarten Die Debatte über
Kristallinkriterien und mögliche Standorte
schien die Stimmung bei der Vorstellung
des Endlager-Berichtes zu trüben. Baden-
Württembergs Umweltminister Franz Un-
tersteller (Bündnis 90/Die Grünen) kriti-
sierte die Sondervoten und mahnte an, die
Ergebnisse des Suchprozesses abzuwarten.
Die Ko-Vorsitzende der Endlager-Kommis-
sion, Ursula Heinen-Esser, unterstrich er-
neut das Prinzip der „Weißen Landkarte“:
„Es wird im gesamten Bundesgebiet nach
einem Endlager-Standort gesucht und zwar
in allen Wirtsgesteinen.“
Nicht nur Bayern und Sachsen sind also
zumindest in der ersten Phase des Such-
prozesses, in der vorhandene Daten ausge-
wertet werden, erstmal im Rennen, son-
dern auch der umstrittene Standort Gorle-
ben in Niedersachsen. Dessen Umweltmi-

nister Stefan Wenzel (Bündnis 90/Die Grü-
nen), der während der Kommissionsarbeit
intensiv für eine möglichst weite Einbezie-
hung von Kristallin gekämpft hatte, zeigte
sich trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis.
„Die jahrzehntelange Vorfestlegung auf
Gorleben ist vom Tisch“, sagte der Um-
weltminister in Hinblick auf das Verfahren.
Wenzel hatte wiederholt betont, dass in ei-
nem ergebnisoffenen Suchverfahren Gorle-
ben nicht als Standort in Frage kommen
werde.
Innerhalb der Kommission sah zumindest
der Vertreter des BUND, Klaus Brunsmeier,
die Gorleben-Frage anders. Er hatte als ein-
ziges stimmenberechtigtes Mitglied gegen
den Bericht gestimmt, unter anderem, weil
der Standort weiter im Verfahren ist. Er

wolle seine Ablehnung aber konstruktiv
verstanden wissen, stellte Brunsmeier ver-
gangene Woche klar.
Wesentlich schärfer gingen Vertreter von
Anti-Atomkraftinitiativen mit der Kommis-
sion ins Gericht, deren Arbeit viele ohne-
hin boykottiert hatten. Nach zwei Jahren
Arbeit bleibe ein „Scherbenhaufen“, sagte
Jochen Stay, Sprecher von „ausgestrahlt“.
Das Ziel einer risikoarmen Lagerung könne
mit den Vorschlägen nicht erreicht werden,
auch fehlten „echte Mitbestimmungsrech-
te“ für die betroffenen Bürger. „So provo-
ziert man Protest an möglichen Standor-
ten. So organisiert man die Eskalation von
Konflikten“, sagte Stay.

Bundestag am Zug Während die Linke im
Bundestag sich ähnlich kritisch äußerte,
werteten die Vertreter der übrigen Fraktio-
nen den Bericht als guten Kompromiss.
Die Parlamentarier sind nun am Zug: Sie
müssen die Empfehlungen noch in Geset-
zesform gießen. Angedacht ist eine Umset-
zung noch in dieser Wahlperiode. Erste
Vorhaben, etwa die Behördenstruktur und
die Einrichtung des Nationalen Begleitgre-
miums, sind bereits auf den Weg gebracht.
Bundestagspräsident Norbert Lammert
(CDU) dankte der Endlager-Kommission
bei der Übergabe des Berichtes für ihre Ar-
beit. In dem Bericht sei eine Reihe von
Punkten behandelt worden, die nun „als
geklärt und als abgearbeitet gelten kön-
nen“. Bei anderen Punkten rechnet der
Christdemokrat mit weiteren Diskussio-
nen. Im Hinblick auf die Endlagerung
hoch radioaktiver Abfälle stellte Lammert
klar, dass eine gemeinsame Verantwortung
bestehe, „vor der wir nicht weglaufen kön-
nen“. Sören Christian Reimer T

Die Lagerung von Atommüll stößt, wie hier in Bleckenstedt bei Salzgitter, wo im Schacht Konrad schwach- und mittelradioaktiver Abfall gelagert werden soll, auf wenig Gegenlie-
be in den betroffenen Regionen. © picture-alliance/dpa

Aber nicht
bei uns!
ENDLAGER Spekulationen über Stand-
ort nach Vorlage des Abschlussberichts:
In Bayern und Sachsen wird präventiv
dicht gemacht.

> KOMPAKT
Endlager-Kommission

> Vorschlag Die hoch radioaktiven Abfäl-
le sollen tiefengeologisch gelagert wer-
den. Rückholbarkeit und Bergbarkeit sol-
len zur Fehlerkorrektur möglich sein.

> Verfahren Der Standort soll in einem
vergleichenden Verfahren gefunden wer-
den. Es ist eine komplexe Beteiligung der
Öffentlichkeit vorgesehen.

> In Zahlen Die Kommission mit ihren 32
Mitgliedern und zwei Vorsitzenden sowie
ihre Arbeitsgruppen trafen sich zu insge-
samt 127 Sitzungen mit einer Gesamt-
länge von über 600 Stunden. Die erste
Sitzung fand am 22. Mai 2014 statt.
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Höchste Export-Wellen
WIRTSCHAFT I Opposition kritisiert anhaltende Rekorde bei den deutschen Waffenausfuhren

S
turmgewehre, Panzerfäuste und
Handgranaten – Exporterlaubnis
je nach betroffenem Empfänger-
saat mal ja, mal nein: Zu einem
„diplomatischen Desaster“ könne
das führen, ist sich Jan van Aken

(Die Linke) im Klaren. Einerseits. Anderer-
seits: „Die tödlichsten Waffen sind die
Kleinwaffen.“ Seine Lösung: „Immer Nein“
– generelles Verbot in Deutschland für die
Ausfuhr zumindest dieser
Kleinwaffen. Dafür plädierte
er am vergangenen Freitag
im Bundestag in einer De-
batte zu drei Anträgen sei-
ner Fraktion, die unter an-
derem einen Waffenexport-
Stopp in die Golfregion ge-
fordert hatte. Der Wider-
spruch der Koalitionsfrakti-
on kam prompt.
Unterschiedliche Bewertung
auch in einem weiteren
Punkt: Van Aken will das
„System“ der Genehmi-
gungspraxis geändert sehen. Eine „radikale
Kehrtwende“ forderte auch Agnieszka Brug-
ger von den Grünen. Dagegen verteidigten
die Koalitionsfraktionen das gegenwärtige
Vorgehen als jetzt schon „klar geregelt“
(Klaus-Peter Willsch, CDU) und „restriktiv“
(Ulrich Hampel, SPD)
In der Debatte bezeichnete van Aken das
System der Genehmigungen als „butter-
weich“ und „kaputt“. Derzeit würden Rüs-
tungsgüter auch „an die schlimmsten Men-

schenrechtsverletzter“ geliefert. Der Umfang
der deutschen Rüstungsexporte sei stets ge-
wachsen und werde ohne eine Änderung
„immer steigen – egal, wer regiert“. Van
Aken schlug „definierte, gesetzliche Verbote“
vor. Derzeit sei ein Nein „nicht nachhaltig“;
die Nachfolge-Regierung könne es ändern.
Und: Jetzt würden immer Einzelfallentschei-
dungen getroffen. Was bedeute: „Alles ist er-
laubt.“ So stünden 12.000 Exportanträgen,

die 2015 gestellt worden sei-
en, gerade mal 100 Ableh-
nungen gegenüber. Er lobte
den Minister für Wirtschaft
und Verkehr, Sigmar Gabriel
(SPD), dafür, dass er die Lie-
ferung weiterer Komponen-
ten für eine Gewehrfabrik in
Saudi-Arabien gestoppt ha-
be. Ansonsten ging van
Aken mit dem Minister hart
ins Gericht: Er habe sich im
Wahlkampf für eine Redu-
zierung der Rüstungsexporte
eingesetzt, aber „nullkom-

manichts“ erreicht.
Hans-Peter Willsch (CDU) hielt van Aken
vor: „Es ist schwer erträglich, in welcher
Selbstgefälligkeit Sie sich suhlen.“ Bei einem
generellen Exportverbot für Kleinwaffen wä-
ren etwa die kurdischen Peschmerga-Solda-
ten nicht in die Lage versetzt worden, „ihren
gerechten Kampf“ gegen den „Islamischen
Staat“ zu führen. Willsch strich heraus, dass
es „klare Regeln“ für die Ausfuhr von Rüs-
tungsgütern gebe. Insgesamt habe es bei den

Genehmigungen in „großer Kontinuität“ ei-
ne „große Zurückhaltung“ gegeben. Die An-
tragsteller hätten keinen Anspruch auf Ge-
nehmigung. Eine Ablehnung erfolge etwa
„bei hinreichendem Verdacht auf Menschen-
rechtsverletzungen“. Willsch gab zu, dass
„die arabische Halbinsel alles andere als ein
Garten Eden“ sei. Doch auch gegenüber den
Staaten in dieser Region sei „ein flexibles
Handeln von Fall zu Fall“ vonnöten.
Deutschland müsse sicher-
heitspolitische Partnerschaf-
ten etwa im Kampf gegen
den Terror beachten. Rüs-
tungsexporte seien sinnvoll
„zum Wohle der deutschen
Industrie, aber auch der in-
ternationalen Partner“.
Agnieszka Brugger (Grüne)
geißelte einen „beschämen-
den Rekord der sicherheits-
politischen Verantwortungs-
losigkeit“. Es sei „höchste
Zeit“ für eine Umkehr. 2015
sei der höchste Wert an Rüs-
tungsexporten seit Beginn der Bericht-
spflicht erreicht worden. Den Verweis Ga-
briels auf „Sonderfaktoren“ – „nur ein Aus-
reißer nach oben“ – ließ sie nicht gelten. Es
grenze überdies „fast an Lüge“, wenn der
Minister behaupte, frühere Entscheidungen
könnten nicht widerrufen werden. Das zeige
das Beispiel Russland. Damit stehle sich Ga-
briel nur aus der Verantwortung. Entschei-
dend sei: „Der politische Wille der Regie-
rung muss geändert werden.“ Ein möglicher

Schadenersatz an Unternehmen sei „weniger
schlimm“ als die Verantwortung für „blutige
Gewalt“. Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) habe „den Vogel abgeschossen“, als
er dazu aufgerufen habe, die Richtlinien für
Rüstungsexporte zu lockern, um die Zusam-
menarbeit in Europa nicht zu gefährden.
Ulrich Hampel (SPD) versicherte, seine
Fraktion begrüße es ausdrücklich, dass das
Thema Rüstungsexporte stärker in den Fo-

kus der Öffentlichkeit gera-
ten sei. Gabriel habe dafür
gesorgt, dass „endlich mehr
Transparenz“ herrsche und
die „Geheimhaltungspraxis
beendet“ worden sei. Das
deutsche Vorgehen sei „res-
triktiv nach klaren Regeln
und hohen Maßstäben“. Das
betreffe auch die Golfregi-
on. Doch auch für diese
Staaten gelte: „Ein generel-
les Exportverbrot lehnen wir
ab.“ Denn es könne sich er-
weisen: „Wer nicht liefert,

macht sich auch schuldig.“ Bei der Ableh-
nung der Ausfuhr von Komponenten der
Gewehrfabrik nach Saudi-Arabien habe die
Bundesregierung „verantwortungsvoll
agiert“. Der Export von Kleinwaffen werde
zurückhaltend gehandhabt. Von 2014 auf
2015 sei das Volumen von 47 auf 32 Millio-
nen Euro gesunken. Genehmigungen rück-
gängig zu machen, sei „nicht so einfach“. Es
könne zu „Entschädigungen in Millionen-
und Milliardenhöhe“ kommen.

Ausgangspunkt der Debatte war ein Antrag
der Linksfraktion (18/8930), Genehmigun-
gen für Rüstungsexporte in die Staaten des
Golfkooperationsrates zu widerrufen und
keine neuen zu erteilen. Der Antrag wurde
zur weiteren Beratung an die Ausschüsse ver-
wiesen. Ein älterer Linken-Antrag (18/768,
18/1674) wurde mit der Koalitions-Mehr-
heit gegen die Stimmen der Opposition ab-
gelehnt.

Intervention im Jemen Zudem ging es
um einen Antrag der Grünen (18/5380),
mit dem die Beendigung der militärischen
Intervention im Jemen und der Beginn
neuer Friedensverhandlungen gefordert
wird. Der Bundestag lehnte ihn mit den
Stimmen der Koalition gegen das Votum
der Opposition ab und folgte damit einer
Empfehlung des Auswärtigen Ausschusses
(18/6145).
In dem nun an die Ausschüsse überwiese-
nen Antrag fordert die Linksfraktion die
Bundesregierung dazu auf, keinen Export
von Rüstungsgütern und Waffenfabriken in
die Staaten des Golfkooperationsrates
mehr zu genehmigen. Erteilte Genehmi-
gungen sollen widerrufen werden. Die Mit-
gliedstaaten des Kooperationsrates, Bah-
rein, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien und die
Vereinigten Arabischen Emirate, seien Teil
einer Koalition, die im März 2015 mit ei-
ner militärischen Intervention im Jemen
begonnen habe. Es habe über 6.000 zivile
Todesopfer und Zehntausende Verletzte ge-
geben. Franz Ludwig Averdunk T

Alles, was schwimmt, geht besonders gut weg: Ein für Saudi-Arabien bestimmtes Patrouillenboot der Lürssen-Werft in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern) © picture-alliance/ZB

»Der Umfang
der Exporte

von Waffen ist
immer ge-

wachsen – egal
wer regiert.«
Jan van Aken (Linke)

»Es gibt
klare

Regeln
für die

Ausfuhr von
Waffen.«

Hans-Peter Willsch (CDU)

Anzeige

Bürgerenergie für alle
WIRTSCHAFT II Bundestag beschließt Ausschreibungspflicht

Der Bundestag hat in seiner letzten Sitzung
vor der parlamentarischen Sommerpause
am Freitag die Novelle zum Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) beschlossen. Damit
wird der Weg frei zu einer Umstellung des
Fördersystems bei Neuanlagen auf Aus-
schreibungen. In namentlicher Abstimmung
votierten 574 Abgeordnete für die Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft
und Energie auf Bundestagsdrucksache 18/
9096, 121 waren dagegen, neun enthielten
sich. Damit wurde der von den Koalitions-
fraktionen CDU/CSU und SPD eingebrachte
und zuvor vom Ausschuss geänderte Ent-
wurf (18/8860) angenommen. Zwei Ent-
schließungsanträge der Fraktion die Linke
(18/9106) und der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen (18/9107) wurden abgelehnt.
In der Debatte hob Johann Saathoff (SPD)
hervor, dass Hausbesitzer mit Solaranlagen
auf den Dächern von Ausschreibungen
nicht betroffen seien. Zur Bürgerenergie er-
klärte er, die Akteursvielfalt sei gesichert
und durch den Änderungsantrag der Koali-
tion noch deutlich verbessert worden. Bür-
gerenergiegesellschaften müssten in Zu-
kunft einen Anteil an die Kommune abge-
ben, in der die Anlage errichtet werde. Da-
mit würden alle Bürgerinnen und Bürger
beteiligt, „vom Hartz-IV-Empfänger bis
zum Millionär. Das ist sozialdemokratische

Energiepolitik“, stellte Saathoff fest. Eva
Bulling-Schröter (Linke) warf der Koalition
vor, das EEG durch die Novelle kaputt zu
machen. Kleine Anbieter würden an die
Wand gedrängt. Julia Verlinden (Grüne) be-
zeichnete Behauptungen der Koalition, sie
rette die Bürgerenergie, als Märchen. In
Wahrheit bekomme die Bürgerenergie we-
gen der „vermurksten Zwangsumstellung
auf ein Ausschreibungssystem“ Probleme.
Beim „Mieterstrom“ lobe sich die Koaliti-
on, obwohl es die entsprechende Verord-
nung noch nicht einmal gebe.
Joachim Pfeiffer (CDU) versicherte, die
Ausbauziele würden eingehalten „Es wird
keine einzige Anlage weniger gebaut wer-
den als jetzt vorgesehen ist.“ Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) erin-
nerte, schon bei der EEG-Novelle 2014 ha-
be die Opposition vom Ausbremsen der
Energiewende gesprochen: „Das Ergebnis
war, dass wir von 2014 bis heute die größte
Steigerung der erneuerbaren Energien seit
Bestehen des Gesetzes haben.“ hle T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

AUS PLENUM UND AUSSCHÜSSEN

Umsatzanstieg erwartet
HANDWERK Das Handwerk erwartet in die-
sem Jahr eine Umsatzsteigerung von „mindes-
tens zwei Prozent“. Dies erklärte der Präsident
des Zentralverbandes des Deutschen Hand-
werks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, vor dem
Ausschuss für Wirtschaft und Energie in der
vergangenen Woche. Der Start in dieses Jahr
sei „so gut wie nie seit 1992“ verlaufen – an-
gesichts von niedrigen Zinsen, niedrigem Öl-
preis und hoher Konsumbereitschaft. Aller-
dings könne „der Wind sehr schnell wieder
von der anderen Seite wehen“, verwies er auf
ein „fragiles Umfeld“.
Der Brexit habe das Klima der Verunsicherung
weiter verschärft. Das Handwerk sei allerdings
davon „nicht so sehr unmittelbar“ betroffen –
gleichwohl mittelbar, weil die Betriebe größ-
tenteils Zulieferer der Industrie seien. In Brüs-
sel sollten nun aber „Prioritäten neu gesetzt“
und „Strukturen überprüft“ werden. Speziell
hob er dann mit Sorge auf die Binnenmarkt-
strategie der EU ab. Er könne nicht nachvoll-
ziehen, dass die EU bei ihren Reglementierun-
gen einen hohen Qualifikationsstand „als
Hemmnis im Visier“ habe, sagte Wollseifer mit
Blick auf die Meisterberufe im Handwerk
Wollseifer versicherte den Abgeordneten, das
Handwerk unternehme alle Anstrengungen,
die Chancen der Digitalisierung zu vermitteln.
Aus- und Weiterbildung seien dabei von „he-

rausragender Bedeutung“, meinte er mit Blick
auf die eigenen 550 Bildungs- und Kompe-
tenzzentren, die „auf dem neuesten Stand der
Technik“ gehalten würde. Er mahnte den Aus-
bau des Breitbandnetzes nicht nur in den Me-
tropolen, sondern auch auf dem Land an.
Als „Kardinalthema“ stufte Wollseifer die
Fachkräftesicherung an. Das Handwerk sehe
sich „von zwei Seiten in der Zange“. Einerseits
die Demografie: 150.000 Schulabgänger weni-
ger als noch vor zehn Jahren. Andererseits der
Trend zum Studium: 58 Prozent der jungen
Leute heute, 35 Prozent im Jahre 2006. Er
sprach von einer „massiven Fachkräftelücke“.
Zahlreiche Ausbildungsplätze hätten seit Jah-
ren nicht besetzt werden können. Allerdings
gebe es inzwischen „zumindest keine schwin-
denden Zahlen bei der Ausbildung“.
Das Handwerk sei bemüht, seine Ausbildungs-
angebote „noch attraktiver“ zu machen.
Schließlich müssten in den kommenden zehn
Jahren 200.000 Handwerksbetriebe übergeben
oder andernfalls geschlossen werden. So warb
Wollseifer für das in Österreich und der
Schweiz erfolgreiche Modell des „Berufsabi-
turs“ – einer Kombination von Gymnasium
und Lehre mit dann zwei Abschlüssen. Damit
verknüpft sei der Vorteil, dass erst vier Jahre
später als jetzt die Entscheidung für den Be-
rufsweg getroffen werden müsse. fla T

KURZ NOTIERT

Mehr Wettbewerb
bei der Eisenbahn
Bei den Eisenbahnen soll es mehr Wettbe-
werb geben. Einem entsprechenden Ge-
setzentwurf der Bundesregierung
(18/8334) stimmte der Bundestag vergan-
gene Woche auf Beschlussempfehlung
des Verkehrsausschusses (18/9099) in ge-
änderter Fassung zu. Mit dem Gesetz wird
die Richtlinie 2012/34/EU zur Schaffung
eines einheitlichen europäischen Eisen-
bahnraums in deutsches Recht umgesetzt.
Die Regelungen betreffen die Struktur der
Eahn, den Zugang zu Bahnanlagen und
Serviceeinrichtungen sowie die Erhebung
von Entgelten für den Zugang zur Infra-
struktur. Bei den Beratungen wurden auf
Initiative der Koalition Änderungen vorge-
nommen. So wurden unter anderem Aus-
nahmeregelungen für kleinere Bahnen ge-
schaffen. mik T

Straßenverkehrsgesetz
geändert

Der Bundestag hat vergangene Woche
einen Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung (18/8559) zur Änderung des Stra-
ßenverkehrsgesetzes in geänderter Fas-
sung (18/9084) angenommen. Damit
sollen mehrere europarechtliche Vor-
schriften im Straßenverkehrsrecht ins na-
tionale Recht umgesetzt werden. Dabei
geht es unter anderem um die Erleichte-
rung des grenzüberschreitenden Aus-
tauschs von Informationen über die Stra-
ßenverkehrssicherheit gefährdende Ver-
kehrsdelikte und um die Regelung der
für die internetbasierte Zulassung erfor-
derlichen Verfahren. mik T

Linke wollen
mehr Nachtzüge

Die Bundesregierung soll klimaverträgli-
chen Fernreiseverkehr mit Nachtzügen
auch in Zukunft ermöglichen. Dies fordert
die Fraktion Die Linke in einem Antrag
(18/7904), der vergangene Woche zur wei-
teren Beratung an die Ausschüsse über-
wiesen wurde. Deshalb soll die Regierung
darauf hinwirken, dass der weitere Abbau
des Nachtzugnetzes sofort gestoppt wird
und die seit dem 1. Januar 2014 aus dem
Fahrplan genommenen Verbindungen wie-
der bedient werden. Zusammen mit der
Deutschen Bahn AG (DB AG) und den
Fahrgastverbänden soll sie zudem ein
neues Konzept für den Nachtzugverkehr
erarbeiten. Weiter soll die Bundesregie-
rung die Besteuerung so verändern, dass
der Mehrwertsteuersatz für den grenz-
überschreitenden Bahnverkehr nicht höher
ist als derjenige im grenzüberschreitenden
Luftverkehr. mik T

Grüne: Kosten bei
Stuttgart 21 prüfen

Die Kostenentwicklungen beim Bahn-
hofsprojekt Stuttgart 21 sollen kritisch
geprüft werden. Dies fordern Die Grünen
in einem Antrag (18/9039), der am Don-
nerstag erstmals beraten wurde. Die
Bundesregierung soll deshalb die Ergeb-
nisse der im Frühjahr 2016 vom Auf-
sichtsrat der Deutschen Bahn AG beauf-
tragten Gutachten über die Wirtschaft-
lichkeit von Stuttgart 21 veröffentlichen
und dafür sorgen, dass eine realistische
Gegenüberstellung der Kosten für den
Weiterbau des Projektes sowie für Pro-
jektmodifizierungen erstellt wird. mik T
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AUFGEKEHRT

Britischer
Humor

Die Briten haben bekanntlich
für den Austritt aus der Euro-
päischen Union gestimmt.
Das Ergebnis war knapp,

aber eindeutig, so scheint es. Aber was
heißt das schon? Die Briten sind ja be-
kannt für ihren Humor und nur wer den
begreift, ahnt, welche Volten uns noch
bevorstehen könnten, bevor das Leave
zur bitteren Gewissheit wird.
Wir schauen uns also mal zwanglos un-
ter den humorigen Briten um. Da gibt es
eine Frau, die so etwas wie Hoffnung
verbreitet, dass die Brexit-Abstimmung
ihrer Landsleute vielleicht gar nicht so
gemeint sein könnte. Die Schauspielerin
heißt Talulah Riley, stammt aus Hert-
fordshire bei London und heiratete 2010
in Dornoch (Schottland/pro EU) einen
gebürtigen Südafrikaner namens Elon
Musk. Die Scheidung folgte 2012, 2013
heirateten die beiden erneut, es folgte
der zweite Scheidungsakt 2014, 2015
machten die frisch Verliebten die Schei-
dung wieder rückgängig, bis im Frühjahr
2016 mal wieder die Scheidung anstand.
Die Botschaft ist klar: Der Vereinigung
folgt die Trennung folgt die Vereinigung.
Das Ganze lässt sich eigentlich nur mit
britischem Humor erklären, zumal
Musk als schwieriger Charakter gilt, ein
nüchterner Zahlenmensch, der sich in
der digitalen Welt auskennt, die im Kern
eine Entscheidung zwischen 1 und 0 ist.
Das wäre weiter nicht schlimm, aber er
baut selbstfahrende Autos und musste
unlängst feststellen, dass seine humorlo-
sen Computer selbst einen fetten Last-
wagen einfach übersehen haben. Folge:
Totalschaden. Manche meinen, mit dem
Brexit sei auch Totalschaden entstanden,
aber wer weiß, ob die humorbegabten
Briten nicht noch elegant die Kurve krie-
gen. Das könnte eine Hoffnung sein. Let
it happen! Claus Peter Kosfeld T

VOR 60 JAHREN...

Ende geistiger
Isolation
11.7.1951: Bundesrepublik tritt
Unesco bei. „Da Kriege im Geiste der
Menschen entstehen, muss auch die Ver-
teidigung des Friedens im Geiste der
Menschen beginnen.“ Der Leitspruch
der Organisation der Vereinten Natio-
nen für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur – kurz: Unesco – spiegelt nicht nur
die Intention ihrer Gründung wenige
Monate nach dem Ende des Zweiten

Weltkriegs wider. Er veranschaulicht
auch, welche Bedeutung die Unesco-
Aufnahme eines Landes hatte, das laut
UN-Charta als Feindstaat galt: die Bun-
desrepublik. Am 11. Juli 1951 beschloss
die Unesco-Generalkonferenz in Paris,
Westdeutschland in die Organisation
aufzunehmen. Die DDR wurde erst
1972 Mitglied, ihr erstes Beitrittsgesuch
war 1955 abgelehnt worden.
Der Weg der Bundesrepublik in die
Unesco begann im Mai 1950 im Senats-
saal der Universität Frankfurt. Dort kon-
stituierte sich der Deutsche Ausschuss
für Unesco-Arbeit unter Vorsitz von Wal-
ter Hallstein. Der CDU-Politiker und
spätere Staatssekretär im Auswärtigen
Amt sollte auch die Beitrittsverhandlun-
gen führen. Deren erfolgreicher Ab-
schluss 1951 war für die junge Bundesre-
publik „ein sichtbares Zeichen der Wie-
dereingliederung in die internationale
Staatengemeinschaft“, erklärte einmal
der spätere Außenminister Guido Wes-
terwelle (FDP). Die Unesco-Mitglied-
schaft ermöglichte schließlich deutschen
Fachverbänden für Wissenschaft, Bil-
dung, Kultur und Publizistik eine stärke-
re Mitarbeit in den jeweiligen Weltver-
bänden – und damit auch das Ende der
geistigen Isolation, in der Deutschland
seit 1933 verharrt war. Benjamin Stahl T

Walter Hallstein (CDU), erster Präsident
der Deutschen UNESCO-Kommission
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LESERPOST

Zur Ausgabe 26-27 vom 27. Juni 2016,
Personalie „Detlef Kleinert“ auf S. 14:
Die Personalie „Detlef Kleinert“ hat
mich enttäuscht. Gerade eine Zeitung,
die „Das Parlament“ heißt, hätte Grund
gehabt, die herausragende parlamentari-
sche Rolle des Verstorbenen deutlich zu
machen. Detlef Kleinert gehörte dem
Bundestag über acht Wahlperioden an
und er war jahrzehntelang eine führende
Figur der deutschen Rechtspolitik. Darü-
ber hinaus hätte aber auch sein Einsatz
für die Institution Parlament besondere
Erwähnung verdient. Nicht umsonst war
er Ehrenmitglied der „Deutschen Parla-
mentarischen Gesellschaft“. Die reprä-
sentative Demokratie, für die Kommuni-
kation unter Abgeordneten so große Be-
deutung hat, verdankt Detlef Kleinert
Bleibendes. Das Parlament als erste Ge-

walt: Es lebt doch von Parlamentariern,
die diese wichtigste Aufgabe des Staates
mit Leben füllen. Das hat er wie kaum
ein anderer gelebt! Und historisch: Das
bisher einzige erfolgreiche konstruktive
Misstrauensvotum in der Geschichte der
Bundesrepublik wäre ohne Detlef Klei-
nert nicht zustande gekommen!
Parlament war ihm wichtig, erst die Le-
gislative, dann kamen Exekutive und Ju-
dikative. Denken wir an viele seiner he-
rausragenden Debattenbeiträge im Bun-
destag. Auch wichtige Ressorts der Regie-
rung sowie die höchste Ebene der Ge-
richte hätten ohne seine parlamentari-
sche Mitwirkung mehrfach eine ziemlich
andere Zusammensetzung gehabt.

Wolfgang Weng, Mitglied des Deutschen
Bundestags 1983-1998 für die FDP

Zur Ausgabe 26-27 vom 27. Juni 2016,
„Systematische Vernichtung“ auf S. 9:
Den Beitrag zum 75. Jahrestag des deut-
schen Überfalls auf die Sowjetunion habe
ich mit großem Interesse gelesen. Insbe-
sondere die Hinweise auf die ambivalenten
Bewertungen des deutsch-sowjetischen
Krieges durch die beiden Staaten nach dem
Zweiten Weltkrieg verdienen dabei ein be-
sonderes Augenmerk und kamen im Arti-
kel leider etwas zu kurz. Dem sowjetischen
Militärpomp am 9. Mai jeden Jahres, der
die Leiden der Zivilbevölkerung häufig zu-
gunsten der Heroisierung militärischer Er-
folge ausspart, stand lange Zeit ein nicht
weniger problematischer bundesdeutscher
Umgang gegenüber, der die Dimensionen
der „Operation Barbarossa“ nicht themati-
sierte, um das kollektive Gedächtnis „nicht
zu überlasten“. In diesem Sinne danke ich

dem Autor für die prägnanten Ausführun-
gen und die Darstellung der nur zaghaften
Wiedergutmachungsversuche.

Rabea Dolle
per Mail

Zur Ausgabe 26-27 vom 27. Juni 2016,
„Neue Regeln fürs Fracking“ auf S. 13:
Vielen Dank für den Bericht „Neue Regeln
fürs Fracking“ – das war gut gemacht. Das
Ergebnis, das die mediale Begleitung der
Regulierungsdebatte hat, ist dennoch nicht
ungetrübt. Intention der Regulierung ist es,
Häuser vor Einsturz zu schützen und Um-
weltschäden zu verhindern. Mögliche we-
sentliche Umweltschäden sind die Ver-
schmutzung des Trinkwassers und die
Emission potentiell sehr hoher Mengen an
Treibhausgasen – das so geförderte Erdgas
kann so klimaschädlich sein wie Kohle.
Letzteres, das „Monitoring und Reporting“
von Treibhausgasen, fand seinen Ort in der
begleitenden bergrechtlichen Verordnung.
Sie ist ein Freibrief zur Minder-Berichter-
stattung. Denn eine Pflicht, etwas gegen
nun kaum feststellbare (hohe) Begleitemis-
sionen zu tun, fehlt ganz. Dieser Regulie-
rungsmangel wurde kollektiv von allen
Parteien und den begleitenden Medien
ausgeblendet. Ich verstehe, dass „Das Parla-
ment“ sich auf die Parlamentsberichterstat-
tung beschränkt. Manchmal wäre es aber
auch gut, von dem zu berichten, was da
fehlt – durch Verdrängen wird es nicht un-
wirklich.

Hans-Jochen Luhmann, Wuppertal Institut
für Klima, Umwelt, Energie GmbH
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PERSONALIA

>Alfred Hartenbach †
Bundestagsabgeordneter 1994-2009,
SPD
Am 25. Juni starb Alfred Hartenbach im Al-
ter von 73 Jahren. Der Amtsgerichtsdirektor
aus Immenhausen/Kreis Kassel trat 1968
der SPD bei, gehörte seit 1990 dem Bezirks-
ausschuss Hessen-Nord und von 1994 bis
2002 dem SPD-Parteirat an. Von 1977 bis
1994 war er kommunalpolitisch tätig. Der
Direktkandidat des Wahlkreises Waldeck
amtierte von 1998 bis 2002 als rechtspoliti-
scher Sprecher seiner Bundestagsfraktion
und gehörte zugleich ihrem Vorstand an.
Hartenbach, Mitglied des Richterwahlaus-
schusses und vorwiegend im Rechtsaus-
schuss engagiert, war von 2002 bis 2009
Parlamentarischer Staatssekretär bei der
Bundesministerin der Justiz.

>Walter Franz Altherr
Bundestagsabgeordneter 1990-1994,
CDU
Walter Franz Altherr wird am 11. Juli 70
Jahre alt. Der Mediziner wurde 1965 CDU-
Mitglied und 1986 Mitglied des Kreisvor-
stands Kaiserslautern. Von 1996 bis 2006
und von 2009 bis 2011 gehörte er dem
Landtag von Rheinland-Pfalz an. Im Bun-
destag wirkte Altherr im Gesundheitsaus-
schuss mit.

>Günther Jansen
Bundestagsabgeordneter 1980-1988,
SPD
Am 14. Juli vollendet Günther Jansen sein
80. Lebensjahr. Der Verwaltungsbeamte aus
Eutin schloss sich 1959 der SPD an und
stand von 1975 bis 1987 an deren Spitze in
Schleswig-Holstein. Jansen gehörte im Bun-
destag dem Innenausschuss an. Von 1988
bis 1993 war er schleswig-holsteinischer
Sozialminister.

>Klaus Francke
Bundestagsabgeordneter 1976-1998,
2001-2002, CDU
Am 17. Juli begeht Klaus Francke seinen 80.
Geburtstag. Der kaufmännische Angestellte
aus Hamburg trat 1956 der CDU bei und
war von 1964 bis 1989 Vorsitzender des
Kreisverbands Wandsbek. Von 1966 bis
1978 gehörte er der Hamburger Bürger-
schaft an. Im Bundestag engagierte sich
Francke vorwiegend im Verteidigungsaus-
schuss sowie im Auswärtigen Ausschuss.
Von 1990 bis 1998 war er Leiter der deut-
schen Delegation in der Nordatlantischen
Versammlung.

>Hermann Wimmer
Bundestagsabgeordneter 1976-1994,
SPD
Am 18. Juli vollendet Hermann Wimmer
sein 80. Lebensjahr. Der Maschinenschlosser
und langjährige Betriebsratsvorsitzende aus
Altötting wurde 1955 SPD-Mitglied und war
stellvertretender Vorsitzender des Bezirks
Südbayern. Von 1966 bis 1985 gehörte er
dem Stadtrat von Altötting an. Wimmer ar-
beitete im Bundestag stets im Landwirt-
schaftsausschuss mit.

>Helwin Peter
Bundestagsabgeordneter 1974-1980,
SPD
Helwin Peter wird am 18. Juli 75 Jahre alt.
Der Gewerkschaftssekretär aus Oberthal/
Kreis St. Wendel schloss sich 1963 der SPD
an, trat 1973 an die Spitze des Unterbezirks
St. Wendel und gehörte seit 1974 dem SPD-
Landesvorstand Saar an. Peter engagierte
sich in beiden Wahlperioden im Verteidi-
gungsausschuss. Von 1989 bis 1999 war er
Mitglied des Europäischen Parlaments.

>Heinz Assmann
Bundestagsabgeordneter 1983, SPD
Am 19. Juli vollendet Heinz Assmann sein
85. Lebensjahr. Der Bergmann und Gewerk-
schaftssekretär aus Hamm/Westf. wurde
1948 SPD-Mitglied und gehörte von 1972
bis 1982 dem Bezirksvorstand Westliches
Westfalen an. Von 1964 bis 2004 war er
Ratsherr in Hamm.

>Uwe Lambinus
Bundestagsabgeordneter 1972-1994,
SPD
Am 21. Juli begeht Uwe Lambinus seinen
75. Geburtstag. Der aus Marktheidenfeld
stammende Oberamtsrat trat 1956 der SPD
bei, war von 1974 bis 2007 Mitglied des Be-
zirksvorstands Unterfranken und saß von
1970 bis 1996 im SPD-Landesvorstand in
Bayern. Von 1972 bis 2014 gehörte er dem
Kreistag Main-Spessart und von 1996 bis
2014 dem Marktheidenfelder Stadtrat an.
Im Bundestag war Lambinus überwiegend
im Rechtsausschuss engagiert.

>Friedhelm Julius Beucher
Bundestagsabgeordneter 1990-2002,
SPD
Friedhelm Julius Beucher vollendet am 21.
Juli sein 70. Lebensjahr. Der Schulrektor aus
Bergneustadt im Oberbergischen Kreis
schloss sich 1967 den Sozialdemokraten an
und war langjähriger Orts- bzw. Unterbe-
zirksvorsitzender. Von 1975 bis 1980 gehör-
te er dem SPD-Landesausschuss Nordrhein-
Westfalen an. Von 1975 bis 2004 war Beu-
cher Stadtrat in Bergneustadt. Im Bundes-
tag wirkte er vorwiegend im Sportaus-
schuss mit, an dessen Spitze er von 1998
bis 2002 stand. 2009 übernahm Beucher
das Amt des Präsidenten des Deutschen Be-
hindertensportverbands. bmh T

ORTSTERMIN BEILAGE »AUS POLITIK UND ZEITGESCHICHTE«

Nude statt Gilb - die APuZ in neuem Gewand
Wer in der heutigen Ausgabe von „Das Parlament“ zur
Beilage ,,Aus Politik und Zeitgeschichte“ (APuZ) greift,
dem wird sofort etwas auffallen. Die beigefarbene Einfär-
bung des Umschlags ist einer leicht roséfarbenen Tönung
gewichen. „Nude statt Gilb“, bringt es die APuZ-Redakti-
on auf den Punkt. Frischer und moderner soll die Zeit-
schrift, die seit 1953 von der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung/bpb herausgegeben wird, dadurch wirken.
Die neue Farbe ist aber nur die auffälligste von zahlrei-
chen Änderungen – nach elf Jahren im gleichen Gewand
erscheint die APuZ ab der 2.695. Ausgabe mit einem neu-
en Design.
Inhaltlich setzt die Publikation aber weiterhin auf das be-
kannte Konzept. Jede Ausgabe beleuchtet ein zeitge-
schichtliches oder aktuelles Thema von verschiedenen
Seiten. Die Zeitschrift begleitet auf diese Weise seit mehr
als 60 Jahren gesellschaftliche und sozialwissenschaftli-
che Diskussionen. Beliebt ist die APuZ, um sich in ein
Thema“einzulesen“, anerkannt ist sie aber auch unter Ex-
perten als Forum für die fachliche Auseinandersetzung.
Die schlichte Gestaltung gehört für die meisten Leser zur
APuZ dazu.

„Der Großteil unserer Leserschaft war von dem bisherigen
Layout durchaus angetan. Doch mittlerweile ist es etwas
in die Jahre gekommen“, erklärt Anne-Sophie Friedel, Re-
dakteurin der APuZ. „Mit dem Redesign versuchen wir,
bisherige Zielgruppen nicht zu verschrecken und Kreise
mit anderen Sehgewohnheiten neu anzusprechen.“ Der
verspielt wirkende Umschlag und das puristisch gehaltene
Innere verkörpern diesen Spagat. Prominent auf dem Co-
ver platziert ist der ausgeschriebene Titel des Periodikums
– die Wort-Bild-Marke „APuZ“ ist nun am Fuß der Seite
zu finden. „Auch das ist den unterschiedlichen Zielgrup-
pen geschuldet – langjährigen Leserinnen ist die Abkür-
zung natürlich wohlbekannt, doch einem potenziellen
Neuleser sagt sie nichts“, so Johannes Piepenbrink, eben-
falls APuZ-Redakteur.
Schlägt man die Zeitschrift auf, springen zwei Neuerun-
gen ins Auge: Die Kurzfassungen der Beiträge sind von
der Umschlagrückseite auf die erste Seite und das Editori-
al auf die zweite Seite im Heft gerückt. Inhaltsübersicht
und Einführung ins Thema sind damit zusammengeführt.
Außerdem ermöglicht das neue Design eine leserfreundli-
chere Schriftgröße. Interviews werden ab sofort dreispal-

tig gesetzt, um sie von den übrigen Artikeln abzuheben.
„Das schlichte, übersichtliche Layout im Inneren, die we-
nigen Farbakzente und das Spiel mit typografischen Ele-
menten wie verschiedenen Schriftarten hat uns von An-
fang an überzeugt“, begründet Redakteurin Anne Seibring
die Entscheidung für die Agentur Meiré und Meiré, die
das Redesign umgesetzt hat.
Ein Jahr hat der Umgestaltungsprozess gedauert – von
ersten Überlegungen über einen Ideenwettbewerb und
die Auftragsvergabe bis hin zur Entwicklung eines Manu-
als und diversen Probedrucken. Denn was am Bildschirm
und auf weißem Papier nach nude und der Hausfarbe der
bpb, einem dunklen Rot, aussieht, wirkt auf Zeitungspa-
pier ganz anders. ,,Das Papier ist die fünfte Farbe“, hat Re-
daktions-Volontär Lorenz Abu Ayyash bei einem Besuch
in der Druckerei gelernt. Schon im Vorstellungsgespräch
durfte er die ersten Entwürfe begutachten – und ist be-
geistert von dem Endergebnis. PA T

Unter www.bpb.de/apuz-redesign freut sich
die APuZ-Redaktion über Lob und Kritik,

ebenso an apuz@bpb.deT

Die APuZ-Redaktion mit einem Probedruck des neuen Layouts im Medienzentrum der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn. Von links nach rechts: Lorenz Abu Ayyash, An-
ne-Sophie Friedel, Anne Seibring und Johannes Piepenbrink. © bpb/Martin Scherag
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DEBATTENDOKUMENTATION
Regierungserklärung zum Nato-Gipfel am 8.-9. Juli 2016 in Warschau/ 183. Sitzung des 18. Deutschen Bundestages am 7. Juli 2016

Dr. Angela Merkel, CDU, Bundeskanzlerin:

Abschreckung und Dialog
sind keine Gegensätze

Angela Merkel (*1954)
Bundeskanzlerin

Wir Deutschen haben der
europäischen Nach-
kriegsordnung ein Le-

ben in Frieden, Freiheit und
Wohlstand zu verdanken. Diese
Ordnung gründete sich auf die
Geltung des Völkerrechts, den Res-
pekt der territorialen Integrität,
die Achtung der Souveränität der
Staaten und das Recht der freien
Bündniswahl. Diese Prinzipien
sind allen deutschen Regierungen
stets zentrales Anliegen ihres Han-
delns gewesen. Sie finden ihren
Ausdruck nicht zuletzt in der
Charta von Paris für ein neues
Europa. In diesem Abschlussdoku-
ment des KSZE-Gipfels vom No-
vember 1990 bekennen sich die
35 Unterzeichnerstaaten ein-
schließlich der damaligen Sowjet-
union zum – ich zitiere – „Recht
der Staaten, ihre sicherheitspoliti-
schen Dispositionen frei zu tref-
fen“.
Seitdem können auch die Völker
Osteuropas an dem teilhaben, was
für die Mitgliedstaaten der Nord-
atlantischen Allianz von Beginn
an zum konstitutiven Kanon des
Bündnisses gehörte. Hierzu gehört

ausdrücklich auch die Freiheit der
Bündniswahl. Auf dieser Grundla-
ge hatten sich im Jahr 1949 die
ersten zwölf Staaten zusammenge-
schlossen, um einander Beistand
zu versichern. Und mehr noch: Im
Wunsch nach Frieden, Freiheit
und Sicherheit verpflichteten sich
diese Staaten, internationale Strei-
tigkeiten friedlich beizulegen.
Jeder der heute 28 Mitgliedstaaten
konnte souverän und frei über sei-
ne Mitgliedschaft entscheiden und
sich zu denselben Zielen und Wer-
ten unserer Gemeinschaft beken-
nen. Dies galt 1999 auch für die
Aufnahme der Tschechischen Re-
publik, Polens und Ungarns eben-
so wie im Jahr 2004 für die Auf-
nahme Bulgariens, der drei balti-
schen Staaten, Rumäniens, der
Slowakei und Sloweniens wie
auch im Jahr 2009 für die jüngs-
ten Aufnahmen, nämlich Alba-
niens und Kroatiens. Dieser Pro-
zess der Einladung der Nordatlan-
tischen Allianz an alle transatlan-
tischen Partner, in freier Willens-
entscheidung Teil dieser Gemein-
schaft zu werden, ist nicht been-
det. Wir schlagen die Tür nicht zu.
Ich freue mich deshalb, dass Mon-
tenegro bereits sehr bald dieser
Gemeinschaft angehören wird.
Wenn die Staats- und Regierungs-
chefs der Allianz morgen in War-
schau zusammenkommen, dann
wird das in einer Phase sein, in
der sich die Sicherheitslage in und
um Europa signifikant verändert
hat. Im Osten hat Russlands Agie-
ren in der Ukraine-Krise unsere
östlichen Alliierten zutiefst ver-
stört. Wenn die Geltung des
Rechts und die Unverletzlichkeit
von Grenzen durch Worte und Ta-
ten infrage gestellt werden, dann
geht natürlich Vertrauen verloren.
Das hat gerade unsere Bündnis-
partner im Osten tief verunsichert.
Sie bedürfen daher der eindeuti-
gen Rückversicherung durch die
Allianz.
Aber auch südlich des Bündnisge-
bietes müssen wir eine dramati-
sche Verschlechterung der Sicher-
heitslage feststellen. Der Bürger-
krieg in Syrien, der Zerfall staatli-
cher Ordnung im Irak und in Li-
byen haben die Ausbreitung terro-

ristischer Gruppierungen beför-
dert. Hinzu kommt, dass krimi-
nelle Schleuserbanden versuchen,
aus dem Leid so vieler Flüchtlinge
und Vertriebener Kapital zu schla-
gen.
Das alles ist ein ganzes Bündel
von Herausforderungen. Deshalb
hat die Allianz bereits auf ihrem
Gipfel in Wales im September
2014 erste Maßnahmen beschlos-
sen, mit denen die Verteidigungs-
und Reaktionsfähigkeit des Bünd-
nisses gesteigert werden sollen.
Die Summe dieser Maßnahmen –
zusammengefasst unter der Über-
schrift „Readiness Action Plan“ –
wird die Allianz schneller, reakti-
onsfähiger und einsatzbereiter
machen, und zwar für Herausfor-
derungen in jeder Richtung und
jeder Art, das heißt in einem soge-
nannten 360-Grad-Ansatz.
Insbesondere die neuen, sehr
schnell in das gesamte Bündnisge-
biet verlegbaren NATO-Eingreif-
kräfte, die sogenannte Very High
Readiness Joint Task Force, und
der Aufbau von Aufnahmestäben
bei unseren östlichen NATO-Part-
nern sind Ausdruck unserer geleb-
ten Bündnissolidarität. Sie sind
nur zwei Beispiele dieses Maßnah-
menpakets.
Deutschland trägt zu diesen Maß-
nahmen substanziell bei. Ich bin
unserem Außenminister und un-
serer Verteidigungsministerin wie
auch der Bundeswehr für diesen
Beitrag sehr dankbar. Damit ma-
chen wir deutlich, dass für uns die
Grundprinzipien der europäi-
schen Sicherheitsarchitektur auch
in der Zeit neuer Herausforderun-
gen unverändert gelten. Die Bünd-
nissolidarität aus Artikel 5 des
NATO-Vertrages ist zentraler Pfei-
ler dieser Architektur. Diese Soli-
darität muss und wird auch in Zu-
kunft sichtbar und glaubwürdig
sein.
Auf dem NATO-Gipfel in War-
schau werden wir daher die ersten
in Wales beschlossenen Anpas-
sungsmaßnahmen des Bündnisses
ergänzen. Es werden Elemente
hinzukommen, mit denen die Ab-
schreckungs- und Verteidigungsfä-
higkeit des Bündnisses verstetigt
und dauerhaft gesichert wird. Im

Kern geht es darum, eine stärkere
Präsenz der NATO in den balti-
schen Staaten und in Polen zu er-
möglichen, also – wie es in der
NATO-Sprache heißt – die soge-
nannte „enhanced forward pre-
sence“. Sie ist wichtig, weil wir im
Bündnis festgestellt haben, dass es
nicht allein ausreicht, Truppen
schnell verlegen zu können, son-
dern dass es auch darum geht, be-
reits ausreichend vor Ort präsent
zu sein.
Deshalb sehen die Planungen eine
multilateral zusammengesetzte
Präsenz vor. Dabei wird für jedes
der drei baltischen Länder und für
Polen jeweils ein Alliierter die
Führung übernehmen, um die
Präsenz der NATO dort sicherzu-
stellen. Dieser Ansatz schließt die
Reaktion auf sogenannte hybride
Bedrohungen ausdrücklich mit
ein, also auch Szenarien ähnlich
denen, die Russland in der Ukrai-
ne eingesetzt hat und bei denen
die klassischen Grenzen zwischen
Krieg und Frieden bewusst ver-
wischt werden.
Aus diesem Grund werden wir auf
dem Gipfel auch Beschlüsse zur
Cyberdimension fassen. Dazu
werden wir uns politisch ver-
pflichten, die nationalen Cyberab-
wehrfähigkeiten zu stärken und
Cyber zusätzlich zu Land, Luft
und See sowie Weltraum als weite-
re sogenannte operative Domäne
zu definieren. Die Bundesverteidi-
gungsministerin hat ja in der Or-
ganisationsstruktur der Bundes-
wehr bereits entsprechende Maß-
nahmen eingeleitet.
Bei unserem Engagement leiten
uns zwei zentrale Gedanken, zum
einen Artikel 5 des NATO-Vertrags,
in dem es heißt: Die Parteien ver-
einbaren, dass ein bewaffneter An-
griff gegen einen oder mehrere
von ihnen in Europa oder Nord-
amerika als ein Angriff gegen sie
alle angesehen werden wird. Das
Verständnis der Abschreckung soll
von einem solchen Angriff abhal-
ten, es soll eine bewusste Ausei-
nandersetzung vermeiden helfen.
Nicht mehr, aber auch nicht weni-
ger. Und das ist ein zutiefst defen-
sives Konzept.
Zum anderen orientieren wir uns
an der NATO-Russland-Grundak-
te, in der wir uns 1997 zusammen
mit Russland auf die Grundlagen
unserer Zusammenarbeit verstän-
digt haben. Damals haben wir
nicht nur unsere Unterstützung
für die Charta von Paris ausdrück-
lich erneuert, sondern uns auch zu
der Absicht bekannt – ich zitiere

–... auf der Grundlage gemeinsa-
men Interesses, der Gegenseitig-
keit und der Transparenz eine star-
ke, stabile und dauerhafte Partner-
schaft zu entwickeln. Das ist Teil
der NATO-Russland-Grundakte.
Wir werden weiter dafür werben,
die NATO-Russland-Grundakte als
Basis für das Verhältnis der NATO
zu Russland zu erhalten. Denn
auch wenn Russland die Bestim-
mungen dieses Dokuments durch
sein Vorgehen gegen die Ukraine
verletzt, so sind in diesem Doku-
ment doch unsere Werte und Prin-
zipien verankert, an denen wir un-
ser Handeln weiter ausrichten
werden.
Das heißt also: Abschreckung und
Dialog, das klare Bekenntnis zur
Solidarität mit unseren Bündnis-
partnern gemäß Artikel 5 des
NATO-Vertrages und die ausge-
streckte Hand zum Dialog sind
keine Gegensätze. Nein, das ge-
hört untrennbar zusammen. Da-
rüber herrscht bei unseren Part-
nern im Bündnis auch Einverneh-
men. Wir sind uns außerdem ei-
nig, dass dauerhafte Sicherheit in
Europa nur mit und nicht gegen
Russland zu erreichen ist.
Zentraler Ort für den Dialog der
NATO mit Russland ist und bleibt
der NATO-Russland-Rat. Er wurde
2002 ins Leben gerufen. Zuvor
hatten die NATO und Russland im
Ständigen Gemeinsamen NATO-
Russland-Rat zusammengearbei-
tet, der auf der Grundlage der
1997 unterzeichneten NATO-
Russland-Grundakte gegründet
worden war. Im NATO-Russland-
Rat sollen die NATO und Russ-
land zusammenkommen, um sich
über gemeinsame Schritte zur Ter-
rorbekämpfung oder zur Bedro-
hungsanalyse durch ballistische
Raketen zu besprechen. Es ist
wichtig, dass dieses Gremium ge-
nutzt wird. Ich begrüße es sehr,
dass dieser Rat kürzlich wieder zu
einer Sitzung zusammenkommen
konnte, und möchte dem Bundes-
außenminister danken, dass er
sich dafür sehr stark eingesetzt
hat.
Es wäre sinnvoll und gut gewesen,
wenn Russland das Angebot der
NATO zu einer weiteren Sitzung
vor dem morgen beginnenden
Gipfel angenommen hätte, weil
das die Möglichkeit gegeben hätte,
die abzusehenden Entscheidun-
gen der Allianz zu erörtern und
möglichen Missinterpretationen
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entgegenzuwirken. Eine solche
Sitzung vor dem Gipfel wollte
Russland jedoch nicht. Nun kann
der NATO-Russland-Rat nach dem
Gipfel zusammenkommen. Wir
jedenfalls haben großes Interesse
daran, weil wir ganz grundsätzlich
an einem konstruktiven Verhältnis
zwischen der NATO und Russland
interessiert sind und weiter nach-
drücklich hierfür werben werden.
Entscheidend für die weitere Zu-
sammenarbeit mit Russland wird
natürlich auch die Umsetzung der
Vereinbarungen von Minsk sein.
Zurzeit finden intensive Beratun-
gen dazu statt, einschließlich der
Vorbereitung der Kommunalwah-
len in Donezk und Luhansk. Lei-
der müssen wir jedoch festhalten,
dass es bis heute keine belastbare
Waffenruhe gibt. Deshalb haben
die Bemühungen der OSZE hier
absolute Priorität.
Beim NATO-Gipfel wird es im Üb-
rigen auch Treffen der NATO-
Georgien-Kommission und der
NATO-Ukraine-Kommission ge-
ben, letztere zusammen mit dem
ukrainischen Präsidenten Poro-
schenko. Von großer Bedeutung
wäre es natürlich auch, wenn der
NATO-Russland-Dialog zu einem
ehrlichen erneuten Bemühen zwi-
schen den Nuklearmächten USA
und Russland führte, ihre Nukle-
arwaffen weiter zu reduzieren.
Präsident Obama hat Russland bei
seiner Rede hier in Berlin, am
Brandenburger Tor, im Juni 2013
mutige und weitreichende Vor-
schläge unterbreitet. Es wäre sehr
wichtig, wenn dieses Angebot auf-
gegriffen würde. Damit könnte
auch hier der Weg zu echten Fort-
schritten geöffnet werden: zu einer
Welt ohne Nuklearwaffen. Das
wäre ein wichtiger Schritt.
Eine weitere große strategische
Herausforderung für uns alle in
Europa und damit auch für die
NATO sind natürlich auch die
Auswirkungen, die mit dem syri-
schen Bürgerkrieg, dem Staaten-
zerfall im Irak und in Libyen und
der Ausbreitung der Terrormiliz IS
verbunden sind.
Unsere Welt heute ist eine Welt in
Unruhe. Der fanatische, islamisti-
sche Terrorismus des IS bedroht
auch uns in Europa. Vor allem
aber bringt er unendliches Leid
über die Menschen in der Region.
Die jüngsten verheerenden An-
schläge in Bagdad und auch der
Anschlag in Dhaka zeigen einmal
mehr, welche Menschenverach-
tung diesem Terrorismus inne-
wohnt. Auch die Terrorakte in
Brüssel, in Paris und wiederholt in
Istanbul mahnen uns, die Ausei-
nandersetzung mit dem Terroris-
mus ebenso entschieden wie klug
zu führen. Leider weiß auch unser
heutiger Gast auf der Ehrentribü-
ne, der pakistanische Parlaments-
präsident, was Terrorismus für
Schrecknisse anrichten kann. Das
heißt ganz konkret: Es ist eine ge-

waltige Aufgabe, zu Frieden, Stabi-
lität und Prosperität in den Kri-
senregionen des Nahen und Mitt-
leren Ostens sowie Nordafrikas
und Subsahara-Afrikas beizutra-
gen. Es ist eine Aufgabe, zu der
auch die NATO ihren Beitrag leis-
ten kann. Aber es ist keine Aufga-
be, die von der NATO allein oder
die nur mit militärischen Mitteln
zu lösen ist.
Der Einsatz der NATO kann immer
nur ein Baustein sein. Genau des-
halb setzt sich die Bundesregierung
dafür ein, die Ursachen von Flucht,
Vertreibung, Hoffnungs- und Per-
spektivlosigkeit wirksam zu be-
kämpfen. So unterstützen und stabi-
lisieren wir die Regierung im Irak.
Wir fördern die Verhandlungen des
UN-Sondergesandten für Syrien,
Staffan de Mistura, und des UN-
Sondergesandten für Libyen, Martin
Kobler. Wir leiten die Arbeitsgruppe,
die mit der Stabilisierung in der An-
ti-IS-Allianz befasst ist, gemeinsam
mit den Vereinigten Arabischen
Emiraten.
Darüber hinaus legen wir nicht zu-
letzt angesichts des enormen Aus-
maßes der Flüchtlingstragödie einen
Schwerpunkt auf die humanitäre
Dimension: bei der Londoner Sy-
rien-Konferenz Anfang Februar als
größter Einzelgeber wie auch beim
World Humanitarian Summit Ende
Mai in Istanbul, bei dem wir uns
dafür eingesetzt haben, das humani-
täre System neu zu gestalten. Am
20. September werden wir uns in
New York auf einem von US-Präsi-
dent Obama ausgerichteten Flücht-
lingsgipfel erneut dafür einsetzen,
die Lage der Flüchtlinge weltweit zu
verbessern. Deutschland hat für die-
ses Treffen die Kogastgeberrolle
übernommen.
Die NATO ihrerseits kann einen
konkreten Beitrag leisten, indem sie
zum Beispiel in der Ägäis hilft, das
illegale und menschenverachtende
Schleuserwesen einzudämmen. Zu-
sätzlich zum EU-Türkei-Abkommen
trägt dieser Einsatz wesentlich dazu
bei, dass heute kaum noch Men-
schen die lebensgefährliche Fahrt
über die Ägäis wagen, ihr Leben ris-
kieren und es viel zu oft auch verlie-
ren. NATO-Generalsekretär Jens
Stoltenberg hat sich sehr früh dafür
eingesetzt, dass die Allianz sich
auch auf Herausforderungen wie
diese einstellt, um zu helfen, die
Krisen in unserer südlichen Nach-
barschaft zu überwinden. Wir haben
ihn hierbei ausdrücklich unterstützt,
weil die Allianz über sehr spezifi-
sche Fähigkeiten verfügt, die sie ge-
nau dafür einsetzen kann. Auch
hierzu werden wir in Warschau wei-
tere wichtige Entscheidungen tref-
fen:
Erstens. Wir werden uns auf Trai-
nings- und Ausbildungsmaßnah-
men der NATO für den Irak ver-
ständigen. Dies geht auf eine aus-
drückliche Bitte des irakischen
Premierministers al-Abadi zurück.
Bereits seit einiger Zeit bildet die

Allianz in Jordanien irakische Si-
cherheitskräfte aus, vor allem im
Bereich der Kampfmittelräumung.
Seit 2014 unterstützt Deutschland
bilateral und im Rahmen der An-
ti-IS-Allianz die Peschmerga im
Nordirak mit Waffen und Ausbil-
dung. Ihre Erfolge gegen den IS
geben uns in diesem Bemühen
auch recht. Die Ausbildungsmaß-
nahmen der NATO sollen künftig
auch im Irak durchgeführt wer-
den, weil irakische Sicherheitskräf-
te, die gerade auch bei der Stabili-
sierung der vom IS befreiten Ge-
biete wichtige Erfolge erzielen, ei-
ne Ausbildung und Beratung nä-
her im Lande brauchen.
Zweitens. Die Staats- und Regie-
rungschefs werden ihre grundsätzli-
che Bereitschaft erklären, die Anti-
IS-Koalition durch NATO-AWACS
zu unterstützen. Durch NATO-
AWACS können wir den Einsatz un-
serer Aufklärungstornados im türki-
schen Incirlik sinnvoll ergänzen.
Während die Tornados die Stellun-
gen und Positionen des IS aufklä-
ren, könnten die AWACS sicherstel-
len, dass der Luftraum ordentlich
koordiniert und überwacht ist. Ge-
rade mit Blick auf unsere Tornados
liegt der Einsatz der
AWACS deshalb auch
in unserem eigenen
Interesse; denn durch
die AWACS-Luftraum-
aufklärung verfügten
dann auch unsere Pi-
loten über ein besse-
res Luftlagebild und
damit über ein Mehr
an Sicherheit. Sobald
die Details der Ein-
satzplanung seitens der NATO vor-
liegen, wird die Bundesregierung
den Bundestag hierzu wie geboten
natürlich befassen.
Drittens. Wir werden die seit 2001
bestehende und auf Artikel 5 des
NATO-Vertrages beruhende Ope-
ration Active Endeavour im Mittel-
meer in eine maritime Sicherheits-
operation überführen und so vom
Artikel 5 des NATO-Vertrages ent-
koppeln. Das ist wichtig, weil da-
mit ein umfassender Einsatz zur
Sicherung des Mittelmeers mög-
lich sein wird. Dabei wird es da-
rum gehen, ein maritimes Lage-
bild zu erstellen, Staaten beim Ka-
pazitätsaufbau zu unterstützen
und den Terrorismus zu bekämp-
fen. Ein strukturelles Element die-
ser Arbeiten ist immer wieder
auch die Kooperation zwischen
der NATO und der Europäischen
Union, die übrigens bereits sehr
gut bei den Aktivitäten in der Ägä-
is, zum Beispiel zusammen mit
Frontex, stattfindet. Diese Koope-
ration ist uns als Bundesregierung
grundsätzlich sehr wichtig.
Bei all diesen vielfältigen Bedro-
hungen aus dem Süden dürfen wir
nicht die Proliferation ballisti-
scher Waffensysteme übersehen.
Ein Beispiel: In eindeutigem Wi-
derspruch zu den einschlägigen

Bestimmungen des UNO-Sicher-
heitsrates entwickelt der Iran sein
Raketenprogramm unvermindert
weiter. Es ist leider keineswegs so,
dass dieses Raketenprogramm
durch das historische Wiener Ab-
kommen zur Kontrolle des irani-
schen Nuklearprogramms beendet
worden wäre. Die Staats- und Re-
gierungschefs werden in Warschau
daher auch die sogenannte Erstbe-
fähigung der NATO-Raketenab-
wehr erklären, also einen weiteren
wichtigen Schritt gehen, mit dem
die Menschen im Bündnisgebiet
noch besser geschützt werden sol-
len.
Für uns ist äußerst wichtig – ich
betone das deshalb ganz aus-
drücklich –: Diese NATO-Raketen-
abwehr ist rein defensiv ausgerich-
tet. Sie ist nicht gegen Russland
gerichtet. Sie beeinflusst auch
nicht die strategische Balance zwi-
schen der NATO und Russland.
Die Bundesregierung wie auch das
Bündnis haben nicht die Absicht,
dies zu ändern. Unsere Hand zu
Transparenz und Dialog auch
über diese Maßnahmen des Bünd-
nisses ist und bleibt ausgestreckt.
Beim Gipfel in Warschau werden

wir darüber hinaus
auch die bestehen-
den Einsätze be-
werten und natür-
lich zukünftige
Aufgaben benen-
nen. Seit 2003 ist
die NATO in Af-
ghanistan enga-
giert, zunächst im
Rahmen von ISAF
und seit 2015 im

Rahmen der Beratungsmission Re-
solute Support, an der sich derzeit
39 Nationen beteiligen. Zum ei-
nen werden wir beim Gipfel die
Finanzierung der afghanischen Si-
cherheitskräfte bis 2020 festschrei-
ben können. Das ist außerordent-
lich wichtig, um die afghanischen
Streitkräfte weiter zu befähigen,
Sicherheitsverantwortung zu über-
nehmen. Zum anderen wird die
Allianz ihren Willen bekräftigen,
die Mission Resolute Support
auch über 2016 hinaus fortzuset-
zen. Der amerikanische Präsident
hat gestern dazu eine wichtige Er-
klärung abgegeben, nämlich dass
auch die amerikanischen Streit-
kräfte mit einem Kontingent von
8 400 Soldaten weiter beteiligt
sein werden. Das ist für uns von
großer Wichtigkeit. Wir wollen
weiter in Afghanistan engagiert
bleiben, um die Menschen dort zu
beschützen.
Die Nordatlantische Allianz wird
in Warschau zudem das Ziel be-
kräftigen, dass die Bündnispartner
2 Prozent ihres Bruttoinlandspro-
dukts für Verteidigungsaufgaben
vorhalten. Deutschland unter-
stützt dies schon seit vielen Jahren
– ich will darauf noch einmal hin-
weisen, weil es ja auch aktuell
wieder Diskussionen dazu gab –;

das ist nicht auf diese Bundesre-
gierung beschränkt. Deshalb ha-
ben wir im neuen Finanzplan,
den das Bundeskabinett gestern
beschlossen hat, eine signifikante
Erhöhung von 37,1 Milliarden
Euro im Jahr 2016 auf rund 39
Milliarden Euro im Jahr 2017 vor-
gesehen.
Dieser Finanzplan sieht darüber
hinaus eine weitere Steigerung des
Verteidigungshaushaltes vor; denn
2018 bis 2020 haben wir insge-
samt mehr als 2,5 Milliarden Euro
zusätzlich eingeplant. Damit ist
der Ansatz zur Trendumkehr bei
den Verteidigungsausgaben deut-
lich erkennbar, wenngleich natür-
lich bis zur Erreichung des 2-Pro-
zent-Ziels noch viel zu tun bleibt.
Die ganze Aufstellung der Bundes-
wehr spiegelt inzwischen die in-
ternationale Verantwortung
Deutschlands wider.
Deutschland stellt sich gemeinsam
mit seinen Partnern und Verbünde-
ten dieser Verantwortung und den
immer neuen Aufgaben, und zwar
stets in dem Bewusstsein, dass mili-
tärische Mittel allein keine nachhal-
tigen Lösungen ermöglichen kön-
nen. Immer geht es um bündnispo-
litische Schritte und kluge Diploma-
tie zugleich. Genau deshalb enga-
giert sich die Bundesregierung ne-
ben den Einsätzen in NATO und EU
auch beim OSZE-Vorsitz in diesem
Jahr, in den Nuklearverhandlungen
mit dem Iran, im Normandie-For-
mat zur Ukraine oder in der Gruppe
um den UNO-Sondergesandten de
Mistura.
Die Nordatlantische Allianz ge-
meinsam mit der Europäischen Si-
cherheits- und Verteidigungspoli-
tik – sie sind der Bezugsrahmen
der deutschen Außen- und Sicher-
heitspolitik. Die NATO schlägt da-
bei die Brücke über den Atlantik.
Sie ist transatlantische Wertege-
meinschaft von Europäern und
Nordamerikanern. Lassen Sie
mich, wenige Tage nachdem die
Vereinigten Staaten von Amerika
den 240. Jahrestag ihrer Unabhän-
gigkeit begangen haben, anfügen:
Wir danken Amerika, dass es in
vielen der Einsätze die Hauptlast
bei der Bewältigung der Heraus-
forderungen trägt – sei es in Af-
ghanistan, sei es in Syrien –, in
der NATO und weit darüber hi-
naus. Die NATO vereint uns soli-
darisch in einem Bündnis mit
Nachbarn, Partnern und einstigen
Kriegsgegnern. Die Beschlüsse von
Warschau sollen dazu dienen, die
weiteren großen Herausforderun-
gen zum Wohle der Menschen zu
meistern.
Lassen Sie mich abschließend ein
herzliches Dankeschön an unsere
Soldatinnen und Soldaten richten,
die in vielen dieser Einsätze ihren
Dienst tun und damit unsere Si-
cherheit gewährleisten.

(Beifall bei der CDU/CSU

und der SPD)

Es geht immer
um bündnis-

politische
Schritte und

kluge Diplomatie
zugleich.
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Dr. Sahra Wagenknecht, DIE LINKE:

Zeit für eine eigenständige
europäische Außenpolitik

Sahra Wagenknecht (*1969)
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Geschichte wiederholt sich
nicht, aber es gibt Phasen,
in denen die politischen

Uhren rückwärts zu gehen schei-
nen, unerbittlich zurück in eine
Zeit, die sich eigentlich niemand
zurückwünschen kann. Wer die
Entwicklung der letzten Jahre ver-
folgt, der wird das beklemmende
Gefühl nicht los, dass wir heute in
genau so einer Phase leben, und
ich möchte mir nicht ausmalen,
wie das enden kann.

75 Jahre nach Beginn des deut-
schen Vernichtungskrieges gegen
die Sowjetunion finden in unmit-
telbarer Nähe der russischen
Grenze wieder martialische
Kriegsübungen unter deutscher
Beteiligung statt. Die US-Atom-
waffen in Deutschland werden
modernisiert – nicht abgebaut,
Frau Merkel: modernisiert – und
Raketenbasen in ganz Europa auf-
gebaut. Angeblich geht es immer
nur um Abschreckung, darum, Pu-
tin davon abzuhalten, ins Balti-
kum einzumarschieren. Es würde
mich wirklich interessieren, ob
diejenigen, die uns diesen
Schwachsinn erzählen, auch nur
eine Sekunde selber daran glau-
ben.

Wer hat denn seine Grenzen in
den letzten zwei Jahrzehnten im-
mer weiter nach vorne geschoben?

Russland in Richtung NATO, oder
war es nicht eher umgekehrt?

Die USA haben 5 Milliarden
Dollar in einen Regime-Change in
der Ukraine investiert. Das Ergeb-
nis ist ein zerrissenes Land mit
marodierenden faschistischen
Banden und, ja, die russische An-
nexion der Krim, die immer als
Beweis für die Aggressivität der
russischen Außenpolitik herhalten
muss.

Auch die neue Aufrüstungsspira-
le dient angeblich immer nur da-
zu, den russischen Bären im Zaum
zu halten. Eine dümmere Begrün-
dung kann man sich wirklich
nicht ausdenken. Aktuell liegen
die Militärausgaben der NATO
beim etwa 13-Fachen der russi-
schen. Und jetzt brauchen wir
noch mehr Aufrüstung, um die Si-
cherheit in Europa zu gewährleis-
ten? Was ist denn das für ein Irr-
sinn!

Trotzdem gehörten Sie, Frau
Bundeskanzlerin, wieder einmal
zu den ersten, die die Umsetzung
des 2-Prozent-Ziels angekündigt
haben. 2 Prozent, das bedeutet 25
Milliarden Euro jedes Jahr mehr
für Mordwaffen, für Panzer und
für Kriegsgerät, aber für gute Ren-
ten fehlt uns angeblich das Geld,
und für bessere Bildung erst recht.
Was sind denn das für absurde po-
litische Prioritäten, die Sie hier
setzen? Das kann doch nicht Ihr
Ernst sein.

Der große Außenpolitiker
George F. Kennan hat die NATO-
Osterweiterung schon Ende der
90er als den verhängnisvollsten
Fehler der US-Politik seit der Ära
des Kalten Krieges bezeichnet,
eben weil die Einkreisung Russ-
lands den Weltfrieden nicht si-
chert, sondern gefährdet. Und
trotzdem wird sie immer weiter
vorangetrieben, auch mit Ihrer
Unterstützung, Frau Merkel. Wir
finden das unverantwortlich.

Sie haben auf Artikel 5 des
NATO-Vertrages hingewiesen. Lei-
der haben Sie Artikel 1 nicht er-
wähnt, der die NATO-Mitglieder
verpflichtet, sich jeglicher Dro-
hung oder Gewaltanwendung zu
enthalten. Ich glaube, es liegt auf
der Hand, dass die NATO und al-
len voran die USA mit ihren völ-
kerrechtswidrigen Kriegen und ih-
ren Drohnenmorden ihren eige-
nen Vertrag tagtäglich mit Füßen
treten. Dazu hätte ich von Ihnen
auch ein Wort erwartet. Ich muss
schon sagen: Über die Destabili-
sierung des Nahen Ostens zu re-
den, wie Sie es eben getan haben,
aber die Hauptverantwortung von
NATO-Staaten und den Irakkrieg
noch nicht einmal zu erwähnen,
das zeugt nun wirklich von be-
merkenswerter Einäugigkeit.

Die Manöver in Osteuropa, die
Hochrüstung, die Raketenbasen,
die Truppenstationierung: Was
kann Moskau darin denn anderes
sehen als Kriegsvorbereitung? Auf
jeden Fall werden so die Wahr-
scheinlichkeit und die Möglich-
keit einer militärischen Eskalation
mit der Atommacht Russland be-
trächtlich erhöht. Der Ernstfall,
für den Sie in Osteuropa so lässig
proben und von dem neuerdings
in Militärkreisen wieder geredet
wird, als wäre er ein kalkulierbares
Ereignis – Frau Merkel, ich finde
es ja interessant, dass Sie sich mit
Herrn Hofreiter unterhalten; aber
ich würde es doch gut finden,
wenn Sie meiner Rede wenigstens
etwas Gehör verleihen würden.

Nach einem solchen Ernstfall,
für den Sie in Osteuropa so lässig
proben und von dem neuerdings
in Militärkreisen wieder geredet
wird, als wäre er ein kalkulierbares
Ereignis, würde es Europa mit sei-
nen über 700 Millionen Einwoh-
nern vielleicht nicht mehr geben.

Das Urteil Willy Brandts, dass
ein Krieg mit Russland nicht die
Ultima Ratio, sondern die Ultima
Irratio ist, das gilt doch heute
nicht weniger als in den 70er-Jah-
ren. Deshalb ist es dringend an
der Zeit für eine eigenständige eu-
ropäische Außenpolitik in der Tra-
dition der Entspannungspolitik
und natürlich auch für die Erset-
zung der US-dominierten NATO
durch ein kollektives Sicherheits-
system unter Einschluss Russlands.

Schon Helmut Schmidt war der
Meinung, dass heute mehr Gefahr
von den USA als von Russland
ausgeht. Das dürfte nach den
nächsten US-Präsidentschaftswah-
len, wenn im Weißen Haus entwe-
der ein Halbverrückter oder eine

Marionette der US-Rüstungslobby
regiert, nicht viel anders werden.

Aber das Verhältnis zu Russland
und die Kriegsgefahr sind leider
nicht die einzigen Punkte, bei de-
nen die politischen Uhren rück-
wärts laufen. Ich muss schon sa-
gen: Ich finde es ebenso bezeich-
nend wie traurig, dass Ihre Regie-
rungserklärung zu den Ergebnis-
sen des Europäischen Rates letzte
Woche mal eben von der Tages-
ordnung abgesetzt wurde. Weg-
schweigen, aussitzen, bloß nicht
über Veränderungen reden – das
können doch nicht ernsthaft Ihre
Schlussfolgerungen aus der aktuel-
len Krise sein.

Der französische Ökonom Pi-
ketty hat doch recht, wenn er Ih-
nen, Frau Bundeskanzlerin, eine
wesentliche Mitverantwortung für
den Brexit und den zunehmenden
Nationalismus andernorts gibt.

Ihre ständigen Alleingänge ha-
ben den europäischen Zusam-
menhalt ebenso
wenig gestärkt wie
die Besserwisserei,
mit der die deut-
sche Regierung ver-
sucht, ganz Europa
auf die Linie der
deutschen Wirt-
schaftspolitik zu
bringen. Halten Sie
doch endlich ein-
mal inne, und
überdenken Sie Ihre Politik, bevor
es wirklich zu spät ist.

Das geeinte Europa, Verständi-
gung und Zusammenarbeit zwi-
schen jahrhundertelang verfeinde-
ten Völkern, ein europäisches So-
zialmodell als Alternative zum
entfesselten Kapitalismus, das war
einmal ein großes, ich würde sa-
gen, ein großartiges Projekt. Es
geht längst nicht mehr darum, ob
dieses Projekt eine Zukunft hat. Es
geht darum, ob es wieder eine Ge-
genwart bekommt; denn die euro-
päische Integration hat sich doch
längst ins Gegenteil verkehrt, in
ein Projekt zur Entfesselung der
Märkte und zur Aushebelung der
Demokratie, in ein Projekt, das
europaweit die Prekarisierung der
Arbeit und den Abbau sozialer
Leistungen vorantreibt. Die
Wachstumsraten sind heute in den
meisten EU-Staaten niedriger und
die Arbeitslosigkeit höher als vor
Einführung des Binnenmarktes.
Ländern, in denen jeder zweite Ju-
gendliche keinen Job und keine
Perspektive hat, werden mit kal-
tem Ehrgeiz Kürzungsprogramme
diktiert. Dieser Ehrgeiz verlässt die
EU aber sofort, wenn es zum Bei-
spiel darum geht, den Steuertricks
von Apple, Google & Co. endlich
die Grundlage zu entziehen. Da-
bei tragen sie weiß Gott mehr Ver-
antwortung für die öffentlichen
Defizite als angeblich generöse
Sozialprogramme.

Überall in Europa wächst die Un-
gleichheit. Zwischen schamlosem

Reichtum am oberen und hoff-
nungsloser Armut am unteren Ende
lebt eine schrumpfende, abstiegsge-
fährdete Mittelschicht, die sich poli-
tisch im Stich gelassen fühlt. Die
Zustimmung zur EU geht doch
nicht deshalb zurück, weil irgend-
welche Nationalisten Stimmungen
schüren. Die Zustimmung geht zu-
rück, weil die Mehrheit schlicht kei-
nen Grund hat, sich für eine EU zu
begeistern, die ihren Wohlstand ver-
ringert und ihre demokratischen
Rechte aushebelt.

Die agilsten Gegner Europas sit-
zen heute in Brüssel. Es ist nicht
bekannt, ob Marine Le Pen Herrn
Juncker inzwischen für ihre Frexit-
Kampagne als Mitarbeiter ver-
pflichtet hat; aber er ist definitiv
ihr bester Mann. Die Stimmen in
Großbritannien waren kaum aus-
gezählt, als Herr Juncker noch ein-
mal bekräftigte, dass das Handels-
abkommen CETA ohne Zustim-
mung der Mitgliedstaaten in Kraft

gesetzt werden soll.
Inzwischen hat die
Kommission den
Mitgliedstaaten
zwar großzügig das
Recht zur Ratifizie-
rung eingeräumt; al-
lerdings ist das wie-
der nur ein Täu-
schungsmanöver,
weil sie das Abkom-
men vorläufig in

Kraft setzen will. Ich hätte von der
Bundesregierung schon gerne ge-
hört, wie sie zu dieser erneuten
Unverschämtheit unserer Brüsseler
Antidemokraten steht.

Das ist ja nicht alles. Wenige Tage
nach dem Brexit entschied die EU-
Kommission, das mutmaßlich
krebserregende Pflanzengift Gly-
phosat für weitere anderthalb Jahre
zuzulassen. Das Defizitverfahren ge-
gen Portugal und Spanien soll trotz
Krise verschärft werden. Ignoranz
gegenüber demokratischen Rechten,
Einknicken gegenüber der Wirt-
schaftslobby und Gleichgültigkeit
gegenüber einer perspektivlosen
jungen Generation: Deutlicher als
mit diesen drei Entscheidungen
konnte man in der kurzen Zeit seit
dem Brexit wirklich nicht all das de-
monstrieren, was die Menschen an
der EU abstößt.

Wer nicht will, dass Europa end-
gültig zerfällt, der muss doch spä-
testens jetzt auf einen sozialen
und demokratischen Neubeginn
setzen, auf ein Europa, das die
Menschen wieder begeistern kann
und in dem Referenden nicht als
Bedrohung, sondern als normaler
Bestandteil der Demokratie emp-
funden werden.

So ein Europa wollen zumin-
dest wir als Linke, gerade weil wir
nicht wollen, dass die Geister der
Vergangenheit über unsere Zu-
kunft bestimmen.

(Beifall bei der LINKEN)
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Was kann
Moskau

darin denn
anderes sehen
als Kriegsvor-

bereitung?

Konferenzbereich im Nationalstadion in Warschau, wo am 8. und 9. Juli
2016 der Nato-Gipfel getagt hat. © dpa



4 DEBATTENDOKUMENTATION Das Parlament - Nr. 28-29 - 11. Juli 2016

Thomas Oppermann, SPD:

Wir sind für eine schrittweise
Annäherung an Russland

Thomas Oppermann (*1954)
Wahlkreis Göttingen

Liebe Frau Wagenknecht, über
Ihre Angriffe und Ihre Ausführun-
gen zur Kriegstreiberei der NATO
war ich nicht überrascht. Aber als
Sie eben von den „Brüsseler Anti-
demokraten“ gesprochen haben,
war es das erste Mal, dass jemand
den Sprachgebrauch der AfD im
Deutschen Bundestag benutzt hat.

Wie kommen Sie dazu, demo-
kratisch legitimierte, demokratisch
gewählte Vertreter der europäi-
schen Völker, der Europäischen
Kommission als Antidemokraten
zu bezeichnen? Das zeigt ein un-
glaubliches Maß an politischer
Desorientierung und Verwirrung
auf Ihrer Seite.

Was Sie zur Kriegstreiberei der
NATO gesagt haben, hat mich
nicht überrascht, aber ich finde,
Sie verkennen dabei immer eines:

Eine der Lehren aus dem militä-
rischen Größenwahn der Nazis
war, dass ein demokratisches
Deutschland seine Landesverteidi-
gung, seine militärischen Angele-
genheiten nicht allein national-
staatlich organisiert, sondern in
ein Bündnis aus Demokratien ein-
bettet. Ein Bündnis aus Demokra-
tien ist der beste Schutz für unser
Land, für unsere Länder, aber auch
der beste Schutz vor Kriegstreibe-
rei.

Dann haben Sie – das will ich
Ihnen als Drittes sagen – auch
noch den Irakkrieg erwähnt. Ich
will in aller Deutlichkeit daran er-
innern – Sie haben es teilweise an-
gedeutet –: Der Irakkrieg war kein
Krieg der NATO, sondern er war
eine Aktion der sogenannten Ko-
alition der Willigen. Und ich muss
sagen: Ich bin heute noch froh –
und wir sind alle stolz darauf –,
dass Bundeskanzler Gerhard
Schröder und Präsident Jaques
Chirac Deutschland und Frank-
reich aus diesem Krieg herausge-
halten haben.

Wir haben erst vor wenigen Ta-
gen in diesem Plenum daran erin-
nert, dass Deutschland vor 75 Jah-

ren ganz Osteuropa mit einem
mörderischen Krieg überzogen
hat. Daraus erwächst für uns eine
Verantwortung gegenüber unseren
Nachbarn in Osteuropa, aber
ebenso gegenüber Russland.

Willy Brandt ist es vor 50 Jahren
mit der Einleitung der Entspan-
nungspolitik wie keinem anderen
gelungen, dieser Verantwortung
gerecht zu werden.

Übrigens: Die Einleitung der
Entspannungspolitik begann auf
dem Höhepunkt des Kalten Krie-
ges. Das zeigt, auch in schwierigen
Zeiten ist Verständigung möglich.
1990 mit dem Fall des Eisernen
Vorhanges hatten wir alle die
Hoffnung, dass eine Epoche des
Friedens und der Demokratie in
Europa beginnen wird. Aber heu-
te, ein Vierteljahrhundert später,
sind konfrontative Sprache und
aggressives Verhalten auf die poli-
tische Bühne zurückgekehrt. Es
droht ein Rückfall in gefährliche
Zeiten. Ich finde, wir müssen alles
tun, um das zu verhindern.

Mit der Annexion der Krim und
mit dem militärischen Eingreifen
in der Ukraine hat Russland die
Grenzen gewaltsam verschoben,
das Völkerrecht verletzt und die
europäische Friedensordnung in-
frage gestellt.

Großangelegte russische Militär-
manöver mit bis zu 100 000 Sol-
daten verstärken die Furcht in Po-
len und in den baltischen Staaten.

Ich finde es auch nicht vertrau-
enserweckend, dass Putin über
russische Banken überall in
Europa rechtsradikale, rechtspo-
pulistische Parteien wie den Front
National finanziert.

Ich finde, darauf müssen wir
klare Antworten geben. Aber wenn
wir auf jedes russische Manöver
mit einem eigenen Manöver ant-
worten, wenn auf jede militärische
Aktion eine militärische Reaktion
folgt, wenn auf jede Aufrüstung ei-
ne eigene Aufrüstung folgt, dann
rutschen wir wieder in die Logik
des Kalten Krieges. Ich sage, wir
müssen alles daransetzen, dass wir
in diese verhängnisvolle Spirale
nicht wieder hineinkommen. Ein
Rüstungswettlauf wäre das Letzte,
was Russland und Europa gebrau-
chen können.

Zum Glück gibt es einen großen
Konsens in diesem Haus, dass ein
Ausweg aus dem Konflikt in der
Ukraine nicht mit militärischen,
sondern nur mit diplomatischen
Mitteln möglich ist. Frank-Walter
Steinmeier hat völlig recht, dass
man mit Truppenparaden und
Manövern allein keine Sicherheit

gewinnen kann. Ich bin Frank-
Walter Steinmeier dankbar, dass er
darauf aufmerksam gemacht hat,
dass man mit militärischer Stärke
allein keinen Frieden sichern
kann.

Angesichts der globalen Krisen
müssen wir die Konfrontation in
Europa überwinden. Es gibt für
uns Sozialdemokraten für das Ver-
hältnis zwischen Russland und
der NATO drei klare Leitlinien.

Die erste ist Verteidigungsbereit-
schaft. An der Verteidigungsfähig-
keit und dem Verteidigungswillen
der NATO darf kein Zweifel beste-
hen. Die kollektive Verteidigung
des Bündnisses ist für uns und be-
sonders für die baltischen Länder
und Polen ein Garant für Sicher-
heit. Deshalb unterstützen wir die
Maßnahmen zur Rückversiche-
rung, wie sie auf dem NATO-Gip-
fel beschlossen werden sollen.

Die zweite ist Dialogfähigkeit.
Wir müssen mehr miteinander
und nicht mehr nur übereinander
sprechen. In guten Zeiten ist das
eine Selbstverständlichkeit. Aber
gerade in schwierigen Zeiten ist
Dialog besonders wichtig und die
größte außenpolitische Herausfor-
derung. Für die nächste Zeit muss
deshalb die Devise lauten: So viel
Sicherheit wie nötig, aber so viel
Dialog und Kooperation wie mög-
lich.

Dritte Leitlinie: Die nachhaltige
Sicherheit für Europa kann es
nicht ohne Russland und erst
recht nicht gegen Russland geben.
Deshalb muss es unsere Strategie
sein, Russland als einen verant-
wortungsvollen Partner zurückzu-
gewinnen, Russland wieder in ei-
ne verantwortungsvolle Partner-
schaft einzubinden. Deshalb ver-
stehe ich überhaupt nicht, dass
immer wieder Leute kritisiert wer-
den, die den Dialog mit Russland
fordern.

All denen, die unseren Außen-
minister jetzt als „Russlandverste-
her“ bezeichnet haben, hat Frank-
Walter Steinmeier am Wochenen-
de, wie ich finde, eine ganz ein-
deutige Antwort gegeben, näm-
lich: Wer aufhört, andere zu ver-
stehen, wer aufhört, andere verste-
hen zu wollen, der sollte keine
Außenpolitik betreiben. Ich bin
froh – und ich glaube, auch die
ganz große Mehrheit der Deut-
schen ist froh –, dass Frank-Walter
Steinmeier und nicht jemand an-
deres unser Außenminister ist.

Wir sind für eine schrittweise
Annäherung an Russland. Sanktio-
nen sind kein Selbstzweck – die
Aufhebung von Sanktionen aller-

dings ebenso wenig. Nur wenn
Russland sein Verhalten ändert, er-
füllen sie ihren Sinn. Deshalb
wird es mit uns auch kein Aufwei-
chen der Sanktionen geben, ohne
dass es echte Zugeständnisse von
Wladimir Putin gibt.

Es gibt Hardliner, die nun sa-
gen: Alles oder nichts! Sie fordern
und erwarten, dass Russland be-
dingungslos in Vorleistung geht.
Ich halte diesen Ansatz nicht für
erfolgversprechend. Für die SPD
ist klar: Wenn es bei der Umset-
zung substanzielle Fortschritte
gibt, dann können die Sanktionen
auch schrittweise aufgehoben wer-
den.

Auch Ronald Pofalla als Vorsit-
zender des Petersburger Dialoges
hat diese Position ausdrücklich
vertreten. Ausgerechnet Ronald
Pofalla! Eine Stimme der Vernunft
im konservativen Lager!

Die Frau Bundeskanzlerin ist im
Augenblick verhindert, aber ich
möchte an dieser Stelle noch ein-
mal auf den letzten Europäischen
Rat zurückkommen. Ich fand es
gut, dass Frankreich, Italien und
Deutschland auf diesem Rat klar-
gemacht haben: Wir brauchen
beim Brexit möglichst schnell
Klarheit. Europa muss sich neu
orientieren. Die 27 verbleibenden
Mitglieder der Europäischen Uni-
on brauchen eine Grundlage, auf
der sie arbeiten können. Ich fand
es auch gut, dass klargemacht wur-
de und dass es einen breiten Kon-
sens in Europa gibt, dass es keine
Sonderbehandlung von Großbri-
tannien geben kann. Alle Vorteile,
aber keine Pflichten: Das geht
nicht, das würde nur Anreize für
andere in Europa schaffen, sich
selbst auch nur die Vorzüge zu si-
chern.

Im Augenblick ist die Neigung
in der EU, sich von ihr abzuwen-
den, gesunken. Das ist in den letz-
ten Tagen ganz deutlich geworden
und liegt vor allen Dingen daran,
dass Großbritannien nach der Bre-
xit-Bruchlandung im politischen
Chaos versunken ist. Auch darü-
ber müssen wir im Deutschen
Bundestag und überall in Europa
reden – übrigens nicht mit Häme,
aber in aller Klarheit.

Mit jedem Tag wird deutlicher:
Die „Leave“-Kampagne hatte nie
einen Plan für den Ausstieg Groß-
britanniens aus der Europäischen
Union. Sie hat den Wahlkampf
mit unhaltbaren Versprechungen
geführt, und anschließend sind
die Brexit-Ideologen in der politi-
schen Versenkung verschwunden.

Der Slogan der Brexit-Kampa-
gne, „Take back control“, wirkt an-
gesichts der politischen Führungs-
losigkeit wie blanker Hohn.

Es sieht so aus, als würden die
Brexit-Ideologen kein einziges ih-
rer Versprechen halten können.

Ich sage: Das würde auch in
Frankreich passieren, wenn Mari-
ne le Pen gewählt würde, und das

würde auch in den Niederlanden
passieren, wenn Geert Wilders die
Wahlen gewinnen würde. Das
würde überall in Europa passie-
ren, wenn die Populisten die
Oberhand gewinnen würden.

Boris Johnson und Nigel Farage
sind angetreten, um die Geschich-
te zu ändern. Jetzt sind sie – leider
zu spät – als politische Hochstap-
ler und verantwortungslose Hasar-
deure demaskiert worden.

Ich wünsche mir, dass wir die
vielen Hochstapler in Europa
rechtzeitig entlarven, bevor sie ei-
nen so großen Schaden anrichten
können wie in Großbritannien.

Es lohnt sich auch deshalb, da-
rüber zu reden, weil ich das Ge-
fühl habe: Mit jedem Tag und mit
jedem Blick auf das politische
Chaos, das angerichtet worden ist,
wächst wieder die Wertschätzung
für seriöse Parteien, wächst wieder
die Wertschätzung für seriöse Poli-
tik. Ich glaube, das ist gut für un-
sere Demokratie.

Das beste Mittel gegen die Fein-
de Europas ist aber ein besseres
Europa. Die Europäische Union
muss das Vertrauen der Menschen
durch Handlungsfähigkeit wieder
zurückgewinnen. Das geht nur,
wenn wir uns auf die großen und
wichtigen Fragen konzentrieren,
wenn wir in den besonders notlei-
denden Ländern wieder für
Wachstum und Beschäftigung sor-
gen. Dazu brauchen wir mehr In-
vestitionen in Ausbildungspro-
gramme für junge Menschen, in
Forschung, in Entwicklung, in ei-
ne moderne Infrastruktur, in ein
europaweites Glasfasernetz für
schnelles Internet. All das, Herr
Schäuble, wollen wir entgegen der
Darstellung, die Sie verbreitet ha-
ben, nicht mit neuen Schulden in
Europa finanzieren, sondern mit
regulären Staatseinnahmen. Es ist
kein sinnvolles politisches Ziel,
die Verschuldung in Europa aus-
zuweiten. Es ist aber sehr wohl ein
sinnvolles politisches Ziel, die fi-
nanzielle Handlungsfähigkeit der
EU-Mitgliedstaaten und der Euro-
päischen Union wiederherzustel-
len.

Deshalb sage ich: Wir müssen
die Steuerhinterziehung in Europa
bekämpfen. Wir müssen die Steu-
erschlupflöcher schließen. Wir
müssen die Finanztransaktions-
teuer einführen. Wenn alle ihren
gerechten Teil zur Finanzierung
der Europäischen Union beitra-
gen, dann brauchen wir keine
neuen Schulden in Europa. Nur
so, mit gerecht finanzierten Inves-
titionen, können wir das Kernver-
sprechen der Europäischen Union
wieder erfüllen: Fortschritt, Ge-
rechtigkeit und Demokratie für al-
le Menschen in Europa. Lassen Sie
uns daran gemeinsam arbeiten.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeord-

neten der CDU/CSU)
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Dr. Anton Hofreiter, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Einstieg in die Aufrüstungsspirale
ist nicht die richtige Antwort

Anton Hofreiter (*1970)
Landesliste Bayern

Das Verhältnis zu Russland ist
so schlecht wie seit der Zeit des
Kalten Krieges nicht mehr. Die
Sorge vieler Menschen auf dem
Kontinent vor einem Krieg ist so
groß wie schon lange nicht mehr.
Mit der Annexion der Krim und
mit den Aktionen in der Ostukrai-
ne hat Russland, hat Putin die
Friedensordnung in Europa auf
den Kopf gestellt. Man muss ganz
klar sagen: Es ist eine besondere
Tragik, dass mit der Ukraine das
erste Land weltweit, das freiwillig
seine Atomwaffen komplett abge-
geben hat, von seiner eigenen Ga-
rantiemacht überfallen worden ist.

Von einer Fraktion, die gern von
sich behauptet, dass ihr Friedens-
politik wichtig wäre, dazu nie
wirklich etwas zu hören, finde ich,
ehrlich gesagt, beschämend und
problematisch. Dass ein Land,
das, wie gesagt, freiwillig seine
Atomwaffen komplett abschafft,
von seiner Garantiemacht überfal-
len wird, ist ein solcher Rück-
schlag für eine vertragsbasierte
Friedenspolitik, wie wir ihn lange
nicht erlebt haben. Da würde ich
mir vonseiten der Linksfraktion
ganz klare Worte wünschen.

Putin ist über das Budapester
Abkommen hinweggetrampelt. Er
hat die Souveränität der Ukraine
ignoriert, und er hat ihre territo-
riale Integrität ignoriert. Es ist

ganz klar, dass dieses Vorgehen
nicht hinnehmbar ist. Daran kann
es nicht den geringsten Zweifel ge-
ben. Deshalb war die Reaktion der
EU und war die Reaktion der
NATO richtig und wichtig. Es war
richtig und wichtig, dass die Euro-
päische Union gemeinsam Sank-
tionen verhängt hat. Es ist völlig
verständlich und nachvollziehbar
– das darf man auch mit Blick auf
die Geschichte nicht ignorieren –,
dass die östlichen Staaten der
NATO jetzt größere Sicherheitsbe-
dürfnisse und Bedenken haben.
Das liegt doch auf der Hand. Es ist
notwendig und richtig, dass es ei-
ne Rückversicherung im Bündnis
gibt und dass das Bündnis zusam-
menstehen muss.

Aber dabei stellt sich die Frage:
Was ist die richtige Antwort da-
rauf? Ich habe gewisse Zweifel,
dass der Einstieg in die Aufrüs-
tungsspirale und Sprachlosigkeit
die richtige Antwort sind. Wolf-
gang Ischinger, der Vorsitzende
der Münchner Sicherheitskonfe-
renz – ich hätte nicht gedacht,
dass ich ihn einmal als friedens-
politischen Kronzeugen zitieren
würde –,hat gesagt, dass die Ge-
fahr so groß wie selten ist, dass die
Eskalationsschritte in Richtung
militärische Kampfhandlung füh-
ren werden, und er gibt einen
ganz klaren Rat in Richtung NATO
und Bundesregierung: Nicht
draufsatteln, sondern mäßigen!

Ich glaube, es wäre wichtig, dass
die Bundesregierung diesen Rat
beherzigt. Denn das ist der alte
Irrweg, dass man auf ein Manöver
mit dem nächsten Manöver und
auf Aufrüstung auch mit Aufrüs-
tung reagiert; das ist die Spirale
des Kalten Krieges. Wir sollten ei-
gentlich etwas aus dem Kalten
Krieg gelernt haben.

Da teile ich ja die Meinung von
Thomas Oppermann, aber ich
würde dann auch erwarten, dass
ihr euch mit dieser Haltung ge-

genüber der Bundesregierung und
der NATO durchsetzen könnt. Da
werden nämlich andere Dinge dis-
kutiert. Die Kanzlerin hat es dar-
gestellt. Da wird diskutiert, dass
die Raketenabwehr als angeblich
defensives System – es wird von
Russland überhaupt nicht als de-
fensiv empfunden – weiter ausge-
baut werden soll. Die Reaktion
darauf zeigt sich bereits: In Kali-
ningrad werden jetzt auch Raketen
aufgestellt.

Genau das ist der Einstieg in die
Rüstungsspirale. Das ist in der Ver-
gangenheit immer mit dem Iran
begründet worden. Jetzt haben wir
das Abkommen mit dem Iran,
aber es wird weiter daran festge-
halten. Das ist genau der Irrweg,
den wir eigentlich überwunden
haben sollten. Ich würde von euch
und auch von Herrn Steinmeier
erwarten, dass ihr euch, wenn das
schon erkannt wird, gegenüber
der Bundesregierung entsprechend
durchsetzt.

Was die Gespräche darüber an-
geht, dass jetzt dauerhaft NATO-
Truppen in den östlichen Staaten
stationiert werden sollen – wir
sprechen nicht von Air Policing;
das können wir absolut verstehen
und halten es für richtig, sondern
es geht um die dauerhafte Statio-
nierung von Truppen –, besteht
die Gefahr, dass die NATO-Russ-
land-Grundakte auch von unserer
Seite gebrochen wird. Ich erwarte
von der Bundesregierung, dass sie
sich ganz eindeutig dagegenstellt.
Denn das wäre ein weiterer Schritt
in Richtung Eskalation.

Die Bundeskanzlerin hat auch
hier davon gesprochen, dass 2
Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts für Rüstung ausgegeben
werden sollen. Das würde bedeu-
ten, wenn wir es wirklich umset-
zen, dass wir 25 Milliarden Euro
mehr für Rüstung ausgeben wür-
den.
Es kann doch nicht ernsthaft die
Antwort der Großen Koalition auf
die globalen Herausforderungen
sein, 25 Milliarden Euro mehr für
Waffen ausgeben zu wollen. Ist
das eine Belohnung für das, was
wir bereits sehen: dass Frau von
der Leyen die Bundeswehr nicht
im Griff hat und dass bis jetzt viel
Geld verschwendet worden ist?
Das kann doch nicht ernsthaft Ih-
re Antwort auf die globalen He-
rausforderungen sein.

Es war die Rede davon, dass die
NATO im Abriegeln der Grenze
zwischen Griechenland und der
Türkei sehr erfolgreich ist und
dass dort weniger Menschen ster-

ben. Ja, das kann man, wenn man
so will, als Erfolg sehen. Aber
wenn man sieht, was im Mittel-
meer insgesamt passiert – dass die
Menschen jetzt über Ägypten flie-
hen, was ein weitaus gefährliche-
rer Weg ist und dazu führt, dass
sie wesentlich länger auf dem
Meer sind, sodass die Wahrschein-
lichkeit steigt, dass mehr Men-
schen ertrinken –, zeigt sich ein-
deutig, dass militärische Abschot-
tung keine sinnvolle Maßnahme
ist, wie man mit Geflüchteten um-
geht. Auch da würde ich erwarten,
dass Sie sich um die Ursachen
kümmern und nicht nur auf Ab-
schottung setzen.

Ursprünglich war ja vorgesehen,
dass wir heute auch über den Bre-
xit sowie über die Ergebnisse des
Europäischen Rates diskutieren
und dass Frau Merkel in der Regie-
rungserklärung etwas dazu sagt.
Ich finde es sehr bedauerlich, dass
wir von ihr dazu nichts gehört ha-
ben. Von der Bundesregierung ins-
gesamt haben wir nämlich sehr,
sehr viel gehört – aber extrem viel
Unterschiedliches. Europa steht
vor der größten Herausforderung
in seiner Geschichte.
Die Europäische Union ist be-
droht wie nie, und was haben wir
für eine Bundesregierung? Wir ha-
ben einen Herrn Schäuble, der
mehr Zusammenarbeit zwischen
den Nationalstaaten fordert und
gleichzeitig auf die EU-Institutio-
nen wie die Kommission ein-
drischt. Wenn ich mir Herrn
Schäubles Bilanz bei der Zusam-
menarbeit zwischen den National-
staaten anschaue, so fällt mir zum
Beispiel die Finanztransaktions-
teuer ein, die in der letzten Legis-
laturperiode vereinbart wurde.

Ich glaube, wir haben sie immer
noch nicht umgesetzt. Sie sollten
sich einmal an die eigene Nase
fassen, Herr Schäuble, und überle-
gen, wie erfolgreich diese Zusam-
menarbeit bis jetzt ist, statt auf an-
dere einzudreschen.

Wenn ich mir diese Bundesre-
gierung weiter anschaue, so haben
wir dort einen Herrn Gabriel, der
die EU gleich neu gründen möch-
te und davon spricht, dass mehr
investiert wird. – Ja, das halten wir
für richtig, dass mehr investiert
wird. Der Erste Parlamentarische
Geschäftsführer der Union – ich
glaube, ihr seid in der gleichen
Koalition; Herr Gabriel ist immer-
hin Vizekanzler – antwortet auf
die Vorschläge des Vizekanzlers
mit der Aussage: Griff in die sozia-
listische Mottenkiste.

So präsentiert sich die Große
Koalition. So präsentiert sich die
Bundesregierung in der größten
Herausforderung, vor der die Eu-
ropäische Union steht.So präsen-
tiert sich die Regierung eines der
wichtigsten und mächtigsten Län-
der der Europäischen Union. Das
kann doch nicht euer Ernst sein!

Und wie reagiert die Bundes-

kanzlerin auf das Ganze? Wie rea-
giert sie auf das Chaos in ihrer ei-
genen Regierung? Sie reagiert da-
mit, dass sie einfach dazu
schweigt. Das kann doch nicht ihr
Ernst sein angesichts der histori-
schen Aufgabe, vor der wir stehen!
Das ist ein historisches Versagen
dieser Bundesregierung.

Selbstverständlich müssen wir
uns intensiv damit beschäftigen,
was eigentlich los ist in Europa,
warum Antieuropäer und Rechts-
populisten einen solchen Zulauf
erhalten: fast 50 Prozent für die
FPÖ in Österreich, Le Pen führt in
den Umfragen für die Präsident-
schaftswahlen, und in Polen und
Ungarn sind bereits Regierungen
mit einem extrem seltsamen De-
mokratieverständnis an der
Macht. Wir könnten viele weitere
Länder aufzählen. Wir müssen uns
überlegen, wo die Zusammenhän-
ge sind.

Natürlich hat das auch etwas
mit Fehlern in nationaler und eu-
ropäischer Politik zu tun. Wir hal-
ten CETA auch für grundfalsch
und haben die Rechtsauffassung,
dass CETA stark in die Belange der
Nationalstaaten eingreift und des-
halb rechtlich ein gemischtes Ab-
kommen ist. Aber man kann nicht
davon sprechen, dass es, wenn nur
das Europaparlament darüber ab-
stimmen würde, antidemokratisch
wäre. Es ist in unseren Augen eine
falsche Entscheidung, dies zu tun.
Aber eine falsche Entscheidung,
die von einer Mehrheit gedeckt ist,
ist nicht deshalb antidemokra-
tisch, nur weil ich oder die Links-
fraktion sie für falsch halten. Viel-
mehr muss man dann halt für an-
dere Mehrheiten kämpfen und
darf nicht davon reden, dass diese
Entscheidungen antidemokratisch
wären.

Europa muss wieder dafür sor-
gen, dass es seine vier Grundver-
sprechen erfüllt. Diese waren: Frie-
den, Freiheit, Demokratie und
Wohlstand für alle. Wenn wir ge-
meinsam dafür sorgen, dann ha-
ben wir auch alle Chancen, dass
die Menschen wieder der Meinung
sein werden: Die Europäische
Union ist eine gute Sache; die Eu-
ropäische Union dient allen. Die
Europäische Union ist unsere ein-
zige Chance, bestimmte grundle-
gende Probleme weltweit zu lö-
sen. Viele Nationalstaaten sind zu
klein, um Herausforderungen wie
der Klimakrise –– und den Steuer-
hinterziehungen transnationaler
Konzerne zu begegnen.
Dazu brauchen wir die Europäi-
sche Union – nicht, weil es eine
Garantie dafür gibt, dass sie die
richtige Politik macht, aber weil es
die Chance gibt, dass sie die richti-
ge Politik macht, wenn wir die
richtigen Mehrheiten erkämpft ha-
ben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN)
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Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) im Juni 2016 im Kanzleramt. © dpa
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Volker Kauder, CDSU/CSU:

Das Miteinander muss auf
Augenhöhe stattfinden

Volker Kauder (*1949)
Wahlkreis Rottweil – Tuttlingen

Der NATO-Gipfel in dieser
Woche findet in einer po-
litisch bewegten Zeit in

Europa und in der Welt statt. Der
NATO-Gipfel macht auch deut-
lich, dass es zur Lösung der Pro-
bleme auf uns alle ankommt. In
der NATO sind die Staaten
Europas und andere in einem
Bündnis miteinander vereint, und
zwar in einem Bündnis, das aus-
schließlich – ich habe Veranlas-
sung, dies so deutlich zu sagen,
nach einigen Äußerungen in den
letzten Tagen – defensiv angelegt
ist.

Sie können genauso wie wir alle
stolz darauf sein, dass wir in einer
Demokratie leben, wo auch solche
Sachen gesagt werden können,
und nicht in einem Land wie
Russland, wo Pressefreiheit nicht
existiert und wo Menschen, die et-
was sagen, was der Regierung
nicht passt, verfolgt werden.

Wir dürfen stolz darauf sein, in
einer solchen Demokratie zu le-
ben.

In dieser bewegten Zeit kommt
es also darauf an, dieses Europa zu
stärken und eine Antwort auf die
Konflikte zu geben, die uns alle so
beschäftigen und belasten.

Ja, es ist richtig, dass dieses
Bündnis, das defensiv angelegt ist,
den Dialog mit denjenigen sucht,
die als wichtige Mitspieler auf der
politischen Bühne auftreten. Aber
es kommt auch darauf an, dass
man die Dinge richtig benennt.
Deswegen finde ich das völlig
richtig, Herr Hofreiter, was Sie
heute gesagt haben und was auch
im Entschließungsantrag Ihrer
Fraktion steht. Aber was als Kon-
sequenz formuliert wird, ist nicht
überzeugend. Wenn ich in Ihrem
Antrag den Satz lese: „Gleichzeitig
muss Russland auch bereit sein,
dieses Angebot anzunehmen“,
dann kann ich nur sagen: Russ-
land nimmt das eine oder andere
Angebot eben nicht an. Auch da-
rauf müssen wir eine Antwort fin-

den. Es ist ein wenig blauäugig, zu
formulieren, dass wir nicht in eine
neue Spirale der Aufrüstung gera-
ten und nicht auf jedes Manöver
eine gleiche Antwort geben dür-
fen, und dann zu sagen: Aber
Russland muss das Angebot, das
wir machen, auch annehmen. –
Damit Russland dieses Angebot
annimmt, muss klar und deutlich
gesagt werden: Wir sind nicht
wehrlos, wenn Verträge mit Füßen
getreten werden und wenn Länder
wie die Ukraine überfallen wer-
den. Sie haben völlig recht: Das ist
noch viel schlimmer, als das Völ-
kerrecht zu verraten, wie es die
Russen getan haben. Die Russen
haben den Ukrainern versichert:
Wenn ihr die Atomwaffen abgebt,
sind eure Grenzen sicher. – Das ist
eine der großen politischen Lü-
gen, die wir in dieser Zeit erlebt
haben.

Das darf nicht einfach mit dem
lapidaren Satz „Russland muss das
Angebot auch annehmen“ beisei-
tegeschoben werden.

Richtig ist – da wir nach politi-
schen Lösungen su-
chen –, dass wir mit-
einander reden müs-
sen. Aber dieses Mit-
einanderreden muss,
wie es so schön heißt,
auf Augenhöhe statt-
finden. Dieses Mitei-
nanderreden muss
auch bedeuten, dass
der andere weiß, dass
der Gesprächspartner
genauso stark ist wie er selber, da-
mit er nicht auf dumme Gedan-
ken kommt.

Wir müssen klipp und klar sa-
gen, dass wir auf Augenhöhe sein
müssen, damit der andere nicht
den Eindruck hat, dass er mit
dem, was er schon einmal ge-
macht hat, nämlich andere zu
überfallen, Gesprächspartnern
drohen kann. Jetzt, Herr Hofreiter,
kann ich nur sagen: Wir alle wol-
len keine Spirale der Aufrüstung.
Aber ich habe damals – Sie wahr-
scheinlich auch – intensiv an der
Debatte über den NATO-Doppel-
beschluss teilgenommen. Ich weiß
noch, was mir damals alles gesagt
worden ist. Das Ergebnis war: Nur
dadurch, dass wir die NATO-
Nachrüstung beschlossen haben,
wie Gorbatschow formuliert hat,
war es überhaupt möglich, einen
anderen Weg, nämlich einen fried-
licheren Weg, zu beschreiten. Es
ist eben nicht so, dass wir aus der
Geschichte nicht lernen können.

Es liegt eine gewisse Tragik da-
rin, dass Helmut Schmidt dies ge-

sehen hat, aber die SPD ihm darin
nicht ganz so richtig gefolgt ist.
Aber wir sollten die Fehler der Ver-
gangenheit nicht wiederholen.
Deswegen sage ich: Ja, es ist rich-
tig, wenn die NATO demonstriert:
Wir sind so stark, dass wir uns ver-
teidigen können, aber wir sind
auch so stark, dass wir den Dialog
führen können. – Der Dialog mit
Russland wird geführt. Auch ich
hätte mich gefreut, wenn der
NATO-Russland-Rat vor dem
NATO-Treffen hätte stattfinden
können. Die Russen wollten das
nicht. Sie wollen den NATO-Russ-
land-Rat erst nachher einberufen.
Okay, aber er findet auf jeden Fall
statt. Deswegen halte ich es für
völlig falsch, wenn für die NATO
durch Formulierungen der Ein-
druck erweckt wird, als ob sie Ag-
gressionen ausübt. Die NATO ist
ein defensives Bündnis, und die
Aggression kam von anderen,
nicht von der NATO.

Eine Voraussetzung dafür, dass
die NATO stark bleiben kann – da
hat Thomas Oppermann völlig

recht –, ist, dass
Europa stark
bleibt. Ohne ein
starkes Europa
und starke euro-
päische Staaten
wird die NATO
ihre Aufgabe
nicht erfüllen
können. Es gibt
tatsächlich einen
Zusammenhang

zwischen diesem Verteidigungs-
bündnis und Europa.

Dass Europa stark bleibt und in
Teilen wieder stark wird, hängt na-
türlich damit zusammen, dass
Europa wirtschaftlich konkurrenz-
fähig ist. Da zeigt doch der Blick
auf unsere innenpolitische Situati-
on: Stark im Wettbewerb kann nur
ein Land sein, das sich ent-
schließt, erstens Reformen durch-
zuführen, um auf der Höhe der
Zeit zu bleiben, und zweitens kei-
ne neuen Schulden zu machen.
Angriffe auf unseren Bundesfi-
nanzminister wie die, die schwar-
ze Null sei ein Fetisch, sind abso-
lut nicht in Ordnung. Das hat
nicht Kollege Oppermann ge-
macht, aber aus der SPD ist das
gekommen. Da kann ich nur sa-
gen: Die schwarze Null ist kein Fe-
tisch, sondern sie ist eine existen-
zielle Voraussetzung dafür, dass
auch die junge Generation Chan-
cen in diesem Land und in Europa
hat.

Zu der Aussage „Wir wollen kei-
ne neuen Schulden machen, son-

dern wir wollen das in Europa an-
ders organisieren“ kann ich nur
sagen: Es war auch eine Stimme
aus der SPD, die damals im Zu-
sammenhang mit Griechenland
formuliert hat, der deutsche Arbei-
ter könne mit seinen Steuergel-
dern nicht die Renten in Athen be-
zahlen. Auch daran muss ich ein-
mal erinnern.

Deswegen rate ich dazu, alles in
Ruhe miteinander zu besprechen.

Jetzt kann ich noch einmal sa-
gen, was ich schon in der letzten
Debatte gesagt habe.

Ich möchte darauf hinweisen,
dass es keinen Sinn macht – lieber
Thomas Oppermann, da sind wir
uns ja einig –, Geld in etwas hi-
neinzuwerfen, ohne dass man vor-
her die Strukturen verändert hat.
Ich erläutere das einmal an eini-
gen Beispielen.

Wenn wir der jungen Generati-
on keine berufliche Ausbildung
ermöglichen und glauben, dass
der Facharbeiter nichts mehr wert
ist, sondern dass jeder studieren
muss, dann haben wir eine Situa-
tion wie beispielsweise in Spa-
nien. Auf eine solche Situation
können wir nicht dadurch reagie-
ren, dass wir noch mehr Geld ge-
ben. Stattdessen müssen sich
Strukturen ändern, und es muss
für Wachstum gesorgt werden.

Nächstes Beispiel. Wir wollen in
Europa bei Projekten zusammen-
arbeiten. Der Präsident Frank-
reichs hat gesagt: Bei gemeinsa-
men Rüstungsprojekten können
wir nicht zusammenarbeiten, weil
die Vorschriften in Deutschland so
sind, dass wir Franzosen damit
nicht leben können. – Dazu kann
man sagen: Das ist okay. – Aber
dann darf man nicht bejammern,
dass wir keine Chance auf gemein-
same Wachstumsprojekte in der
Europäischen Union haben. Auch
das muss man einmal klar und
deutlich sagen.

Ich rate, dass wir in Europa erst
einmal in aller Ruhe die Antwort
aus Großbritannien abwarten,
dann Gespräche führen, dass wir
uns vor allem aber bewusst ma-
chen, dass wir den Weg, der bei
uns zum Erfolg geführt hat, näm-
lich Reformen durchzuführen und
Wachstumsimpulse zu setzen,
auch in Europa beschreiten müs-
sen. Wir sollten nicht auf Rezepte
zurückgreifen, die sich in der Ver-
gangenheit auch in unserem Land
nicht bewährt haben.

Richtig ist auch, dass die Zu-
stimmung zu Europa gerade bei
der jungen Generation davon ab-
hängt, dass dieses Europa Perspek-
tiven für sie bieten kann. Das, was
wir als einen Grund für die Flucht
in Afrika und anderen Regionen
benennen – dass junge Menschen
keine Perspektive erkennen –, das
darf nicht das Ergebnis in Europa
sein. Auch deswegen ist es richtig,
dass wir für junge Menschen Per-
spektiven schaffen. Ich habe da-

rauf hingewiesen, dass dafür Re-
formen notwendig sind.

Gerade vor dem Hintergrund
der Entscheidung, die in Großbri-
tannien getroffen worden ist,
müssen wir aber auch klar und
deutlich sagen – da stimme ich
Thomas Oppermann zu –, was es
für Konsequenzen hat, wenn man
Leuten nachläuft, die populistisch
sind, die, um es einmal vorsichtig
zu formulieren, falsche Aussagen
machen und die, was ebenfalls der
Wahrheit entspricht, die die Men-
schen anlügen. Wer Populisten
nachläuft – das zeigt Großbritan-
nien –, der schadet sich selbst,
und dies müssen wir immer wie-
der deutlich machen.

Aber dazu gehört auch, festzu-
stellen – ich habe Veranlassung,
das heute zu sagen –: In einer Ko-
alition, in jeder Koalition gibt es
bei der einen oder anderen Frage
natürlich unterschiedliche Auffas-
sungen. Das sage ich jetzt ohne
Ironie – das gibt es in deiner Par-
tei, Thomas Oppermann, und
auch in meiner –: Es ist eben so,
dass nicht alle Menschen die glei-
che Meinung haben. Das wäre ja
auch wirklich langweilig.

Aber eines ist doch klar – das
anzuerkennen, darum bitte ich –:
Wir sollten das, was wir in den
vergangenen zweieinhalb Jahren
in dieser Großen Koalition ge-
meinsam erreicht haben, was un-
serem Land nützt und was den
Menschen nützt, jetzt nur wegen
des Wahlkampfs nicht kleinreden.
Es gab noch nie eine Situation in
unserem Land – in Deutschland –,
in unserer Zeit, wo es den Men-
schen so gut ging wie heute.

Dazu können wir aus gutem
Grund sagen, um genau den Po-
pulisten entgegenzutreten: Das
hat auch etwas mit unserer Politik,
mit der Politik dieser Großen Ko-
alition zu tun. Dazu sollten wir
uns bekennen.

Deshalb finde ich, dass wir auf
das, was wir miteinander gemacht
haben, was den Menschen dient
und vor allem der jungen Genera-
tion in unserem Land dient – sie
hat alle Chancen –, miteinander
stolz sein dürfen, und dies dürfen
wir auch sagen. Ja, unser Land be-
findet sich in einem guten Zu-
stand. Es gibt große Herausforde-
rungen, aber gerade weil wir wis-
sen, was wir durch richtige Politik
leisten können, sind wir zuver-
sichtlich – auch für die Zukunft.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei

Abgeordneten der SPD)
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Dies ist eine gekürzte Version der De-
batte. Es sprachen zudem die Abge-
ordneten Niels Annen (SPD), Florian
Hahn (CDU/CSU), Wolfgang Hellmich
(SPD), Henning Otte (CDU/CSU) und
Jürgen Hardt (CDU/CSU).

Die Nato ist ein
defensives

Bündnis, die
Aggression kam

von anderen,
nicht von ihr.
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Dr. Eva Högl, SPD:

Wir brauchen auch Unterstützung
für die Opfer von Straftaten

Eva Högl (*1969)
Wahlkreis Berlin-Mitte

Wir wollen heute im
Deutschen Bundestag
eine Reform des Sexu-

alstrafrechts beschließen. Wir wol-
len mit dieser Reform endlich den
Grundsatz „Nein heißt nein“ ins
deutsche Strafgesetzbuch schrei-
ben.

Wir wollen, dass jede nicht ein-
vernehmliche sexuelle Handlung
künftig unter Strafe gestellt wird.
Wer gegen den erkennbaren Wil-
len eine sexuelle Handlung an ei-
ner anderen Person vornimmt,
macht sich künftig strafbar. Das ist
eine wirklich wegweisende Re-
form. Wir nennen
das auch einen Para-
digmenwechsel. Au-
ßerdem wollen wir
die sexuelle Belästi-
gung endlich unter
Strafe stellen. Bisher
ist es so, dass viele
sexuelle Belästigun-
gen unterhalb der Er-
heblichkeitsschwelle
sind und nicht mit dem Strafrecht
geahndet werden können. Das
wollen wir ändern.

Und wir wollen bestrafen, wer
sich an einer Gruppe beteiligt,
wenn aus der Gruppe heraus Straf-
taten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung begangen werden. Das
ist eine wegweisende Reform.

Wir können mit dieser Reform
auch die Istanbuler Konvention
ratifizieren, die 2011 unterschrie-
ben wurde. Sie kann jetzt endlich
umgesetzt werden.

Eine solche Reform hat immer
viele Väter und Mütter, in diesem
Fall ganz besonders viele Mütter.
Deswegen möchte ich an dieser
Stelle den vielen danken, die an
dieser Reform mitgearbeitet ha-
ben; denn so etwas ist immer
Teamwork. Verbände, Vereine und

Einzelpersonen haben uns ganz
tatkräftig unterstützt. Ich möchte
hier einige stellvertretend für viele
andere herausheben. Einige von
ihnen haben wir eingeladen, heu-
te an unserer Debatte teilzuneh-
men. Ich begrüße sie auf der Tri-
büne ganz herzlich.

Herzlichen Dank an Katja Grieger
und den Bundesverband der Frau-
enberatungsstellen und Frauennot-
rufe für die profunde Analyse der
Strafbarkeitslücken, die eine gute
Grundlage für unsere Debatte war.

Herzlichen Dank dem Deut-
schen Juristinnenbund, stellvertre-
tend Dagmar Freudenberg, dem
Deutschen Institut für Menschen-
rechte, hier insbesondere an Heike
Rabe, der Rechtsanwältin Christi-
na Clemm, der Professorin Tatjana
Hörnle, dem Professor Jörg Eisele
und vielen anderen für guten ju-
ristischen Rat, für Unterstützung
und für Hilfestellung bei den For-
mulierungen.

Ich möchte mich auch aus-
drücklich nicht nur beim Koaliti-
onspartner für die guten Gesprä-
che bedanken, sondern auch bei
den Kolleginnen und Kollegen der
Opposition. Vielen Dank für den

guten Austausch,
der ermöglicht,
dass wir heute –
mit großer Mehr-
heit hoffentlich –
diese Reform im
Deutschen Bun-
destag beschlie-
ßen können. Auch
dafür an dieser
Stelle ganz herzli-

chen Dank.
Als erste Rednerin in dieser De-

batte möchte ich, lieber Heiko
Maas, auch dem Bundesministeri-
um der Justiz und für Verbrau-
cherschutz zunächst einmal für
den guten Gesetzentwurf, der vor
einem Jahr, im Sommer 2015,
vom Bundesjustizministerium
vorgelegt wurde und der Strafbar-
keitslücken schließen wollte, dan-
ken. Das war das Ansinnen. Da-
mals – daran muss ich an dieser
Stelle auch erinnern – war in un-
serer Koalition nicht mehr mög-
lich. Damals ging schon dieser Ge-
setzentwurf aus dem Haus von
Heiko Maas dem Koalitionspart-
ner zu weit, weswegen er lange
blockiert wurde.

Jetzt haben die Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier die Ini-

tiative ergriffen. Es gab eine Mög-
lichkeit, weiterzugehen. Deswe-
gen, lieber Heiko Maas, möchte
ich mich an dieser Stelle für die
tolle Unterstützung bedanken. Bis
zur letzten Minute hat das Bun-
desministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz uns Abgeord-
nete mit fachlichem Rat und gu-
ten Formulierungen unterstützt.
Dafür herzlichen Dank.

Ein Wort, liebe Kolleginnen und
Kollegen, zu den Kritikern. Uns
wird vorgeworfen, diese Reform
greife viel zu weit und produziere
Beweisschwierigkeiten. Diese Ar-
gumente kennen wir schon aus
der Debatte um die Strafbarkeit
der Vergewaltigung in der Ehe.
Erst seit 1997 – man mag es sich
kaum vorstellen – ist die Vergewal-
tigung in der Ehe strafbar.

Ja, meine Damen und Herren,
wir gehen weit. Wir verschärfen
das Strafrecht, verschärfen es ganz
ordentlich; denn wir wollen das
Recht auf sexuelle Selbstbestim-

mung ganz ausdrücklich stärken.
Das tun wir auch mit den Mitteln
des Strafrechts, indem wir die Tä-
ter schärfer bestrafen.

Bei der sexuellen Selbstbestim-
mung gibt es ganz häufig Situatio-
nen, in denen nur zwei Personen
beteiligt sind, und natürlich pro-
duziert das auch Beweisschwierig-
keiten. Aber das ist schon jetzt so,
und das wird sich durch unsere
Reform nicht verändern. Ich ver-
traue ganz ausdrücklich auf die
guten Staatsanwältinnen und
Staatsanwälte, auf die Strafgerich-
te, die mit hoher Kompetenz in
der Lage sind, die Aussagen gegen-
überzustellen und zu bewerten
und dann auch die richtigen Ur-
teile zu sprechen. Das wird sich
mit unserer Reform nur verstär-
ken, aber keinesfalls verschlech-
tern.

,Wenn wir das Strafrecht refor-
mieren, dann ist das ein wichtiger
Baustein, über den wir heute bera-
ten. Aber was wir vor allen Dingen
brauchen, ist eine tatkräftige Un-
terstützung für Opfer von Strafta-
ten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung. Wir brauchen Schutz
für Opfer. Wir brauchen Bera-
tungs- und Hilfsangebote, und wir
brauchen vor allen Dingen eine
flächendeckende Möglichkeit der
anonymen Dokumentation sol-

cher Straftaten, damit die Opfer
die Möglichkeit haben, sich in Ru-
he zu überlegen, ob sie die Straftat
anzeigen oder nicht. Das sind wei-
tere wichtige Begleitmaßnahmen,
die wir zusätzlich benötigen.

Eine letzte Bemerkung in Rich-
tung des Koalitionspartners. Liebe
Kolleginnen und Kollegen, ich ha-
be mich schon für die guten Ge-
spräche und die gute Verhandlung
bedankt. Wir haben in dieser Le-
gislaturperiode die Quote gemein-
sam verabschiedet; das war ein
langer Weg. Wir haben gute Über-
zeugungsarbeit geleistet, konnten
sie im März verabschieden. Wir
verabschieden heute die Reform
des Sexualstrafrechts. Diese Re-
form wurde lange blockiert, jetzt
haben Sie sich von uns überzeu-
gen lassen. Das ist gut so.

Ich würde gern in dieser Legisla-
turperiode, liebe Kolleginnen und
Kollegen, noch einen dritten
Schritt mit Ihnen gemeinsam ge-
hen und auch die Lohngleichheit
verabschieden.

Das darf in dieser Debatte auch
gesagt werden. Dann hätten wir in
dieser Koalition einen ganz wun-
derbaren Dreiklang aus Quote, Se-
xualstrafrecht und Lohngleichheit.

(Beifall bei der SPD)
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Cornelia Möhring, DIE LINKE:

Sie instrumentalisieren ein
hart erkämpftes Frauenrecht

Cornelia Möhring (*1960)
Landesliste Schleswig-Holstein

Dass wir hier heute den
Grundsatz des „Nein
heißt nein“ endlich ver-

ankern, ist tatsächlich ein großar-
tiger Erfolg. Es ist ein Erfolg aller
Fraktionen im Bundestag und be-
sonders – das hat Kollegin Högl
schon gesagt – ist es auch ein Er-
folg der Frauen in Beratungsstel-
len und Notrufen, die mit ihren
Organisationen und Verbänden

seit sehr vielen Jahren dafür ge-
kämpft haben.

Wir wissen, dass viele von ihnen
heute hier sind. Ich möchte ihnen
noch einmal ausdrücklich dan-
ken. Ich bin mir si-
cher: Ohne sie wären
wir heute tatsächlich
noch nicht so weit ge-
kommen. Ich hätte
vor zwei Jahren auch
nicht geglaubt, dass
wir es tatsächlich in
dieser Legislaturperi-
ode schaffen.

Mir scheint es aber
aus mehreren Grün-
den wichtig, hier ausdrücklich zu
betonen, dass die Änderung des
§ 177 StGB auf ein Problem rea-
giert, das es schon sehr viel länger
gibt als erst seit Silvester.

Kollegin Högl hat schon an die
aufrüttelnde Studie des Bundes-
verbandes der Frauenberatungs-
stellen und Frauennotrufe, bff, er-
innert. In dieser Studie wurde die

Notwendigkeit der Reform des Se-
xualstrafrechts sehr anschaulich
nachgewiesen. Die Zahlen gingen
vor zwei Jahren durch die Medien.
Da hieß es: In den Jahren 2001 bis

2012 wurden
jährlich 8 000
Vergewaltigungen
angezeigt. Aus
diesen 8 000 An-
zeigen folgten
durchschnittlich
pro Jahr 1 314
Anklagen, und
daraus folgten
pro Jahr 986 Ver-
urteilungen. Ge-

messen an der Zahl der Anzeigen
liegt die Verurteilungsquote damit
bei gerade einmal 8,4 Prozent.
Der Anteil der Frauen, die eine er-
lebte Vergewaltigung nicht anzei-
gen, liegt nach unterschiedlichen
Studien bei 84,5 bis 95 Prozent.
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Fortsetzung auf nächster Seite

Die Änderung
des § 177 StGB
reagiert auf ein
Problem, das es
viel länger gibt

als seit Silvester.

Wir können mit
dieser Reform

auch die
Istanbuler

Konvention
ratifizieren.
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Andersherum gesagt: Nur 5 bis 10
Prozent bringen überhaupt eine
Vergewaltigung zur Anzeige, si-
cherlich auch deshalb, weil die
meisten Vergewaltigungen bisher
gar nicht als strafwürdig galten.

Nun macht sich strafbar, wer ge-
gen den erkennbaren Willen einer
anderen Person sexuelle Handlun-
gen an dieser Person vornimmt
oder von ihr vornehmen lässt. Ei-
ne Frau muss also nicht Schreien
oder sich körperlich wehren. Sexu-
elle Handlungen gegen ihren Wil-
len sind auf jeden Fall Unrecht.
Erniedrigende Erlebnisse wie die,
wenn es früher im Gerichtssaal
hieß, die angezeigte Vergewalti-
gung sei gar keine, weil die Frau

sich nicht ausreichend gewehrt
hätte, sind nun hoffentlich bald
Geschichte. Die Linke sagt Ja zu
dem neuen Grund-
tatbestand „Nein
heißt nein“. Die Lin-
ke wird diesem Para-
grafen geschlossen
zustimmen. Aber Sie
werden heute auch
Regelungen auf den
Weg bringen, denen
wir uns als Linke
nicht anschließen
können. So wollen
Sie sexualisierte Straftaten aus
Gruppen heraus gesondert unter
Strafe stellen. Gemeinschaftliche
Handlungen, Mittäterschaften

sind aber bereits strafrechtlich er-
fasst. Wenn Sie sich einmal bitte
an die Debatten im Zusammen-

hang mit den
Übergriffen in der
Silvesternacht erin-
nern, dann wissen
Sie doch um das
riesige Gewicht,
das rassistische Bil-
der und Argumen-
tationen einge-
nommen haben.
Dann müsste Ih-
nen doch klar sein,

dass Sie solche Bilder, das Pro-
blem sei vor allem sexualisierte
Gewalt aus migrantischen Grup-
pen, damit verstärken. Sie wissen

aber auch, dass die überwiegende
Mehrheit der Täter bei Vergewalti-
gungen aus dem Nahbereich
kommt. Ich wiederhole: Gemein-
schaftliche Handlungen, Mittäter-
schaften sind bereits strafrechtlich
erfasst. Trotz dieser grundsätzli-
chen Kritik hätten wir wahrschein-
lich nicht nur zum neuen § 177,
dem „Nein heißt nein“, Ja gesagt,
sondern zum gesamten Gesetzent-
wurf. Aber dann haben Sie am
Montag ohne Ankündigung Ände-
rungen eingereicht, mit denen Sie
die notwendigen Veränderungen
des Sexualstrafrechts mit einer er-
neuten Verschärfung des Aufent-
haltsrechts verknüpfen. Sie sagen,
Sie folgen damit der Logik Ihrer

bereits im März vorgenommenen
Verschärfungen im Aufenthalts-
recht. Liebe Kolleginnen und Kol-
legen, damit wird es mitnichten
besser. Sie lenken durch diese Ver-
knüpfung den Blick vom Selbstbe-
stimmungsrecht der Frau, Nein zu
sagen, erneut auf den potenziellen
Täter. So bedienen Sie Fremden-
feindlichkeit und instrumentali-
sieren unser hart erkämpftes Frau-
enrecht. Das ist inakzeptabel und
wird von der Linken abgelehnt.
Wir werden uns deshalb insgesamt
enthalten.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei

Abgeordneten des BÜNDNISSES

90/DIE GRÜNEN)

Elisabeth Winkelmeier-Becker, CDU/CSU:

Keine Einschränkung bei Schutz
sexueller Selbstbestimmung

Elisabeth Winkelmeier-Becker
(*1962)
Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis l

Wenn wir gleich die Re-
form des Vergewalti-
gungsparagrafen verab-

schieden, dann bringen wir eine
gute und notwendige Reform ins
Gesetzblatt. Wir setzen damit die
Diskussion der letzten Monate
um, die vor allem eins klar gezeigt
hat: Der Schutz der sexuellen
Selbstbestimmung verträgt keine
Einschränkung.

Der Schutz darf nicht davon ab-
hängen, dass sich das Opfer ver-
geblich gewehrt und weitere Risi-
ken in Kauf genommen hat, son-
dern ein schlichtes „Nein“ muss
reichen. Allein am erkennbaren
Willen des anderen in der konkre-
ten Situation entscheidet sich, ob
eine sexuelle Handlung schön
und in Ordnung ist oder eben
nicht, und zwar unabhängig von
irgendeiner vermeintlichen
Rechtsposition, irgendeiner Erwar-
tung, einer Gegenleistung, einer
Bezahlung, unabhängig davon, ob
der Wille anfänglich einmal da
war und sich dann geändert hat –
auch das ist jederzeit möglich –,
und unabhängig von einer Erkran-
kung oder einer Behinderung des
Opfers. Jeder, der einen Willen hat
und ihn zum Ausdruck bringt, ist

in Zukunft durch diesen Grund-
satz geschützt: „Nein heißt nein“.

Natürlich sind auch die anderen
Konstellationen im Gesetz klar er-
fasst. Nötigung, Gewalt, Überra-
schung, K.-o.-Tropfen, Klima der
Gewalt, das sind die Stichworte,
die hier zu nennen sind. Auch da-
für gibt es passende und effektive
Regelungen. Vor allem: Das Prin-
zip „Nein heißt nein“ bringt jetzt
noch einmal ganz klar und für je-
den Mann und jede Frau verständ-
lich ins Gesetz, wo die rote Linie
des strafbaren Unrechts beginnt,
und es ist sehr wichtig, dass diese
Botschaft durch das Strafrecht
auch in die Gesellschaft hineinge-
tragen wird.

In der Diskussion in den ver-
gangenen Monaten habe ich fast
ausschließlich Zustimmung ge-
hört. Hier und da gab es die be-
sorgte Frage, wie es denn mit der
Beweisbarkeit aussieht. Ich kann
hier ganz klar beruhigen: Der
Grundsatz „in dubio pro reo“ gilt
weiterhin. Er ist im Strafrecht es-
senziell. Daran ändert sich gar
nichts.

Für mich war es wichtig, dass
ich bei fast allen Menschen eine
große Zustimmung erlebt habe.
Bei vielen jungen Frauen erlebte
ich auch Erstaunen, dass das nicht
längst Gesetz ist. Bei älteren Frau-
en hörte ich manchmal – das hat
mich dann auch sehr berührt – ei-
nen Unterton der persönlichen
Betroffenheit und der Genugtu-
ung. Aber auch von Männern ha-
be ich ganz viel Zustimmung er-
lebt, weil es heutzutage eben auch
dem Selbstverständnis der Männer
entspricht, dass sexuelle Handlun-
gen und sexuelles Erleben auf
dem Willen beider Partner beru-
hen müssen. Hier lassen auch sie
sich nichts sagen, und das ent-

spricht auch deren Lebensgefühl
und -empfinden.

Dass wir das heute gesetzlich re-
geln, ist ein großer Erfolg der
sprichwörtlich vielen Väter und
diesem Fall Mütter. Auch ich
möchte den Frauenverbänden
danken, die uns mit ihrer Analyse
der Schutzlücken hier wirklich ei-
nen entscheidenden Impuls gege-
ben haben. Er hat dazu geführt –
das darf ich hier auch noch ein-
mal feststellen –, dass sich die
Rechtspolitiker der Union schon
frühzeitig, nämlich bereits vor
zwei Jahren, ganz klar dazu posi-
tioniert und gesagt haben, dass sie
hier einen Reformbedarf sehen.

Auch die Kolleginnen und Kol-
legen der Opposition haben das
gemacht. Wir haben Pressemittei-
lungen herausgegeben und Presse-
gespräche dazu geführt. – Wenn
ihr das nicht mitbekommen habt,
dann ist das euer Problem. Ich
kann das beweisen und belegen.
Das war schon ganz früh unsere
Position.

Wir haben uns dann gemein-
sam auf einen langen Weg ge-

macht, und schon ein Jahr später
hat der Justizminister einen Ent-
wurf vorgelegt,der uns viel Gele-
genheit zur Nachbesserung gege-
ben hat, und das Nachbessern war
auch schön.

Die Fraktion hat das Thema be-
ackert und vorangetrieben, und
die Frauen-Union hat dafür ge-
sorgt, dass die angesprochenen
klaren Aussagen zu diesem Thema
in die Mainzer Erklärung gekom-
men sind.

Wir haben den Ball dann ge-
meinsam mit den Frauen der Ko-
alition aufgegriffen, und ein paar
furchtlose Männer waren auch da-
bei.

Ich denke, das ist das Entschei-
dende: Wir haben jetzt eine gute
Regelung vorgelegt, die auch ins
Gesetzblatt kommt.

Ich danke an dieser Stelle den
Mitarbeitern, die uns hier sehr ge-
holfen haben; das muss ich wirk-
lich sagen. Mein Dank gilt auch
den Mitarbeitern aus dem Minis-
terium, die am Ende doch nicht
beleidigt waren, dass wir den ur-
sprünglichen Entwurf noch ein-
mal grundlegend überarbeitet ha-
ben, und uns auf den letzten Me-
tern auch noch sehr geholfen ha-
ben. Auch dafür vielen Dank!

Wir führen zwei neue Tatbestän-
de ein. Wir stellen das Grapschen
unter Strafe, das bisher die Erheb-
lichkeitsschwelle des alten Verge-
waltigungsparagrafen nicht über-

schritten hat. Der flüchtige Griff
an den Po oder an die Brust wird
damit sanktioniert. Auch hier ist
der erkennbare Wille des Gegen-
übers der Maßstab. Der zweite Tat-
bestand stellt den Übergriff aus ei-
ner Gruppe heraus auf ein be-
drängtes Opfer unter Strafe. Aus
der Perspektive des Opfers ist die-
ser Übergriff ein ganz besonders
traumatisches Erlebnis. Die Opfer
schildern das Gefühl von Ohn-
macht, Angst und Ekel und sagen,
dass sie dieses Gefühl nicht mehr
loswerden.

In dieser Konstellation ist es
eben typisch, dass dem Mitmacher
in der dritten oder vierten Reihe
nicht mehr genau nachgewiesen
kann, dass er wusste, was die da
vorne machen, und diesen Vorsatz
in sein Handeln mit aufgenom-
men hat.

Wir sind aber der Auffassung,
dass derjenige, der in der dritten
oder vierten Reihe durch sein Mit-
drängen das Gefahrenpotenzial
für das Opfer erhöht, die Verlet-
zung des Opfers mitverursacht
und sein Verhalten ein erhebliches
Unrecht darstellt.

Deshalb halten wir es für rich-
tig, auch daran schon anzuknüp-
fen und dieses Verhalten unter
Strafe zu stellen. Der Täter muss
diese beiden Elemente in seinen
Vorsatz aufnehmen: Er muss wis-
sen, dass er mitmacht, und er
muss wissen, dass diese Gruppe
Straftaten begeht. Wenn dann
noch als objektive Bedingung der
Strafbarkeit ein sexueller Übergriff
hinzukommt, dann ist das sank-
tionierbar.

Der Schutz der sexuellen Selbst-
bestimmung, die Verbindlichkeit
des „Nein heißt nein“ verträgt kei-
ne Einschränkung. Das gilt auch
hier. Ich denke, das ist die wichti-
ge und gute Botschaft des heuti-
gen Tages, nicht nur, aber vor al-
lem für Mädchen und Frauen.

(Beifall bei der CDU/CSU)
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Die überwiegende
Mehrheit der

Täter bei
Vergewaltigungen

kommt aus dem
Nahbereich.

Die „Nein-heißt-Nein-Regelung muss ins Sexualstrafrecht, forderten 2015
auch Demonstrantinnen und Demonstranten in München. © dpa
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Katja Keul, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Konsequente Umsetzung
der Nein-heißt-Nein-Lösung

Katja Keul (*1969)
Landesliste Niedersachsen

Wir haben es tatsächlich
geschafft: Künftig wird
jede sexuelle Handlung

gegen den erkennbaren Willen ei-
ner Person unter Strafe gestellt.

Mit diesem neuen Grundtatbe-
stand in § 177 StGB wird die so-
genannte „Nein heißt nein“-Lö-
sung rechtstechnisch konsequent
umgesetzt.

Meine Fraktion hat genau die-
sen Vorschlag schon im letzten
Sommer in einem Gesetzentwurf
eingebracht. Umso mehr freue ich
mich, dass auch Sie sich letztlich
auf diese Formulierung geeinigt
haben. Bei dieser Gelegenheit will
ich noch einmal betonen, dass
weder die Ereignisse von Köln

noch irgendwelche laufenden
Strafverfahren Auslöser dieser Re-
form waren. Wir haben uns alle-
samt mit der Rechtsprechung der
letzten Jahrzehnte ausführlich
auseinandergesetzt, die einen et-
was früher, die anderen etwas spä-
ter. Aber am Ende wollen wir
nicht kleinlich sein: Das Ergebnis
zählt.

Leider haben Sie sich nicht dazu
durchringen können, diesen Ge-
setzentwurf mit uns gemeinsam
fraktionsübergreifend einzubrin-
gen. Vielleicht hätten wir Sie in
diesem Zusammenhang davon
überzeugen können, den überflüs-
sigen § 184h StGB mit seiner Er-
heblichkeitsschwelle im vorliegen-
den Gesetzentwurf zu streichen.
Unerhebliche Handlungen kön-
nen nämlich per se nicht strafbar
sein. Das gilt für alle Strafrechts-
güter und damit auch für die sexu-
elle Selbstbestimmung.

Wenn wir dann noch die Straf-
androhung im geplanten § 177
Absatz 1 StGB im Gesetzentwurf
herabgesetzt hätten, wäre ein ge-
sonderter Straftatbestand der sexu-
ellen Belästigung komplett über-
flüssig geworden. Aber wenn das
der einzige Schönheitsfehler gewe-
sen wäre, hätten wir für heute kei-
ne getrennte Abstimmung verlan-

gen müssen. Stattdessen haben Sie
wieder einmal ein Koalitionspaket
geschnürt, in dem sich die CSU
mit einem ebenso populistischen
wie verfassungswidrigen Straftat-
bestand verewigen durfte.

Mit dem neu eingeführten
§ 184j StGB wollen Sie allen Erns-
tes eine Gruppenzugehörigkeit
unter Strafe stellen. So etwas geht
in unserer Rechtsordnung gar
nicht. Das ist auch gut so.

Nach unserer Verfassung kann
jede und jeder nur
für seine eigene in-
dividuelle Schuld
bestraft werden, sei
es, weil er selbst Mit-
täter ist, sei es, weil
er Beihilfe geleistet
hat, sei es, weil er zu
einer Tat angestiftet
hat. Wenn all diese
Voraussetzungen
nicht vorliegen, kön-
nen wir nicht darauf ausweichen,
jemanden wegen der Zugehörig-
keit zu einer Gruppe, also quasi
wegen Sippenhaft, zu verurteilen.
Daran ändert auch der geänderte
Satzanfang nicht, in dem es heißt:
„Wer eine Straftat dadurch fördert
...“ Auch diese Person kann nur
wegen der Straftat, die sie geför-
dert hat, verfolgt werden, nicht

wegen einer völlig anderen Straf-
tat.

Das Fallbeispiel, Herr Hoff-
mann, geht so: Eine Gruppe von
Jugendlichen, zu denen zufällig
Ihr 16-jähriger Sohn gehört, be-
schließt, einem ortsbekannten
Schläger und Drogendealer ein-
mal ordentlich die Meinung zu sa-
gen. Sie erwischen ihn nach dem
Kino mit seiner Freundin, drängen
ihn in eine dunkle Ecke und dro-
hen ihm Schläge an, wenn er noch
einmal in dem Viertel auftaucht.
Eine solche Bedrohung ist eindeu-
tig eine Straftat, auch wenn Ihr
Sohn irrigerweise glaubt, er sei für
Frieden und Freiheit unterwegs.
Dummerweise steht an diesem
Abend auch ein Ihrem Sohn völlig
Unbekannter in der Gruppe, der
vor dem Auseinanderlaufen der

Freundin des Be-
drohten in den
Schritt greift und
an den Busen
grapscht. Dumm
gelaufen für Ihren
Sohn; denn er
wird künftig damit
leben müssen, we-
gen einer Sexual-
straftat vorbestraft
zu sein.

Was die Beteiligung an einer
Gruppe überhaupt bedeutet,
bleibt völlig nebulös. Zur Beruhi-
gung schreiben Sie in Ihrer Geset-
zesbegründung, dass reine An-
sammlungen von Menschen nicht
gemeint sind. Ich zitiere wörtlich
aus der Gesetzesbegründung:
… zum Beispiel macht sich nicht
strafbar, wer in der überfüllten U-

Bahn mitfährt, in der eine andere
Person sexuelle Handlungen
… vornimmt … Jetzt sind wir aber
echt beruhigt, dass wir noch U-
Bahn fahren dürfen!

Mit diesen rechtsstaatlich nicht
tragbaren Konstruktionen zwin-
gen Sie uns heute zu einer ge-
trennten Abstimmung. Montag-
nachmittag haben Sie uns dann
noch eine Änderung des Aufent-
haltsrechts untergejubelt, mit der
Sie die Verschärfung der Verschär-
fung zur Sicherheit noch einmal
verschärfen. Bei der Abschiebung
Straffälliger wird jetzt auf den
neuen § 177 StGB verwiesen, der
aber ganz anders als der bisherige
Tatbestand viel niedrigschwellige-
re sexuelle Handlungen erfasst
und weder Gewalt noch Nötigung
zur Tatbestandsvoraussetzung hat.
Das ist schlicht unverhältnismä-
ßig.

Einem solchen Paket inklusive
verfassungswidriger, populisti-
scher Straftatbestände können wir
Grünen am Ende nicht zustim-
men. Viele in meiner Fraktion be-
dauern das sehr, zumal wir die
Ersten waren, die den heutigen
Vorschlag eines § 177 StGB entwi-
ckelt und eingebracht haben.

Aber immerhin: Diesen Erfolg
kann uns jetzt niemand mehr
nehmen. Der neue § 177 StGB ist
ein Meilenstein für den Schutz der
sexuellen Selbstbestimmung in
diesem Land, und darauf kommt
es am Ende an.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

und bei der LINKEN)
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Dr. Carola Reimann, SPD:

Es geht nicht um Lappalien
oder Kavaliersdelikte

Carola Reimann (*1967)
Wahlkreis Braunschweig

Seit 30 Jahren kämpfen Frau-
en dafür, dass das Recht auf
sexuelle Selbstbestimmung

besser geschützt wird. Die heutige
Reform des Sexualstrafrechts mit
der klaren Botschaft „Nein heißt
nein“ wäre ohne dieses Engage-
ment nicht möglich gewesen.

Der Gesetzentwurf ist also nicht
einfach eine schlichte Reaktion
auf die Vorfälle in der Silvester-
nacht. Er ist vielmehr Ergebnis des
beharrlichen Einsatzes vieler Frau-
en innerhalb, aber auch außerhalb
des Parlaments. Dafür möchte ich
mich bei ihnen –
einige sind heute
auch anwesend –
herzlich bedan-
ken.

Bereits 2011 hat
Deutschland die
Istanbul-Konventi-
on unterzeichnet.
Darin ist unmiss-
verständlich festge-
halten – das hat
die Kollegin Högl heute Morgen
schon angesprochen –, dass jegli-
che nicht einvernehmliche sexuel-
le Handlung strafbar sein soll. An-
dere Länder, zum Beispiel Öster-

reich, haben diese Konvention
und das Prinzip „Nein heißt nein“
bereits umgesetzt. Es wird jetzt
höchste Zeit, dass auch wir diesen
Paradigmenwechsel in unserem
Sexualstrafrecht mit dieser Reform
umsetzen.

Denn es geht
nicht um Lappalien
oder Kavaliersdelik-
te. Wer mit Frauen-
beratungsstellen
spricht, der weiß,
welch schwerwiegen-
de Folgen sexuelle
Übergriffe haben.
Viele Frauen haben
sexualisierte Gewalt
in ihrem Alltag er-

lebt, und sie tragen an diesen Er-
lebnissen oft ihr Leben lang. Das
perfide an solchen Übergriffen ist,
dass sie häufig nicht, wie landläu-
fig gedacht wird, nachts in dunk-

len Ecken passieren, wo ein Frem-
der einer Frau auflauert. Nein,
Übergriffe finden oft dort statt, wo
sich das ganz normale Leben ab-
spielt – in der U-Bahn, in den
Klubs oder auf Festivals –, und sie
sind auf erschre-
ckende Art und
Weise Teil des All-
tags.

Deshalb ist es so
wichtig, dass wir
mit dieser Reform
auch mit dem neu-
en Straftatbestand
der sexuellen Beläs-
tigung eine klare
Botschaft aussen-
den: Das sind keine Kavaliersde-
likte und keine Bagatellen.

Es sind Straftaten, die konse-
quent verfolgt werden müssen.
Grapschen ist kein Flirten. Das
muss jetzt auch der Letzte begrif-
fen haben.

Wir wollen Frauen ermutigen,
diese Straftaten auch anzuzeigen.
Mich ärgert, dass in diesem Zu-
sammenhang immer gleich die
Gefahr von Falschanzeigen he-
raufbeschworen wird.

Dabei liegt der Anteil gerade
einmal bei 3 Prozent. Vielmehr

muss uns doch beunruhigen –
heute sind ja von der Kollegin
auch schon Zahlen zu Verurteilun-
gen genannt worden –, dass über-
haupt nur 5 bis 10 Prozent aller
strafbaren sexuellen Übergriffe an-

gezeigt werden. Al-
le anderen Über-
griffe bleiben für
den Täter folgenlos,
und das ist doch
der eigentliche
Skandal.

Kolleginnen und
Kollegen, auch des-
halb wollen wir
diese Reform auf
den Weg bringen.

Wir wollen eine gesellschaftliche
Sensibilisierung. Wir wollen das
Thema sichtbar machen und er-
mutigen, genauer hinzuschauen
und gegen sexuelle Übergriffe vor-
zugehen. Wenn uns das gelingt,
sind wir auf dem Weg zur Stär-
kung des Rechts auf sexuelle
Selbstbestimmung ein gutes Stück
vorangekommen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU

sowie bei Abgeordneten der LINKEN)
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Das Gesetz ist
Ergebnis

des berharrlichen
Einsatzes

vieler
Frauen.

Der neue § 177
StGB ist ein

Meilenstein für
den Schutz der

sexuellen Selbst-
bestimmung.

Mich ärgert, dass
immer gleich die

Gefahr von
Falschanzeigen

heraufbe-
schworen wird.
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Halina Wawzyniak, DIE LINKE:

Gesetz spiegelt Politikverständnis
weißer alter Männer wider

Halina Wawzyniak (*1973)
Landesliste Berlin

Es wäre ein richtiges Signal
gewesen, wenn wir uns frak-
tionsübergreifend auf eine

Formulierung von „Nein heißt
nein“ verständigt hätten.

Wir werden dieses „Nein heißt
nein“ jetzt – das ist gut so – mit
übergroßer Mehrheit beschließen.
Ich bin mir sicher, wenn wir uns
fraktionsübergreifend zusammen-
getan hätten, hätten wir ein Ge-

setz gehabt, bei dem es vorrangig
um die sexuelle Selbstbestim-
mung geht. Was wir jetzt vorliegen
haben, ist leider ein Gesetz, das in
wesentlichen Teilen das Politikver-
ständnis weißer alter Männer wi-
derspiegelt; denn es ist offensicht-
lich bei der Union nicht möglich,
die sexuelle Selbstbestimmung zu
schützen, ohne gleichzeitig das
Strafrecht auf den Kopf zu stellen
und das Ausweisungsrecht auszu-
weiten.

Sie führen dazu, dass die Debat-
te um die Verankerung von „Nein
heißt nein“ durch andere Debat-
ten überlagert wird, und das ist
bitter und widert mich an.

Die kurzfristige, erst am Montag
vorgelegte Änderung des Aufent-
haltsrechts ist – mit Verlaub – eine
miese Nummer. Vor allem Sie von
der Union haben mit dieser Ände-
rung einen Diskurs gestärkt, der
unmittelbar nach den Vorfällen in
Köln schon einmal lief, der dann
aber so war, dass wir eine Debatte

darum führen konnten, wie die
sexuelle Selbstbestimmung gesi-
chert werden kann. Jetzt müssen
wir überall und immer wieder er-
klären, dass es gerade nicht so ist,
dass die Zugezogenen für Strafta-
ten nach dem Sexualstrafrecht be-
sonders anfällig sind.

Was tun Sie nun eigentlich, au-
ßer dass Sie eine Debatte vergiften?
Sie haben gerade im März das Aus-
weisungsrecht geändert. Dort ha-
ben Sie das Strafmaß gesenkt und
die Straftaten gegen die sexuelle
Selbstbestimmung aufgenommen,
sobald sie mit Gewalt begangen
werden, durch Drohung mit Gefahr
für Leib und Leben oder mit List –
und das ist eben die überwiegende
Anzahl der Straftaten, die wir bei
§ 177 StGB haben.

Doch was tun Sie jetzt? Mit der
Änderung ist es möglich, dass ein
aufgedrängter Zungenkuss ein
Grund sein kann, die Flüchtlings-
eigenschaft zu verlieren und aus-
gewiesen zu werden.

Genau das wollen Sie, Herr
Hoffmann, Sie sagen es gerade,
und das ist angesichts der Tatsache
Ihrer Rede im März, in der Sie lau-
ter Einwände gegen „Nein heißt
nein“ hatten – Sie erinnern sich:
das war die peinliche Rede, wo die
Dame die Kontrolle verliert und es
dann zum Äußersten kommt –,
mit Verlaub bigott.

Sie haben offensichtlich das
Thema Sexualstraf-
recht erst nach den
Vorfällen in Köln
als Thema begrif-
fen.

Der Murks in die-
sem Gesetz wird
auch noch einmal
beim Gruppenpara-
grafen deutlich;
Frau Keul hat be-
reits darauf hinge-
wiesen. Was passiert da jetzt ei-
gentlich? Menschen schließen sich
zusammen, wollen jemandem das
Smartphone oder die Geldbörse
klauen, einer aus dieser Gruppe
begeht eine Sexualstraftat, und al-
le – alle! – aus dieser Gruppe sind
wegen der Sexualstraftat bestraf-
bar. Das ist absurd und wider-
spricht dem strafrechtlichen
Schuldprinzip.

Es gibt noch etwas anderes. Sie
erwähnen in der Begründung ex-

plizit, dass die Normen für Täter-
schaft, Teilnahme und Anstiftung
im Gesetz hier nicht gelten sollen,
sondern Beteiligung im umgangs-
sprachlichen Sinne zu verstehen
ist. Das setzt dem Ganzen die Kro-
ne auf. Der Verweis auf die Beteili-
gung an einer Schlägerei – Herr
Hoffmann wird später dazu noch
lang und breit ausführen – funk-
tioniert hier nicht. Bei der Beteili-

gung an einer
Schlägerei wird die
Folge dieser Hand-
lung – Tod oder
schwere Körperver-
letzung – bestraft.

Hier haben Sie
ein zusätzliches De-
likt. Das stellt das
Strafrecht auf den
Kopf.

Ich komme zum
Schluss. Es ärgert mich massiv,
dass Sie die gute Initiative für ein
„Nein heißt nein“ durch diese bei-
den Regelungen diskreditieren.

Der Schutz der sexuellen Selbst-
bestimmung hätte etwas Besseres
verdient als die Ergänzung der von
Ihnen vorgeschlagenen Punkte.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN)
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Annette Widmann-Mauz, CDU/CSU:

Wichtiger Beitrag zu
respektvollem Zusammenleben

Annette Widmann-Mauz (*1966)
Wahlkreis Tübingen

Ich will es uns doch antun, uns
noch einmal an die Silvester-
nacht des letzten Jahres zu er-

innern; denn ich finde, dass dies
schon ein denkwürdiger Abend
gewesen ist, der dem Parlament
und vielen in unserem Land noch
einmal ins Bewusstsein gerückt
hat, dass etwas an unserem Sexu-
alstrafrecht, wie es bis zum heuti-
gen Tag gilt, nicht stimmen kann.

Frauen sind in dieser Nacht am
Kölner Hauptbahnhof von ihren
Freunden getrennt worden, sind
betrunkenen, bekifften Männern
hilflos ausgeliefert gewesen.

Sie wurden bedrängt, be-
grapscht und beraubt. Sie wurden
vergewaltigt.

Zuerst gab es noch nicht einmal
viele Anzeigen, eine typische Re-
aktion. Eigentlich sollten sich die
Täter für ihre Taten schämen und
schuldig fühlen.

Tatsächlich fühlen sich aber die
Frauen beschmutzt, und sie scheu-
en sich vor diesem Weg. Nicht die
Informationspolitik der nord-
rhein-westfälischen Landesregie-
rung und ihrer Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft hat das wahre
Ausmaß dieser Nacht an den Tag
gebracht. Nein, es waren die me-
dialen Berichte. Sie waren wichtig
und notwendig.

Es war ein kollektiver Schock,
ob Sie es wahrhaben wollen oder
nicht. Nach der ersten Phase und
der Frage: „Wie konnte das eigent-
lich passieren?“, gab es auch rasch
die bekannten Reaktionsmuster,
die sich ein wenig schon in dieser
Debatte widerspiegeln: Bitte keine
Debattenbeiträge, die Wasser auf
die Mühlen von Fremdenfeinden
sind.

Noch während die Anzeigen
eingingen, hieß es auf der anderen

Seite: Vorsicht! Jetzt bloß keine
voreiligen Schlussfolgerungen für
das Strafrecht! Es gibt auch viele
Frauen, die sich an Männern
durch falsche Anzeigen rächen. –
Aber ist das wirklich der Kern des
Problems? Nein. Jeder zu Unrecht
Beschuldigte ist einer zu viel. Aber
wie vielen tatsächli-
chen und angezeig-
ten Vergewaltigun-
gen stehen denn
Falschbeschuldi-
gungen gegenüber?
Wir erweisen einem
rechtstreuen aus-
ländischen Mitbür-
ger doch keinen gu-
ten Dienst, wenn
wir Straftaten von
Ausländern nicht ebenso benen-
nen und ahnden, wie wir es in al-
len anderen Fällen – auch bei
deutschen Straftätern – tun müs-
sen.

Nicht nur an Silvester glaubten
manche Männer, sie könnten in
der ausgelassenen Stimmung
Frauen ungestraft sexuell belästi-
gen, nötigen oder gar vergewalti-
gen.

Auch im Karneval, bei Volksfes-

ten oder Partys gibt es immer wie-
der solche Exzesse.

Aber welches Signal geben wir
eigentlich, wenn wir weiterhin zu-
lassen, dass ein gezielter Griff an
die Brust oder in den Schritt im
Sexualstrafrecht als „nicht erheb-
lich“ bewertet wird, wenn Bestra-
fungen nur dann erfolgen kön-
nen, wenn der Richter auf den Be-
leidigungsparagrafen ausweicht?
Frauen sind kein Freiwild und
sind keine reinen Objekte sexuel-
ler Begierde. Hier geht es um die
Würde und die Wahrung des
Rechts auf sexuelle Selbstbestim-
mung gerade der Frauen.

Traurig, aber
wahr ist auch, dass
zum Handy- und
Handtaschenklau
das sogenannte An-
tanzen mittlerweile
Methode hat. Täter
gehen umso unge-
hemmter vor, je si-
cherer sie sich in ei-
ner Gruppe Gleich-
gesinnter fühlen.

Von solchen Gruppen darf sich
der Rechtsstaat doch nicht verhöh-
nen lassen. Wollen wir wirklich
weiter zusehen, dass diejenigen,
die mitmachen, umdrängen und
so die Tat erst ermöglichen und
die Situation für das Opfer ver-
schärfen, ungeschoren davonkom-
men? Wer mitmacht, auch wenn
er nicht selbst übergriffig wird,
muss auch bestraft werden. Wer,
statt sich zu distanzieren oder

dem Opfer zu helfen, in der Grup-
pe mitmacht, der ist auch mitver-
antwortlich. Das Strafrecht muss
hier ein Stoppschild aufstellen;
denn das sagt auch etwas über die
Definition von sozial adäquatem
Verhalten aus.

Wir ziehen heute keine voreili-
gen Schlüsse. Der Gesetzentwurf
des Ministeriums war zwar schon
in Vorbereitung, aus unserer Sicht
aber abschließend nicht geeignet,
alle Schutzlücken zu schließen. Es
brauchte die Unionsfrauen, es
brauchte die Frauen der ASF, es
brauchte die Kolleginnen der Ko-
alitionsfraktionen, damit es heute
zu einem guten Gesetzentwurf ge-
kommen ist. Deshalb danke ich
allen, die uns dabei unterstützt
haben, von der Verbandsseite über
die Rechtsexpertinnen und Rechts-
experten bis hin zu den Juristin-
nen und Juristen und den Män-
nern, die uns an dieser Stelle un-
terstützt haben.

Wir wollen diesen Paradigmen-
wechsel, wir wollen ihn jetzt. Se-
xuelle Selbstbestimmung, Opfer-
schutz und mehr Sicherheit – das
ist das Ziel dieses Gesetzes. Ich bin
mir sicher, dass wir mit diesem
Gesetz einen wichtigen Beitrag für
ein respektvolleres und friedliches
Zusammenleben in unserem Land
ermöglichen werden.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei

Abgeordneten der SPD)
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Die kurzfristige
Änderung des
Aufenthalts-

rechts ist – mit
Verlaub – eine

miese Nummer.

Frauen sind kein
Freiwild

und sind keine
reinen Objekte

sexueller
Begierde.
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Ulle Schauws, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Gravierende Schutzlücke für
die Betroffenen ist geschlossen

Ulle Schauws (*1966)
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Vor einigen Wochen über-
schrieb die taz einen Arti-
kel zum Sexualstrafrecht

mit der Frage: „Wie viel wert ist
ein Nein?“ Wenn wir heute den
neugefassten § 177 Strafgesetz-
buch beschließen, können wir
diese Frage eindeutig beantwor-
ten; denn dem Nein wird endlich
strafrechtliche Bedeutung beige-
messen.

Ein für den Täter erkennbares
Nein des Opfers, verbal oder kon-

kludent zum Ausdruck gebracht,
reicht nun aus, um einen Verge-
waltiger zu bestrafen. Ein Nein ist
ein Nein, ohne Wenn und Aber.

Das ist ein Meilenstein, vor al-
len Dingen für Frauen, im Kampf
gegen sexualisierte Gewalt und für
die sexuelle Selbstbestimmung;
denn das Recht auf sexuelle Selbst-
bestimmung muss nun nicht
mehr aktiv verteidigt werden. Jede
nicht einvernehmliche sexuelle
Handlung ist strafbar. Damit wird
mit § 177 eine gravierende
Schutzlücke für die Betroffenen
geschlossen. Dafür haben wir Grü-
ne uns lange eingesetzt und ge-
kämpft. Damit wird das Sexual-
strafrecht endlich von dem Geist
vieler Jahrzehnte gelöst, in dem
die Rechte von Frauen als nach-
rangig galten.

Ich freue mich, dass Sie, Kolle-
ginnen und Kollegen von der Ko-
alition, sich endlich dazu durch-
gerungen haben, diesen längst
überfälligen Schritt zu gehen. Ge-
nau dies hat meine Fraktion be-
reits vor einem Jahr mit einem Ge-

setzentwurf vorgeschlagen, und
dies wird auch von den Linken ge-
fordert. Ich muss Ihnen, meine
Damen und Herren von der Bun-
desregierung, ganz klar sagen: Es
war ein Armutszeugnis, dass das
Justizministerium lange über-
haupt keinen Handlungsbedarf
sah und dass das Bundeskanzler-
amt selbst den unzureichenden
Gesetzentwurf von Minister Maas
ein halbes Jahr lang blockierte.
Das war peinlich. Da haben Sie
sich weiß Gott nicht mit Ruhm
bekleckert.

Es ist letztendlich zu einem gro-
ßen Teil der konzertierten Aktion
und dem Druck der Frauenverbän-
de und den Gesetzentwürfen von
Grünen und Linken zu verdanken,
dass die Koalition nun mit ihrem
Änderungsantrag den Gesetzent-
wurf aus dem Hause Maas im Sin-
ne der „Nein heißt nein“-Lösung
endlich verändert hat. In der letz-
ten Debatte, die wir hier hatten –
Sie werden sich alle daran erin-
nern –, gab es eine große Einigkeit
der Frauen. Eine fraktionsüber-

greifende Initiative für eine „Nein
heißt nein“-Lösung wäre nicht
ganz abwegig gewesen. Angesichts
der Bedeutung der Umsetzung der
Istanbul-Konvention wäre das si-
cherlich ein bemerkenswertes Sig-
nal gewesen. Aber ich sage ganz
klar, auch angesichts der heutigen
Debatte: Über diesen Schatten
sind Sie leider nicht gesprungen.

Neben der Reform des § 177 ist
mir wichtig, zu sagen, dass wir
jetzt eine Regelung zur Strafbar-
keit von sexueller Belästigung ha-
ben werden. Das heißt, dass soge-
nanntes Angrabschen kein Kava-
liersdelikt und keine Petitesse ist,
das von den Gerichten bislang
kaum zufriedenstellend geahndet
werden konnte. Ab jetzt müssen
Frauen diese Übergriffe nicht
mehr hinnehmen. Das war über-
fällig. Dem stimmen wir Grüne
ausdrücklich zu.

Was wir jedoch klar ablehnen,
ist die „Strafbarkeit aus Gruppen“
heraus. Das ist – ich sage es noch
einmal ganz deutlich, Frau Wid-
mann-Mauz – reine Symbolge-
setzgebung, und das ist nach Köln
die Handschrift der Union. Sie
setzen so das Schuldprinzip in
verfassungswidriger Weise ohne
Not außer Kraft, obwohl Sie wis-
sen, dass beim Zusammenwirken
mehrerer Personen ohnehin die
Regelungen der Mittäterschaft und
Teilnahme gelten. Wie Sie von der

SPD da mitgehen konnten, das ist
mir wirklich völlig unverständlich,
abgesehen von dem bitteren Bei-
geschmack, den das Gesetz durch
die Verschärfung der Ausweisungs-
regelungen bekommt.

Das Strafrecht allein kann das
Problem der sexualisierten Gewalt
nicht lösen. Es braucht vielmehr
bestmöglichen Opferschutz, quali-
fizierte Notfallversorgung inklusi-
ve anonymer Spurensicherung
und der Pille danach. Es braucht
gut ausgestattete Beratungsstellen
– damit müssen wir uns, glaube
ich, noch einmal beschäftigen –
und eine geschulte Staatsanwalt-
schaft und Polizei. Sexismus und
sexualisierte Gewalt müssen im-
mer und überall geächtet werden.

Ein Strafrecht, das den Grund-
satz „Nein heißt nein“ beinhaltet,
trägt dazu bei, dass die sexuelle
Selbstbestimmung in der Gesell-
schaft einen neuen Stellenwert er-
fährt. Es ist gut für jede Frau in
diesem Land, dass wir diese Tür
heute aufstoßen und dass wir mit
diesem Gesetz endlich diesen his-
torischen Schritt machen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

und bei der LINKEN sowie bei Abge-

ordneten der SPD und der Abg.

Annette Widmann-Mauz [CDU/CSU])

©
DB

T/
Ac

hi
m

M
el

de

Elke Ferner, SPD:

Paradigmenwechsel und Sieg
für sexuelle Selbstbestimmung

Elke Ferner (*1958)
Landesliste Saarland

Nein heißt nein, das setzen
wir heute um. Das ist ein
Paradigmenwechsel im

Sexualstrafrecht, und es ist ein
Sieg für die sexuelle Selbstbestim-
mung.

Dafür kämpfen Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten seit
vielen Jahren zusammen mit Frau-
enverbänden, auch mit anderen po-
litischen Parteien. Ich bin sehr froh,
dass es zumindest für die Änderung
des § 177 StGB heute eine breite
Mehrheit im Bundestag geben wird.

Vor fast 20 Jahren, am 15. Mai
1997, waren die Mehrheiten
knapper, als es darum ging, die
Vergewaltigung in der Ehe unter
Strafe zu stellen. Aber auch 1997
waren es die Frauen, die fraktions-
übergreifend mit großer Unter-
stützung aus der Zivilgesellschaft
die Mehrheit im Bundestag davon
überzeugen konnten, dass auch
die Vergewaltigung in der Ehe ein
Verbrechen ist.

Fast 20 Jahre später gehen wir jetzt
den nächsten Schritt. Ich möchte als
eine, die schon damals im Bundestag
war, sagen: Das ist auch für mich
heute ein sehr guter und ein sehr
großer Tag. Ich möchte mich auch
noch einmal bei den Verbänden be-
danken, die den Aufruf „Nein heißt
nein“ initiiert und unterstützt haben:
beim Deutschen Frauenrat, beim
Deutschen Juristinnenbund, bei Ter-
re de Femmes, beim bff, beim KOK,
beim Deutschen Komitee für UN
Women, bei der Frauenhauskoordi-
nierung und bei der ZIF. Ohne ihre
Unterstützung und ohne die Unter-
stützung der Sachverständigen wären
wir heute nicht so weit gekommen.

Deshalb noch einmal ein ganz herz-
liches Dankeschön.

Mit der Reform des Sexualstraf-
rechts stärken wir die sexuelle
Selbstbestimmung von Frauen
und setzen den potenziellen Tä-
tern klare Grenzen. Der erkennba-
re Wille darf nicht mehr missach-
tet werden. Nein heißt jetzt nein.

Ich hätte mir gewünscht, dass
wir heute vielleicht nicht der Ver-
suchung erlegen wären, zu fragen,
wer welchen Entwurf bis wann ir-
gendwo zurückgehalten hat.

Es war schon eine göttliche Einge-
bung im Kanzleramt, kurz vor
Weihnachten eine Verbändeanhö-
rung zum Gesetzentwurf durchzu-
führen. Wir schauen jetzt wirklich
in die Zukunft und sehen, was wir
durch Verabschiedung dieses Ent-
wurfs verbessern.

Nicht erst seit Köln gab es sexu-
elle Belästigung und Missachtung
der sexuellen Selbstbestimmung
von Frauen. Das gibt es leider in
allen Schichten der Gesellschaft –
in Europa und anderen Teilen der
Welt – seit vielen Jahren, ja, Jahr-
zehnten, Jahrhunderten.

Wir machen jetzt auch deutlich,
dass das sogenannte Begrapschen
ein Verstoß gegen die sexuelle
Selbstbestimmung ist. Jede Frau
kann jetzt selbst darüber entschei-
den, ob sie einen Vorfall zur An-
zeige bringt oder nicht.

Ich will auch klar und deutlich sa-
gen: Für die Opfer macht es einen
Unterschied, ob sie aus einer Ge-
richtsverhandlung herausgehen und
ihnen bescheinigt
wird: „Das war gar
keine Vergewalti-
gung, was dir da
passiert ist“, oder
ob der Täter nur
aus Mangel an Be-
weisen freigespro-
chen worden ist.
Das macht einen
Unterschied. Das
beenden wir mit
dem Gesetzentwurf, den wir heute
verabschieden.

Es ist eben angesprochen wor-
den: Straftaten aus Gruppen he-
raus. – Ich muss ganz ehrlich sa-
gen: Ich verstehe nicht, warum
Grüne und Linke die Regelung
nicht mittragen; denn jeder in ei-
ner Gruppe hat die Möglichkeit,
einzugreifen, Täter an Übergriffen
zu hindern oder einfach nur weg-
zugehen und Hilfe zu holen.

Manche sagen: Das ist nicht
strafbar. – Dieser Auffassung kann
man sein; ich bin aber anderer
Auffassung.

Ich verstehe, ehrlich gesagt,
auch nicht, warum Grüne und
Linke zwar „Nein heißt nein“ un-
terstützen, die Folgeänderungen
im Aufenthaltsrecht aber ableh-
nen.

Ich möchte noch kurz auf die
sogenannte Verschärfung des Aus-
länderrechts eingehen. Wenn Sie
der Auffassung sind, dass Strafta-
ten gegen die sexuelle Selbstbe-

stimmung kein Aus-
weisungsgrund sein
sollen, dann sagen
Sie das einfach so,
und sagen Sie nicht:
Es gibt sozusagen im
Windschatten der Se-
xualstrafrechtsreform
auch noch eine Ver-
schärfung des Aus-
länderrechts. Das war
nicht der Fall, und

das ist nicht der Fall.
Ich möchte mich zum Schluss

bei allen Kollegen und Kollegin-
nen bedanken, auch bei denen
der Oppositionsfraktionen, aber
insbesondere bei der Unionsfrak-
tion, auch bei der Frauen Union.
Wir haben gezeigt: Wenn Frauen
zusammen etwas bewegen wollen,
dann können sie zusammen auch
etwas bewegen.

Ich würde mir sehr wünschen,
dass das auch beim Thema Lohn-
gerechtigkeit der Fall ist.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

©
DB

T/
Ac

hi
m

M
el

de

Der erkennbare
Wille darf
nicht mehr
missachtet

werden. Nein
heißt jetzt nein.



12 DEBATTENDOKUMENTATION Das Parlament - Nr. 28-29 - 11. Juli 2016

Alexander Hoffmann, CDU/CSU:

Das Antanzen ist eine Masche
geworden, ein echtes Tatbild

Alexander Hoffmann (*1975)
Wahlkreis Main-Spessart

Da die Kolleginnen und
Kollegen der Linken und
der Grünen anscheinend

schon darauf brennen, dass ich
noch ein bisschen Juristisches und
Verfassungsrechtliches zu dem
neuen Tatbestand „Übergriffe aus
Gruppen“ sage, will ich das auch
gern tun.

Da wird gesagt: Es gibt über-
haupt keinen Bedarf für diese
Norm, weil unsere Regelungen zu
Täterschaft und Teilnahme ausrei-
chen. Wir erinnern uns an Vorfälle
in Köln, in Darmstadt, in Berlin.

Das Antanzen ist eine Masche
geworden, ein echtes Tatbild. Da
verabreden sich Männer zu einer
Gruppe. Sie gehen auf Frauen zu,
separieren eine Frau, versperren
ihr die Fluchtwege. Dann wird das
Handy geklaut; es geht ans Geld
ran, und die Frau wird begrapscht.

Die Schwierigkeit in diesen Fäl-
len ist: Mit Videomaterial, mit Au-
genzeugen können wir durchaus
den Nachweis führen „Die betref-
fende Person war in der Gruppe“;
Frauen schildern aber – wenn Sie
sich mit den Sachverhalten be-
schäftigen, erfahren Sie das –, dass
sie von 10 bis 15 Männern teilwei-
se 20- bis 30-mal angefasst wor-
den sind. Die Frau kann eben
nicht mehr sagen, die Hand kam
von dem, oder die Hand kam von
jenem. Das heißt, eine Aufarbei-
tung der Einzelverantwortlichkeit
ist nur bis zu einem gewissen Gra-
de möglich.

Deswegen wollen wir einen
neuen Tatbestand. Da geht es
selbstverständlich um Beweispro-
bleme. Aber, meine Damen, mei-
ne Herren, wir sagen: Wer sich zu
einer Gruppe verabredet, um eine

Frau zu bedrängen, um in dieser
Situation Straftaten zu begehen,
der verwirklicht eigenes Unrecht,
und wer eigenes Unrecht begeht,
den darf man auch bestrafen.

Der Täter verursacht eine objek-
tiv gefährliche Situation. Er setzt
nämlich einen Kausalverlauf in
Gang, den er später nicht mehr
beherrschen kann, und der einer
gewissen Dynamik unterliegt, weil
aus dem Ausgeliefertsein der Frau,
aus der übermächtigen Stellung
der Gruppe, der eine oder andere
dann doch noch mutiger wird.
Und dann kommt es zu sexuellen
Übergriffen.

Dann kommen die verfassungs-
rechtlichen Bedenken: Das ver-
stößt gegen das Schuldprinzip.
Das ist schon zunächst einmal
nicht richtig, weil – ich habe es ge-
rade aufgezeigt – der Täter eigene
Schuld, eigenes Unrecht verwirk-
licht. Ich empfehle Ihnen noch
einmal dringend – ich habe es
gestern schon im Rechtsausschuss
getan, Frau Künast; offensichtlich
haben Sie nicht zugehört –,die
Rechtsprechung zu § 231 StGB zu
verinnerlichen.

Denn unser Gruppentatbestand
ist keine freie Erfindung von der
Konstruktion her, sondern es gibt
im deutschen Strafrecht schon ei-
ne Norm, nämlich die Beteiligung
an einer Schlägerei, bei der ledig-
lich die Förderung einer objektiv
gefährlichen Situation bestraft
wird.

Nach BGH-Rechtsprechung ist
dort folgender Fall strafbar: Es
steht jemand am Rande einer
Schlägerei, 10, 15 Männer prügeln
sich, und er applaudiert. In dieser
Schlägerei verliert jemand ein Au-
ge, ohne dass derjenige, der ap-
plaudiert, das sieht oder er das
will. Diese Person ist strafbar we-
gen dieses Förderungsbeitrags Ap-
plaus.

Jetzt kommt es aber. Wer bei
uns einen Verursachungsbeitrag
leistet, das heißt, die Kausalkette
in Gang setzt mit der Verabredung
zur Gruppe, der leistet mehr als je-
mand, der einfach nur applau-
diert. Deswegen glauben wir, dass
das eine Strafbarkeit trägt. Jetzt sa-
gen Sie; Ja, die zufällige Anwesen-
heit genügt. – Da wundere ich
mich dann wirklich – darüber ha-
ben wir gestern ausführlich ge-
sprochen –, es gibt nämlich sehr
wohl auch eine Definition, wann
eine Gruppe vorliegt. Damit Sie es
nicht vergessen, will ich es noch
einmal zitieren: Eine Gruppe ist
eine zu bestimmten Zwecken zu-
sammengeschlossene Anzahl von
mindestens drei Personen.

Das ist BGH-Rechtsprechung.
Das habe ich Ihnen gestern zitiert.
Es wird heute trotzdem, wider
besseres Wissen, erneut in Abrede
gestellt.

Dann kommen diejenigen, die
sagen, wir brauchen ja bei § 231
StGB eine schwere Folge; das ist ja
gar nicht vergleichbar. Da sage ich:
Vorsicht vor dieser Argumentati-
on.
Zum einen ist es so, dass unser Tä-
ter ja nicht nur einen Förderbei-
trag leistet, sondern einen echten
Verursachungsbeitrag. Denn er
verwirklicht mehr an Unrecht, er
verwirklicht eigenes Unrecht. Der
zweite Punkt: Beschäftigen Sie
sich einmal mit Opfern aus der
Kölner Silvesternacht. Dabei sind
Frauen, die schwer traumatisiert
sind, die heute in keine Men-
schenmenge mehr gehen können,
geschweige denn in den Kölner
Hauptbahnhof. Ich will Ihnen sa-
gen: Wir stehen hinter dieser
Norm, wir sind zuversichtlich,
dass sie verfassungsgemäß sein
wird.

Zum Ausweisungsrecht will ich
Ihnen nur so viel sagen: Bei uns in
der Großen Koalition – dafür bin
ich der Frau Ferner auch dankbar
– ist es so, dass „Nein heißt nein“
auch Nein im Ausweisungsrecht
bedeutet. Bei Ihnen scheint das
anders zu sein.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei

Abgeordneten der SPD)
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Dr. Johannes Fechner, SPD:

Schutz der Opfer auch in der
Strafprozessordnung absichern

Johannes Fechner (*1972)
Landesliste Baden-Württemberg

Wir machen diese Re-
form, weil es in der
Vergangenheit Urteile

gab, in denen auch höchste Ge-
richte Abwehrhandlungen des Op-
fers, der Frauen, gefordert haben.
Die Voraussetzungen einer sol-
chen Abwehrhandlung sahen die
Gerichte als nicht gegeben an,
wenn das Opfer die Gegenwehr
unterließ – etwa aus Furcht vor ei-
ner Kündigung, vor strafrechtli-

chen Konsequenzen, aus Angst,
dass der Täter die Wohnung ver-
wüstet, oder aus Angst vor erneu-
ter Gewalt oder weil das Opfer
von der Attacke überrascht wurde
und deshalb keine Gegenwehr
leistete. Wohlgemerkt: Das waren
höchstrichterliche Entscheidun-
gen. Deswegen können wir die
heutige Rechtslage, auf der solche
Urteile basieren, nicht stehen las-
sen. Wir müssen die Frauen besser
schützen.

Insofern war es gut, dass Minis-
ter Maas schon im Juli 2015 einen
sehr präzisen Gesetzentwurf prä-
sentiert hat. Sie sehen: Die Kölner
Silvesterereignisse waren für uns
nicht nötig, um hier den Hand-
lungsbedarf zu erkennen. Wäre
der Entwurf nicht im Kanzleramt
ein halbes Jahr blockiert worden,
dann wären wir heute schon wei-
ter. Wohlgemerkt: Der Entwurf ist
nicht wegen der Frage der „Nein
heißt nein“-Lösung blockiert wor-
den, sondern weil er der Union zu
weit ging. Man kann den entspre-

chenden Schriftverkehr nachlesen.
Im Januar 2016 saßen Herr

Maas und ich mit Herrn Strobl zu-
sammen. Wir haben ihn gefragt:
Herr Strobl, machen Sie bei „Nein
heißt nein“ mit? Wir sind bereit
dazu, das Ministerium unterstützt
es. – Herr Strobl sagte im Januar:
Nein, das machen wir nicht mit. –
Es war übrigens der gleiche Januar
2016, in dem Ralf Jäger und Han-
nelore Kraft, wie es ihre tatkräftige
Art ist, die Geschehnisse analysiert
und in Nordrhein-Westfalen die
richtigen Konsequenzen gezogen
haben; das will ich hier ausdrück-
lich klarstellen.

Wir erweitern nun heute den
Entwurf um die „Nein heißt
nein“-Lösung, weil wir zu Recht
den Willen der Frau entscheiden
lassen wollen. Damit schützen wir
die Opfer besser. Ein Nein muss
ausreichen; das wollen wir heute
hier so regeln. Ich meine auch,
dass wir nicht beim materiellen
Strafrecht stehen bleiben, sondern
noch einen Schritt weiter gehen

sollten. Das Kernproblem ist ja
oft, dass das Opfer aus Angst vor
Rache des Täters im Prozess nicht
mehr aussagt. Deswegen sollten
wir im zweiten Schritt auch straf-
prozessuale Änderungen einfüh-
ren. Auch hier hat unser äußerst
aktiver Justizminister schon den
Vorschlag gemacht, die Strafpro-
zessordnung dahin gehend zu er-
gänzen, dass die Vernehmung des
Opfers bei der Polizei, die erste
Aussage auf Video festgehalten
wird, wenn es um eine schwere
Straftat, wie die Vergewaltigung ei-
ne ist, geht. Dann hätten wir im
Prozess, wenn das Opfer aus nach-
vollziehbarer Angst nicht aussagen
möchte, die Möglichkeit, uns di-
rekt zu informieren, wie die erste
Aussage war. Lassen Sie uns also
auch den Schutz der Opfer straf-
prozessual absichern, meine lie-
ben Kolleginnen und Kollegen.

Ein Wort zu den Straftaten aus
Gruppen: Ja, auch wir in der SPD
wollen, dass diejenigen bestraft
werden, die den Täter anfeuern
oder als Teil einer menschlichen
Mauer das Opfer umzingeln und
so den Täter bestärken. Aber gera-
de weil wir eine präzise Regelung
wollen, haben wir erhebliche Be-
denken gegen die jetzt getroffene
Formulierung. Ich will ausdrück-
lich klarstellen: Diese Formulie-
rung geht auf einen Vorschlag der

Union zurück. Wir hätten lieber
eine Präzisierung, eine Kodifizie-
rung des Tatbestands der Beihilfe
vorgenommen, um diese Täter
wirklich zu erfassen. Wir stimmen
dem Gesetz heute nur deshalb zu,
weil wir es insbesondere den Frau-
en und den Frauenverbänden
nicht erklären könnten, warum
wir diese Reform auf der Zielgera-
den stoppen.

Wir haben heute die große
Chance, erhebliche Strafbarkeits-
lücken im Sinne eines besseren
Schutzes von Frauen zu schließen.
Deswegen tragen wir diese aus un-
serer Sicht bedenkliche Regelung
bei der Formulierung der Grup-
penstrafbarkeit mit. Wir werden
dem Gesetzentwurf heute zustim-
men, auch wenn wir das eine oder
andere Argument der Opposition
auch überlegt hatten. Lassen Sie
uns heute diesem Gesetzentwurf
so zustimmen. Wir machen ein
gutes Gesetz zum Schutz der Frau-
en vor sexueller Gewalt.

(Beifall bei der SPD)
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Dies ist eine gekürzte Version der De-
batte. Es sprach zudem die Abgeord-
nete Karin Maag (CDU/CSU).
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NATO-Treffen
Die NATO bespricht wichtige Probleme

Rede von 
der Bundes-Kanzlerin

Letzten Donnerstag 
hat Angela Merkel 
eine Rede gehalten.

Sie ist die Bundes-Kanzlerin 
von Deutschland.

In der Rede ging es 
um ein wichtiges Thema.

Und zwar: 
Die NATO.

Genauer: 
Ein Treffen von den Mitgliedern 
von der NATO.

Im folgenden Text steht:

- Was die NATO ist.

- Warum sich die Mitglieder 
getroffen haben.

- Worüber sie gesprochen haben.

Was ist die NATO?

Die NATO ist eine Gruppe von Ländern.

Genauer: Von 28 Ländern.

Sie liegen in Europa 
und in Nord-Amerika.

Zum Beispiel: 
Deutschland, die USA und Kanada.

Sie haben sich zusammen-getan.

Denn: Sie wollen 
ein Ziel gemeinsam erreichen.

Welches Ziel hat die NATO?

Das Ziel von der NATO ist: 
Sie will die Sicherheit 
von ihren Mitgliedern beschützen.

Das heißt: 
Sie möchte Gefahren verhindern, 
die es für die Länder geben kann.

Zum Beispiel: 
- Streit mit anderen Ländern. 
- Krieg mit anderen Ländern. 
- Angriffe von Terroristen.

leicht  

erklärt!



NATO-Treffen • Die NATO bespricht wichtige Probleme

Das macht die NATO zum Beispiel 
mit Soldaten, Panzern und Waffen.

Und zwar beispielsweise so:

Ein NATO-Mitglied 
wird von einem anderen Land 
angegriffen.

Dann helfen 
die anderen NATO-Mitglieder 
beim Kampf gegen den Angreifer.

Außerdem erreicht die NATO 
ihre Ziele auch mit anderen Mitteln.

Zum Beispiel: 
- Sie macht mit anderen Ländern aus, 

dass sie zusammen-arbeiten wollen. 
- Sie sorgt dafür, 

dass Länder miteinander sprechen. 
- Damit sie so Streit beenden können.

Treffen von der NATO

Politiker von der NATO 
treffen sich regelmäßig.

Dann besprechen sie, 
welche Politik sie machen wollen.

Es gibt zum Beispiel Treffen 
mit dem Namen: NATO-Gipfel. 
Sie finden alle 2 bis 3 Jahre statt.

Dorthin kommen wichtige Politiker  
aus jedem NATO-Land.

Das können zum Beispiel 
die „Regierungs-Chefs“ sein.

Eine Regierung sind die Politiker, 
die ein Land führen.

Und der Regierungs-Chef ist 
die wichtigste Person in der Regierung.

In Deutschland ist das 
die Bundes-Kanzlerin Angela Merkel. 
Denn sie ist die Chefin 
von der Bundes-Regierung.

Außerdem kommen 
zum NATO-Gipfel auch: 
- Außen-Minister 
- und Verteidigungs-Minister.

Das sind wichtige Politiker 
von der Regierung.

Ein Außen-Minister 
kümmert sich darum, 
auf welche Art sein Land 
mit anderen Ländern zu tun hat.

Der deutsche Außen-Minister heißt: 
Frank-Walter Steinmeier.

Ein Verteidigungs-Minister 
ist für die Soldaten von seinem Land 
verantwortlich.

Die deutsche Verteidigungs-Ministerin 
heißt: Ursula von der Leyen.

Zum NATO-Gipfel 
laden die NATO-Länder 
auch noch andere Gäste ein.

Zum Beispiel wichtige Politiker von 
der Europäischen Union.

Oder Politiker 
aus europäischen Ländern, 
die nicht Mitglieder in der NATO sind.

NATO-Treffen in Polen
Letzte Woche 
war wieder ein NATO-Gipfel. 
Und zwar am Freitag und am Samstag.

Das Treffen war in Warschau. 
Das ist die Haupt-Stadt von Polen.

Bei dem Treffen ging es 
um die wichtigsten Themen, 
die die NATO im Moment beschäftigen.

Wichtige Themen für die NATO
Russland

Im Moment gibt es Streit 
zwischen der NATO und Russland.

Der Grund dafür ist:

Vor ein paar Jahren hat die NATO 
neue Mitglieder aufgenommen.

Und zwar Länder, 
die direkt neben Russland liegen.

Seitdem liegen also die NATO 
und Russland direkt nebeneinander. 
Sie sind Nachbarn.



Viele wichtige Politiker in Russland 
finden das schlecht.

Sie sagen:

Die NATO hat viele Soldaten.

Und jetzt ist die NATO direkt 
an der Grenze von Russland.

Das ist eine Bedrohung.

Auf der anderen Seite haben auch 
die NATO-Länder in Ost-Europa 
Sorgen wegen Russland.

Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Vor allem: 
Es gibt Streit um: die Krim. 
Das ist der Name 
von einem Gebiet im Land: Ukraine.

Auf der Krim gab es vor 2 Jahren 
so eine Art Wahl.

Dabei haben die Menschen 
entschieden: 
Die Krim soll nicht mehr 
zur Ukraine gehören. 
Sondern zu Russland.

Die NATO ist damit 
nicht einverstanden.

Dafür gibt es 2 Gründe: 
1. Die NATO findet: 

Die Wahl war nicht erlaubt. 
2. Außerdem hat Russland 

Soldaten auf die Krim geschickt. 
Die NATO meint: 
Deswegen haben 
sich die Menschen nicht getraut, 
bei der Wahl 
ihre echte Meinung zu sagen. 
Die Wahl zählt also nicht.

Die NATO ist darum der Meinung: 
Die Krim gehört weiter zur Ukraine.

Russland ist aber der Meinung: 
Die Krim gehört jetzt zu Russland.

Das alles macht den NATO-Ländern 
in Ost-Europa Sorgen.

Vor allem, dass Russland Soldaten 
auf die Krim geschickt hat.

Denn: 
Sie haben Angst, 
dass Russland auch Soldaten 
zu ihnen schicken könnte.

Die NATO will im Streit mit Russland 
zwei Dinge tun.

1) Sie will mit Russland sprechen.

Denn viele Mitglieder 
von der NATO finden: 
Nur durch Sprechen 
kann man Probleme lösen.

Deshalb sollen sich immer wieder 
Politiker von der NATO 
und von Russland treffen. 
Bis die Probleme gelöst sind.

2)  Die NATO 
will Abschreckung machen.

Das Wort „Abschreckung“ bedeutet:

Man zeigt einem Gegner, 
dass man sich gut wehren kann. 
Dann greift er wahrscheinlich nicht an.

Das macht man zum Beispiel: 
- Durch ganz viele Soldaten. 
- Man baut Raketen auf. 

Dann greift ein Gegner 
wahrscheinlich nicht an. 
Denn er will nicht, 
dass man die Rakten abschießt. 

- Man tut sich 
mit anderen Ländern zusammen. 
Dann ist man stärker.

Die NATO will sicher sein, 
dass sie sich im Notfall 
gegen Russland wehren kann.

Darum will sie mehr Soldaten 
in Länder in Ost-Europa schicken.

Und zwar nach: 
Estland, Lettland, Litauen und Polen.

Das sind Länder, 
die direkt neben Russland liegen. 
Oder zumindest 
sehr nah bei Russland.

Die NATO schickt die Soldaten 
also dorthin, um zu zeigen: 
Sie ist stark und kann sich verteidigen.
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NATO-Treffen • Die NATO bespricht wichtige Probleme

Kampf gegen den „Islamischen Staat“

Die NATO will auch
beim Kampf gegen
den „Islamischen Staat“ helfen.

Der „Islamische Staat“ klingt zwar 
wie der Name von einem Land.

Das ist damit aber nicht gemeint.

Der „Islamische Staat“ ist der Name 
von einer Terror-Gruppe.

Abgekürzt heißt sie auch: IS.

Terroristen vom IS kämpfen
in verschiedenen Kriegen. 
Und erobern so Land.

Und der IS macht Terror-Anschläge.

Deswegen haben sich
verschiedene Länder zusammen-getan.

Und sie kämpfen gegen den IS.

Dabei will die NATO jetzt helfen.

Und zwar durch: Aufk lärung.

Aufk lärung in einem Krieg
bedeutet zum Beispiel: 

Man sammelt so viele Infos
über den Gegner, wie man kann. 

Zum Beispiel:
- Wie viele Kämpfer er hat.
- Und wo sie sind. 

Aufk lärung macht man
zum Beispiel mit Flugzeugen.

Die will die NATO
zur Verfügung stellen.

Die fl iegen zum Gegner.
Und sie schauen sich genau an,
was er macht.

Die Infos geben sie dann zum Beispiel 
an die Chefs von den Soldaten weiter.

Die können dann besser planen,
wie sie gegen den IS kämpfen können.

Zusammenarbeit
mit der Europäischen Union

Die NATO will enger
mit der Europäischen Union
zusammen-arbeiten.

Die Europäische Union
ist eine Gruppe von Ländern.

Genauer:
Von 28 europäischen Ländern.

Sie haben sich zusammen-getan,
um in Europa eine bessere Politik
zu machen.

Und zwar eine Politik,
die sich nicht nur
um die einzelnen Länder kümmert.
Sondern um ganz Europa.

Zusammen können die NATO und
die Europäische Union mehr erreichen.
Darum wollen sie
sich zusammen-tun.

leicht 
erklärt!


